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IV. Schweizerische Ieit.
Von der Begründung des Schweizerbundes durch die dre

Waldstatte im Jahr 1315. bis zu seiner Auflösung
durch die Franzosen im Jahr 1798.

1. Vorn Ewigen Aund der drey Waldflätte bis zum Concilium
zu Lonflanz ; von 1315 — 1115,

8 . 1. So wie überhaupt der aufmerksame Forscher in dem
groffern Zusammenhang der Geschichte weit mehr die allweise
Leitung der Göttliche » Weltregierung , als eine auf grössere Zeit¬
räume sich ausdehnende , folgerechte Ausführung und Vollendung
menschlicher Entwürfe und Bestrebungen erblickt ; — so darf die
Veranlassung des 1291. geschlossenen , 1315. erneuerten ( die
Grundlage der Schweizerischen Eidsgenossenschaft bildenden)
Ewigen Bundes der dreh Waldstätte )̂ keineswegs der Tendenz,
eine politische Umgestaltung ihrer nähern und fernern Umge¬
bung dadurch herbeyzuführcn , zugeschrieben werden . — Daß
weit eher das nahe liegende Bedürfniß der Selbsterhaltung,
als umfassende äussere Pläne dabey obwalteten , ergicbt sich
schon daraus , daß es ( von 1315. an gerechnet ) 17. Jahre dau¬
erte , bis den drey Waldstätten ein vierter Ort beygefügt wurde,
38 . Jahre , bis die Zahl der 8 Alten , beynahe 200 . Jähre , bis

1) Band l . S - 3lS . 3,7 . S . 337 - 338.
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2 Vierter Zeitabschnitt.

die,'ringe der 13. Orte erfüllt war ; — indem die Ur -Cantone,
statt eine noch weitere Vergrößerung des Bundes anzustre¬
ben , derselben im Berfolge im Gegentheil sich widersetzten . -
Wenn bey dieser so langsamen Erweiterung irgend eine Tendenz
entdeckt werden könnte , so dürfte solche weit eher auf Seite
der in den Bund eintretenden Stände zu suchen seyn ; — in
dem Bestreben dieser Letzter«, ihre Selbstständigkeit zu erhalten
und vor jeder , von aussenher drohenden Umgestaltung ihres Zu¬
standes sich zu sichern, mittelst ihrer Verbindung mit den bishe¬
rigen Bundesgliedern , welche bereits Jahrhunderte lang jene
Selbstständigkeit sich bewahrt hatten.

Die dem Bunde vom 9ten Christmonat 1315. vorangehende
Schlacht am Morgarten *) gehört mit zu jenem grössten
Kampfe , welcher bey Ludwigs und Friedrichs  Doppel¬
wahl sam 18. Oktober 1314.) 2) begonnen hatte , und erst mit
einem , Anfangs Sept . 1325. abgeschlossenen Vertrage sich endigte,
zufolge welchem beyde Fürsten in die kaiserliche Würde sich theilten.
Der seinen Bruder , den König Friedrich,  auf das treueste
unterstützende Herzog Leopold  hatte zuerst die Schweizerischen
Eidsgcnosse » schlagen wollen , ehe er gegen Bayern sich wandte.
— ES mußte daher der Siegt sbericht der Eidsgenossen dem
König Ludwig,  höchst erwünscht seyn , indem derselbe nicht
nur seine hohe Freude ihnen darüber bezeugte , sondern am
20sten Merz 1316. mit (diejenigen seiner kaiserlichen Vorfahren
bekräftigenden ) Freyheitsbriefen sie erfreute 2) , welche er 1327.
1328. und 1320 bestätigte und erweiterte 4) .

t ) Band l S . Züi.
2) Band l . S . 379.
3) Lieg . Tsckudi  tVe ^o,r,'co,»
4) Laur Urkunden 6. ei. Como am Maytag 1327./ Pisa den t8.

Oktober ises . und Pisa am St . Johannistag  zu Sun.
gichttN  1329 . — In der Lehrern bestimmt er , daß keine über die
Länder der Wald statte  gesetzten oder zu setzenden Rejchsvögte die
Leute derselben Stätte an Leib oder Gut fiirohi » drängen . —
(Band I. G - 23s. 36i .) — Er will und gebietet auch , daß man
sie lasse bleiben bey allen ihren Rechten , Gewohnheiten und Frey-
heiten , so sie bey andern Römischen Königen und Kaisern haben
gehabt und hergebracht ganz Und gar . — (Aeg . Tschudj ) . Den
Urnern  ertheilte « ünig L u d w l g noch einen besondern FreyheitS-
brief st. ä . Zngolstadt  den 26. Jenner 1318., betreffend die Be«



Schweizerische Zeit — §. 1. z
Während in der Zwischenzeit die kriegerische Haltung ge-

gcnseitig zwar fortdauerte , ohne jedoch eine neue Entscheidung
z» veranlassen , so wurde am löten Heumonat 1318. der erste
Waffenstillstand abgeschlossen zwischen den Landleuten in den
Waldstätten , Uri , Schwptz und Unterwalden,  und den
Pflegern und Amtleuten der Herzoge von Oestreich  bis und
mit 31sten Map 1319

In diesem Vertrag gestatten Jene , daß die Herzoge von
Oestreich ihre Hofe , die in der Waldstätte Landen gelegen sind,
die sie nutzten beyKaiserH ein richs Zeiten , nutzen , entsetzen und
besetzen sollen in diesem Frieden , wie solches bis dahin gewohnt ge«
Wesen sep ; — sie versichern , daß sie sich besonders oder gemein¬
schaftlich mit niemandem verbinden sollen, während dieses Frie¬
dens , dass es den Herzogen oder ihren Dienern schädlich seyn
möchte ; — dagegen sollen sie und die bep ihnen sitzen , ihre
Güter gemessen , die in der Herrschaft Gewalt sich befinden,
wie sie es vor dem Krieg thaten ; die Herzoge und ihre Die¬
ner sollen sie während des Friedens mit keinen geistlichen oder
weltlichen Gerichten bekümmern oder angreifen . — Sie sollen
auch Friede haben , zu ihnen zu fahren nach Luzern , so weit
der Bürger Gerichte gehen und gen Zug in die Stadt und .gen
Egeri bis an Schneiten und von Egeri die Strasse , die da
geht durch den Wald bis nach Zug . — Sie sollen auch Friede
haben gen Glarus und gen Wesen und bis gen Jnterlacken in
die Stadt u . s. w.

Aehnliche Anstaube wurden abgeschlossen am 30sten Juli für
Glarus , Wesen  und Gast er ^ und am 22sten August von
crbung aufferehlich gebobrner Kinder (F . V . Schmid Ge
schichte des Frey float es Uri ; Aeg . Tschudi <7/r,-o,- )
Durch eine spatere ( eine frühere von 1316. beflätigcnde) Der-
fügung 6. >1. Frankfurt  5 . May ' 324. erklärt König Ludwig
alle den Herzogen von Ocflreich  oder ander » seinen und des Reichs
Widersachern zugehörigen, in den Thälern vonSchwytz , Uri und
Unterwalden  gelegenen Höfe , Rechte und Güter als Ihn , und
den, Reiche zugehörig- — (Aeg Tschudi .)
, i ) Amtliche Sammlung der ältern EidSgen. Ab-
'chiede . Beylage 3. S - V. ( Tschudi  l 285)

2) Aeg . Tschudi  6Ve, -o,rr'oo,r. Die Landleute im Niedern
zu Wesen  und im Niedern Amt zu Glarus  halten schon

^ ' 6 um den Landleuten von Schwytz einen Waffenflillfland ab¬
geschlossen.



4 Viert « Zeitabschnitt-

Graf Werner von Homburg >) . Durch diesen Waffenstill«
stand gegen Angriffe von Seite der Waldstätte gesichert, wurde
es dem Herzog Leopold  desto leichter , gegen Svloth urn ?)
sich zu wenden , um solches zu Anerkennung seines BruderS , deS
Königs Friedrich,  zu zwingen . — Im Hcrbstmonat 1318.
zog er vor diese Stadt in Zuzug des Grafen Eberhard von
Kyburg,  des Frehherrn von Thuru ^) auS Wallis,  und
sonst vieler Grafen und Herren.

Er begann die Belagerung zu beyden Seiten der Aare,
über welche er ( zu der erforderlichen Verbindung des Belage«
rungsheeres ) oberhalb der Stadt eine Brücke schlug. — Wäh«
rcnd dieser Belagerung aber fiel ein so heftiger Regen , daß
nicht nur die Belagerungozeuge ( Blyden und Katzen) zerbra«
chen, sondern auch der Strom so stark sich anschwellte , haß das
Hinwegreissen der Brücke zu besorgen stand. — Um solches zu
Verhüten , beschwerten die Belagerer dieselbe mit grossen Stei¬
nen und besetzten sie mit Kriegöleutcn ; — jedoch ohne Erfolg.
Das Wasser wurde so stark , daß es die Brücke zerbrach und
die darauf stehenden Kriegslcute ( deren viele an den Brücken«
hölzern sich zu erhalten suchte») mit sich fortriß , bis an die
Aarenbrücke in der Stadt Solothurn.

Da geboten die Solothurner den Ihrigen , daß man ihre»
Gegnern in dieser Noth kein Leid thäte , rüsteten eilends ihre
Etadtschiffc und Fischerschiffchen, halfen ihnen aus dem Wasser
in die Stadt und schickten sie dem Herzog wieder in 'S Lager,
so daß derselben nicht viel mehr als 60 Personen ertranken.

Die Anerkennung dieses seltenen Edelmuthes , trug wahr«

t ) Aeg . Tschudt. (Band I . S . 363. 374.)
2 ) Band I . S . » ' s - ( G . rs6 . 3ou . )

3) Zufolge des E o l o t b n r n i s chc n Wochenblatts  von
1833, No- 4i ., begann dies« Belagerung höchst wahrscheinlich um
Kreuz - Erhöhung (14 . Herbst », .) .

4) Wahrscheinlich der nähmliche 8 o h a n n eS von T h ur n, Herr
zu Ge steten im Wallis,  mit welchem Herzog Leopold  am
»4. Herdstmonat t3 >8. einen Vertrag abschloß, zufolge dessen jener
sich vetpfiichkete, dcn Herzogen von Oestreich  nnt 3iwu Man»
gegen dieWaldstättc  behulstich zu sepn ; gegen dieBer » er  mit
10  Helmen und aller Macht , die er hjerwärtS des Gebirges habe.
(8 E . Äopp Urkunden zur Geschichte der EidSgen.
Bünde .)
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scheiiilich wesentlich dazu bey, daß Herzog Leopold,  nachdem
die Belagrrung 10 Wochen lang gedauert hatte 0 , mit den
Svlothurnern und Bcrncrn einen Waffenstillstand abschloß,
von der Stadt ab - und seinem von König Ludwig  gedräng¬
ten Bruder , König Friedrich,  nach Speyer zu Hülfe zog.

Vermuthlich war es das Bedürfniß , auf dem entscheidenden
Kriegsschauplatze desto ungehinderter wirken zu können , was
die Herzoge von L)estreich bewog , im Jahr 1319. den Waffen¬
stillstand drey mahl zu verlängern , am 3ten Juli 1319. ihn zu
erneuern und am 6ten Nov . 1320 . einen dritten Waffenstillstand
abzuschliessen, welcher später ( in Folge zweymahliger Verlänge¬
rung ) noch weiter bis und mit 15ten August 1323. ausgedehnt
wurde 2) . — Daß es dem kriegerischen Sinne des ritterlichen
Herzogs Leopold  dessen ungeachtet an gutem Willen nicht
fehlte , auch gegen die Waldstätte den Kampf fortzusetzen, beweist,
theils , daß er im Lager vor Solothnrn ( am 22sten Sept . 1318)
dem Herrn Johann vonWrissenburg )̂ für ihn und seine
Neffen Rudolf und Johann  um 2100 . Mark Silber die
Festen Jnterlacken , Unspunnen , Oderhofen , Balmen und Unter-

t ) Insofern die Belagerung am täten Sept . begonnen hatte,so dauerte sie bis um St . Elisabcthtag (is . Nov. ) 13>8.
2) Die Berner  hatten Solothurn  3 —äou Mann zu Hüls«

geschickt; — auch machten sie, während Herzog Leopold vorSolothurn  lag , einen Einfall in des Grafen von Kydurg  Land.3 ) Die erste Verlängerung des ersten Waffenstillstandes fand
statt am 2>. May , die zweyte am <5. und die dritte am 26. Brach-
monat I3iv . — Der Abschluß des zweyten Waffenstillstandes am
L. Heumonat 13>« — Der dritte Waffenstillstand wurde am 6. Win.
termonat <320. abgeschlossen; derselbe am 24. Wcinmonat l32l zum«rstcn, am 6. Wemmonat lZ 22  zum zweyten Mahl verlängert.

Amtliche Sammlung derEidSgen . Abschied «.Am s . Hcumonat <3lg . versichern auch Amman» und Landleute
in GlaruS und zu Wesen  den von ( den herzoglichen Pflegern
und Amtleuten ) Herrn Heinrich von Griessenberg,  Herrn
Rudolf von Aarburg,  Herrn Hartmann vonNuo  d a,  Ritter,
"nd den Bürgern von Luzern  und von Zug  mit den Landleuten
iu Nri , zu Schwytz und zu Unterwal den  geschlossenen Was-
fenstillstan- zu halten.

Amtliche Sammlung der Eidsgcn . Abschiede«i ) Band l . Seite 24?.
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seen verpfändete , mit dem Beding , daß ihm derselbe sowohl mit
den Pfandschaftslentcn , als mit 300 Mann seiner alten Unter¬
thanen , gegen, die Waldstatte  zu Hülfe ziehe *) ; hauptsäch¬
lich aber , daß er später so weit ging , von König Carl IV . ?)
von Frankreich  sich verheißen zulassen,  daß er,  auf den
Fall hin , wenn derselbe Römischer König werden sollte ( so
wie es ihm dann erlaubt wäre ) , ihn in den Besitz der beyden
Thäler Schwptz und Untermal den  setzen würdet ) .

Zu dieser Verbindung mit dem König von Frankreich sah
Herzog Leopold  wahrscheinlich durch die bey Mühldorf
erfolgte Gefangenschaft seines Bruders )̂ sowohl , als durch die
päbstliche Crcommunication König Lud w igö ») sich veranlaßt,
in Folge welcher Carl  IV . 1324. offen für einen Candidatcn
des Kaiserthrons sich erklärte , jedoch uns die zu Ludwigs
Hochzeit zu Cöln versammelten Teutschen Fürsten keinen er-

1) Schwe i ; e ri sch er GeschichtforscherVandl.  S . 32.
2) Bruder und Nachfolger König Philipps des Langen.

3 ) ( lliitum apuü supni » vieeüini » seplim»
sie O . 132 i .) et 2Veit«r, , e
„Keer . Vniuersis ^reaentea litteras lnspecturis 8alutem . ?<o»
„ueritis , giioä in traokatu oonfeilerationi « noniter oelelrrate inten
„ne >8 ex vna garte ac tVlaxnilicuin et gvtenlen , virum
„Uncein a>! 8 » gglicstionem r) ux<tem Dueis vltra
„prineipalea coniienlione » inler nos et ipsuin liaditas , etianr
„eielem concesaimus - ezuantnni kono moüo facere potui.
^inua , <>ue »eljUlintur . — Virlelioet e>» oll in casum iilum , guc,
„snnuenle Oomin « esaemus in liexem kioiiiaiiorum assumgli,
„nvo ennilem Ducein , prout nolii » liecrct mittcremna in gosses.
„sionem ltuarum Vallium . villclicet et er
^gcrtinenciarum «»arnni cum »» is ^ urigua , nua » cgiiiteni volles
„liiern Oux «licit aü »e et fratrcs «uo » Onecs -rnstrie ^ urs
„liereilitsrio gerlinere , et 'gsuin Uucenr in goasessiunem earuin
„ilesenileinua . - - "

Fr . Kur ; Oestreich unter K. Friedrich dem Schö¬
nen , Linz 1818, Nr ». XXV . — Solothurnilchts Wochen¬
blatt für >826. Nro- 23

ä) In der Schlacht bey  Mühldorf ( am 22. Sept . , 822.)
unterlag König  Friedrich nach einem ritterlichen Hcldenlampf
der Gefangenschaft seines Gegners.

3) Papst Johannes  XXII . hatte am 2l . Merz iset . König
Ludwig  für ereommunicirt crilärt.
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wünschten Einfluß gewinnen kennte , indem Berchtold  von
Buchegg ! ' ) daselbst so kräftig sich erklärte , daß die Französischen
Unterhändler sich zurückzuziehen genöthigt waren.

Am 23sten Merz 1325. hatte zwar Ludwig den Fried¬
rich  ohne Lösegeld in Freyheit gesetzt. — Allein dieser , an
Edelmuth jenem nicht weichend , stellte sich wieder unter seine
Gewalt , indem er erklärte , daß er in ' s Gefängniß zurückzukehren
geneigt , weil es ihm , seinen Bruder zur Niederlegung der
Waffen zu bewegen , nicht gelungen sey. — Anfangs Sept . 1325.
unterzeichnete Ludwig  einen Vertrag mit Friedrich,  zufolge
dessen beyde Fürsten in die kaiserliche Würde sich theilten . —

Hcrzpg Leopoldstarb  zu Straßburg an einem hitzigen
Fieber nach kurzem Krankenlager am 28sten Febr . 1326. — Sein
Bruder , König Friedrichs,  folgte ihm am 13ten Jenner 1330.
und überließ so die Kaiserkrone eingetheilt dem König Ludwig,
Mit dem er so lange Zeit dafür gekämpft hatte . Noch im
gleichen Jahr beabsichtigte dieser Letztere ( durch den lange dau¬
ernden Krieg in seinen Finanzen wahrscheinlich sehr erschöpft)
die Städte Zürich , Schaffhausen , St . Gallen nebst
Nheinfelden  gegen ein Darlehen von 12,000 Mark an die
Herzoge von Oestreich  zu verpfänden . Zürich  wandte sich
an die drey Waldstätte,  mit denen es erst vor drey Jahren
neue Verbindungen eingegangen da sie dem Kaiser L u d«

1) Oder Bucheck. ( Band I . S . 24z. r§6.) ( I . e . O.
Ue liist . Uvs I '. 2 .)

2) Herzog Leopold I- , dritter Sohn König Albrechts,
vermählt mit Catharina  von Savoyen ( Band I, S . Z/d ), hin¬
terließ zwey Töchtern : Catharina,  vermählt in erster Ehe mit
Jngclram VI . von Coucy,  in zweyter Ehe mit Graf Conrad
von Med e » burg , und Agnes,  Gemahlin des «oleslaus,
Herrn zu Schweidnih in Schlesien. — Folgenreich wurde der
bereits >310. abgeschlossene Ehevertrag Herzog Leopold 's durch
die Ansprüche , welche sein kühner Enkel Jngclram VI , von
Coucy  darauf gründete , und K5 Jahre später mit bewaffneter
Hand zu erkämpfen sich bemühte.

3) König Friedrich,  vermählt mit Elisabeth von Ära-
Sonien (Band I , S - 379.), hinterließ zwey Töchtern , Elisabeth
verstarb. 1336. und Anna,  vermählt mit Graf Johann  Hein¬
rich von Görz; — sein einziger Sohn Friedrich  starb schon iZrr.

Nach andern Angaben ro,ooo Mark.
Hv aS erste urkundlich bekannte , zwischen Zürich , Uri und
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wig in seinen vielen Schlachten immer zugezogen waren . —
Zu Anfang des Jahres 1331. reisten deren Gesandte nebst den
Zürcherischen an des Kaisers Hoflager nach Negenspurg ab.
Da ließ derselbe sich bewegen , durch eine feierliche Urkunde,
diese Pfandschaft ( soweit sie Zürich  betraf ) wieder aufzulösen,
und der Stadt Zürich  Freyheiten zu bestätigen 0 , so wie
Herzog Otto  für sich und die übrigen Herzoge bekannte , daß
er Zürich und St . Gallen  von der Pfandschaft ledig lasse. —
So erfreulich inzwischen für Zürich  dieses Resultat war,  so
scheint es dennoch mit einem verhältnißmäßig bedeutenden Geld¬
opfer erkauft worden zu seyn , indem im Jahre dieser Pfaud-
schaftsentlassung wegen dem Kaiser und dessen Bevollmächtigten
über 7000 Pfund Heller zukamen ?) .

Daß die in ehrenvollem Emporsteigen begriffene Stadt
Zürich  alles Mögliche anwenden mußte , .um nicht (wnm
auch nur pfandweise , d. i. vorübergehend ) von einer Reichs¬
stadt zu einer herzoglichen Landstadt herabzusteigen , ist leicht zu
begreifen , weil solche Pfandschaften , wenn sie nicht eingelöset
wurden , nur zu leicht in erbliche Herrschaften sich verwandelten.

Schwyz abgeschlossene Bündniß ist dasjenige von tdvi . ( Band . 1.
S . 3ö1 .)

t ) Lt . Urkunde 3. (1. Negenspurg  am Mittwoch nach St-
Mathias Apostels  Tag 1331. ( A eg. Tschudi .)

2) S - HirzelS Zürchcrische Jahrbücher.  Band 1,
Daß schon früher Konig Ludwig bisweilen in dringender Gclbvcr«
Verlegenheit sich befunden habe, beweist dessen an die Stadt
Ztiri h erlassene Anweisung , nach der er von den st. »ooo. — die
sie »hin schuldig blieb , — st. 4oo. seinem Wirth in München zu
beziehen übergicbl ; — und wenn die Stadt Zürich das bezahle, so
sage er sie der ff. 1000  halben ausgerichtet und ledig *).

Wenn ein Kaiser seine Verpflichtungen so getreu erfüllt , und
tm Bezüge seiner Steuern solche Nachsicht übt , so ist «S leicht zu
begreifen , wenn er zu Verpfändungen schreiten muß, weil er seine
Berechtigungen nicht überschreiten , keine ungerechte Gewalt ge¬
brauchen will.

») IMS. n . Juni . K. studwig schreib, der Sind , Zürich, sie sollen Johann von kigsalk
seinem Wirih zu München, st. — an die st. 1V00. — geben, so sie ihm aus Maria Hin,«
Milsahrt (tä Angst.) al« Reichesteuer schuldig; — wenn st« die tsti> st bezahle, sage er st«
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Um deßwillen aber waren im Allgemeinen dergleichen Ver¬
pfändungen für die betreffenden Städte keineswegs als ein
unerträgliches Unglück zu betrachten , weil der ursprüngliche
Eigenthümer des Pfandes dem Pfandbewerber nur dasjenige
zur Benutzung überlassen konnte , was ihm selbst , nicht das,
waö andern zugehörte 0 , mithin , in dem vorliegenden Falle,
nicht die Person und das Eigenthum freygebohrner Bürger,
nur die Steuern oder Zinse , die sie dem Kaiser schuldig waren,
so wie die örtlichen Gefalle , Brücken -Zölle u. s. w. , welche
mehr von durchreisenden Fremden , als von Bürgern bezogen
wurden.

Daß ein haushälterischer Pfandinnhaber in dem Bezug der
Zinse und Steuern nachsichtsloser und strenger war , konnte
unstreitig bey den Steuerpflichtigen das Heimweh nach einer
frühern , väterlichen Herrschaft wieder aufregen ; — allein eine
solche ( meist nur der Billigkeit , weit seltener der Gerechtigkeit
widerstrebende ) Härte kann mit dem Schicksal derer von Ferne
nicht verglichen werden , welche in spätern Zeiten die bestimm¬
ten , ( oft sehr beschränkten) Verpflichtungen gegen ihre natürliche
Herrschaft mit der unbedingten Unterwerfung unter eine schran¬
kenlose , künstliche Staatsgewalt zu vertauschen , sich gezwungen
sahen.

§. 2. Ueberhaupt darf man , die damahlige Art des Ver¬
kehrs betreffend , es nicht ausser Acht lassen , daß bey dem frü¬
hern beynahe gänzlichen Mangel des Geldes ?) die gegenseiti¬
gen Leistungen theils in Naturalien , theils in lehcnsweiser , pfaud-
weiser oder eigenthümlicher Uebcrlassung von Grundstücken gesche¬
hen mußten , daß aber , so wie der Gebrauch des Geldes  allgemei¬
ner wurde , der desselben ermangelnde Grundbesitzer sich solches
kaum anders , als durch Verpfändung oder Verkauf seines Grund-
eigenthums verschaffen konnte ; — je mehr er aber des Geldes
bedurfte , und je weniger er seine Pfänder wieder einzulösen
Vermochte , in seiner Oekonomje desto tiefer hcrabsank.

In diesem Falle befanden sich die Grafen von Hab ob urg-
Kyburg,  welche ( obschon sie als Landgrafen in Burgund
wenn nicht als Nachfolger derTransjuranischenKönige,

i ) Auf ähnliche Art verhielt eS sich auch mit dem Verkauf der
Städte , wie z B - mit dem Verkauf der Stadt Frcyburg im
Uechriand  im Jahr <2?7. ( Band l . S - s :o.
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doch der Herzoge von Zäh ringen  sich betrachten konnten ) 0
ein Befitzthum nach dem andern zu verpfänden oder zu ver«
äusser » sich gezwungen sahen , und in einer um so schwierigern
Stellung sich befanden , als sie zwischen den Herzogen von O e st«
reich , den Waldstätten  und der Stadt Bern  gleichsam
wie in der Mitte standen.

Wenn bereits schon nach dem TodeHartmann  dcSJün«
gern  Grafen von Kyburg ?) auf dessen Erbe so viele Schul«
den hafteten , das, seine hinterlassene Wittwe Elisabeth  und
seine Tochter Anna,  alle ihre Guter zu verlieren , leicht hätten
in Gefahr kommen können ?) , wenn die Gräfinn Anna  nach
ihrer Vermählung mit Graf Eberhard von Habsburg«
Laufenburg  bereits einen bedeutenden Theil ihres Besitz«
thums verkaufte *) , so erklärt es sich um so leichter , warum eS
ihren Enkeln Hartinann und Eberhard °), in - selbstständi-
ger Stellung sich zu erhalten , noch schwerer fiel.

So nahmen sie 1313. ihre Herrschaften W a n g en , Hutt«
wyl und Herzogenbuchsee  vom Hause Oestreich  zu
Lehen , überliessen an dasselbe die Güter von Brandts,
wofür ihnen die Anwartschaft auf die Landgrafschaft in Bur«
gnnd  zugesichert und dieses Lehen wirklich ertheilt wurde , als
Graf Heinrich von Buchegg (dessen Vorfahren die Ver«
richtungen eines Landgrafen schon unter der unmittelbaren
Lehensoberherrlichkeit der Herzoge von Zähringen  erblich
versahen ) «) dasselbe aufgegeben hatte 1314. ?) . Es geschah

t) Herzog Conrad war mit dem Rektorat des Cisjura-
nischen und;  TranSjuranischenBurgundS bekleidet ( Band
I . S - 27» ) ; nach dein Tode des letzten HerzogS von Zähringen war
die Stelle eines RectorS im diesseitigen Burgund auf das
HauS  Kyburg , nach dem Tode des Grafen  Ulrich auf die jüngere
Linie dieses HauseS (Band l. G >282. ) und sodann durch Vermählung
auf die Grafen von Habsburg . Kyburg  übergegangen-

2) Er starb am 3. Sepl 12b». (Band l . S . 282 .)
3) Band I. S - 292.
ä) Band t . G - 2VZ. 310.
5) Söhne ihres mit Elisabeth , Grästn von Froburg,  ver¬

mählten , i3oi . verstorbenen SohneS Hartinann.
6) Band l S . 2lr.
7) F . E - Pipitz dieGrafen von Kyburg. — Schon 12s».

waren die Grafen von Kyburg mit Bern  verbündet . ( Band l-
S . slo .)
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solches nach d .ni Tode ihres Vormundes , Ulrich von Thor-
her  c; , während dessen Vormundschaft schon 1301. ihre Mutter,
die Gräfinn Elisabeth,  im Nahmen ihrer unmündigen Söhne
ein Dündniß auf zehn Jahre mit De rn abgeschlossen 0 und
solches 1310. nebst ihren Söhnen in ein Burgrecht auf fünf
Jahre verwandelt hatte

Dagegen schlössen die nähmlichen beyden Grafen (Hart-
niann und Eberhard)  1318 . 3) ein Bündnist mit Herzog
Leopold von Oestreich,  demselben wider die vonSchwytz
leholfcn zu seyn , und sollen es verwehren , daß ihnen kein
Kaufmannschaft , noch Speise in das Land zu Schwyy und zu
ihren Helfern kommen möge u. s. w.

Wahrscheinlich geschah es in Folge dieses Bündnisses , daß
Herzog Leopold  es versuchen wollte , zwischen diesen beyden
feindlich gegen einander gestimmten Brüdern *) eine Vermitt¬
lung zu Stande zu bringen . — Zu Thun  fand eine Zusam¬
menkunft statt,  um in Gegenwart eines zahlreichen Adels den
Vertrag abzuschließen und die Urkunde auszufertigen . — Da
geschah es am 31ten Weinmonat 1322. , daß Graf Hartmann
in der Versammlung beleidigende Worte gegen Graf Eber¬
hard  sprach . — Dieser antwortete . — Es entstand Wortwech¬
sel ; — mau griff zu den Schwertern ; und im Getümmel
wurde Graf Hartmann  auf der dunkeln Wendeltreppe des
Thurmes verwundet und getödet.

Vermuthlich geschah es in Folge dieses gewaltsamen To¬des des , ohne männliche Nachkommen verstorbenen Grafen
Hartmann,  daß ( um sich gegen eine hiedurch veranlaßte
Aufregung desto eher gesichert zu sehen) , dessen Bruder , Graf
Eberhard,  im Lept . 1323 . den Berner  n Schloß und Stadt

i ) F . E Pipitz.
S) A. von Tillier.
s ) Laut Urkunde 6. g . Baden am Samstag nach St . A in«

bro sientag t8i8 . — / /e,v -/oee ve,
^c >/ . / V/.

4) Als Graf Eberhard nach seiner Rückkehr vonBologna
auf dem Schaffe Landshuth bey seiner Mutter auf Besuch war,
ließ ihn sein Bruder mitten in der Nacht binden und sandte ihn
auf ein einsames Schloß seines Schwiegervaters . — Graf Hart¬
mann  war vermählt mit Margarethe » Grästnn von Nelken,
durg (F . L . Pipitz .)
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Thun don G ri essr s herg , H enn borg und die Wälder
von Note » dach um 3000 Pfund Bcrnerwährung verkaufte,
sie von ihnen gegen einen jährlichen Zins von ein Mark Sil¬
ber wieder zu liehen nahm , jedoch das Recht , diese Herrschaften
nach zehn Jahren wieder einzulösen , sich vorbehielt.

Am 27ften Christmonat 1325 — 1320 verpfändete derselbe
seine Herrschaft Burgdorf  mit Bewilligung der Bern  er um
1200 Mark Silber seinem Schwiegervater , dem Frephcrrn Ul¬
rich von Signau,  und dessen Tochter Anastasia,  seiner
Braut , welche am 13tcn Jenner 1320. die Freyheiten der
Burgdorfer  bestätigte und mit ihrem Vater in die Ver¬
pflichtungen Eberhards  gegen die Werner  eintrat )̂ .

Am Isten Sept . 1327 verbündete sich der nähmliche Graf
Eberhard  mit den drey Waldstätten  auf 16 Jahre , in
der Meinung , daß , wenn ihn jemand während dieser Zeit
angreifen würde , sie ihm rathen und helfen sollen, — bedürfte
er aber Leute , seine Städte oder Herrschaft zu wahren , oder
mit ihm zwey Meilen von seiner Herrschaft ringsum zu fahren,
die sollen sie ihm auf seine Mahnung hin dann senden , so viel
sie alsdann bewaffnen und entbehren möchten , und sollen sie
dann die Leute unterhalten in ihren Kosten bis in seine Stadt
zu Thun und von Thun  her heim, — Aber , wenn die Leute

1) Die beyden Bruder Grafen von Kyburg  Hatten am 26. Merz
1316. der Stadt Thun  einen FreyheitSbrief ertheilt . ( Gch we iz ert«
scher G e sch i cht forsch er  Bd . XI . Mo . >21. ) Wahrscheinlich
gegründet auf die frühern FreyheitSbriefe von >266  und 1261 ( Bd . I.
S - 29t .)

2) Die beiden Grafen Eberhard und Hartmann von K Y«
bürg  hatten am >7. Merz >3>6. der Stadt Burgdorf  eine Hand¬
feste ertheilt <Schw . Geschicktf. Bd . XI . Buchegg Nro . >22 .)
Am 8 Nov- >322. bestätigte Graf Eberhard  den Bürgern zu
Burgdors  ihre Handfeste , Rechte und Nechtungcn , als sie her-
gebracht von Recht und nach ihrer alten , guten Gewohnheit von
seinen Vorfahren und von ihm. ( So kot hurn >scb eS Wochen¬
blatt für  1829 Nro . Z6.) Auch bey der vorliegenden Verpfändung
ist <S klar , daß nicht die Bürger von Burgdorf  mit ihrem Besitze,
sondern das, was die Grafen von Ayburg  in der Stadt Burg-
dorf  rechtmäßig besaßen, verpfändet , die Rechte der Burgd 0 rfek
hingegen ku j nachher bestätigt wurden-
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in seine Stadt zu Thun  kommen , so sollen sie in des GrafenKosten seyn, so lange sie in seinem Dienste sind *).
Wenn auf der einen Seite die sehr verschiedenartige Stellung

des gleichen Grafen von Kyburg , bald als Oestreichischer , baldals Bernerischcr Lehenträger ( 1313.) ( 1323.) , als Verbündeter
deS Herzogs Leopold ( 1318.) , als Bürger von Bern ( 1310.)und als Verbündeter der Waldstätte ( 1327.) zum Beweise , wie
schwankend seine Lage war,  wohl hinreicht , so bezeichnet sieaus der andern Seite auch einen hohen Grad von Freyheit , in¬
dem die gleiche Person durch frühere Lehens - oder Bündniß-Verträge , späterhin noch andere ähnliche Verpflichtungen , selbstmit den Gegnern ihrer Leheusherren oder Verbündeten , abzu-
schliesscn, sich nicht verhindern ließ , je nachdem das Bedürf¬
niß der Gegenwart es erforderte . — Solche bisweilen ( auf
einander folgend ) in ganz entgegengesetzter Richtung abgeschlos¬sene Verträge führten inzwischen darum weniger zu einem fak¬tischen Widerspruch , weil Bündnisse und Bürgerrechte öfters nur
anf kürzere Zeit abgeschlossen wurden , mithin mit derselben
Ablauf auch die gegenseitige Verpflichtung erlosch.

Der Hauptzweck bestand immer darin , daß die betreffenden
Grundbesitzer oder Genossenschaften die errungenen Berechti¬
gungen und Besitzungen sich zu erhalten wünschten ; ob dieser
Zweck durch Unterordnung unter einen mächtigern Lehensherrn,
durch Verbindung mit hoher Stehenden , Gleichgestellten , oder
mit Untergeordneten erreicht werden könne , war ihnen gleichbedeutend 2) ; — Letzteres um so eher , als die Lehenträgervon ihren ( bald mit eigener Noth kämpfenden , bald allzuent«fernten ) LehenShcrren den erforderlichen Schutz öfters nicht er¬
langen konnten , mithin durch Verbindung mit nahen Freunden
gegen nahe Feinde sich Sicherheit verschaffen mußten.

K. 3. Diese bedeutende Verschiedenheit einer frühern Zeit
(wo man zwar weit weniger von Freyheit  sprach , weit mehr
aber sie besaß , als in spätern Perioden ) sollte man niemahls
übersehen , wenn man die damahligen politischen Erscheinungenrichtig beurtheilen will . — Denn , wenn es gegenwärtig wederdem Unterthan noch dem Bürger erlaubt seyn kann , mit aus¬
wärtigen Staaten oder Gemeinden sich zu verbünden , so fand
dagegen im Mittelalter hierüber keine allgemeine Beschränkung

1) Solothurnisches Wochenblatt für 182s . Nr «, su2) Band 1, S . 3!>o.
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statt , insofern die Rechte deS betreffenden Herrn oder der

betreffenden Genossenschaft dadurch nicht verletzt wurden.
Aus diesem Gesichtspunkte muß man wohl auch den ( die

erste Erweiterung der erste» Eidsgenossenschaft gewährenden)
Ewigen Bund betrachte » , welcher am 7ten Wintermonat IM.

zwischen der Stadt Luzern  und den drey Wald starte»
abgeschlossen wurde , obwohl derselbe ( so wie der Bund von 1315.)

unstreitig von andern ähnlichen Bündnissen wesentlich darin
sich unterscheidet , daß seine Dauer auf ewig  bestimmt ist.

Die Stadt Luzern (1291 . durch König Rudolf  von
Abt und Convent von Murbach  für seine Söhne erkauft ) 0

hatte insofern keineswegs Ursache , über die Oestreichische Herr«
schaft sich zu beklagen , als neben dem schon am 31sten May
1292 . von den Herzoge » ihr , wie unter Murbach , zugesicherten
Recht und Gewohnheit ?) , Herzog Leopold am 31sten Map 13!)8.

derselben aufs Neue Rechte und Freyheiten , wie unter Mur¬

bach und Rothenburg , zusicherte )̂ . Dennoch ist eS nicht
unwahrscheinlich , sowohl , daß ein Theil der dortigen Bürger,
die wechselnde geistliche mit der ( vielleicht strengern ) erblichen,
weltlichen Herrschaft ^) nicht gerne vertauscht hatte , — als daß

die noch über den Morgartuer -Krieg hinaufreichende ( einen

lange dauernden Kriegsznstand verursachende ) feindliche Stellung

der Herzoge von Oestreich  gegen dieWaldstätte  das ( gleich¬

sam auf dem Vorposten liegende ) angrenzende Luzern,  wenn
nicht beschädigte , doch fortdauernd beunruhigte , daß mithin

beydes zu dem Wunsche nach friedlicher Uebcreinkunft mit den

Waldstätten,  sa selbst nach einer die Stadt Luzern  gegen

anfällige Bedrohung ihrer Rechte sicher stellenden Verbindung
mit denselben veranlaßte.

1 ) Band l , S . 315 . .
2) Baut » l > S - sU.
3) „Wir Leupotd , von Gottes Genaden , Herzoge ze Oesterrich,

„- tundcn - da« wir , die Bürger von Lucerne, dur
«die truwe so st gegen vnS hant , in allem dem Rechte, vnd der

«guoten vnd redlicher gcwonhein , crcn , wriheitcn vnd Genadcn,
„ewechlich haben füllen ane alle gcuerde , als st bar stnt kommen,
„mit di>n Epten von Muorbach , vnd mit dien Voegten von Roten«
«bürg e st von dienselben Epten , vnd Voegten , «» vnler gemalt

«kemin-
I E Kopp Urkunden zur Geschichte der eidsgenös«

fischen Bünde.  Rro . ät.
4) Band I , S . 2is . 351.
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Daß aber keineswegs dieser Wunsch einstimmig war , daßIm Gegentheil eine der Herrschaft Oestreich anhängliche Gesin¬nung entschlossene Vertheidiger fand , beweist eine Urkunde vom13ten Weinmvnat 1330. , zufolge welcher der Schultheiß , dieneuen und alten Räthe und die Bürger von Luzcrn eine von26 Bürger » am 28sten Zenner 1328. abgeschlossene Verbindungmit einiger Abänderung für die noch übrige Dauer deS EiteSals ihr Bündniß annehmen , nach welchem sie mit einander ein¬stimmig übereingekommen sind , daß sie dem fest widerstehensollen , wer ihre Herrschaft drücken oder kränken wollte an denRechten , so sie zu Luzern  hat , oder wer die Stadt Luzernan ihren Rechten , an ihren geschworn « , Gerichten und an ihrerbesiegelten Frepheit kränken wollte u. s. w. 0.

Wahrscheinlich geschah eS auch in der Absicht, um dadurcheine Verbindung mit den Waldstätten  zurückzuhalten , daßHerzog Otto von Oestreich  am 13ten Wintermvnat 1330.der Stadt Luzern  einen neuen Frepheitsbrief übergab , welchemzufolge derselbe zwar die Befugniß bepbehält , aus den in derStadt Luzern  Tag und Nacht eingesessenen Bürgern einenSchultheißen zu erwählen , auch verordnet , daß ( wie biöanhin)ein Rath den andern erwähle auf die Genehmigung seinesVogtes zu Nothenburg 'hin , dagegen ihnen selbst die Be¬setzung des Sinnthnmö und Hirtenthums überläßt , auch ihnengönnt , daß sie in den Feldern Wunn und Weide habensollen , und dieselben Felder benutzen, u . s. w.
Nichts desto weniger erhielt die den Waldstätten zugeneigteStimmung die Oberhand , indem ( wie bereits bemerkt) , am7ten Wintermonat 1332. zwischen Schultheiß , Rath und Bürgernder Stadt Luzern  und den Landleuten von Uri , Schwytzund Unterm alden  ein Ewiger Bund abgeschlossen wurde,in welchem die Luzerner ihre Herren , die Herzoge von Oestreich,die Rechte und Dienste , die sie ihnen durch Recht thun solle»,und ihre Gerichte in der Statt und in dem Amte Luzern , als

1) I E. KoppS . ils.
2) Herzog Otto  war der sechste Sohn König Albrechts,geb. iztn . , vcrst- 1339- , vermählt in erster Ehe mit Elisabethvon Nieder . Bayer  n,in zweyter Ehe mit A n n a von B öh m en.3) D- h. Benutzung durch Heugewuinung. — Wunn undWeide , ein Versuch urkundlicherFocschung vvn Bern-hart , z , h ex von Stein egg . Frauensrld 13 4 1. S - LS.^ 4. E. Kopp Urkunden.
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sie von alter und guter Gewohnheit der Stadt Luzern herge-
kommen seyen, gegen Bürgern und gegen Gästen , so wie auch

ihrer Stadt und ihrer Räthe ihre Gerichte und gute Gewohn¬

heit ; — die Landleute zu Uri , zu Schwytz und zu Unterwalden
Ihrerseits sowohl die Rechte des Kaisers und Römischen Reichs,

als auch ihnen selbst , jeglicher Waldstatt besonders , in ihrer

Landmarch und in ihren Zielen ihre Gerichte und ihre gute

Gewohnheit vorbehalten ; geschähe eS aber , da Gott vor sep,

daß jemand sie von aussen oder von innen her übernothen,

beschweren , angreifen oder schäbigen wollte , so sollen die Be¬

drohten ( insofern die Mehrheit unter ihnen sich erkennt , daß

ihnen Unrecht geschieht) , die andern mahnen , und da sollen sie
dann einander wider Herren und wider jedermann behalfen

seyn mit Leib und mit Gut , die Bürger von Luzern den vor¬

genannten Landleuten in ihren Kosten und umgekehrt <) . Daß

cS auch bey diesem Bunde keineswegs um eine staatsrechtliche

Umgestaltung in der hergebrachten Stellung der BundcSgliedec
und ebenso wenig um irgend eine gegenseitige Einmischung,
nur um Erhaltung , nicht um Veränderung des Bestehenden

sich handelte , beweisen die gegenseitigen Vorbehalte ?) .

Daß die Stadt Luzern nach ^ wie vor,  von dem Hause
Oestreich  abhängig blieb , beweist 'ein neuer Freyheitsbrief des

Herzogs Otto  vorn 14tenHerbftmonat durch welchen die

Wahl eines Schultheißen dahin verändert wird , daß der Her¬

zog und dessen Vogt zu Nothenburgausser  dem neuen Rath

vier ehrbare Männer nehmen soll , die ihm und der Stadt am

besten fügen zu Schulthcissen , und soll dann der Vogt den

Rath fragen , welcher unter den vieren der Beste sep zu einem

Schulthcissen , und für welchen der mehrere Theil rathet , um

1) Amtliche Sammlung der ältern EidSgen . Ab.

schiede - Beylage t ». S . XIV.
2) Band l , S > 389.
3) Wahrscheinlich schreibt sich die Unterordnung der Stadt

Luzern  unter den Vogt zu Nothenburg  daher , daß schon

jm drcyzehnten Jahrhundert Arnold von Nothenburg (an
welchen Luzern von dem Abt von Murbach  verpfändet worden

war ) vom Kaiser die Schirmvogtey über das Stift im Hof erhalten
hatt, / so daß später, als sowohl L uz e r n , als N o t h c n b ur g an

daS Haus Oestreich  kam , dem Vogt zu Nothenburg  auch

über die Stadt Luzern  die Vogtey übertragen wurde.
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den sollen sie bitten , und soll der Herzog und sein Vogt zu
Nothonburg ihnen diesen geben und bestätigen u. s. w.

Er habe ihnen auch gegönnt , daß ein Rath den andern
wählen und setzen soll , wie eö von Alters her gekommen ist;
— also , daß , wenn sie den Rath erwählen , so sollen sie an den
Vogt zu Nothcnbnrg senden , oder an den , welcher an seiner
Statt ist , und sollen ihm den Rath vornehmen und lesen ; —
und ist eS , daß dem Vogt der Rath wohl gewählt ist , so soll
er den Rath lassen bleiben und soll auch der Rath vor dem
Vogt schwören , dem Herzog und der Stadt Recht zu behalten,
wie eS von Alters her gekommen ist. Wäre eö aber , daß dem
Vogt unter dem erwählten Rath Einer mißfiele , — daö soll er
dem Rath kund thun und vorlegen u. s. w. *) .

Z. Während auf die vorbeschriebcne Weise der Herzog
von Oestreich zu Luzern des Nathü Lefugniß theils erweiterte,
theils bestätigte , so begann im Innern der Stadt Zürich  eine
wichtige Veränderung sich anzubahnen , welche um so weniger
als eine isolirte Erscheinung betrachtet werden darf , als früher
uüd später auch in andern Teutschen Städten ähnliche Bewe¬
gungen sich kund gaben.

Wenn der ursprüngliche Stamm der städtischen Bürger¬
schaften beynahe überall auö kleinern , freyen Grundbesitzern
sich gebildet 2) , so hatten nach und nach die dem Gewerb --
standc angehörigcn Bürger in Zahl und Bedeutung sich so sehr
verstärkt , daß auch sie einen Antheil an der Stadtverwaltung
um so eher verlangte » , als sie in Folge ihrcü Erwerbes den
Grundbesitzern im Geldgewinn , mithin wahrscheinlich auch in
ihren Steuerbcyträgcn nicht nachstanden.

Je mehr es aber den Städten gelungen war , nach und
nach die herrschaftliche in eine genossenschaftliche Verwaltung
umzuwandeln , d. h. ein von dem Grundherrn unabhängigeres

1) I E - Kopp Urkunden.
2 ) Band l S - 328 . — In den Städten des Rheinischen Teutsch«

ands machten alte gnindhcrrliche Geschlechter den Bürgerst »»!»!
aus . — Sie hatten von jeher ihren Sitz in den Städten und leb»
ten entweder bloß von dem Ertrage ihrer in der Umgegend liegen¬
den Ländereyen , oder waren dabey Großhändler oder Unternehmer
von Kunst -Werkstälten.

Carl Dietrich Hüllmann Städtewesen dcS Mit¬
tel altrrs . li. Theil . Bonn 182 «.

2
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Stadtrcgimciit einzuführen , desto eher wünschten die Genos¬
sen des Gcwcrbsstandcs aus einer untergeordneten Stellung
hervorzutreten , und zu diesem Ende hin ihren gewerblichen Ge¬
nossenschaften auch einen politischen Charakter zu ertheilen,
d. h. ihre Handwerks - Innungen zu Zünften  zu erheben ?) .
Dabcp steht zu vermuthen , dass der Zusammenhang der Genos¬
sen des gleichen Handwerks oder Gewerbes nicht nur auf ihren
Wohnort sich beschränkt, sondern auch auf benachbarte , ja viel¬
leicht bis auf entferntere Städte sich ausgedehnt habe , wie sol¬
ches theils aus einer Verbindung der Bäcker zu Mainz,
Worin 6 , Sp eher,Oppenheim,Frankfurt , Bin gen,
Bacharäch und VopPart  zur Erhaltung ihrer hergebrachte»
Gewohnheit vom 17ten Sept . 1352. , theils aus einer Uebcrein-
kunft der Meister der Schmiede und Schmiedczünfte der Städte
Mainz , Worms,Speher , Frau kfurt,Gelnhausen,
Aschaffenburg , Bingen , Oppenheim und Creuz-
nach  um Frieds willen zwischen ihnen und ihren Knechten vom
13ten Map 1383. sich schliessen läßt ») . Wahrscheinlich stammten,
so wie die städtischen Bürgerschaften *) , so auch die Zünfte und
ihre politischen Ansprüche aus dem benachbarten Italien,
indem zu Bologna  die Gewerbe schon 1228. der Kaufmann-
schaft sich gleich zu stellen begannen , und im Verfolge die Zünfte
daselbst immer mehr Gewalt sich anmaßten . — Nach einjähri¬
gem Streben der Handwerker , weiter vorzudringen , und des
Adels sie zurückzudrängen , kam es 1256. zum offenen Kampfe,
aus welchem die Handwerker siegend hervorgingen . — Auch zu
Florenz  gewannen 1282. die Zünfte die Oberhand

t ) Das Dienstverhältniß allmählig in ein Gemeindeverhältniß
übergehen zu lassen ( Band I. S . 218.)

2) Band l . S . 2es — 273.
3) Ooe/ear lief.

augxexelien von l '1'UoiI. — ES ist be-
merkenSwerth , daß crstbenannte Urkunde (welche als eine Verbin¬
dung der Bäcker - Meisterschaften zu verhüte » sucht/ daß fehlbare
Bäckerknechle nicht von einem Meister zu», ander » / »och von
einer Stadt zur andern sich versetzen können , überhaupt , daß nie¬
mals das umgekehrte Verhältniß eintrete , daß der Knecht , dem
Herrn Gesetze vorschreiben zn wollen , sich anmaßt ) von einer Ge¬
meinde der Bäcker der acht Städte spricht.

4) Band l . G . 2I9. 328.
3) C- D . Hülln , an » Städte wesen 3. Band . — Zn
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Diesem Beyspiele folgte später , jedoch mit sehr ungleichem
Erfolge , der Gewerbsstand auch in mehrern Teutschen Städten,
wie zu Nürnberg , Frankfurt , Aachen , Negenspurg,
Augsburg , Constanz , Basel , Straßburg , Speyer,
Mainz , K ö ln 0 , so wie auch zu Zürich.

Obschon aber die Handwerker mit den grundherrlichen Ge¬
schlechtern die gleichen Befugnisse zu erringen sich bestrebten,
so waren sie dagegen für die Festhaltung ihrer eigenen Mei¬
sterrechte nicht nur sehr besorgt , sondern auch sehr bemüht , ihren
Genossenschaften jene Ehrenfestigkeit zu verschaffen , welche Jahr¬
hunderte hindurch des Teutschen Handwerksstandes Zierde und
Stolz war 2) .

Ob und wie frühe in Zürich  schon vor 1336 Handwerks¬
genossenschaften bestanden haben , ist nicht leicht mit hinreichen¬
der Sicherheit zu beantworten , doch ergibt es sich auS verschie¬
denen Artikeln des Nichtbriefes 3) , daß schon früher Innungen

Magdeburg  finden sich schon im Jahr tiS3 HandwerkSzünfle
mit ihre » Meistern . S Vögelin : daS alte Zürich.

1) C. D - Hüllmann Gtüdtewesen  3 . Band — Schon
t2»z. wurde zu Freyburg im BreiSgau  ein Rath eingesetzt
zu gleichen Theilen aus Edel», Kaufleuten und Handwerkern . <304.
verlangten zu Speyer  die Handwerker den Eintritt in den Rath,
zuStraßburg  1332 ., inAugSburg  1368 . JnHanau  erfolgte
derselbe» Aufnahme 1332. und in SchwäbischHall  lZ40 . u . s. w-

Schweizerisches Museum für historische Wissen,
schaften.  Band ! . Heft 1.

2)  Zufolge der Gewohnheiten der Handwerker zu Frankfurt,
wie fie solche 1335. vor den Schöffen und dem Rathe aussagen,
hatten die Schuhma  eher die Gewohnheit , daß , wer an der Sonn-
nachtu s w-, da man fastet , arbeitet , der soll geben 1 Pfund Wach¬
sn die Kerzen. — Wer nicht Schuhe machen kann , der soll keine
feil haben. — Wer die Zunft derFischer  annehmen wollt«, mußte
ein Biedermann , Bürger und unbesprochen seyn. — Wer die Zunft
der Z imm erl eute  kaufen soll , muß geloben , daß er halte der
Zünfte Gebot und Recht, als sie von Alters gesetzt ist. — Der B ä n-
d e r Gewohnheit ist, welcher Geselle den andern strafet , oder heißet
lügen , oder schwöret, so oft er schwört, bey ihren Meistern , so gibt
er 2 Maaß Wein u s- w.

3) Der sogenannte Richtbrief  ist eine Sammlung der älte¬
sten Zürcherischcn Municipalgesetze. (Band I. S - 336.)

2*
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bestanden , welche jedoch mir auf ihre Gewerbe sich beschränkt,
keine politischen Rechte besessen haben . - - So ist z. B . festge¬

setzt, daß ein Gerwerknccht , der z» Zürich  Meister von dem

Handwerk werden wolle , vier oder mehr Jahre gelernt haben

soll. — Wäre es aber , daß derselbe Knecht vor diesem Ziel

Meister werden wollte , — der sey schuldig, zn Busse 1 Pfund

Zürich - Pfenning ; — dessen werde der Statt 10 Schilling und

den Germern 10 Schilling n. s. w. Ferner wird bestimmt , das,

man jährlich auf den 12ten Tag 5 nehmen soll, 3 Schuster und

2 Gerwcr , — die dieser Einung ( Innung ) bey dem Eide hü¬

ten und Pflegen ; und wenn 3 derselben,übereinkommen und jemand
leide » , da soll der Rath dessen , das verschuldet ist , bey dem

Eide einnehmen und nicht lassen , und den Innungen den drit¬

te » Theil geben. — Welcher Hutmacherkuecht Meister werden
will , der soll kommen vor Rath , und soll da bewähren mit sei.

ne » Handwerksgenossen , daß er gelernt habe , und soll zum Mei¬

ster 5 Pfund Werth haben seines eignen Gutes und soll dem

Rath geben 1 Pfund und dem Handwerk 5 Schilling . — Der

Rath und die Bürger sind gemeiniglich übereingekommen , daß
kein Gast ( Fremder ) »»verschnittenes Sohlleder nach Zürich

führen soll. — Ist aber , daß ein Gast verschnittenes Sohlleder

herführt und dasselbe verkauft , der soll von jeglichem Pfund

2 Pfenninge geben , den Germern und den Schustern zur Steuer

an ihre Sntcrschast ( Schnsterschaft ) u. s. w.
Wenn somit schon vor der Regiments - Veränderung ( zwar

in vollständiger Abhängigkeit vvm Rathe ) Innungen zu Zürich
bestanden , wenn die Genossen derselben für Bussen u . s. w . an

die Bestreitung des StadthaushaltS wahrscheinlich verhältniß-
mässig nicht unbedeutende Beyträge leistete » , wenn ihr Wohl¬

stand sich vermehrte , so ist es leicht zu erklären , wenn sie für

die Betreibung ihrer Gewerbe eine selbstständigere Stellung zu

erringen , zu gleicher Zeit eine Repräsentation im Rathe sich
zu verschaffen bemühten , und daher eine ihnen zu Erreichung

dieses gedoppelten Ziels sich darbietende Gelegenheit gerne
benutzten . — Neben andern Beschwerden über Willkührlichkeiten

in der Rechtspflege , über unbefugte Einmischung in die stehens-

verhältniffe u. s. w. ' ) scheint besonders die bisherige Berwal-

i ) Schon vier Jahr « vor der Verfassungsänderung wurden Ver¬

ordnungen zur Abhülfe der Gebrechen beym Gerichtswesen erlassen,

als deren Ursache angegeben wird , „daß unsre Gerichte unhhar un-

uffrichlig dicke gewesen sind .«
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kling der Stadtökouomic sehr lebhafte Erörterungen hcrboyge-
führt zu haben.

Inwiefern diese Beschwerden begründet , grundlos oder
übertrieben waren , kann nach 500 Jahren um so weniger voll¬
ständig entschieden werden , als die Verhöre , welche , einer
urkundlichen Nachricht zufolge , mit den Einzelnen aufgenom¬
men und niedergeschrieben wurden , nicht mehr vorhanden , oder
wenigstens bis jetzt nicht aufgefunden sind

Nichts desto weniger darf man mit ziemlicher Wahrschein¬
lichkeit annehmen , daß die Beschwerden über Gebrechen im Fi¬
nanziellen der Stadtverwaltung nicht grundlos waren . — Es
ist wohl ganz natürlich , daß , so lange eine Verwaltungsbe¬
hörde die vorkommenden Ausgaben durch die ordentlichen Jah¬
reseinnahmen bestreitet , besonders , wenn es ihr gelingt , das
Stammgut noch zu vermehren , sie von Seite ihrer Committen-
tcn billiger Weise nicht leicht etwas zu gefährden hat . — So
wie hingegen ein Bestreben sichtbar wird , durch dirccte oder
indirccte Besteuerung der einzelnen Gliederderbetreffenden Ge¬
nossenschaft , die Einnahmen außerordentlich zu vermehren , so
entsteht Verdacht , besonders , wenn über die Verwendung der
erhobenen Gelder sich Zweifel erheben ?) .

Was aber damahls zur Verwicklung der Finanzen der Stadt
Zürich noch beptragen mochte , war das Verhältniß des bishe-

Jn dem Urtheil über is der gewesenen Räthe <l. ei. 25 Julii
<Z3« , heißt es : „und das sie den Bürgern ir ungclt und der >lat
„Gut nicht kondcn je Worten bringen vnd sundeclich das sie die
„Bürger betwungcn umb ihr leben, sie weren von dem Richt von
„Gvtzhüsern, - von Herren oder von Edeln lütcu , das man darumbe
„recht vor in suchen vnd nehmen mußte ." -

Rudolf Brun und die durch denselben in Zürich
bewirkte StaatSveränderung , durchaus nach Urkun¬
de » dargestellt von 4 - 4- Hottinger , im Schweizeri»
schen Museum für historische Wissenschaften . Band l.
Heft 1 und s . S - »7—SS. S . 2it - rLg. Hk. Professor 4 4- Hot.
tingcr  hat in dieser sehr gehaltreichen Abhandlung auf eine höchst
Verdienstvolle Weise eilte der schwierigsten Perioden unserer vater¬
ländischen Geschichte aus einem neuen Gesichtspunkte dargestellt,
urkundlich belegt , die llrkundcn selbst chronologisch geordnet und
»ach Erfordernd dieselben wörtlich mitgetheilt.

4 . Z - Hottinger.
2) In Augsburg,  wo 32 Jahre später ( 1368.) eine VerLn-
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rissen Rathes zu dem Grafen Johannes von Habsburg-
Napperschweil.

Es war derselbe der Sohn des mit  Elisabeth , Erbinn

von  Napperschweil (Wittwe des Grafen  Ludwig von

Homburg ) , in zweyter Ehe vermählten Grafen Rudolf von
Habsburg - Laufenburg t) .

Seit 1321. vermählt mit  Agnes , Tochter  Simons des
Landgrafen aus dem  Elsaß,  gelangte er zum Besitz des gan¬

zen Napperschweilischen Erbes , nachdem sein Neffe Werner
von Homburg  1330 . verstorben war ?) . Daß das Erbe auch

dieses Zweiges der jüngern Linie des Hauses Habsburg
mehr ausgedehnt , als reich war ?) , ergibt sich am auffallend¬
sten daraus , daß im Berfolge ein grosser Theil seiner Besitzun-

dcrung des StadtregimentcS erfolgte , scheinen ähnliche Bedenken

statt gefunden zu haben ; — indem den Zünften der Stadt Inste,

gel , da - Stadtbuch , die Schlüssel nebst dem Geldvorratb übergeben

wurden , wobey steh befunden , daß etlich 1000 Gulden an baarem

Geld vorhanden gewesen , hingegen niemand , als die Juden 2000 Gul¬

den , und diejenigen s» Leibrenten von der Stadt gekauft , an selbige

etwas zu fordern gehabt-
Paul vonStetten Geschichte der heil . Röm . Reich s-

Freyen Stadt Augsburg.
Don ähnlichen Anforderungen der Juden in dem damahligen

Zeitpunkt an da - Zürcherische Stadtgut wird nicht - gemeldet , ob-

wohl später in der SeckelamtSrechnung von «393. vor» theilweiser

Rückzahlung einer kleinen Schuld an einen Juden die Rede ist.

„20  Gulden Abrahamdcm Juden vonSvyr,  gab man ihm,

70 Gulden sollt man ihm ." Herrn HS . RudolfRo»

dorf au - den alten Seckelamt - rechnungen.
t)  Sohn des Grafen Gottfried,  dcS Sohne - Rudolf - des

Verschwiegenen,  des Stammvater - der Grafen von Habs.

bürg - Laufenburg,  Bruder Eberhards  dc - Grafen von

Hab - burg - Kyburg, (Band l . S . 272. 292 )
2) Werner  war Sohn des mütterlichen Halbbruder - des Gra.

fenI 0 hann,  nähmlich dc- Grafen Werner  von H 0 m b urg , un¬

ter welchen und ihre beyden Söhne 2ter Ehe , Johannes und

Rudolf von Hab - burg,  ihre gemeinschaftliche Mutter die Gräfinn

Elisabeth,  Erbin von Napperschweil,  um da- Jahr t302 ihre

Herrschaften vertheilt hatte . ( Band l S . Zv2.) Rudolf,  Bruder

deS Grafen Johannes,  war bereit - um da - Jahr 131) . verstorben,

z ) Band l . S . 2»r.
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gen dem Hause Oestreich  verkauft wurde <) . Solches läßt
sich aber schon früher insofern vermuthen , als die Stadt Zü-
r i ch bereits vor der Ncrfassungs -Vcränderung für den Grafen
Johann  sich verbürget , und vielleicht in Folge dieser Vcrbür«
gung 1334 . mit demselben ein Vurgrecht geschlossen hattet.
Daß dieses Anleihcns ungeachtet die städtischen Finanzen in
keinem blühenden Zustande sich befanden , ergibt sich daraus,
daß die Stadt Zürich  1332 . von dem Grafen Kraft von
Loggen bürg  1000 Mark Silber zu zehn Procent entlehnte,
und ihm dagegen den Ertrag auf der Vrotlaube verpfändete

Wenn unter solchen Umständen ein bey der Bürgerschaft
sich vermehrendes Mißtrauen leicht zu erklären war , so bedurfte
cö nur noch einer innern Entzwepung unter den alten raths-
fähigen Geschlechtern , um die Währung zum Ausbruch zu brin¬
gen. — Daß schon im Spätjahr 1335. Aufregung geherrscht habe,
darf auS einem Nathöbeschlusse gefolgert werden , welcher damahls
erlassen wurde , in der Absicht , daß von Niemandem mehr Miethe
genommen werde )̂ . Dagegen dauerte es noch einige Monate,
bis es zum eigentlichen Ausbruch kam, wahrscheinlich zu Anfang
May ' S 1336 . ^ — als zu der Zeit , wo der zweyte Rath den
ersten ablösen sollte «) . — Dieser Nathöwechsel , welcher in

1) Im Jahr 13L4.
2) Im Jahr 1328. wurde die Stadt Zürich  für 66. Mark Sil¬

ber, die der Graf Johann von Hab Sb urg zu Nappcrschweil
Wilhelm dem Jungen  schuldig war,  und um 4c> Mütt Kernen
und 20  Malter Haber jährlichen Zins davon Bürge . S . Hirzel I.

3) S . Hirzel Zürchcrische Jahrbücher-  Band I.

- »vnd fürbas hcissen svln swerren swen ein Rat dvnkct,
„daz cS notdürftig si, das man hinan ze der nechsten sant walpurg
„tult vnd von dannen hin die nächsten fünf Jar weder von Frou.
„wen noch von man von Cristan noch von Juden von Bürgern noch
„von Gesten noch von nieman «»keine miethe nemen noch namzen
„svln noch mietcwan , durch das jcman des andern rete tu »."

D r. I . C- Bl u nt s ch li G ta atS - u n d RechtSgrschichte
der Stadt , und Landschaft Zürich.  Band I . S . 322

3) Zufolge der von Herr » Professor Hottinger urkundlich be»
richiigtcn Zeitbestimmung.

«) Anfangs mochte die Dauer des aus l2 Mitgliedern bestehen¬
den Rathes wohl eine jährige gewesen sey«. — (Band 1. S . srs .)
Zur Zeit des Richtebriefes aber war sie auf 4 Monate beschränkt.
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ruhigen Zeiten auf einer blossen Formalität beruht zu haben
scheint , fand damahls um so mehr Anstand , als der Som¬
merrath 2) (wahrscheinlich wegen säumender NcchnungSablagc)
die meisten Beschwerden veranlaßt hatte . - - Da sich, als die
Glieder dieses Rathes von der Gemeinde bestätigt werden soll¬
ten , Stimmen dagegen erhoben , so äusserte sich ein Mitglied
des abgehenden Rathes : Ritter Rudolf Brun  in ähnli¬
chem Sinne , was eine lebhafte Erwiederung von Seite der
Beklagten , darauf folgende Verwirrung und zuletzt die Auflösung
der Versammlung , ohne einen Beschluß zu fassen , zur Folge
hatte . — Da nun nichts desto weniger der Sommcrrath seine
Verwaltung begann , und in der Zwischenzeit die tzeidcnschaften
vermuthlich noch mehr sich erhitzten , so kam es so weit , daß

Da indessen einer , der bereits eine NathSstelle bekleidet hatte , wäh.
rend desselben ZahreS nicht mehr in den Rath gewählt werden
konnte , sondern erst für das folgende Jahr ihm der Zutritt wieder
offen stand , so stellte es sich sactisch allerdings so, daß eS 36 Raths-
glicdcr gab , die sich in das Jahr theilten , dann aber im folgenden
Jahre gewöhnlich wieder !»» derselben Reihenfolge erschienen.

Dr I . C- B lu n t fehlt StaatS - u . Neehtsgesch. Band . l,
Die Ersten , die man W i n te rrat  h hieß , handelten von» i . Ja.

nuar bis im May ; — die zweyten oder Sommerräthc  von»
May bis in den Herbstmonat , die dritte » so man Hcrbsträthe
nannte , von» Herbstmonat bis an 'S Ende des Jahres . — Zeder Rath
war unabhängig von dem andern , und keiner konnte dem andern
seine Beschlüsse oder Erkanntnisse ändern . — Die Ergänzung eine»
abgehenden Mitglieds kam einem jeden Rath über die Seinigcn,—
hingegen die Wahl eines jeden Rathes der Bürgcrgemeinde zu, ehe
er in die Regierung eintrat.

Unter Glockcnklang wurde die Bürgergemeinde auf den Hof
berufen . — Dann stellre der abgehende das Verzeichniß des nach¬
folgenden Rathes derselben vor , welche sodann diese neuen Räthe
entweder mit Einem Mehr bestätigte , oder nach dem Aufruf der
Nahmen um jeden besonders ein Mehr ergehen ließ.

S . Hirzel Zstreberische Jahrbücher  Band I.
1) Indem die Bürgergemeinde den Vorschlag des abgehenden

Rathes einmüthig bestätigte.
2) Die drey NathSrotten ( Räthe ) , welche die alte Verfassung

aufstellte , wurden e?o,lind  a « --
genannt . I I . Hottingcr.

3) Ritter Rudolf Brun  war der Sprößling eines alten raths-



Schweizerische Zeit . — §. 4. 25

am 7tcn Brachmonat H von einem Angriffe auf das NathhauS
die Rede war und daß auf erhaltene Warnung hin , die meisten
Mitglieder des mittlern Rathes aus der Stadt entflohen , indem
nur drey derselben 2) zurückblieben , welche , um ihre Unschuld
zu bewähren , sich vor die unverweilt versammelte Gemeinde
stellten . — Da hob die Gemeinde den mittlern Rath auf und
gab dem Ersten , der kaum abgetreten ( und von dem Zwey
sich entfernt hatten , aber sogleich durch Andere wieder ersetzt
wurde ») , die Zwischenregierung.

Bon dieser Zwischenregierung , vermuthlich hauptsächlich
von Rudolf Brun,  der die Seele der ganzen Bewegung
war,  wurde nun eine neue Stadtverfassung bearbeitet , unter
dem Nahmen des Erstcn G eschwornen Briefes  in einer
Urkunde abgefaßt , am St . Maria Magdalena Tag ( 16. Juli)
1636 . der Gemeinde vorgelegt und von derselben genehmigt )̂ .
Diesem Geschwornen Briefe zufolge wird die Bürgerschaft ein¬
getheilt in die Constafcl und 13 Zünfte ; — in die Erstere:
Ritter , Edelleute , Bürger , die ihr Geld und Gut haben , so wie
diejenigen Berufsarteu , welche an keine Innung gebunden sind
in die Letztere die Handwerke eingereiht

Der Rath besteht neben dem Bürgermeister aus 26 Mit¬
gliedern , nähmlich aus 13 Räthen ( worunter 6 Ritter oder
Edelknechte und 7 ehrbare Bürger ) , erwählt zwey Mahl im

fähigen Geschlechte- , aus welchem schon 1<87. Burkhard  des
Raths von Rittern , H ein ri ch i2»4 Reichsvogt (Band I. S . 255.)
U. s. w. Daraus , daß derselbe nebst Hr . Rudolf Biber,  Ritter,
1330. wegen der Angelegenheit einer Frau vo» Lunkhofcn  um
330 Pfund gebüßt worden ( I . I . Hottinger  nach einer Mit¬
theilung Hrn . Felix Ulrich Lindinner)  läßt sich vermuthen,
daß unter den rathssähigen Geschlechtern schon früher nicht unde-
deutende Mißverhältnisse mögen bestanden habe».

i ) Nach der alten Chronik von Ulrich Krieg. (Dr . I . C.
Bluntschli l .)

2) Ulrich Mancß , Johannes vo » GlaruS,  Ritter , und
Johannes Stagcl . ( S . Hirzel l)

3) Dieser erste Geschworne Brief findet steh abgedruckt inAeg.
Tschudi ' s Chronik und in der Helvetischen Bibliothek
(6trs Stück , S . t - tt . )

ä) Kaufleute , Gcwandschneider (Luchherrcn ), Wechsler , Gold¬
schmiede und Ealzleute.

2) 1. Krämer und die »ach Kram ihres Ka»rs fahren . 2. Tuch-
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Jahr i) durch den Bürgermeister in Zuzug von sechs Mitglie¬
dern deS abgehenden Raths , svon 2 Rittern ( oder Edel¬
knechten) und 4 , die ihm am allerbesten dünken I — und auS
13 Zunftmeistern , von denen jeder von seiner Zunft auf ein
halbes Jahr erwählt wird.

Als Bürgermeister wurde auf Lebenszeit erwählt : Rudolf
Brun,  und bereits vier bescheidene Männer ?) bezeichnet,
von welchen einer nach Rudolf Brun ' s Tod zum Bürgermei¬
ster erwählt werden soll.

Dieser am gleichen Tag durch Elisabeth von Bon stel¬
len,  Aebtissin zum Fraumünster,  genehmigte , von Graf
Kraft von Toggenburg )̂ , Probst und Capitel zum
Großmünster  anerkannte , am 2ten April 1337. von Kaiser
Ludwig  bestätigte *) Geschworne Brief unterscheidet sich haupt¬
sächlich darin von der frühern Stadtverfassung , daß die Hand-

schärer , Schneider und Äüröner . 3. Weinschenken/ Weinrufer,
Weinzieher / Sattler / Mahler und Untcrkäufcr . 4. Wullenweber/
Wullenschläg » / Grautiicher und Hutmachcr . s . Pfister und Müller,
k. Leineweber/ Leinewater und Bleicher . 7. Schmiede / Schwert-
fegcr, Kannengiesser, Gloggncr / Spengler / Waffenschmied«/ Schärer
und Bader . 8. Gcrwcr / Weißlicherer und Pergamcntircr . a. Metz«
ger und die Vieh und Rinder auf den Märkten kaufen und zur
Metzg treiben . 10 Schuhmachc» tl Zimmerlcukt / Maurer / Wag.
ner / Drechsler / Holzkäufer und Rebleul . l2. Fischer und Schiff«
leut « / Karrer , Seiler und Träger , ir . Gärtner / Oehler und alle
Grempler.

Alle diese Zünfte haben ihre besondern Panner / hingegen die
Khornmacher u»d Dffbisewer (Haberkörncr - Macher und Aufbrose.
ner )/ welche eine Gesellschaft bild ' » / stehen bey dem Stadtpanner/
das von der Constafel bewahrt wird.

t ) Vor St . JohanneStag zur Sonnenwende und vor
St . JohanneStag zu Weihnachten (daher die Benennung

Und )
2) Herr Heinrich Biber/  Herr Nüdger Manesse  Rit-

ter/ Jakob Brun und Johannes von Hot ringen.
Sohn Grafen Kraft  l . ( Bd . l . S . -so)  Er war auch Dom-

Herr zu Constanz, starb tZ38 ( „ach andern l3Z7 ).
Kurzgefaßte genealogische Geschichte der Grafen

von Toggenburg.
4) Acg - Tschudi  t7//, -o/rlcc,// . Kaiser Ludwig erließ zur

Bestätigung der neuen Verfassung zwey Urkunden / von denen dir
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werker durch ihre Zunftmeister im Rathe repräsentier , und mit
einer sehr bedeutenden Befngniß ein Bürgermeister  als
Haupt der Bürgerschaft aufgestellt wurde.

Wenn es scheinen könnte , als ob in letzterer Beziehung
zu viel Gewalt in die Hand eines Einzelnen gelegt worden
wäre , so muß man .an die sehr ungleichen Elemente sich erinnern,
aus welchen Zürich  einst entstanden <), welche, damahls theil-
weise noch vorhanden , es nothwendig machten , eine kräftige
innere Gewalt aufzustellen , um allfälligem Einfluß äusserer Ge¬
walten eine Art von Gegengewicht zu bilden.

WaS hingegen die Frage betrifft , ob die Handwerker vor
1336 . politische Rechte besessen haben , so hängt solche mit der¬
jenigen zusammen , ob die Bürgcrgcmeindc , welche bis 1336. die
dreh Mahl wechselnden Räthe bestätigte , aus allen Bürgern,
oder nur aus den Bürgern der rathsfähigen Geschlechter bestan¬
den habe

Wenn für bepdes Gründe und Gegengründe sich anführen
lassen D , so ist dabey nicht zu übersehen , daß man ( in zulassen¬
dem oder in zurückweisendem Sinne ) mit der Wahlbefugniß
vor 1336. wohl nicht so genau , wie fünf Jahrhunderte später,
es genommen hat ; — um so weniger , als es für Handwerker
(so lange sie selbst Nicht rathsfähig waren ) nicht viel daran
liegen konnte , ob sie der Bestätigung der Rathswahlen beywoh¬nen durften.

Vielleicht daß auch überhaupt jene Wahlgemeinden , so
lange eine friedliche Ruhe herrschte , ( in der Voraussetzung,
daß beynahe immer der Reihenfolge nach wieder die Gleichen
gewählt würden ) , nur in geringer Anzahl besucht ; — vielleicht

eine eine einfache Bestätigung enthält / die andere die Gründe der
Veränderung andeutet . ( S . Hirzrl Zürch . Jahrbücher  I .)1) Band l . S - 325.

2) Zufolge Dr . I . C . Bluntschli Staats » und Rechts»
ge schichte  I . war es die ( mit der spätern Constafcl ungesähr
gleich bedeutende ) ursprüngliche , freye Bürgcrgeineinde ( die Ge«
meinde der Geschlechter ) welche den Rath erwählte . — Aus dem
in S - HirzelS Jahrbüchern  l . dem Richtbrief enthobenen
Ausdruck : „ Wer eS vor Alter oder vor Jugend gethan mag " hin«
gegen könnte wohl der Schlug gezogen werden , daß diesem Wahl»
akt ( vielleicht richtiger AncrkcnnungSakt ) die ganze Bürgerschaft
beygewohnt habe.
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daß nur freygebohrnc oder freygewordcne Glieder des Hand-
werksstandcs dabey zugelassen wurden ^ ) . Auch ist es nicht
unwahrscheinlich , daß die Handwerker ursprünglich einen gerin¬
gern Werth darauf gesetzt haben , mehr  regieren zu können,
als vielmehr darauf , weniger  regiert zu werde » , als biöda-
hin ; d. h. daß eS ihnen weniger um eine entscheidende Theil¬
nahme an den Stadtangelcgcnheiten , als vielmehr um eine ge¬
ringere Bevormundung , und um eine freyere Bewegung inner¬
halb ihrer eigenen Genossenschaften zu thun war.

Die Errichtung der Zünfte  als gewerblicher , kirchlicher,
bürgerlicher und kriegerischer Genossenschaften ?) , war daher
für die Glieder des Handwerköftandes von grosser Wichtigkeit,
weil dadurch für jeden Einzelnen die Betreibung seines Nah-
ruiigsberufes erleichtert , ja demselben in vielen Beziehungen
garantirt wurde.

Die unmittelbar nach dem Geschwornen Brief erlassenen,

1) ES ist wohl sehr gegründet , wenn der erfahrungsreiche sel.
Hr . Verfasser der Zürcherischen Jahrbücher , nachdem derselbe die
Bestimmung , daß jeder der Rathswahl beywohnen könne , der cS
vor Alter oder vor Jugend zu thun vermöge , die Bemerkung bey¬
fügt:

„So wenig war man damahls besorgt, alles auf'S Acusscrste
abzuwägen."

2 ) Daß auch dieZünfte zuZürich,  ähnlich denen zu B asel

(Band I. S . 27-4.), gcwissermassen kirchliche Brüderschaften
bildeten , ergibt sich schon aus dem Verzeichniß der Kerzen , welche
«inst mehrere Handwerke, theils in der Fraumünster -, theils in der
Probstey -Kirchc harten . — Manufc ripte deck  sel - Herrn Ob.
mann  F ü ß l i.

Ihre kriegerischtBestimmung  hingegen geht neben dem, daß,
dem Geschwornen Briefe zufolge, jede Zunft ihr besonderes Panncr
führte , auch aus verschiedenen hierauf sich beziehenden Derordnun,
gen hervor . Wie z. B . ; „Welcher Bürger in einer Zunft ist und
der Zunft recht Handwerk führt , der soll auch derselben Zunft die¬
nen, mit Frobnfasttnpfeuning , mit Wachten , mit AuSzügen und
der Zunftvanner warten u- s. w. O . SZ-S/. etts

(Beyträge zu I - Läufers Hist . der EidSgenos.
sen ) Und von iZ8ü. — L sollen besorgen, daß alle Nacht zwo Zünf.
ten auf dem See auf Schiffen seyen; u . f. w-

(Herrn F . N Lindinner Beyträge zur wahren G «,
schichte der Stadt Zürich.  Band I . in Manuskript .)



Schweizerische Zeit . — 8. 4. 29

aunoch vorhandenen beyden Zunftb riefe der Schmiede und
der Bäcker und Müller >) bestimmen , daß die Zunftgenossen
alljährlich zwey Mahl zusammen kommen , um einen Zunftmei¬
ster zu erwählen , so , daß bey gleichgcthcilten Stimmen der
Stichentscheid dem Bürgermeister zukomme , daß dem Zunftmei¬
ster sechs ehrbare Männer zugegeben werden , um ihm des
Handwerks und der Zunft Nutz und Frommen besorgen zu hel¬
fen . — Wer Schmiedemeister zu werden wünscht , der soll,
wenn man ihn ( nach Erkenntniß des Zunftmeisters und der
Sechser ) in die Zunft aufnehmen will , der Zunft 1 Pfund
Pfenning geben in die Büchs und zum Dienst dem Zunftmeister
1 Pfund Pfeffer und dem Handwerk 4 Schilling um Wein und
ihrer Zunft Knecht 1 Schilling Pfenning ; eines Meisters
Sohn , der bey seines Vaters Leben Meister werden will , soll
den Dienst und ( nur ) die halbe Zunftb ) , ei„ Knabe , der sei¬
nes Vaters Schmiedestock besitzt , ( nur ) den Dienst geben )̂ .
Niemand soll des andern Knecht dingen , ehe dessen Ziel und
Gcding aus ist , bey 10 Schilling Busse , wovon die Hälfte in
die Büchs , die andere Hälfte dem Handwerk zum vertrinken.

Wenn Streit in der Zunft entstände , zwischen Meistern,
Knechten und Knaben ( ohne Frevel , die das Gericht und den
Rath belangen ) , so sollen darüber der Zunftmeister und die
Sechser den Ausspruch thun . — Wenn in dieser Zunft erwach¬
sene Leute sterben , — wer dieser Leiche unter Zunftgencssen

1) Beyde st. 6. St . Bereuen Abend (Listen August) 13ZS. mit¬getheilt durch Hrn . Professor Hottinger  im Schw . Museum für
hist. Wissenschaften Band l . S . ?s - 85. — Der Zunftbrief der
Bäcker und Müller  unterscheidet sich von demjenigen der
Schmiede  nur in dem- was die Innungen betrifft , so wie in der
Verpflichtung die Wache zu beziehen, wobey der Zunftmeister den
Dawiderhandclnden bis auf 4 Schilling küssen darf.

2) Diese Gebühren beschränken sich auf Abgaben an die Zunft-
genossen; — einer Gebühr zu Handen der Stadlcasse wird nichterwähnt.

3) ES crgiebt sich hieraus auch in Zürich  die folgerechte An¬
wendung des Grundsatzes, daß man Söhnen eines JünfterS die Be¬
treibung ihres väterlichen BcrufeS erleichtern müsse. (Band t.S . 271. 272.)

. ä ) Wahrscheinlich darum , weil ein Sohn , der die Werkstätte
s« nes Vaters übernahm, die Coiieurrriij (die Zahl der Handwerk--Meister) nicht vermehrte.
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zu der Kirchen nicht nachfolget , der gibt 4 Pfenning in die Buchs,
ausser wenn er seine Frau sendet. — Alle , die in der Zunft
sind , sollen ihres Zunftmeisters Panner warten . — Und soll
jeder Zunftmeister mit seinen Nathgebcrn Harnisch auflegen,
allen , die in dieser Zunft sind ; — bey wiederholter Busse von
5 Schilling für die Fehlbarcn . — Wer auf des Zunftmeisters

Befehl nicht schweigt , wird gebüßt.
Beynahe gleichzeitig mit der Feststellung des Geschwornen-

und der Zunftbriefe fand auch die Beurtheilung der als fehl¬

bar erfundene » , nunmehr abgetretenen Räthe statt , von denen
12 auf längere oder kürzere Zeit verbannt und in genau bezeich¬

nete Bezirke eingegränzt 0 , 10 zwar in der Stadt zurückblei¬
ben konnten , jedoch einer strengen Verpflichtung unterworfen
wurden 2) .

Als aber jenen Verwiesenen die Besitzungen des Grafen
von Habsbu rg - Napperschwcil,  sich eröffneten , so tru¬

gen sie kein Bedenken , daselbst sich zusammenzufinden , Ver¬
wandte und Anhänger in solcher Zahl an sich zu ziehen , daß
schon im October 1336. ») zuZürich  die Verordnung gemacht

1) Laut Urtheil vom rasten Julii 1336. und derselben gleichzei»
tiger Urphcde.

Schw . Museum für hist . Wissenschaften  B . k.
S . 70 — 78.

ES ist bcmerkcnswerth , mit welcher Sorgfalt für jeden dieser t2

Verwiesenen die Zeit seiner Verbannung , der Bezirk , i» welchem
sich derselbe aufhalten und die Entfernung , innerhalb welcher er
der Stadt sich nicht nähern darf , genau bestimmt .wird . — So sind
L auf 6, i auf 3, 4 auf 4 und 2 auf 2 Jahre , die Einen in 'ü Bis«
thum Chur,  Andere über die Reuß,  noch Andere in die Wald«
stätte  u . s. w. verwiesen- Die Einen müssen sich ä , sie Andern
z , die Dritten nur 2 Meilen von der Stadt entfernt hallen , bey
den Vierten bleibt solches unbestimmt ; — S . Hirzel Zürcher  i«

sch e Iah rb  ü ch er  Band I. G 146. i47 . Woraus theils auf ver«

schiedcne Grade von Fehlbarkeit , theils auf eine weithin sich »er«
zweigende Verbindung der Verwiesenen geschlossen werden darf,
w. il es sonst wohl genügt haben würde, sie zu verbannen , ohne
ihre Verbannung noch einzugränzen.

2) Laut Urkunde ei. <i . nsten Julii 1336. Schw . M f. d. hist.

W . Band l . G . 76 — 78.
z) Laut Beschluß vom 28sten October 1336. Schw . M - f. d.

hist- W . Band l. S . ss.
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wurde , wer um der vergangenen Neuerungen willen die Stadtverlasse , solle nicht wieder hinein kommen.

Um die gleiche Zeit , als die Stadt Zürich der ihr vonNapperschweil her drohenden Gefahr zu begegnen , oderderselben zuvor zu kommen sich rüstete 0 , erneuerte sich derKrieg um die Feste Grynau  zwischen den Grafen Ioh an¬no s von Habsburg - Napperschw eilundDiet helm von
Loggen bürg 2) . Und da der Erstere , als Beschützer der verwie¬senen Räthe mit der Stadt Zürich  verfeindet , der Letztere hingegen

1) Am i2tcn Julii 1337. quittirt Eglof  Omo , Ritter , denBürgermeister und Nach der Stadt Zürich  um 3t Mark SilbersZüricher Gewichts für ein Jahr lang geleisteten Kriegsdienst.Am 7tcn December >337- bescheinigenH ei nz von Ei tl i ng en,Junker Eglof von Wildenstein nnd Benze Gebelle mitJohannes Tusscr,  seinem Sohne , und mit Ulrich dem Bet¬tern,  den richtigen Empfang ihrer Besoldung für dem Bürger.Meister und den Bürgern von Zürich  geleistete Kriegsdienste.Am i 7te» Zenncr 1338. quittirt Graf Eberhard  von Stel¬len bürg  für sich und seine Diener um empfangenen Sold.Am sisteir Jenner i»38. quittirt Eberhard  von Buchen¬ste in Zürich  um empfangenen Sold.
Und am isten April 1338. fand eine gleiche Bescheinigung stattdurch Mr . Burkhard  den Blidenmeister , Bürger zu Bern.Schw . Museum für die hist . Wissensch.  Bd . I S . 86. 87.Bescheinigungen , welche beweisen ( in Folge des allmähligenUcbergangeS des LehendiensteS in Solddienst ) , daß auchbereits ichon die Städte,  je nach Bedürfniß , einzelne oder meh-rere erfahrne Krieger für die Dauer ihrer Feldzüge besoldeten.2) Oberhalb der Ausmündung der Linth in den Züricher - See.
3) Der Ursprung dieses Krieges reicht bis zu der Zeit hinaus)als gegen Ende des i2tcn Jahrhunderts zwischen den Grafen Nu-dolf und Ulrich von Napperschweil (Bd . l . S . 2 i8. 226.291. 292. 363.) eine Theilung statt fand , durch welche RudolfAlt . und Neu - Napperschweil  sammt der ganzen March (mitAusnahme von Grynau und Tuggen ) Ulrich Uynach , Gry.nau,Tuggcnu s- w zufiel Graf Ulrich  hinterließ eine ein-»ige Tochter, vermählt an den Grafen Dicthclm von To ggen-bürg,  durch welche Vermählung U h n ach Tuggc » und Gry.nau  an das HauS Doggen bürg  steh vererbten . — Nach demTode der Tochter dcS Grafen Ulrich von Napperschweil  aber
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mit derselben wahrscheinlichbefreundet war 0 , so verbanden

sich zur Eroberung der von Graf Johann  besetzten Burg

dessen, bcpde gemeinschaftliche Gegner , um so eher , als Zü¬

richs wiederholte Versuche sauf die Stadt Napperschweil
selbst erfolglos geblieben waren

Als aber am Liste» Scpt . 1N7 . die Z i'i richer zu Schiffe

ausgezogen und mit dem über Utznach vorrückenden Grafen

von Toggen bürg  zusammengetroffen waren , wurden sie

ganz »»vermuthet durch den Grafen von Napperschweil
überfallen ; nicht ohne bedeutenden Verlust stürzten sie ihren

Schiffen zu, und Graf Die t Helm von Doggen bürg  wurde

gefangen.
Sobald indessen die erste Bestürzung verschwunden war,

kehrten die Züricher  wieder auf das Schlachtfeld zurück, er¬

neuerten den Kampf und siegten. — ES fiel in tapferer Ge¬

genwehr Graf I o ha n n , und hiedurch erbittert , erschlugen

dessen Diener auch den Grafen Diethelm von Toggenburg.
Während des Grafen von H ab s b urg - NaPp er schwcil

ältester Sohn , Graf Johann , dessen Besitzungen ererbte und

für die Fortsetzung des Kampfes sich bemühte , traten Kaiser

Ludwig  und Herzog Albrecht von Oestreich (der Letz¬

tere als Vormund der Söhne des gefallenen Grafen Johanns

forderten die Grafen von Napperschweil  und ihre Nachfolger

Grynau und Tuggcn  wieder zurück; — die Grafen von Tog.

gen bürg  widerstanden , und beyde Theile bekriegten sich gegen-

fettig / bis i3tl . Graf Rudolf von HabSburg Grynau  er¬

oberte , fein Sohn Johannes  solches behielt ; — 1337. aber

Diethelm Vl von Tog g enb urg mit den Zürchern  gegen den

Grafen Johannes von HabSburg (Bd . t . G - 362.) sich ver¬

bündete.
t ) Graf Diethelm Vl von Toggenburg  war Sohn der

GrafeuFciedrich  lll , Enkel Wilhelms,  Urenkel D i et h elm S

des Jüngern (Band l . S - 205. 209. 2l1 . 277. 288. 28S. - so.) ,

Bruder des (mit Aunigunda  von Vatz  vermählten , I3üs . vcr-

storbenen) Grafen Friedrich  IV.
2) Band l . G 29t.
3) Zwey  oder drey Mahl  wurde ein solcher Zug unternom.

men ; — bey einem derselben erhielt Rudolf Brun  einen Pfeil-

schuß; ein ander Mahl soll er von 12 Feinden überfallen worden

seyn, gegen die er sich aber tapfer vertheidigte , bis ihn seine Leib-

wache der Gefahr entriß.
Johannes  II ., Rudolf und Gottfrieb.
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in ' s Mittel und brachten am Listen Nov . 1337. einen Vertragzu Stand 0 , zufolge welchem den von Zürich  Verwiesenenbeysammen auf den Besitzungen des Grafen von Habsburgund ihrer Freunde zu leben , bis auf eine Meile der Stadt sichzu nähern gestattet wird , von welcher sie zwar noch 5 Jahreausgeschlossen bleiben sollen , insofern der Rath und die Bür¬ger sie ihnen früher nicht frey willig  wieder öffnen . — DieVerwiesenen sollen der Stadt 600 Mark Silber bezahlen ; —die Stadt dagegen die Häuser und Güter , die sie ihnen weg¬genommen , wieder geben u. s. w.§. 5. Während auf diese Weise Kaiser Ludwig zwischenZürich und seinen Feinden einen ( wenn auch nur scheinbaren)Frieden wieder herstellte , unterstützte er um so eher die gegenBern  durch dessen Nachkuren erhobenen Ansprüche , als solches,so lange der päbstliche Bann auf ihm lag ( S . 6.) , denselbenals Oberhaupt des Reiches zu anerkennen sich weigerte . Nebenden besondern Beschwerden , welche auf einem unter dem Vorsitzeines kaiserlichen Abgeordneten 1337. abgehaltenen , aus allenHerren des UechtlandeS , des Aargaues und des WaadtlandeSbestehenden , auch von den Abgesandten der Herzoge von Oest¬reich und der Stadt Freyburg besuchten Congresse vorgetragenwurden , lag wohl das wichtigste Bedenken in der Besorgniß,daß dem immer mehr aufblühenden , muth - und kraftvollenBern 2) es gelingen werde , immer mehrere Besitzungen sichzu erwerben , welche die des Geldes ermangelnde » Grundbe¬sitzer nicht mehr behalten könnten . Daß diese Besorgniß nichtungegründet war , zeigen neben mehrern kleinern Eroberungen 2)und dem bereits angeführten vorläufigen Kaufe von Thundie friedliche Erwerbung der Stadt Laupen und der LandschaftHasle.

1) Schweiz . Museum für hist. Miss. 1. 38. Aeg . Tschudil . 348.
2) Band l . S . 247. 248. 266. 287. 2SS 309 — 313. 340 — 342.378. 379. Schon >298. ( in der Schlacht am D 0 nnerbühl undim Jammerthal)  hatten die Bern er  einen ersten entscheiden¬den Kampf mit einem Theil ihrer Nachbaren zu bestehen. (8 . 34i.342.)
3) Belp , Gerenstein, Bremgartrn , Münstngen , Balmeck, Aer-renried , Jllingen , Erhenbach, Dicffenberg , randShuth , Esche, Strett-lingen , SchönenfelS , Stohrberg.

3
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Laupen , welchem 1275. König Rudolf einen Freyheits¬
brief ertheilt i) , mit dem sich auch 1301. Bern auf zehn Jahre

hin verbündet hatte ?) , wurde 1310 . von Kaiser Heinrich V II.

dem Otto von Grandson r) für die Summe von 1500 Mark

Silbers verpfändet )̂ , 1324. von Perrodus von Thurn , Junker,

Sohn Ritters Johannes von Thurn , Herrn zu Castel im Wal-

lis für 3000 Pfund Pfenning dem Schultheiß , den Räthen und

der Gemeinde der Stadt Bern verkauft und empfing noch

im gleichen Jahr von derselben die Bestätigung seiner Freyhei¬

len ; wobey es bemerkenswerth ist , daß das gleiche Bern,

welches nunmehr als Laupenö rechtmäsfiger Herr erscheint,

23 Jahre früher mit demselben sich verbündet hatte , ohne daß

durch daS Eine oder durch daS Andere ein Unrecht geschehen

wäre . Laupcn verbündete sich 1303. mit Bern zur Erhaltung

der gleichen Freyheiten , welche ihm dasselbe 1324 . bestätigt . —

Es hatte solches durch jenes Bündnis ) eben so wenig neue Rechte

gewonnen , als durch Veränderung seiner Herrschaft seine bis¬

herigen Rechte vcrlohren.
Die Pfandschaft der Landschaft HaSle  welche die Frey-

Herren von Weiffcnburgvon  Kaiser Heinrich VH . wegen

1) Band I. S . 300.
r ) Im May iio, . A. v. Tillier l.
r ) Band i . S - als.
4) Laut Urkunde ri. ci. in (üolumbaria 17. 6al . Oot . ISIS.

SolothurnischeS Wochenblatt für  1829 . Nr . l >.

5) Laut Urkunde, Uauim iVleno« ^ u^azti 1324. Solo thu » ^

Nisches Wochenblatt für  1829 - Nr - il.
6) Laut Urkunde vorn istcn Sept . , 321. „Wir der Schultheiß,

„der Rath,  die Zweyhundert und die Gemeinde von Bern  thun

„kund — da- wir den Bürgern und der Stadt von Laupen  für uns

„und unser Nachkommen — bestüten all' ihr Rechte und all' ihre

„Freyheit und ihre Rechten und ehrbaren Gewohnheiten , die ihnen

„von Römischen Kaisern und Königen redlich gegeben und bestätigt

„sind." — SolothurnischeS Wochenblatt für ,829 . Nr . 11.

7) „Das Thal Oberhaslt  stand unmittelbar unter dem

„Schirm des Reichs , welchem es dafür jährlich eine Steuer von

„fünfzig Pfunden entrichtete . — Die Landleule wählten aus ihrer

„Mitte einen Landammann , und öfters traf ihre Wahl einen Ab»

„kömmling aus dem alten , edeln Geschlechte der von Nesti. In dem

„ganzen Thale war nur eine Kirche, zu Meyringen ." A. v. Tillier l.

8) Band I. S . -47.

I
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ihrer in der Lombardie geleisteten Dienste empfangen hatten,
verkauften dieselben am Isten Julii 1334. um 1600 Pfund Pfen¬
ninge der Stadt Bern ; — am 4ten Julii verkündeten die Frey¬
herren den Landleuten von Hasle den ergangenen Kauf , ent¬
banden sie feyerlich des ihnen geleisteten Eides und der ihnen
schuldigen Dienste und Steuern , und befahlen ihnen , dem Schult-
hciffen , dem Rath und der Gemeinde von Bern Gehorsam zu
leisten.

Hierauf erklärten am 8ten August 1334. Ritter Wer¬
ner  von Nesti  2) , der Ammann und die Landleute von Hasle,
daß , da ihnen der Schultheiß , der Rath , die Zweyhundcrt und
die Gemeinde von Bern  verheißen habe , sie bey ihren alten
Rechten zu lassen, und nicht mehr als 50 Pfund jährliche Steuer
von ihnen zu fordern )̂ , sie ihrerseits denselben gleich ihren
alten Herren den Gehorsam und die HeereSfolge versprechen.
— Auch soll Bern das Recht zustehen, aus der Zahl der Land-
leute von Hasle ihnen einen Landammann zu geben

Als nun noch überdieß drey Jahre später ( 1337.) der
Freyherr von Weiffenburg Johann l . an die Berner sich
ergab , mit dem Versprechen , bey ihnen ein ewiges Bürger-
recht anzunehmen und das ganze niedere Si eb e n thal (Sim-

1) Laut Urkunde <l . 6 . Zinüag vor St . Laurenzentag im Aug.
sien » 34. Schw . GeschichtSf . Bd . I.

2) Oberhalb Mcyringen bey Wetter , wo der Bach bey Gadmen
die Aare vergröffert , zwischen vier Buchen war der alte Thurm
der vonResti , eines Geschlechtes, welches zu' den vornehmsten aus
dem nordischen Urstamme des Volkes gezählt wurde. A v. TillicrI.

L?3) Der Freyherr von Weiffenburg , immer durch seine zahlrei-
chen Gläubiger gedrängt , hatte ausserordentliche Steuern in seinen
Stamm - und Pfandherrschaften ausgeschrieben . — Die HaSler aber,
welche , wenn sie jährlich Pfund abgetragen hatten , rechtlich zu
keiner andern Abgabe angehalten werden konnten , beriefen sich auf
ihr « alt hergebrachten Freyheiten und griffen zu den Waffen .S ch w.
Geschichtsforscher Bd. I.

4 ) Bey welchen Freyheiten und Rechten die HaSler bis 1793.
verblieben sind . Schw - G - schjchtsf . Bd . I.

L) Johann l . war der älteste Sohn des Freyherr « Rudolf,
Herr zu Weiffenburg , Wimmis , D 'cmtingen , Rothcnstuth und Weis-
senau , dessen 2ter Sohn , Peter, (vcrm . mit Elisabeth »»"
Thurn zu Gesielen)  den Stamm fortpflanzte . Ob di. vi"

3*
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mcnthal)  ihrer Landeshoheit und Heerfolge zu unterwerfen,

so läßt eS sich leicht erklären , wenn unter den benachbarten,

noch mächtigern Herren die Eifersucht und das Verlangen,

Berns weitern Fortschritten Schranken zu setzen , erwachte.
Und obschon dasselbe bey einer ( in Folge des bereits er¬

wähnten Congreffes zu Npdau ) zu Neuenegg abgehaltenen ge¬

genseitigen Zusammenkunftin  einigen Punkten nachzugeben

sich geneigt zeigte , so wurde dieses nicht genügend gefunden,

und Bern  sah zuletzt sich gezwungen , den Entscheid mit den

Waffen zu versuchen.
Als nun GrafG erhard vonVa langin ( Valendis ) ,

der Erste von allen , gegen die Berner die Feindseligkeiten be¬

gann , und sie vermahnen , daß ihm dessen mit Bern verburgrech-
teter Vetter Graf Peter von Aar berg  heimlich Bey-

Herrschaften Weissenburg , Erlenbach , Diemtingen , Wim»

mis , die unter dem Nahmen des untern Giebentbals  eine

besondere Herrschaft bildeten , und die Stammherrschaft der Frey.

Herren von Weissenburg ausmachten , von Alters her einem einzigen

Dynastenhause angehört haben , läßt lieh nicht bestimmt sagen

Don den Freyherren von Weissenburg im Siebenthal

sind zu unterscheiden die Edeln von Weissenburg im guter»

lakenthal,  von denen Ulrichs  Söhne , Thomas und Hein»

rich,  der Erstere I3t7 . i3r ». 132». Schultheiß zu Jnterlaken,

der Letztere 1325. Schultheiß zu WimmiS  war - — Versuch

einer diplomatischen Geschichte berRcichSfreyher»

ren von Weissenburg im Bernertschen Oderland.

<Schw . GcschichtSf.  Band I)
l ) Ob Simmenthal  oder Giebenthal  zu schreiben sey,

unterliegt noch Zweifeln . — Die Edeln von Siebenthal  tom«

men in einer Urkunde des Herzog Berthold lV . von 1175., um die

Echübelmatte an der Gattern , unter dem Nahmen
KLus vor G Meyer von Knonau Erdk.  I.

^a/ 'ere . Auch eine am MarcuStage 1333. zu Big.

matt abgehaliene Zusammenkunft Bernerischer und Freyburgischer

Abgeordneter blieb erfolglos weil Freyburg sich erklärte , zu keiner

abgesonderten Ausgleichung Hand zu bieten.
3) Gras Gerhard  war der Sohn Johann ' - von Valan-

gin , Enkel Ulrich « , des Grafen zu Aarb erg  und Herr zu Da-

langen (Band l . 285 .) , p, « Stammvaters der Linie Aarberg»

Dalangjn , des Hause- Neuraburg,  welche Linie durch seine
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stand leiste, so zogen sie am Abend des heil . PfingsttageS 1339.
aus , um Aarberg  zu überfallen , jedoch ohne Erfolg . — Im
Gegentheil beförderte dieser Auszug die Kriegserklärung seiner
Gegner . — Freyburgi) ^ der Herrschaft Oestreich und
seinem eigenen Nahmen , Graf Ludwig von Neuenburg,
Graf Eberhard von Kybürg,  der Freyherr von Mon-
tenach  und andere Herren schickten ihre Fehdebriefe und sam¬
melten ihre Truppen . Als nun der dortige Vogt,  Ritter An¬
ton von Blanken bürgr ) , für das zunächst bedrohte Lau«
p en  schleunige Unterstützung verlangte , wurde zu Bern,  wo
Vater und Sohn oder zwey Bruder waren , immer der Eine
derselben der 400 Mann starken Kriegerschaar beygeordnet,
welche unter Alt -Schultheiß Johann von Bubenberg dem
Jüngern §) dahin aufbrach , um eine bereits auS 200 Mann
(Bürgern und Bewohnern der Umgegend ) bestehende Besatzung
von Laupen zu verstärken , die nun unter Budenbergs entschlos¬
senem Oberbefehl , einer wohl dreissigfachen Uebermacht zu be¬
gegnen bestimmt war , mit welcher sie am lOten Brachmonat
1339 . sich umringt sah.

In dieser großen Noth , wo ausser dem getreuen Solo«
thurn (S . 4) , dem 200 Mann starken Zuzug von Hasli
und dem jünger » Johann von Weissenburg *) mit 300

Sühne , Wilhelm und Johann , wieder in zwey Zweige, Aar-
berg und Da la ngin , steh theilte — Peter war Wilhelm ' -
Sohn , mithin Gerhard ' s Vaters Bruders Sohn.

1) Band l . S 244 . 300. 31». 32S. 373.
2) Anton von Blanken bürg,  Castellan und Vogt zu Lau.

pen, des Raths zu Bern 1327. war der Sohn Richards,  Herrn
zu Jagdberg,  des Raths zu Bern, 1303. (Schw. Geschf. Bd. l)
— Das Stammschloß des adelichen Geschlechtes von Blanken-
bürg  befand sich im obern Simmenthal.

3) Ritter Johann von Bubenberg,  Sohn des Ritter-
Johann,  welcher von 1339—,z§o. die Schultbeissenwürdebe¬
kleidete; — Enkel des Schultheissen Ulrich (1284 - 1292.). Er
selbst wurde 136» zum Schultheiß ernannt , und blieb eS bis an
seinen 1368 erfolgten Tod. — Ihm folgte in gleicher Würde sei»
Bruder Ulrich  1368 —' 38i. (Neues Schweiz.  Museum von
179». — N. Fr - von Mülinen .)

Johann  H , zweyter Sohn Peter «, Neffe Johann» l.
(8 . 33. Anm. 3.)
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Siebenthalern  kein menschlicher Beystand das schwer be¬
drohte Bern  unterstützte , wandte sich solches ( obwohl ein
Bündniß mit denselben bereits abgelaufen war ) um Unter¬
stützung an die drey Waldstätte,  welche diesem Verlangen
so bereitwillig entsprachen , daß , ungeachtet sie durch die Ky-
burgischen Kriegsvvlker sich durchschlagen mußten , sie, doch noch
zu rechter Zeit anlangend , mit Thränen des Dankeö und der
Freude empfangen wurden.

Inzwischen erschien auch der gesuchte Feldherr : Rudolf
von Er lach (ein versuchter Ritter und den Bcrnern schon
darum willkommen , weil sie sein Vater 41 Jahr früher bep' m

Donncrbühl  zum Sieg geführt hatte ) *) , ritt in die Stadt,
und Alles erblickte in seiner Ankunft ein glückliches Ereigniß.
— Er war des Grafen Rudolf von Npdaub)  Dienstmann

(Lehenträger ) , und hatte daher , als der Krieg gegen seine Mit¬
bürger von Bern erklärt worden , seinen Lehenherrn befragt,
ob er geneigt sey, ihm die Erlaubniß zu geben , unter dem Pan-
ner seiner Vaterstadt zu fechten , oder ob er darauf bestehe , in
seinem Gefolge ihn zu behalten , und dann zum Ersatz des
Verlustes sich verpflichten wolle , der ihm bevorstehe ; — worauf

t ) Am St . Hilarientag 1328. war daS Bündniß des Bischofs
donConsianz,  seines Bruder - , des Grafen vonMontfort,
des Grafen E vonKy bürg , von Conti « » ; , Zürich , Bern,
Uebcrlingen , St . Gallen und Navcnspurg mit Uri,
Schwytz und Unterwalden um 3 Jahre verlängert worden —^
Dagegen weigerten sich die W a l d siä t t e 1329. einem ähnlichen
Bund von io Städten (worunter sich ebenfalls Bern  befand ) bey-
zutreten - Aeg . Tschudi.

Schon 1323. war eine Verbindung zwischen Bern und den
Walvstättcn  abgeschlossen worden . A. v. Tillier  l.

2) Ritter Ulrich  von Ê rlach (Band l . S . 34t . ) , der uner-

schrockene Nitter  genannt , des Raths der Stadt Bern . —
ES hatte  derselbe 1308. die Herrschaft Reichend « ch angekauft,
welche nach Abgang ihrer ursprünglichen Besihcr an die Edeln von
B remgar  t en  gekommen, und von diesen 1307. an die Johanniter«
Commcnthurey Buchsee (Band l. S . 360.) verkauft worden.

r ) Graf Rudolf  III . von Nydau  war Sohn Rudolfs  H .,
Enkel Rudolfs in,  der Herren zu Nydau,  Urenkel des Grafen
Ulrich,  des gemeinschaftlichen Stammvaters der drey Linien von
Straßbcrg , Aarberg undValangindeS  Hauses Reuen'

bürg. (Band l . G . 239. 284. 283 331.)
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der Graf ihm erwiederte , daß , wenn er den Krieg über bey
ihm bliebe und er das Seinige zu Bern darüber verlieren
sollte, dessen Vergütung ihm ( dem Grafen ) um einen Mann
mehr oder minder  zu schwer fallen würde 0 ; — er möge
heimfahren und sein Bestes thun . — Dieser Erlaubniß zufolge
sich verabscheidend , versicherte der Edle von Erlach den Grafen:
daß er eines Mannes werth seyn , oder darüber'
sterben wolle.

Als nun alle Mannschaft , welche Bern  zusammenzubrin¬
gen vermochte , ( etwa 5000 an der Zahl ) versammelt war , und
Lausten  schon neun Tage lang Widerstand geleistet hatte,
befahl Herr von Erlach,  in der Nacht sich zu rüsten , um am
21sten Brachmonat ( am Vorabend des zehntausend Ritter - Ta¬
ges ) früh vor Tag auszurücken.

Beym Mondschein geschah der Ausmarsch ; — an der Spitze
des Heeres zog der Leutpriester Theobald ?)  mit dem hei¬
ligen Sakramente . — Als sie nach Bümplitz  kamen , brach
der Morgen an , und gegen Mittag gelangten sie in die Nähe
von Lausten.  Beym Anblick Her großen Ueberzahl des Be¬
lagerungsheeres sammelte Rudolf von Erlach  das sei¬
nige in geschlossener Schlachtordnung am Abhänge des Brom¬
berges.

Gegen Abend gab er das Zeichen zum Angriff . - - Rasch
rückte die Vorhuth der Schleuderer vorwärts , und nachdem
solche mit dreymahligem Wurf einen Hag ^l von Steinen aufdie Gegner geworfen , und Herr von Erlach* seine Krieger zum
bevorstehenden entscheidenden Kampfe begeistert hatte , so brach

1) Rudolf von Erlach  saß , wie seine Voreltern , gewöhnlich
auf seiner Burgvogtey Erlach;  er hatte aber von seiner Mutter,einer Tochter Werners von Rheinfelden,  in und um Bern
grosse Güter ererbt und durch sie war er mit den Münzern (Bd-I. S . 248. 34t.) Geschwisterkind. — Sein Bruder Burkhard
hatte eine Tochter Peters von Krauchtha!  zur Ehe. — E»
selbst war Philipp von Kiens - Schwager. Neues Schweiz.M useum von  1796. Heft 6.

2) Theobald  oder Diebold Baselwind  erscheint tZro.als Leutpriester zu Bern,  weiht die Grundsteinlegung zur Mauer
des grossen Kirchhofes ein ; — er starb im gleichen Jahr mit Ru¬dolf von Erlach . Fr . Stettler Gesch . des Teutsche»
Ritterordens im CantonBrru.
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derselbe an der Spitze seiner Schaaren in den Feind . — DaS
Volk Welscher ( Romanischer ) Zunge wurde zuerst erschüttert,
und fing an die Flucht zu ergreifen . — Doch mußten die sieg¬
reichen Berner bald von der Verfolgung ablassen , weil drin^
gende Nothzeichen sie dahin riefen , wo ihre Zuzüger aus den
Waldstätten von der grossen Zahl der Reuterey beynahe über¬
mannt wurden ; — die auf die Letztere eindringenden Berner
entschieden aber auch hier das Gefecht . — DaS ganze feindliche
Heer löste sich auf in wilder Flucht ; — daS Romanische Volk
oberhalb gegen Neuenegg,  die Teutschen unterhalb L a u p e n
gegen Güm minen  zu.

Nicht seiner eigenen Einsicht und Entschlossenheit , nicht der
Ausdauer und Tapferkeit seiner Krieger glaubte Rudolf  von
Er lach  den Sieg schuldig zu seyn, sondern sichtbar hatte eine
höhere Macht die dem Untergang so nahe geglaubten Berner
in so ungleichem Kampfe beschirmt . — Daher ließ der Feldherr
das gesammt : Kriegsvolk zusammentreten , mit der Ermahnung,
Gott zu loben und zu ehren , da Er selbst bey ihnen gewesen
und für sie gestritten , so daß sie die gewaltige Zahl dennoch
besiegt haben . — Und alsogleich liessen sich» nach der Wald¬
stätte Gebrauch «) , alle Krieger auf die Kniee nieder , erhoben
flehend die Arme und sagten mit tiefer Inbrunst Gott und allen
Heiligen Preis und Dank für die geleistete Hülfet . Neben
zahlreichen Verwundeten befanden sich nur 22 Berner und 13
aus den Walkstttlen unter den Gefallenen ; — desto größer
hingegen war der Verlust ' ihrer Gegner , unter deren Erschla¬
genen Graf Rudolf von Nydau,  Graf Gerhard von
Aarberg - Valang in , Johann von Savoyen )̂ , drey
Grafen von Greyerz , auch die Schultheissen von Frey-
burg , Albrecht von KornmooS und Johann von
Maggenberg,  der tapfere Nenner von Füllistorf  und
eine Menge Anderer sich befanden _ Am folgenden Tage zogen
die Sieger , den Leutpriester Theobald  an ihrer Spitze mit

t ) Banb I. S - 386. »
2) A. v. Lillier Geschichte des Eid - gen . Areysiaa.

te - Bern.  Band l.
3) Einziger Sohn Ludwig - von Savoven,  Herrn der

Waadt-  Sein Vater hatte ihn mit «00 Helmen in da- Lager gc.
schickt, rm wo möglich den Streit zu vermitteln — Als ihm sol¬
che- aber nicht gelang, ließ er sich dewegen, an dem Kampfe Theil
zu nehmen.
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27 eroberten Fahnen und den erbeuteten Waffen triumphirend
nach Bern *) .

Während somit Bern ' s selbstständige Fortdauer siegreich
entschieden und auf dem Schlachtfeld vor Laupen  zu seiner
künftigen Größe der Grund gelegt war , bewies dessen ( damahls
feindliche) Nachbarstadt Freyburg  jene edle Beharrlichkeit,
welche ihrer Herrschaft , ihrem Verbündeten und der Sache , für
die sie unter glücklichern Aussichten den Kampf begann , auch
im Unglück getreu bleibt . Frepburg im Uechtland , durch
Berchtold IV . von Zähringen gegründet , von den Herzogen von
Zähringcn an die Grafen von Kyburg vererbt , von den Letz¬
ter « an König Rudolfs Söhne verkauft ?) , war,  ähnlich wie
Bern 3) , von zahlreichen kleinern Grundbesitzern bevölkert wor¬
den , welche für sich allein nicht im Stande , den mächtigern
Herrn zu widerstehen , im Schooße dieser neuen Stadt die Si¬
cherheit suchten , die ihnen fehlte *) , so wie von Kaufleuten
und Freygelassenen , welche von allen Seiten herzueilten » um
an den Vortheilen dieser Colonie Theil zu nehmen , deren Be¬
völkerung weniger eine friedliche Gemeinde , als eine auf den
ersten Ruf marschfertige kriegerische Genossenschaft bildete , die
zahlreiche Besatzung eines festen Platzes , erbaut auf den bedroh-

1) Zufolge einer Urkunde, ü. 6. am nächsten Montag nach Weih«
nachtrn 1L»9. empfingen die Urner von den Bernern  230 Pfund
Pfenninge , die diese jenen gelobt und verheiffen hatten vor derStadt Laupen; — nach einer frühern Urkunde, el. -i. Staus 3ten
August I3rs , verkünden die Landleute von Uri , Gchwyh und
Unterwalden,  die mit den Bernern vor Laupen waren , daß
ihnen dieselben allen den Schaden gerichtet und gewährt , den sie
da empfingen an Rossen, an Harnisch und an andern Dingen.SolvthurnischtS Wochenblatt für  1826 . Rr . 34.

2) Band I S - slo.
3) Band l . G - 34o.
4) Man zählte unter ihnen die Herren von Jllens und Ar.

eonciel , von EngliSberg (eine Familie die erst im <7ten Iah»
hundert erlosch ) dc Pont , von Viviers,  de la Röche ( Da.
fallen des Bischofs von Lausanne)  die Freyherren vonDuen -,
oder Felga, (welche der Stadt 11 Schultheißen gaben) , die von
Dirlarel , vonCompastous  u . s. w- — Der mächtigste aber vonallen war der Graf von Th irrst ein,  welchem die Bewachung
der Morgenseit « der Stadt anvertraut war . Her-c/«to/ <k I.
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ten Gränzen der Teutschen Lande , deren Commandant der

Schultheiß war , unter dessen Vorsitz ( zufolge der 1249. durch

die Grafen von Kpburg erneuerten , 1927. durch Herzog Albrecht 0

bestätigten und erweiterten Handfeste Herzog BerchtholdS I V. von

Zähringen ) ein Stadtrath von 24 Mitgliedern bestand . Indem

die Teutschen Colonisten in der untern , diejenigen auü dem

Transjuranischen Burgund in der obern Stadt sich niederlies-

scn 2) , mußte man , um Bürger zu werden , ein Grundeigenthum

oder eine auf Grundeigenthum versicherte oder angewiesene

Einnahme daselbst besitze». — Unter der Garantie dieses Ei¬

genthums verpflichtete sich der neue Bürger persönlich die Pflich-

ren zu erfüllen , welche ihm für die Bewachung der Stadt und

dessen , was davon abhing , auferlegt würden . — Dagegen

erhielt er den Schutz der Gemeinde , mit Ausnahme der Strei¬

tigkeiten vor seiner Aufnahme.
Daß man jedoch bey diesen Bürgerrechtsertheilungen weit

weniger durch allgemein bindende Vorschriften sich selbst be¬

schränkte, sondern vielmehr jeden vorkommenden wichtigern Fall

je nach Erfordernis ) für sich behandelte , beweist die 1938 . statt

gefundene Aufnahme deS SohncS deS Grafen von Neuen«

bürg  und des Grafen Peter von Aarberg  zu Bürgern

von Frcpburg,  des Erster » unter der Bedingung , daß er

in dem Zeitraum von 5 Tagen auf alle seine Verbindungen

mit Bern  Verzicht leiste, dessen Bürger er war; — des Letz¬

ter » mit der Verpflichtung , daß er während zehn Jahren nicht

befugt scp, auf daö Bürgerrecht zu verzichten , ausser , wenn er

noch ein Jahr ^ nach der Vcrzichtung alle Pflichten erfülle . —

Diesen Grafen von Aarberg nahm hierauf die Stadt Freyburg

als Hauptmann in ihre Dienste mit neun wohlbcrittenen Reu¬

tern (worunter 5 bepanzert und 4 Bogenschützen ) . Man zahlte

ihm für seine Ausrüstung 500 Florentiner Gulden , und der

tägliche Sold eines jeden war 4 TvurnoiS -Groschen . Die Dienst-

1) Herzog Albrecht  bestätigt den Bürgern »u Freyburg

im Uechrland die von den beyden Grafen Hartmann von Ky-

bürg  und dem Grafen Eberhard von Habüburg  erhaltenen

Freyheiten und vermehrt ihre Meßtage , die zweymahl im Jahre

zu drey Tag «n dauern , jedesmahl mit fünf Tagen . F . Sich-

nowSky  Band 3.
2) Band 1. S . 244.
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Verpflichtung sollte ein Jahr und darüber dauern / wenn der
Krieg sich verlängerte *) .

Wenn das in seinem Stadthaushalt damahls keineswegs sehr
bemittelte Freyburg dergleichen Anstrengungen nicht scheute ?) ,
so darf man sich um so weniger darüber verwundern , daß eö
auch nach dem bey Laupen erlittenen Verluste allein aufboth,
um den Krieg fortzusetzen ?) , welcher nach jenem entscheidenden
Schlage in kleinern Streifzügen sich verlängerte . So hatte
nach der Einnahme des , dem Grafen Eberhard von Kyburg
zuständigen Städtchens Hutwyl  durch die Bcrner «) auch , von
Laupen aus , über die Sense gegen Freyburg hin ein Auszug
statt gefunden , welchem aber , zur Kunde der Freyburger gelangt,
mit größerer Macht begegnet , jene tapfere Schaar umzingelt
und größerntheils erlegt wurde . — Als Gegensatz für diesen

Verlust zieht der Bernerische Heerführer Herr von Erlach  am
19ten April 1340 . gegen Freyburg,  legt unweit der ( damahls
stärker bewaldeten ) Anhöhe des Schönenbergs  einen dop¬
pelten Hinterhalt , verleitet die Freyburger zu einem Ausfall
und zu unvorsichtigem Verfolgen der vor ihnen zurückweichenden
Reisigen ( Reutern ) , umringt sie und bringt ihnen einen grösser»
Verlust bey,  als den , welchen sie bey Laupen erlitten hatten.

1) Wirklich stand er noch isä ^ im 'jDicnste der Stadt Frey«
bürg . — Er betrachtete seinen Posten nicht als eine Ruhestclle ; —
denn er unternahm fortdauernd Streifzüge . t.

2)  Der Laupenerkrieg hatre FreyburgS  Finanzen erschöpft
Und seine Schulden vermehrt . — ES war gezwungen , beym Convent
von Hauterivc (Bd - I . S . 242 .) luoo Pfund zu entlehnen , mit
dem jährlichen Zins von so Pfund . — In Anerkennung dieses
Dienstes befrcyte man das Kloster während 7 Jahren von jeder
Steuer oder Abgabe , welcher die andern Bürger unterworfen seyn
konnten , mit Ausnahme von tvo Lausannischcn SolS , welche da»
Kloster jährlich für sein Bürgerrecht bezahlen sollte . — Zudem ent-
lehnte die Stadt Freyburg von Girard Domenget,  Bürger
von Romont, 800  Gulden um 12 '/r Procent . — Man verkaufte
übecdicß an Jakob  Rieh , Bürger von Freyburg,  für die
Summe von soo Lausanncr -Pfunden den Viertheil des ganzen Er«
trags des UmgeldS während 4 Jahren . ! .

3) Frcyb urg  hatte zu Laupen  alle seine Kriegsmaschinen
vtrlohren . — Man ließ aus Teutschland einen Werkmeister , Rahmens
Sang,  kommen , welchem man in zwey Terminen die Summe von
äoo Florentiner Gulden bezahlte. He/ 'cHeo/ck 1.

4) Am wten April i34o.
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Vier Tage später bricht die Macht der Berner abermahls
gegen Frey bürg  auf . — Ohne grossen Widerstand bemächtigt
sie sich der diesseits der Saane liegenden Vorstadt und dringt
gegen die Stadt selbst vor . - Schon erscholl in ihren obern
Quartieren der ängstliche Ruf , d«e Stadt sey erstürmt , als zwey
muthvolle Männer es wagten , eine» Theil der Brücke abzu¬
brechen und die abgebrochenen Balken in die Saane zu werfen,
— wodurch sie das weitere Vordringen der Berner vereitelten,
welche,  da sie von den nunmehr gesicherten Freybnrgischen
Armbrustschützen beschossen wurden , zur Rückkehr sich bewogen
sahen.

Bey einer so ausdauernden , entschlossenen Beharrlichkeit von
Seite Freyburgs  verdient es noch besonderer Erwähnung,
wie eine geringe Anzahl Bürger von Murten  um jene Zeit
es wagten , für sich allein mit Frey bürg  sich zu verbünden
und Bern  abzusagen . Am 18ten Christmonat 1338. erklären
Peter Gayet  und 13 seiner Genossen , daß sie eine Verbün-
dung machen mit dem Schultheiß , den Räthen und der Ge¬
meinde von Freyburg,  in dem sie alle zugleich verheißen,
die Rechte,  Besitzungen und Befugnisse der Benannten von
Freyburg zu vertheidigen und zu handhaben , mit Vorbehalt
ihrer Herren und der StadDMutten ; - mit dem Zusatz , daß,
wenn sie oder irgend einer von ihnen irgend ein Bürgerrecht
oder eine Verbindung hätten mit jenen von Bern , sie dieselbe
widerrufen und zernichten u. s. w. Und in Folge dieses Bünd¬
nisses erlassen die gleichen Bürger von Murten  am löten
Februar 1339. einen Absagebrief an Schultheiß und Gemeinde
von Bern  i ) .

Auf ähnliche Weise , wie solche Kriegserklärungen einzeln,
so fanden auch die Waffenstillstands .' und Friedenöverträge
nicht allgemein , sondern nur insofern gemeinschaftlich statt , alö
die Umstände solches veranlaßten . Nachdem nähmlich dieser
Krieg bereits schon über ein Jahr lang gedauert hatte , so ge¬
lang es der Königin Agnesim  August 1340. einen Friedens-

I - F . L. Engelhard.
2) Tochter König Albrecht ! ., Wittwe des Königs Andreas

von Ungarn.  Sie war Schwester Herzog Albrechts  Tante
der Herzoge Friedrich und Leopold.  Dieser Vertrag wurde
abgeschlossen zu Königsfelden am St . Laurenzentag tZ4o. Solo-
thurnischeS Wochenblatt für 182«. Nr . ss.
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vertrag zu Stande zu bringen , zwischen den Herzogen vonOest-
reich , den Grafen von Kyburg , Aarberg und Nydau
einer - und der Stadt Bern  anderseits so wie zu gleicher Zeit
einen Waffenstillstand zwischen Bern und Frey bürg  bis zu
St . Michaelis <) . - Amktcn Brachmonat 1341. wurde das Bünd-
niß und die alten Verträge zwischen Freyburg und Bern
erneuert , am 9ten Heumonat 1343. zwischen Graf Eber¬
hard von Kyburg  nebst Gemahlinn und Sohn und der
Stadt Bern  ein Friede geschlossen^) , welchem zufolge die
Thuner (mit Vorbehalt ihrer Verpflichtungen gegen den
Grafen ) ihre Eide gegen die von Bern erneuern sollen ; die
Hochwälder betreffend , soll auf gegenseitige Zeugeneinvernahme
hin ein schiedsrichterlicher Spruch ergehen , und was die freyen
Leute betreffe , die in ihrer Grasschaft sitzen, ohne zu Bern
Bürger zu seyn , so sollen dieselben den Grafen bestimmte Ge¬
falle entrichten , ihren Kriegszügen zuziehen , vor ihrem Land¬
gericht rechts -gehorsam , anderer Dienste hingegen enthoben
seyn u . s. w. Endlich erklärte auch am 16ten August 1343.
Rudolf von Erlach,  Ritter , Vogt und Pfleger der Grafen
Rudolf und Jakob von Nydau,  daß dieselben mit der
Stadt Bern  friedlich übereingekommen seyend.

§ . 6. Wenn die in diesem so entscheidenden Kriege bewie¬
sene siegreiche Entschlossenheit dem Kriegsruhm , so gereichte
es nicht weniger der Redlichkeit der Berner zu großer Ehre,
daß sie , mitten in einem ihre Kräfte und Hülfsquellen so sehrin Anspruch nehmenden Kriege die Schulden der Freyherren
von Weiffenburg dennoch abbezahlten . Nachdem nähmlich der
Besitzer der grossen Neichsherrschaften Mülinen und Fru-
tigen : Walther von Wädenschweilb ) (um das Jahr

t ) Laut Urkunde <l. 6. am St . Laurenzen -Abend I3äo. So«
lo thur n ischeS Wochenblatt für 1826. Nr . 36.

2) Laut Urkunde , gegeben zu Jbristorf in der Kirche am 6ten
Tag Brächet i3li -, in welcher man sich auf alte Verträge von 1271.
beruft . ( Band 1. S - 330.) S ol »thu rnisches Wochen-
blatt für  1826 . Nr - 37. <»

3) Solotburnisches Wochenblatt für <826. Nr . 38.
4) Diese Erklärung wurde am 8ten August 1343. von dem Gra¬

fen Rudolf  selbst bekräftigt , nachdem derselbe volljährig gewor¬
den war . Solothurnisches Wochenblatt für 1826. Nr-

ä) Die schon im eilften und zwölften Jahrhundert als Besitzer
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1330 .) verstorben war , so erhob sich ein Streit zwischen dessen

Erben ,2Herrn Johann von Thurn,  und dem Italiänischen
Wechsler , dem zu Bern verburgertcn O t to dem L amparter
(Lombarden ) , über den Besitz von Burg und Stadt Müli-
nen,  zu welchem der Letztere gelangt war ; — die Grafen von

Grcyerz  und die Herren von Weissenburg  unterstützten
die Ansprache des Erben , und die Bern er  mit Erfolg dieje¬

nige ihres Mitbürgers >) .
Einer der Freyherren von Weissenburg  war jenem

Otto undSteffan (einem andern Lombardischcn Wechsler ) ,

welche ( vielleicht in Folge jener Hilfsleistung ) in Verpflichtun¬
gen gegen die Berncr standen , grosse Summen Geldes schul¬
dig . — Einer von ihnen entwich von Bern,  das nun den

Fieyherrn von Weissenburg,  jedoch umsonst , ansprach . —

Um diese von Otto  und Steffan den Lamparten herrührenden
Ansprachen zu berichtigen , traten , wie schon bemerkt, drey Frey¬

herren von Weissenburg den Bcrncrn 1334. daü HaSlethal ab,
und 1336. ließ sich Freyherr Rudolf ?)  auf seine Lebenszeit
zum Bürger von Bern annehmen , mit dem Vorbehalt , daß er
vor dem dortigen Gericht nicht zu Recht stehen und keine Teil

(Steuer ) bezahlen soll. Er verspricht den Bernern , ihnen mit

seinen und seines Bruders Leuten und Festungen behülflich zu

seyn ; — wogegen diese seinen und seines Bruders Leuten sein

Leben lang Schutz und Hülfe versprechen ^) .

eines freyen unabhängigen StammguteS erscheinenden Freyherren

von Wädenschweil (Band l . S . 362 .) theilten sich durch Wal«

thcr und Rudolf  im dreyzehnten Jahrhundert in zwey vcrschie-

dene Clammfolgcn , von denen die Erstere nach der Vermählung
WaltherS  mit der Erbinn von Nnspunnc », (Bd . l . S - 247.

u . 362 .) nach Westen zog, die Andere dagegen auf ihrem Stamm-

gute zwar zurücldlieb , dasselbe aber 1287. dem Johanniter»
Orden  verkaufte , um das Jahr 1336 . in ihrer männlichen Fort-

pstanzung um so eher auSstarb , als mehrere ihrer SrammeSgenossen

dem geistlichen Stande sich gewidmet hatten . — Von der Unipun-

Nischen Linie war der um 1330 . verstorbene Freyherr Walther

der lepte männliche Sprößling.
1) Der Lombarde war in der Burg Miilinen belagert wor¬

den. - Allein die Berner kamen mit grosser Macht zum Entsatz,

und bewirkten die Aufhebung der Belagcrung-
2 ) Sohn Peters,  Bruder Johannes ll

3) Die Freyherren von Weissenburg (Schweiz.
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Wahrscheinlich übernahmen die Berner gleichzeitig die Schuld
den der Freyherren von Weissenburg zurückzubezcchlen, und er¬
füllten ihre Zusage auch während des Krieges , indem durch
Zuzug nach Laupen Freyherr Johann der Jüngere auch die
seinige erfüllte.

Am Montag nach U.L.Frauentag im Merz 1341. machten diezwey Freyherren von Weiss en b u rg (Nudel f undJohan  n)
wegen Rückerstattung der von der Stadt Bern  zu Bern und
Freyburg bezahlten 4200 Pfund mit derselben einen Vertrag,
daß sie ihr vom Jahr 1344. bis 1352. jährlich 400 Pfund , im
letztern Jahr aber 500 Pfund abtragen sollten ; überdieß 100
Pfund an die Bernerischen Lamparten.

Zur Sicherheit für solche Zusage übergaben sie den Ver¬
tiern pfandweise ihre Burgen Wimmis , Dieintingen und Weis¬
senburg mit allen Rechten und Einkünften auf 13 Jahre u . s. w.
Diesem Vertrage entsprechend , trug Freyherr Johann (dasein Bruder Rudolf  um daS Jahr 1347. unverehlicht ver¬
storben war ) , den Bernern ihre Vorschüsse ab ; — und obschon
alle Gemeinden seiner Landschaft von ihm mit Gütern und
Rechten beschenkt worden seyn sollen ') , so gelang es ihm , den
GeschichtSf.  Bd . I . ) . — Schon Rudolf  lll . ( Großvater des
1Z36. zu Bern  vcrburgerten Rudolf  IV . ) hatte beträchtliche
Schulden hinterlassen . Auch seine Söhne (Johann I . und Pe¬
ter)  sahen sich genöthigt , eine Geldsumme nach der andern aufzu¬
nehmen , welche mit den Zinsen auf eine ungeheure Summe ange¬stiegen waren . Die Ausschreibung ausscrordentlichcr Steuern in
seinen Stamm - und Pfandherrschaften verwickelte Johann  I . in
Krieg mit den Bernern , welcher ( wie bereits bemerkt ) damit endigtk/
daß er 1337 . das Bürgerrecht zu Bern anzunehmen versprach.
Seme beyden Neffen (Rudolf IV . und Johann II . ) hingegen
scheinen durch ihre Abwesenheit im Auslande und durch ihre frühen
freundschaftlichen Verbindungen mit Bcrn ' s ersten Machthabern , die
in ihrer Nachbarschaft Güter besaßen , ( denen von Kramburg,
Dubenberg , Blankenburg u . a m .) das Diemtinger
Thal,  den Aufenthalt ihrer Mutter , von allen feindseligen Un¬
ternehmungen sicher gestellt zu haben.

i ) Er gab is47 - den Landlcuten von Weissenburg , denen von
Moos , Trischade u . s- w . die Weide hinter Lampran , welche spä¬
terhin die Verholz - Aümend genannt wurde . (Diese Allmend wird
jetzt im Frühjahr mit mehr als 800 Kühen , im Sommer mit 250
besetzt. ) Die Landleute gaben ihm dafür nur 30 Pfund Weingelbes,



48 Vierter Zeitabschnitt.

zerrütteten Wohlstand seines Hauses so gut wieder herzustellen,
daß er den Kindern seiner Schwester Catharina,  den Frey¬
herren von Brandis *) , die alten Weissenburgischen Stamm-
herrschaften bey seinem 1368. erfolgten Tod in blühendem
Stande hinterließ 2) . — Obschon nicht alle seiner Standesgenossen
einen ähnlichen Edelmuth theilten , so beweist dennoch die Ge¬
schichte des HauseS Weissenburg und so manch anderer edler
Geschlechter , daß es sehr unbillig wäre , wenn man den Adel
jener Zeiten im Allgemeinen einer grausamen Gewaltherrschaft
beschuldigen wollte , indem eine solche schon aus äussern Grün¬
den nicht möglich war .'

Wenn indessen nichts desto weniger durch die Gläubiger
gedrängte Grundherrn in ihrer Geldverlegenheit zu dem Ver¬
suche sich verleiten liessen , auf Kosten ihrer Unterthanen ihre
Einkünfte zu steigern , so ist zwar ein solches Benehmen , so
bald es das Recht verletzte , niemahls zu rechtfertigen , wenn
dasselbe jedoch nur der Billigkeit widerstrebte , noch eher zu
entschuldigen , auf keinen Fall aber mit dem Verfahren eines
Gewalthabers zu vergleichen , dessen eigene Finanzen in blü¬
hendem Zustand sich befinden , und welcher daher nur aus lieb¬
losem Muthwillen seine Unterthanen nach freyer Willkühr zu
besteuern sich erlaubt.

Da das Geld  selten so war es desto leichter , damit
Wucher zu treiben , d. h. für das Ausleihen desselben einen
übermäßigen Zins zu verlangen.

ungeachtet diese Viehweide so beträchtlich war , daß nach alter Sage
die Freyherren sie vorhin mit 3»o weissen Kühen beseht hielten . —
DieFreyherrenvonWeissenburg . ( Schw . GeschichtSf.
Band l .)

t ) Catharina,  Tochter Peters , Schwester Rudolfs
und Johannes des Jüngern,  war vermählt an Ritter Tb st¬
reng von Brandts den Art lern , der Brandts  seinem Bru¬
der Wolfhard  1367 . verkaufte.

2) Die Freyherren von Brandts  verkauften dies« Besitzungen
einer andern Linie ihres HauseS und den Herren von Scharn ach¬
that.  Von diesen gelangte bald nachher , gleichfalls kaufSweise,
daS niedere Siebenthal  unter die unmittelbare Herrschaft
von Bern . Die Freyherren von Weissenburg . ( Schw.
GeschichtSf-  Bd . I . )

3 ) „Wie unsere lieben Voreltern geldarm , indessen sie güterreich
„waren , während heutzutage viele Güter ( oder Grund und Boden)
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Wenn es nun dem Schuldner nicht möglich war , seinen
Zins in Geld abzutragen , so wurde dadurch die Schuld vergrös-scrt , vielleicht auch eine Vermehrung der Pfandschaft gefordert.

Dazu kam noch, daß , da bey den häufig vorkommenden Krie¬
gen die lehenöpflichtigeN Dienstmänner mit ihrem Zuzug nichtmehr für hinreichend erachtet , sondern auch kricgögcübte Söld¬ner in Dienst genommen wurden , derselben verhältnißmäßiggrösser Kriegösold noch mehr Geld erforderte , mithin die Schul¬denlast noch bedeutend vergrößerte Daß hierin ( in der im¬
mer steigenden , oft unverschuldeten Geldnoth ) die wesentlichsteUrsache der allmähligcn Verarmung eines großen Theils dereinst angesehenen und mächtigen Grundbesitzer zu suchen sey,
ergibt sich daraus , daß dieser Geldmangel keineswegs nur aufden Adel sich beschränkte , sondern mehr und weniger auch aufdie geistlichen Stifte ?) , und auf die gewerbetreibenden Städte

„arm sind , beweisen die AuSzüge aus den sogenannten Nath - und
„Richtbüchcrn der Stadt Zürich , indem derdamahligeNath-
„schreiber ( jetzr Schuldenschreiber  benannt ) die unbezahl¬ten Schulden tm XlVten Jahrhundert aufschreiben mußte , und„die dafür gegebenen Pfande . — Diese Verzeichnisse machen für
„die damahligen Zeiten einen bedeutenden Theil unserer sogenannten„Nath - und Richlbücher aus ." Hrn . F . U- Lindinner Aus-
züge aus den Nath - u . Richtbücher » der alten StadtZürich.  Band V. Manuskript.

t ) Der KriegSsold betrug -t Mark monatlich für einen Ritter,3 Mark für - inen Edelknecht . I . C . ZcllwegerS Geschichtedcö Ap p enzel lt  sehen Volkes  Bd . l.
Herr von Mon tagny  und der Graf Peter von GruyereSwaren zum Dienst von Herzog Leopold  verpflichtet mit io Be-

waffneten für den Feldzug von Italien mittelst eines Soldes von
200 Mark Silber . Da der Herzog diese Summe nicht zu seiner
Verfügung hatte , so verpfändete er seinen beyden Nittern den Zollvon Freyburg , die Grundzinse der Häuser und die jährlich « Steuervon 60 Pfund , durch die Wechsler bezahlt . / / -'§ec,r> e es« Oa,reoere/e /-er/' / .

2) Daß das einst so angesehene Fraumünsterstift  in Zü¬
rich (Bd . l . S . 212. 33 ?.) schon gegen Ende des I3ten
Jahrhunderts in Finanzverlegenhcit sich befand , beweist folgendeAngabe von 1271 :

„Weilen die Acbtissinn Elisabeth zur Erleichterung der auf der
„Abtey liegenden Schuldenlast ralhsam befunden , einige Häuser

4
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sich ausdehnte i ) . Neben der Seltenheit des Geldes , im Gegen¬
satz des immer steigenden Geldbcdürfnisses , scheint aber auch
die beschränkte Zahl der Geldvcrleiher die Zinöfordcrungen noch
mchr gesteigert zu haben.

Wenn mithin dieses Geschäft , welches früherhin vorzüg¬
lich auf die Juden  2) sich beschränkt zu haben scheint , später
auch von Italienischen Geldwechslern , den sogenannten Lam-
parten ( Lombarden)  oder Cawertschen §) betrieben
wurde , so war dieses ( wegen vermehrter Concurrenz ) für die
Geldbedürftigcn eher noch als eine Erleichterung zu betrachten.
— So wie daher das Bedürfniß , sich Geld zu verschaffen, selbst
für die Fürsten immer grosser wurdet,  so scheinen auch in
den Schweizerstädten diese kaiserlich - Privilegirten Italienischen

„an dem Fischmarkt zu verkaufen , selbige aber zugestanden Bcrchta
, von Tüßen ihrer Camererin u. s. n>.
2 'r'e/er,'/eroberen. ( Manuskript der Stadtbibliothek Zürich )

Noch auffallender aber zeigt sich der, auch noch gegen das Ende
deck täten Jahrhunderts herrschende Geldmangel aus einer Urkunde
vom 6t «n Julii 1389-, zufolge welcher Probst und Capitel zum
GroßenMünster  Bürgermeister , Räth und Bürger der Stadt
Zürich  an ihre Kriegskosten 4oo Gulden verheißen, sobald sie die-
selben von allen ihren Nutzungen und andern ihrer Gefalle aufzu¬
bringen vermögen ; so lange sie ihnen aber solche nicht entrichret
haben , so sollen sie den Zins von 4o Gulden entrichten , ohne alles
Verziehen Hrn . F . U Lindinner Beyträge zur wahren
Geschichte der StadtZürich.

, ) S - 2t . (Nr . 2.) S - 23. S . 48. (Nr . 2.)
2) Band l . G 3ii.
3) Lateinisch : t.'err>e^§r,rr , <7ere,,'§r,rr , Oerttevr'/rr , ("er/ere-es,,,.

— Ueber den Ursprung dieses Wortes wallet Ungewißheit . S ch w.
GcschichtSf.  XI . 8l.

ä) Echo » im t2tcn und irten Jahrhundert sieht man sie (die
Florentiner ) Banken halten und den Fürsten Geld auslcihen . —
Sie eröffneten überall Leihhäuser, hielten gleiche» Schritt mit den
Lombarden . rv vom Hundert war die gewöhnliche Taxe der Fio-
rcntinischen GcldauSlcihcr , und cS war nicht selten, daß sie 3» bis
40 nahmen. Die Pcruzzi liehen bedeutende Summen dem Johan-
niterorden von Jerusalem und die Bardi hatten sehr grosse Anfor¬
derungen an den König von England.
Ooe,r„ re,-ce e /« / .e,ier,r/ eV/'/ (r«, 'e>/-e.' </o/,/rro' /«-̂ Ovr ^ere/e^

o/tt3e//e'ee /er/ >'oere/cre/o/r ,/e^ ^ e-/v,r/e ^ e/' /̂eerce ee/ero, !/v,,r . / . ^ <̂r^
»r^
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Geldwechsler und Geldverleiher i) bereitwillige Aufnahme ge¬
funden zu haben , indem ihnen nicht nur bewilligt wurde , sich
auf eine bestimmte Anzahl von Jahren , gegen Erlegung eines
Schutzgeldes bep ihnen niederzulassen , und ihr Gcldgewerbe
unter bestimmten Vorschriften zu treiben 2) , sondern , indem
man noch übcrdicß Einzelnen von ihnen das Bürgerrecht er¬
theilte So wie aber überhaupt damahls in Bedingnissen
und Bedeutung das Bürgerrecht  sehr verschieden , so war
wahrscheinlich auch die Bürgeraufnahme jener Lombardischcn
Geldwechsler weit mehr auf allfällige Unterstützung gegen aus-

<) So überließ Kaiser Heinrich Vll . laut Urkunde von 1312.
den Zoll und die Cawcrschen ( Lawersclün ) in Bern dem Grafen
Hugo von Buchegg als Pfand für 120 Mark Silber und dieser
versetzte «31L. und verkaufte denselben 1331 . der Stadt Bern.
SolothnrNischeS Wochenblatt für 1827. Nr . 20.

2 ) S - Vögclin altcSZürich.
3) So war Otto  der Lampartcr Bürger zu Bern. — So

wurden auch in Zürich  am St . Andreasabend 1363 . fünf Italiener
von N 0 t h a in der Lombardie , Gebrüder von Brey,  in 's Bür¬
gerrecht aufgenommen , indem sie bezeugen , daß sie das Bürgerrecht
j » Zürich zu ihrem Schirm , Nutz und Frommen empfangen haben,
zehn Jahr eingesessene Bürger zu seyn , und in der Zeit den Ver¬
trag nicht aufzugeben . Um aber von der Steuer ledig zu seyn,
welche die andern Bürger gaben , so sollen sie gerade im Anfang
iooo Gulden entrichten und damit für zehn Jahre gesteuert haben.

-Ei «: sollen auch in den zckn Jahren , oder so lang sie
Bürger sind , keinen Gewcrb treiben auf Gewinn , oder mit Aus¬
leihen , oder mit Wechsel , ohne besondere Erlaubniß der Stadt . -
Wen » sie auch nach zehn Jahren das Bürgerrecht aufgeben wollen,
das mögen sie nach Sitten und Gewohnheit der Stadt wie andere
eingesessene Bürger thun . S , Hirzcl Zürcherische Jahrbü¬
cher . lr Band . S - 2S3.

Zu FreybUrg  waren es die zwey Brüder Thomas Georg
Asinario Und Manfred Alfiert,  welche damahls diesen Be¬
ruf betrieben . Für die Bequemlichkeit der Handlung , welche sehr
bedeutend geworden war,  ließ Man sie von Asti im Picmont kom«
men . — Daher hciffcn sie in den Urkunden :

— Sonst nannte Man sie Lombarden,  man harte ihnen
die Handelsfreyhcit , daS Vorrecht auf Zinse zu leihen und alle
Befugnisse des Bürgerrechtes ertheilt Unter der Bedingung , daß
sie dafür jährlich eine Steuer von 15 Lausanncr Pfund und den
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wärtige Gläubiger beschränkt, als auf eine Befähigung , an der
Stadtverwaltung Theil zu nehmen , ausgedehnt ; - um so eher,
als nicht nur Lombarden , sondern selbst auch Juden zu Bürgern
aufgenommen wurden , wie z. B . in Zürich, wo  durch einen
Nathsbeschluß von 1W . bestimmt wurde , daß , wenn ein
Jude in die Stadt Zürich ziehen und der Rath ihn aufnehmen
wolle , so soll man ihn zum Bürger empfangen , wie andere
Juden , und soll derselbe dann 10 Mark der Stadt geben ; —
welche er , wenn er von der Stadt wegziehe , zurücklassen müsse;
wobep es jedoch klar ist, daß es sich hier nur von einem Schutzbür¬
gerrecht , keineswegs davon handeln konnte , die Juden zunft-
gcnössig oder rathsfähig werden zu lassen.

Wenn sowohl durch kaiserliche Begünstigungen als durch
solche Schutzbürgcrrcchte die Juden  in den Stand gesetzt wur¬
den , ihr einträgliches Gewerbe ungehindert betreiben zu kön¬
nen , so sahen sie dagegen um so mehr der allgemeinen Erbit¬
terung sich ausgesetzt >̂) , als neben der Liebe zum Gewinn , noch
ein tief liegender Haß gegen die von ihnen bedrückten Chri¬
sten bey denselben vorausgesetzt wurdet,  daher eö leicht zu
erklären ist, warum , als in Folge allgemeiner grosser Heimsu¬
chung ein besonderer schrecklicher Verdacht noch hinzukam , auch
bey den Christen jede Mäßigung verschwand und eine noch
schrecklichere LLiedervergeltung statt fand.

Fiscal -CensuS erlegen . tZOZ. befreyte fle die Stadt von der Steuer
gegen ei» Anleihen , das sie ihr machten . ^ >e-.

1) I C. Ulrich Jüdische Geschichten.
2 ) Kaiser tzudwig verordnet , daß die Juden in Frankfurt vott

nun an bis Weihnachten über ein Jahr das Pfund Heller den Bür¬
gern daselbst um anderthalb , Auswärtigen aber um zwey Heller die
Woche leihen sollen . Laut Urkunde <1. ü . Frankfurt den 20. Sept,
lass / e . L-'cictc'L' 7l/.

s ) Band 1. S . 31 ' .
4 ) Dieser Haß war wahrscheinlich in einer gegen den christli¬

chen Glauben gerichteten feindseligen Gesinnung gegründet . —
Denn gesetzt auch , daß die Erzählungen von durch Jude » geschehe¬
ne » Ermordungen vo» Ehristenkindern ( Band l . G . sil . ) nahment¬
lich auch eine solche, die in Zürich statt gefunden haben soll,
als grundlos zu betrachte » , so beweist doch bereits der so lange
sich wiederhohlende Verdacht , wessen man die Juden damahls für
fähig hielt . Auf jeden Fall scheinen dieselben gegen den Gottes-
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Es wurde nähmlich im Jahr 1343. auch Europa heimge¬
sucht durch eine der schrecklichsten Epidemien , deren die Ge¬
schichte jemahls erwähnt hat . — Diese Pest , bekannt unter dein
Nahmen deS schw arzenUebels (des schwarzen Todes ) ,
verbreitete sich vom äussersten Osten an über die ganze bewohnte
Erde . Sie zog sich von Chinai ) und Indien  her genau
nach den Earavanenstraßcn ?) , und zeigte sich auch in den von Eu¬
ropäern bewohnten Ländern immer zuerst an der Meeresküste
und auf den vielbesuchten Inseln des MittelmcereS . — Durch
eine Galeere , welche der Ansteckung entfliehen wollte , wurde
sie nach Sicilien gebracht , ergriff Italien , ging über die Alpen
und verbreitete sich durch Frankreich , Deutschland , England und
drang durch bis nach Dänemark.

In den Teutschen Landen wurde dieselbe erst im Verlaufe des
Jahres 1349. recht mächtig , als die Luft ganz von ihrem Gifte
erfüllt war . — Während zu Lübeck  90,000 ( einömahl in einer
einzigen Nacht am St . Laurenzentag 1500) )̂ wurden zu B a-
s c l 14,000 Leichen begraben . — In der damahligen Länge der
Stadt Basel  vom Aeschcmer-Thor bis zum Nhein -Thor blie¬
ben auf beyden Seiten nur drey Ehen ganz )̂ .

dienst der Christen nicht diejenige Achtung bewiesen zu haben,
welche von ihnen gefordert werden konnte, worauf ein Zürcherischcr
Rathsbeschluß von 13>9. hinzuweisen scheint , zufolge welchem ( in
der heiligen Woche) kein Jud noch Jüdinn vom Mittwoch bis zum
Samstag , da man die Glocken läutet , sich zeigen soll weder in» lke»-
ster noch an der Straß « und wo st« in ihren Häusern dazwischen
ein Geschrey oder Gaschclli machten, darum soll der Rath sie küssen.
Hist . undCrit Beyträge zu HerrnJakob Laufer ' S
Historie der EidSgenossen.  I . Theil.

t ) Wo durch die Krankheit in den Jayrcn 1346. und 1347.
13 Millionen Menschen umgekommen seyn sollen.

2) Auf den drey damahls bestehenden Handelsstraßen , deren
nörd  liebste durch die Bucharey an das schwarze Meer durch d»S
Gebiet der Tartaren von Kaptschac führt ; — sodann aber auch
auf der Straße auS Indien übcr Harat , die Städte am südlichen
Ufer des Caspischen Meeres, Klein -Armeuien , Cäsarca, Caramanien
und Kleinasien ; endlich auf der südlichsten  vom Euphrat und
Bagdad aus über Arabien nach Aegyptcn und der Nordküste von
Afrika. / .

3) /<> . / .
4) P Ochs ll.
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Es ward auch im übrigen Scbwkizerland , im Aarg au,
im Thurgau , im Uechtland  um den Herbstmonath das
Sterben ärger als nie . — Zürich ' ) achtete sich besonders
betroffen ; in Bern  starben im September täglich bey 00 und
um heil . Weihnachten , wo sie am heftigsten war , bis 120 Per¬
sonen ?) . In St . Gallen  starben so viele Leute , daß das
Stift nicht einmahl mehr Bauern finden konnte , die seine Höfe
annehmen wollten , und darum viele derselben unangebaut lie¬
gen lassen mußte . — Pfäffers  verlor durch selbige über 2000
von seinen Leuten ?) . Bis hinauf in die reine Luft der Berge
drang die tödtliche Seuche und raffte hinten im hohen einsa¬
men Engelberg  110 Conventualinnen des Fraucnklosters und
alle Tage fast 10 der Thalleute weg , also , daß nur in diesem
sparsam bewohnten Thäte zuletzt au die 20 Häuser leer wurden )̂ .

Als das Jahr 1340. zu Ende ging , gefiel es Gott,  dem
großen Sterben in Teutschen und Französischen Landen )̂ ein
Ziel zu setzen. — Teutschland hatte über eine Million Men¬
schen vcrlohren , und als die Seuche ganz Europa durchschritten
hatte,  wax ein Licrtheil seiner Böller von der Erde per?

1) „Z TVon. 135». OI>, 0i >coliu8 bltterlin sie ( ton-
„8tsntis ; ( dabcy steht :) ^ kino 135». fuit msxillig pestilkliti » du,
„ininuni in i«ts civilste et in lots provinci » , e>use un <>usni su.
„tlila kuit." V. / L. e»-

L) A. v. Tillier  l.
3) I . v Arx  ll . — Zu k i cht en ste i g raffte lE ., der Aus¬

sage einer Chronik zufolge, der Tod binnen 8 Monaten bis auf
10» Personen dahin. C- Wegelin.

4) Das grosse Sterben i » den Jahren is ) 8 und
1 3 § v . — hleujahrSblatt für Basels Jugend , heraus¬
gegeben von der Gesellschaft zu Beförderung des
Guten und des Gemeinnützigen 1837.

5 ) Zu  PariS starben täglich im Hospital der barmherzigen
Schwestern über 30», und die treuen Pflegerinnen der Kranken crla-
gen stchtdar eine nach der andern der Ansteckung. — Aber dennoch
fehlt « es nie an Frauen , die von der kicke Christi getrieben, die
gelichteten Reihen ergänzten , und mehrere Mahle erneuerte sich die
Schaar der unter dein Werke der Barmherzigkeit dahin sterbenden
Schwestern - — Man sah junge Kinder betend und singend vor gros¬
sen Freude » , daß sie nun in den Himmel kämen, von dieser Welt
scheiden- BaSler Sleujahrüblatt von  1837.
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schwnndcn i) . — Auch königliche und fürstliche Personen hatte
sie nicht verschont ; 200,000 Flecken und Dörfer standen aus-
gestorben , vom älteste » Mann bis zum jüngsten Kinde ihrer
Bewohner beraubt da ?) . Daß neben dem aus dem entfernte¬
sten Osten von Asten allmählig nach dem Abendland fortschrei¬
tenden Ansteckungsstoff auch noch andere Ursachen dazu mögen
mitgewirkt haben , um die Seuche desto leichter zu verbreiten
und die Atmosphäre gleichsam zu vergiften , ist sehr wahrschein¬
lich. — Nahmentlich , daß neben ausscrordentlichcn Bewegungen
in der Lust und im Innern der Erde ») auch dieHungcrsnoth
wesentlich dazu beytrug , welche im Jahr 1343. in Folge von
Überschwemmungen sich verhreitete.

Voy Schaffhausen bis Straßburg  wurden alle
Nhcinhrücken abgedeckt und weggerissen , zu Vaufenburg  12
Häuser mit der Brücke zerstört , zu Seckingen  konnten die
Bewohner nicht eilig genug vor den Wasscrfluthen sich retten.
Zu Rhein fei den  untergrub der angeschwellte Rhein die stei-

1) Diese Krankheit durchzog während 4 bisL Jahren die ganze
bewohnte Erde - Sie hatte fast überall , wo ste während der Zeit
hinkam , die Dauer von L bis s Monaten . Kranke von feinerer
Orqanisation gcriethcn vor dem Tod in eine Verklärung , in wel¬
cher ste bereits die himmlische Herrlichkeit zu erblicken versicherten,
und wobey ste nicht nur ihre eigene Todesstunde ganz genau anga¬
ben , sondern auch diejenigen bezeichneten , welche nach ihnen sterben
würden , welches immer genau eintraf . Friedrich Schnur-
rcr Chronik der Seuchen.  Erster Theil.

2) BaSlerNeujahrsblattvon  1837 . Zufolge der Fort¬
setzung der Chronik von Nangis blieben an vielen Orten auf 20
Menschen nicht mehr , als 2 am Leben . ck. l7. cks

ck>> er,rxar '§ Donr . SO. ck. IVI. Ijoineccüns
I, . 4 . ^ ncig . 6asl . 5. 351 sagt : daß allein aus dem FranziSxancr-
orden über 124,000 Brüder an dieser Seuche umgekommen . I . C-
Ulrich Iiidische Keschichten.

3) Gehcimnißvolle Umwälzungen in der Lust gingen der Pest
seit Jahre » von China bis zum Atlantischen Weltmeere , als wie
Vorboten , die Unheil verkündigten , voraus . Erdbeben zogen ihr?
geheimen Wege unter Asten und Europa hin . — Die Menschen
horte » unterirdische Donner unter ihren Füßen rollen - — Zu Basel
sielen die Gebäude dcS Münsters und der Pfalz in den Rhein-
Basier Neuja hrSblatt von <837.
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nernen Brückenpfeiler , so daß die Brücke und die gegen den
Strom gebauten Häuser zusammenstürzten i) ,

DaS Wasser des Vodensce 'ö stieg durch den anhaltenden
Regen im September so hoch , daß eö alle Ufer und Dämme
überschritt und zu Cou stanz bis zum Fischmarkt sich ausbrei¬
tete . Zu Zürich  wurde die Wassergröße so bedeutend , daß
man die Brücken mit Steinen und großen Holzblöcken beschwe¬
ren mußte 2) . In Luzcrn stieg die Ncuß so hoch , daß das
Wasser bis in den Chor der Franziskaner - jtirche hincindrang.
Auch das Kloster zu Töß wurde durch den furchtbar ange¬
schwellten Strom mit dem Untergänge bedroht . Da zudem an
vielen Orten der Hagelschlag die noch übrigen Feldfrüchte zer¬
störte , so stieg der Mangel zu einem beynahe unglaublichen
Grad , und die ungesunde Nahrung , womit viele Menschen den
heftigsten Hunger zu .stillen suchten 2g, mochte bereits einen Krank --
heitsstoff in ihnen zurücklassen, so daß , als noch die Pest hinzu¬
kam , es keines angeblich von den Zuden  vergifteten Trink-
wassers bedurfte , um solche schnell dahin zu raffen . Daß durch
diesen schrecklichen Berdacht eine ohnehin schon so schreckcnvolle
Zeit noch schrecklicher wurde , daß , auch dessen Grundlosigkeit
vorausgesetzt , eö nicht mehr möglich war , jenen auszuwnrzeln,
wenn er einmal der vom Todesschrecken ergriffenen Lvlksmasse
sich bemächtigt hatte , dqß man seihst auf gerichtliche Aussagen
Nicht zu viel bauen darf , in einem Zeitalter , wo man bey ge¬
richtlichen Verhören außerordentlich strenge war , daß daher
viele Unschuldige dem blinden Eifer aufgeopfert worden seyen,
ist nur zu wahrscheinlich ; — ob aber auch urkundlich , als ohne
Anwendung der Folter stattgefunden «? unh durch Thatbewcise

t ) Diese Wassernoth hielt drey Wochen an , so daß durch den
Einsturz der Brücke alle Verbindung der Stadt mit dem Schlosse
abgeschnitten wurde , und die in der Burg wohnenden Personen
beynahe des Hungertodes sterbe» mußten . DaS V » rd e r « He st¬
reich ische ffrickthal in historisch - topographischer
Hinsicht von Markus Lutz , Pfarrer iuLäufelsingen.
Basel . I8vt.

2) S . H i r j e l I . S . ISO.
n) Manche schabten die Rinde von den Bäumen , zerrieben sie,

mischten das Pulver mit Heu und verfertigten daraus eine brot-
ähnliche Masse, nachdem sie dieselbe mit Wasser und Salz genieß¬
barer gemacht hatten . — dieser großen Noth zeigte sich Bischof
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bekräftigte Bekenntnisse als völlig grundlos zu betrachten seyen,
ist hier nicht zu entscheiden 0.

Ungefähr gleichzeitig mit dieser weit ausgedehnten Juden¬
verfolgung 2) , Welche den Ursprung des Uebels ausser sich zu
entdecken und zu bestrafen sich bemühte , strebte eine entgegengesetzte
Richtung , welche durch die Erscheinung der Flagellanten
(oder Geißler)  sich kund gab , dahin , in ihren eigenen Bcr-
gchungen der schweren Heimsuchung Ursache zu finden und durch
strenge Büssnngen den Göttlichen Strafernst zu besänftigen . —
Im Frühling 1340 ») zogen sie weit umher , in Schaaren von
80 bis 100 reumüthigen Männern , welche unter Gebeth und
Thränen mit Geisselhicben in Städten und Dörfern eine öffent¬
liche Vnsie thaten . — Vierzehn Tage nach Johann Baptista
kam die erste Schaar der Geiß ler,  200 an der Zahl ) nach
Straß bürg  und theilte sich hier , als sie großen Zuwachs er¬
halten , in zwey Schaaren , von denen die eine Land abwärts,
die andere Land aufwärts kam , Zu Basel  verbanden sich

RicolauS  von Con stanz  als ein wahrer Vater der Armen —
Täglich strömten bey 3vao arme Menschen zu dem Schloße Ka»
steten,  wo er seinen Hof hielt.

1) Urkunde vvm kosten Jenner t31g. in Oe-. H. Schreiber
Urkunde „ buch der Stadt Frey bürg im Breisgau.
Aehnliche Angaben finden sich in der Abschrift der Verhöre mit Zu«
den, welche der Castellan des Schlosses Chillon (am Genfersee) auf
ihr Verlangen der Stadt Straßburg zuschickte, zufolge der Chro¬
nik desJ . vonKönigShovcn , herausgegeben und ver¬
mehrt durch Johann Schiltern - Straßburg >K «8.

2) Die Ueberzeugung von der Schuld der Juden , war allgemein-
— Man trank nicht mehr aus den Brunnen ; es verschlossen sse die
Regierungen . — Man gebrauchte nur Rcgenwasser , oder schöpfte
aus Flüssen und Bächen. — Zu Basel wurden am Sten Jcnncr
134g. Jyden verbrannt . — Auch zu Zürich , Constanz , Nürnberg,
Augsburg , St . Gassen. — tzie fanden fast nirgends Zuflucht , als
in den Schlössern einiger Grafen und Fürsten , in den Erblande»
des Römischen Königs Carls IV ., in Polen und Lithauen und zu
Avignon unter dem Schutze Pabst Clemens VI. Baster Neu»
>ahrsb latt  von 1837.

3) Der Ursprung der Flagellanten  soll schon um das Jahr
i26y in Italien statt gefunden haben, — Es wird derselbe einem
Einsiedler Rcinerip  zugeschrieben.
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100 angesehene Bürger zu einer besondern Brüderschaft , und
zogen zum Pabst selbst , nach A v igno  n ' ) , jedoch ohne den
gewünschten Erfolg , indem er durch Bulle vom 20sten Oktober
1040 . die Gcißler verwarf ^) . — So wie cü überall der Fall,
wo man ( wenn auch in der besten Absicht) vorzugsweise durch
menschliche Kraftanstrcngung daü Göttliche Erbarmen gleichsam
erkämpfen will , so verirrte sich wahrscheinlich die ursprünglich
reine und aufrichtige Busse der Geißler , je mehr äussere An¬
erkennung und steigender Zulauf ihr zu Theil wurde , in eine,
wenn auch unbewußte , geheime Sclbstcrhcbung , welcher selbst
unter daö Büsserkleid sich zu verbergen , es nur zu leicht gelin¬
gen kann.

8. 7. Wenn man jedoch die merkwürdige Erscheinung der
Flagellanten auö einem ganz andern Gesichtspunkte betrachtet,
so scheint sie unö zu beweisen , wie wenig jenes kraftvolle Zeit¬
alter auch bedeutende eigene Schmerzen zu beachten pflegte,
wenn cö ihm um Erreichung wichtiger und großer Zwecke zu
thun war , und daraus zu folgern , daß man das Verfahren
von Menschen , die gegen sich selbst so strenge sind , wenn sie
auch gegen andere streng , hart , ja grausam verfahren , zwar
keineswegs weder rechtfertigen , noch billigen , wohl aber nicht
nach dem Maßstab einer spätern Zeit , welche sich selbst und
andere weit schonender zu behandeln gewohnt ist , beurtheilen
darf ; eine Ansicht , welche wohl auch auf Z ürich S beynahe
gleichzeitige Geschichte ihre Anwendung finden darf,

Der Graf von Habsburg - Nappersch weil und die
aus Zürich  Verwiesenen auf der einen , Bürgermeister
Rudolf Brun  und Z ü rich  6 entschlossene Bürgerschaft auf
der andern Seite , bildeten so scharfe Gegensätze , daß selbst
der Kaiser , zwar wohl auf kurze Zeit solche auseinander hal¬
ten , für die Dauer aber keineswegs befriedigen konnte )̂ .

Schon nach Verfluß cineö Jahrcö ertheilte derselbe dem
Rath der Stadt Zürich  die Erlaubniß , nöthigcnfalls auf das

1) Die Päbste restdirten 70 Jahre hindurch von <309- — 1Z76.
zuAvignon,  welcher zudem,  damahls »och " >" cr der Herr¬
schaft der Teutschen Kaiser stehenden A r e l a t c n si sch c >z ( Rie¬
de r b u r g u n d i sehe n) Königreiche gehörte . (Vd , l . S . 14l . 176.)

2) BaSler Neuiah rsblatt von 18U7.
3) Durch den gemeinschaftlich mit Herzog Albrecht  vermit¬

telten Vertrag von, 2l . Nov. 1237. ( S . 63)
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Vesitzthnm der Aeussern ( der Verbannten ) zu greifen ; wahr¬
scheinlich weil dieser klagend bey ihm eingekommen war , daß
seine Feinde den übernommenen Verpflichtungen kein Genüge
leisten ; — solches scheint im Anfang deS JahreS 1340. eine
neue Vermittlung hcrbeygeführt zu haben , welche durch die
Bemühungen Herzog Friedrichs von Oestreich,  seiner
Schwester,  der Königin AgneS,  und der Gesandten eilf be¬
freundeter Städte zu KönigSfelden  zu Stande kam, mittelst
zweyer Urkunden , die Eine ausgestellt durch Herzog Friedrich,
eine Zweyte durch vierzehn der Aeußern , beyde vom 24sten Ja¬
nuar 1340. , zufolge welcher Bürgermeister und Rath zu Zürich
eine Richtung und lautere Sühne zwischen ihnen beyderseits
ordnen , und machen sollen , daß die Bürger — — Leibes,
Gutes , Ehren und Freyheiten vor den vorgenannten auS ver¬
schriebenen Bürgern - sicher sind u. s. w. ' ) .

AIS nun die in dem Vertrage von 1337 auf 5 Jahre fest¬
gesetzte Verbannungszeit abgelaufen war ( S . 33 ) , wurde zufolge
einer Urkunde vom listen Januar 1343. zuerst zehn derselben
die Stadt wieder geöffnet , den 3ten Fcbr . 1344. drey anderen
und noch dreyen den Listen Januar 1345. Ueber verschiedene
andere hingegen ward daS Urtheil verlängerter Verbannung
ausgesprochen , und von ihnen , wie drey Urkunden vom 8ten
Januar 1349, bezeugen , anerkannt . Der gleichlautende Inhalt
der ausführlichen Erklärungen , welche von denjenigen , denen
die Rückkehr bewilligt ward , ausgestellt werden mußten , scheint
zwar auf fortdauernde Besorgnisse hinzudeuten 'H . Dennoch
War eine aufrichtige Aussöhnung damahls um so wahrschein¬
licher , als am Isten Oktober 1343. ein neuer Vertrag der Gra¬
fen , Johann , Rudolf und Gottfried von Haböburg-
Napperschwejl  mit der Stadt Zürich  zu Stande kam,
zufolge welchem sie zu einer steten Freundschaft und festen Bünd¬
nis; mit derselben sich verbunden haben.

Sie erklären sich pflichtig , die noch von ihrem Vater und
seither gegen Zürich aufgelaufenen Schulden zu bezahlen und
die Pfänder ledig machen zu wollen ; — auch den Klaus von
Hartcnstein und ElSbcth  seine Gemahlinn um Capital

1) I - I - Hottinger . BemerkenSwcrth ist es , daß Hein¬
rich Bruch und desselben Freunde von dieser Aussöhnung ausge¬
schlossen sind. S - H ' rzel l.

2) I . I . Hott inger.



60 Viert« Zeitabschnitt.

und ZinS zu bezahlen , und wann sie von Bürgermeister und
Rath oder von einer gesetzten Verordnung gemahnt werden,
die Bürger von Zürich und den Harten stein  mit Zahlung
oder Pfand zu befriedigen , zu erscheinen u. s. w . ' ),

Um diese Rückzahlung zu erleichtern , gestattete ihnen Graf
Friedrich von Toggen bürg,  von dem der Stadt Zürich
gemachten Darlehen ?) 400 Mark zurückzuziehen, wogegen dem¬
selben in der Gegend von GrynaU  Grundpxrsicherung zu
leisten war.

Ungefähr gleichzeitig erklären (künden ) Vogt,  Rath und
Bürger der Stadt Napperschweil,  daß auch sie nach ihrer
Herren Geboth und Geheiß derselben Bündnis ) mit dein Bür¬
germeister , den Räthen und den Bürgern zu Zürich  stets zu
halten gelobt und geschworen Habens.

Daß überhaupt die Bürger von Napperschweil  an den
Unternehmungen ihrer Herren lebhaften Theil nahmen , zugleich
aber auch , daß beyde Theile keineswegs allein mit der Stadt
Zürich  sich auszugleichen hatten , beweist eine am 20 sten Junii
1048. mit Abt Conrad von Einsiedeln (unter Bornnttlung
Herrn Hermann von Lande nberg,  deS Alten , Herrn
Johannes von Frauenfcld,  Ritters , und Bürgermeisters
Rudolf Brun)  abgeschlossene Richtung , in Folge dessen,
daß Graf Johannes von Haböburg  mit seinen Bürgern
zu Napperschweil und mit andern seiner Helfer und Diener in
des Stiftes Einsiedeln  Burg zu Pfäffikon  gefallen war,
alles Wein und Korn , klein und groß , was der Abt und das
Stift daselbst hatten , hinwcgnahm und den Abt selbst gefan¬
gen nach Napperschweil führte )̂ .

Im Allgemeinen ist es um sy schwerer, vop dcu vxrwickel-

0 S - Sirzel  Bd . I.
2) Vermuthlich war solches das gleiche Darlehen / welches der

sehr bemittelte , 1310 zum Probst am Großen Munster ernannte , am
7t,n Merz >»32. verstorbene , Graf Kraft von Tog gen bürg
der Stadt Zürich  gemacht hatte . ( G . 23.) Vielleicht war der hier
vorkommende Graf Friedrich  dessen Neffe, vermählt mit Ku «ri¬
tzu nd e von V a h.

-3) Lt . Urkunde Morndeß nach Gt MichaclStag >ri3 . ( M a-
nuscripte des sel - Hr,i - O b m. Fühlt .)

4) 7t/ . / 7c^ ,/»ee / / »/'.es,. Volum,
m , Nro . 7oi . Zufolge des (im neuen Schweiz . Museum
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tcn Verhältnissen jener Grafen , ihrer Freunde lltid ihrer Geg¬
ner einen klaren Begriff sich zu verschaffen , als das Privat¬
vermögen der innern nnd der äusser» Züricher ( der Freunde
und der Feinde der Brünischen Neuerung ) schon vor der ge¬
genseitigen Befcindung mit dem Zürcherischen Stadtgut und
dem gräflichen Besitzthum in mehrseitigein Verkehr gestanden zu
seyn scheint *) , dessen gründliche und gerechte Auseinandersetzung
noch schwieriger werden mutzte, nachdem man von beyden Sei¬
ten , Gewalt zu gebrauchen , sich erlaubt hatte ?) .

Unter solchen Umständen und bey gegenseitig immer stei¬
gender Erbitterung , ist es leicht zu erklären , wenn derjenigeTheil , welcher bey einer sich in die Länge ziehenden aber voll¬
ständigen und gerechten Erörterung mehr zu verlieren hat , als
bey einem gewaltsamen plötzlichen Entscheid , dem Letzter» den
Vorzug gibt , und so geschah es auch damahls , daß laut Urkunde
vom 17ten August 1340. die von Zürich Verwiesenen ( Ausge-
schlagenen) und alle , welche von der Sache , warum sie zu ein¬
ander gelobt haben , wissend sind , sich erklären ( versehen ) , mit

von 1786. Heft IV . S - 311. durch Mittheilung Hrn . F . Litt-
dinner  sBd . I . S - 350.) enthaltenen ) schiedsrichterlichen Spru¬
ches ( 33. Zürich am nächsten Donnstag nach St . JohannStag zu
Gungichten 1348.) soll der Abt seinen versiegelten Brief geben,
daß Gras Johannes von HabSburg,  seine Bürger von Rap«
perschweil,  alle seine Helfer und Diener ausser den Bann mö¬
gen kommen. — Dagegen soll Graf Johannes von HabSburgdem Abt zurückgeben, was er seines Gutes noch bey Handen hat,U. s. >v.

1) Soexisiirtz. B . eine Urkunde vom ii . Junii 1328., zufolgr
welcher die Stadt für b3 Mark, die er, ( Graf HansvonHadS-
durg - Rappcrschweil ) „Prühundt  dem jungen » schuldig iA,ihm Bürge wird , ohne wettere Sicherheit , als eine einfache Ver-
schr-ibung, sie erforderlichen Falls schadlos zu halten . ( I . I . Hot-tinger .)  So ist in einer spätern Urkunde die Rede von Einlö-
tuiig der Pfänder dcS Grafen Johannes des Jüngern von I a*
kob Brunen  seligen seinen Kindern . ( S . Hirzell .)

2) Schon um das Jahr 1337 halte der Rath als Echadener-
sah auf daS in der Stadt gebliebene Besitzthum der Aeußern ge«
griffen , wahrscheinlich in Folge dessen, daß die Letztem die Güterderer von Zürich in Nappcrschwerl  und in der March  inBeschlag gcnomurcn hatten.
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Graf Johannes von Habsburg übereingekommen seyen ( zu

seyn ) , daß er ihnen gelobt habt , zu helfen mit Rath und

mit That , mit ganzen Treuen bey Ihnen ( zu seyn ) , in der

Sache , wie sie sie bedürfen werden . — Dagegen geloben sie,

zu lösen alte seine Pfänder von Graf Friedrich von Toggcn-

burg i ) , oder von Jakob Brunen seligen seinen Kindern , oder
wo sie dann stehen u . s. w . ?) .

Noch Mehrcres aber ergiebt sich aus dem Berichte eines

Jünglings , welchem es , die Absichten jener Verwiesenen zu er¬

forschen , gelungen war.
Diesem Berichte zufolge bestand zu Napp er schwell  im

Einverständnis ) mit Gleichgesinnten zu Zürich  eine eidliche

Verbindung , auf gewaltsame Weise die neue Ordnung wieder

umzustürzen , wobey es hauptsächlich auf den Bürgermeister
abgesehen war u . s. w . ») .

Vielleicht daß diese , auf eine höchst feindselige und weithin

verzweigte geheime Verbindung hinweisenden Angaben cS ver¬

anlaßten , daß ( auf ähnliche Weise , wie solches schon ( rüder

geschehen war ) 4) , ,n Spätjahr 1340 . der Rath der Stadt
Zürich  einige Edelleute auf ein Jahr lang in Dienst und Sold

nahm °) . .

1) S . 23. 60. ( N. 2.) .
2) S . Hirzel  I.
3) „Des retten st vil mit im , wie «S ze Zürich ergangen

„were , v»d wollte er in rathen vnd belffen, st wollten im such ka¬
nte» vnd hclffen mit Libe vnd mit Gute , das dise nüwerunge zer-
„brennet wurde vnd das st wider in die stak kemcn, vnd wer dawi-
„der were, das man steche, enthoupte , vnd daS wirste tcte —— Al-
„so saßen st nach dem eide zesamcn vnd retten wie man die fache
„werben vnd anvahen solle das cS geschehe, vnd sprachen wiS ane
„sorge, wir haben löten genug zu Zürich inne, die vns ratend vnd
„helffent mit libe vnd mit gute . - Ü hellen schiere
«lütc » genug vnd was st gen im geschworen VNd gelopt hctten,
„des trösten st für alle ir gesellen suche st wercn ze wintcrtur ald
„onderswa wonhaft . - welcher dir ein boncn in die hant
„leit , der ist vnser " I . I . Hottingcr . ( Schweiz.  Mus.
für Hist . Miss . B d. I. S . 64 . 6S. 91 — 9S.)

4) S . Zi . (Nro . 1.) .
5) Eine Urkunde vom 7. Nov. zeigt, daß an diesem Tage I o-

ha nn von Steine  gg , Ritter , Johann von Langen hart
und Burt hart der Peyerer  sich auf ein Jahr lang in Dienst
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Obschon diesem zufolge die von Rapperschweil  her
drohende Gefahr schon gercume Zeit vorher für Zürich  kein
Geheimniß mehr war,  so scheint man nichts destoweniger da¬
selbst Zeit und Ort des drohenden Uebcrfallcs nicht näher ge¬
kannt , und eö daher nicht hinreichend beachtet haben , als theils
im Pilgcrklcide , theils unter andern Gestalten viele Söldner
in die Stadt kamen , die sich in den ihnen bezeichneten Woh¬
nungen mitverschworner Bürger versteckten , so wie auch die
Ankunft eines Freyherr » von Matz in gen mit seinem Gefolge,
des jungen Ulrich von Bonstetten von Uster *) , ja selbstdcö Grafen Johann von Habsburg (obschon in dessen
Gefolge einige der Verbannten bemerkt wurden ) am Vorabend
des St . Mathias TageS (Dienstags den Ästen Hornung
1350.) nicht verhindert wurde . Um so weniger zweifelten wohl
die Verschworncn ( deren Zahl an die 800 gestiegen seyn soll)
an dem Gelingen ihres Anschlags , da während der Nacht von
verschiedenen Seiten her Mitverbündete zu ihrer Unterstützung
sich näherten ; — als ein anscheinend sehr unbedeutender Um¬
stand zum Mißlingen jener verderblichen Unternehmung we¬
sentlich beytrug.

Während in dem Gasthof zum Strauß ?) , dessen Besitzer
mit ihnen einverstanden war , eine bedeutende Anzahl der Ver¬
schworncn sich versammelt hatte , vernahm ein auf der Ofen¬
bank liegender Bäckeröjunge , Ekenwyscr  genannt , mit Ent¬
setzen ihre blutigen Anschläge ; unbemerkt schlich er sich aus dein
Zimmer , ließ sich herab in den nächst dabey vorübcrflicsscnden
Und Sold des Zürchcrischcn Rathes begeben, den Sold auch vor«
aus empfangen und zugleich sich anheischig gemacht haben, „die
Nete und die Bürger gcmcinlich zu warnen , ob si ichte horten , das
„inen schedclich möchte Wesen" — Von ebendenselben finden sich
dann drey abgesonderte, im Wesentlichen gleichlautende, mit Unter¬
schrift und Siegel bekräftigte Erklärungen über slattgefundene Ver¬
suche, sie für das in R a pp er sch >v c i l angebahnte Unternehmen
gegen Zürich zu gewinnen . II . Lottinger ( E chw. M f.H. W . Bd . 1. S - 65. b ü. 2 t .)

t ) Ulrich ( nach andern Hans ) von Bonstetten  war Sohn
Rudolfs (vermählt in erster Ehe mit Julia na von HabS-b» rg ), Bruder Hermann ' s,  Abk 'S zu St . Gallen.

Im Niederdorf . — Dieß war eben dasjenige Haus , welches
noch jcho „zum Strauß " heißt (Nr ». 52ö) . S - Vogel in altes3 üri ch.
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Wolfbach und eilte durch das Bcit desselben zu der Wohtning
des Bürgermeisters dem er das Gesehene und Gehörte ent¬
deckte, und denselben mit dem Wortzeichen der Berschworncn
bekannt machte ?) .

Dieser warf den Panzer über das Hemd , und eilte , von
seinem treuen Diener begleitet , dem NathhauS zu , von wo
aus es ihm gelang , das Sturmläuten zu veranstalten und die
Bürger gegen die aus ihren Nelstecken herbeycilenden Vcr-
schwornen zum Widerstände aufzurufen Auf dem Platz um

1) Bürgermeister Rudolf Brun  bewohnte das dem Grim«
me Nthurm (einstB ilgc rit  hurm,S.  VögclinaltesZ strich
G . 62 . 206.) vorüber liegende , damahls zum St . Peter  benannte,
gegenwärtig unter dem Nahmen der deutschen Schule  bekannte
Haus . — Schon im dritten Jahre nach seinem Tode verkauften eS
dessen Erben an einen Friedrich von Berg  von Rocka  und
seine Brüder ( oder von Nvrha S . Sl . Nr . 3.) um 4vo Gulden . — Von
ihnen gelangte es an einen Hans Keller,  der es von läoo - i4üo.
besaß und hierauf an das Chorherrenstift zu Einbrach  verkaufte,
dessen AmthauS es blieb , bis zur Zeit der Reformation der letzte
Probst , Heinrich Brennn,  ald , dasselbe der Obrigkeit Übergab,
welche 1- 86 . beo Errichtung von drey öffentlichen deutschen Schu¬
len dasselbe zum Lokal für diese und zugleich zur Wohnung für
.den ältesten Lehrer an denselben bestimmte . S . Dögelin altes
Zürich.

2) «Ich heisse Petcrmann ."
3) Bruns Diener , besorgt um das Leben seines geliebten Herrn,

hatte den Bürgermeister gebeten , dessen Rock über den Panzer zu
werfen , um so der Gefahr weniger ausgesetzt zu seyn . Brun wil¬
ligte ein und übernahm die Rolle des Stadtbedientcn . Dieser hingegen
wurde vor dem NathhauS erschlagen und bey den Barfüßern ehr.
lich begraben ; „denn man dankbarlich erkannt , daß er sein Leben
für die Stadt geben hat ." (H . Bullinge  r . )

4) ES eilten soo in Hast gewaffneler Bürger aus der kleinen
Stadt , dem Rarhhause zu , durch Fischer Bachs unter die Waffen
gerufen . — ES soll nähmlich am Abend vor der Mordnacht ( wahr.
schcinlich kurze Zeit vor dem Ausbruch des Tumultes ) ein ebenfalls
unter die Verschwornen gerathener Graf von Toggenburg  mit
zwey Begleiter » aus der Stadt zu weichen sich entschlossen , und zu
diesem Ende hin sich eingeschifft haben - — Als aber der , den Na»
chcn führende Fischer Bachs bemerkte , daß seine SchiffSgefährtcn
bewaffnet waren , und aus ihren Reden schloß, daß eine Verräkhcrey
ob Handen , und sein eigener Leben in Gefahr sey , trat er den Na»
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das Nathhauö begann das Gefecht . — Aus dem nahe liegen¬
den Schlachthaus stürzten die Metzger mit den Beilen in die
Feinde , und trieben solche rückwärts die Marktgasse hinauf >) .
Beym Ausbruch des Sturmes waren die Straßen beleuchtet
worden , aus den Fenstern und ab den Dächern der Häuser
schmetterten Weiber und Kinder Kacheln , Töpfe und Ziegel
auf die Feinde hinab . — So wie sie die Gefahr vernommen
und sich bewaffnet hatten , eilten neue Schaaren von Bürgern
dem Kampfplätze zu , woselbst , sowie ihre Macht sich ver¬
mehrte , der Gegner Widerstand sich verminderte , und endlichin eine rühmlose Flucht sich verwandelte

So wie der wiederkehrende Morgen die Größe der Gefahr
und der Errettung enthüllte , erblickte man auf dem Platz vor
dem Nachhalls , die Marktgasse hinauf und hin und her auf
den Straßen der Stadt , die Leichen der Feinde und Freunde
chen um , rettete sich mit schwimmen , erzählte seinen Nachbarn den
Vorfall , und brachte so , erst die Schiffe , wo er wohnte , dann
auch die benachbarten Quartiere in Rüstung . — Unten an der Halde
des WaisenhauSgartenS , wo bemeldter Graf sein Grab fand , wurde
dieses Vorfalls wegen eine Capelle erbaut , welche noch bis in das
tzahr 1389 . gesehen , um welche Zeit sie abgetragen wurde . Don
dem Geschlecht der Grünen  1399.

r ) Die bey der Mordnacht durch die Metzger bewiesene Tapfer¬
keit hatte denselben die Bewilligung erworben , das Andenken dieses
Ereignisses durch einen fcyerlichen , kriegerischen Umzug auf die
Nachwelt fortzupflanzen . — Schon Bullinger gedenkt seiner als
eines alten Festes . — Bis in 'S letzte Jahrhundert hatte sich das,
selbe erhalten . — Der dabey immer zunehmende Luxus trug vieles
zu seinem Aufhören be»

2) Auch die Chorherren; von welchen der Schulherr RudolfManest  an der Möusccke(S - Vogel in altes Zürich  S . st«.
193.) , als er bewaffnet dem NathhauS zueilte , umkam.
„6 Kai . lVIsrt. Kufl . lXIanes-jo ean . et «col . Iiugus z anno 1350.

eool ., flolis . stictus Ilontsclrulter , senior , oziitex 1oooisi suntoivis tlrnricensis . (clerlVIorfl.
lnaolit.

cse/er ,/e ^ e7n/)sa,reee,r 6 > o§ss,r, //«,,,r // . / e. /e
3) Die Einen suchten sich zu verbergen , Andere liessen sich den

(ungewissen Tod dem unausweichlichen vorziehend ) über die Stadt¬
mauern in die Gräben hinunter und die, welche von da entrinnen

5
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untereinander , eine noch weit größere Zahl schwer Verwunde¬
ter neben ihnen ; — bald erkannte man unter den Ersten : den

. Ritter Bc ring er von der H o hen - L and enderg  i ) , den
Freyherr, , von Matzingen,  mehrere der Verbannten , und man¬
chen andern Bürger , der sich mit diesen verschworen hatte —
auf Seite der Stadt mehr Verwundete als Todte ») . — Graf
Johann von Habsburq *) und der junge Freyherr von Bvn-
stetten  wurden gefangen und in den Wellenberg abgeführt,
37 der übrigen Gefangenen zum Tode ( 19 aus ihnen zum
Nadbrcchen , 18 zum Schwert ) verurthcilt ») . Schon am 6ten

mochten, verbreiteten unter den gegen die Thore anrückenden Ktie-
gerschaaren einen solchen Schrecken, daß auch diese eiligst umkehrten.

i ) Wahrscheinlich hatte derselbe um deßwillen an die Feinde
der Züricher sich angeschlossen, weil ( zufolge einer Urkunde Herzog
Friedrichs von Oestreich,  Monntag nach Dionysti , 344.) die.
selben seinen Amtleuten 13-W , die ( dem Ritter Bering er  zugc-
hörigen ) Festen H o h e n . L a n den b <rg und Schauenberg  zu
brechen, zu Hülfe gezogen, wie auf dem Landtage zu Hofrrc»
verabredet worden . (G - Htrzel  l . )

„ES gefall Jarzit Hr Ulrichs von Mahingen und Hr . Berin-
„gerS von Landenbcrg von Gryffcnsee , beid hiittcr , die zu Zürich
„erschlagen wurdend , bittend Gott für sy." Herrn I . N. Ror-
dorf  ö > ce, -/,kcr aus dem A » niversario zu  uster.

r ) Unter andern : RudolfBtber,  Ritter , Johann eSWvß,
Ritter , Ulrich Schäfli , Hans und Heinrich Störri , Jo¬
hann von GlariS  u . s. w.

3) Unter den Todten befanden sich neben dem Schulherrn Ma-
neß , Johannes Händscher,  des ÄathS und Bauherr , Jakob
Maneß  der Krämer , N u d o lf T h y o u. s. w.

ä ) Cuny von Hcgonon,  gen - Hegner,  rettete in der Mord¬
nacht dem Grafen Johann von HabSburg,  seinem Herrn , daS
Leben , und ward für seine Treue mit Gütern und einem Wappen
beschenkt. I . von Müller  G c s ch. der  Sehw . EidSgen-

3) „Hart und ichreckend war unstreitig die Strafe , aber in den
Urpbedcn der Bestraften selbst , in den vielfach gebrochenen Eiden,
in der Schändlichkeit eines nächtlichen UcbcrfallS durch Verbündete,
ohne vorher gegangene Absage, in des Bürgermeisters und seiner
Anbänger Kcniilniß des Schicksals , daS bey umgekehrtem AuSgange
sie selbst betroffen haben würde , in den durch ein so mörderisches
Unternehmen aufgeregten Leidenschaften der Menge und in den
Zeitbcgriffcn liegt ihre Entschuldigung ." I I Hottingcr.

i
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Tag nach der Mordnacht rückte Bürgermeister Rudolf Brun
durch des Verbündeten SchaffHausens  Zuzug ' ) verstärkt,
nach der Stadt Napp erschwer ! , die unter Vorbehalt der
Schonung des Leibes und Gutes , ihrer Rechte und Freyheiten
sich ihm ergab , und Zürcherische Besatzung erhielt . Am Isten
September 1350. zog derselbe mit Beystand von Constanz
und St . Gallen  auf ' s Neue aus , verheerte die March und
legte sich vor das Schloß Alt - Napperschweil,  dessen 30
Mann starke Besatzung nach dreytägiger Belagerung abziehen
konnte , während die Burg selbst zerstört wurde . Als aber auch
durch diesen zweyten AuSzug , den Frieden zu suchen, die Feinde
sich nicht bewogen fanden , so zog er einige Tage vor Heil.
Weihnacht zum dritten Mahl aus nach Napperschweil , die Mau¬
ern der Stadt und der Burg wurden niedergerissen , der größere
Theil der Einwohner genöthigt , sogleich seine Wohnungen zu
verlassen und diese zerstört 2) .

8 . 8 . Bisdahin beschränkte sich der ( mit friedlich scheinen¬
den Unterbrechungen 14jährige ) Kampf , der im Innern von
Zürich  mit der Auflösung des alten Rathes begonnen und mit
der Mordnacht sich geendigt hatte,  auf die Fehden der Stadt
mit ihren äussern Bürgern und mit dem , den Letzter« Vor¬
schub leistenden Grasen von Habsburg. — Mit Napper-
schwcil' ö gewaltsamem Fall vermehrten sich Zürich ' s auswärtige

1)  Ein am S . May Isis . zwischen Zürich und Schaffhau»se n abgeschlossenes Bündniß wurde >350 erneuert.
2) Der Aelteste unter den Schweizerischen Berichterstattern,

Krieg,  sagt hierüber nichts weiter , als : „ deß für aber der vor»
„genannt bürgcrmeister zu und die von Zürich und brachent die
„bürg zu der Stadt RapperSwile und such die ringmur an der
„Statt , etwa vil als si bucht , das st notlürftig werent und such
„komlichen Auch fand Herzog A l brecht,  als er 1361 Rappe»
schwell  wieder herstellte , dort noch Einwohner und Behausungen
vor . ( I - I - Hottinger) — Anderen Berichten zufolge wurden
alle Häuser der Stadt abgebrannt , überhaupt die Bürger derselben auf
das Schonungsloseste behandelt — Vielleicht , daß dicRapperschwei-
ler ihrer 1343 eingegangenen Verpflichtung entgegen ( S 6o, Nro . 3)
an der Mordnacht Theil genommen , vielleicht auch , daß ste seither
auf 's Neue feindselige Gesinnungen hatten durchblicken lassen und
dadurch die , gegen das ( so lange Zeit den Sammelplatz ihrer
Feinde bildende ) Napperschweil  ohnehin aufgeregten Züri»
scher  noch mehr erbittert hatten.

5 *
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Feinde sehr bedeutend , zugleich aber erweiterte sich auch
dessen Wirkungskreis , und gerade um jeiner Feinde willen ge¬
langte es zu gegenseitigem Schutze an die Spitze des Eidge¬
nössischen Ewigen Bundes . — Zufolge einer Urkunde vom
I4ten Sept . IM i) hatte GrafIoh ann es vonHabsburg-
Nappe rsch weil , der Acltere,  sowohl die Napperschweili-
schcn Lehen , als die ihm eigenthümliche Burg A lt - Na p P e r-
schweil  den Herzogen von Oestreich  abgetreten und solche
von denselben wieder zu Lehen empfangen . — Da nun die
Züriche  r bey ihrem zweyten Auszug A lt - Nap P er schweil
gefällt , und die March verheer ! hatten , und nichts desto eher
die Grafen von Habs bürg  um Frieden sich bemühten )̂ ,
im Gegentheil daS Gerücht lief , daß sie einen Bothen an den
Herzog Albrecht von Oestreich  gesandt und dieser auf ' s
Frühjahr in das Oberland zu kommen versprochen hätte ; —
da noch übcrdieß ein bedeutender Theil des hoher » Adels zu
den Grafen sich neigte 2) , so sahen die Zu rieh er sich gczwun-

1) In dieser (in Aeg . Tschuhi  Mironionn Bd . I . S - 316,
enthaltenen ) Urkunde erklärt Graf I o h a n n e S von H a b SbUr g,
daß er für die Ansprache, welche Herzog Leopold  und seine Bru¬
der an ihn gehabt haben - mit den Herzogen Otto und Albrecht
von Oestreich  dahin übereingekommen sey, daß er die Lehen,
welche Graf Werner von Homburg  von den Gotteshäusern in
der Aue , Einsicdeln und St . Gallen  in der March  inne
gehabt , aufgegeben und dieselben gebethen habe , diese Güter den
benannten Herzogen von Oestreich  zu leihe» ; — daß er ferner
denselben aufgegeben habe die ihm eigenthümliche Burg Alt - Rap-
perschw eil  u . s w.

2 ) Die Grafen Rudolf und Gottfried,  Söhne des Gra¬

fen Johannes  l -, Bruder des noch immer in Z ü r i ch gefangc-
nen Grafen I o h a n nes ll - ( S - 22 . 2z . Nro . 2. G . 3 >- 32 . S -66 .)

ä ) Der Verkehr Zürichs  wurde unsicher, 'die Zufuhren gesperrt
und über die wirklich feindliche Gesinnung eines bedeutenden Theils
des höhern AdelS , nahmentlich der Grafen Eberhard von Ky.
bürg , Jmer von Straßberg,  der Grafen von Fürstenberg,
Froburg , Montforl,  der Markgrafen von Bade » , des Gra¬
fen Hug von Hohcnberg,  Landgrafen im Elsaß,  waltete bald
kein Zweifel mehr. — Die spätern AuSsohiiUliqSbriefe aller dieser
geben als Grund ihrer Feindschaft ausdrücklich ihre Verhältnisse
zu dem Grafen von Habsburg an . I . I - Hottinger.
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gen , auf der entgegengesetzten Seite die zum Widerstand gegeneine solche Uebermacht unentbehrliche Verstärkung und durch die¬
selbe für die Behauptung ihrer Selbstständigkeit die gewünschte
Gewährleistungsich zu verschaffen , d. h. in den Bund der vier
Waldstätte  einzutreten . — Von Seite dieser Letztern fanddie Aufnahme Z ü r i chs in ihre Eidsgenossenschaft um so wein»
ger Bedenken , als es ihnen bey ihrer noch fortdauernden feind¬lichen Stellung gegen die Herzoge von Oestreich  sehr erwünscht
seyn mußte , in der Stadt Zürich  eine kräftige Vormauer zu
gewinnen und dieselbe von einer möglichen Verbindung mitihren Gegnern abzuschneiden . >

Am Isten May 1351. wurde zwischen Bürgermeister , Rä¬
then und Bürgern der Stadt Zürich,  Schultheiß , Rath und
Bürgern der Stadt Luzern,  Ammännern und Landleuten der
Länder Uri , Sch wytz und Unterm alden  der ewige Bund
abgeschlossen , zufolge welchem sie versprechen , einander getreu¬
lich beholfen und berathen zu seyn , gegen alle und auf alle,die sie an Leib , au Gut , an Ehren , an Freyheiten angreifen
innerhalb eines bestimmten Länderbezirks , der Aare entlang,
von ihrem Ursprung bis an ihre Ausmündung in den Rhein,dem Rhein nach hinauf , bis zur Ausmündung der Thür , demLauf der Thür nach stromaufwärts , bis an deren Ursprung,
von da die Richtung durch Churwalden hinauf , bis zur Feste
Niukenberg H , von derselben bis an den St . Gotthard hin , undvon da übcrs Gebirge wieder bis an den Ursprung der AareWenn jemand den Herrn Rudolf Brun , Ritter , der jetztzu Zürich Bürgermeister ist , oder dessen jeweiligen Nachfolger,die Räthe , die Zünfte oder die Bürger der Stadt Zürich krän¬
ken, oder bekümmern wollte an ihren Gerichten , an ihren Zünf¬
ten und an ihren Gesetzen , die sie gemacht haben und in die-

1) Rinkenberg,  ein Schloß in dem Hofe Truns , in dem
Hochgericht Dissentis, in dem Obern Grauen Bund. I . I . Leu.

2 ) Achnliche Bestimmungen einer Gränze , innerhalb welcherdie bundespflichtige Unterstützung statt finden soll , finden auch in
andern Bündnissen statt , welche in jener Zeit abgeschlossen wurden,
nahmentlich in dem ( wahrscheinlich von Bürgermeister Brun ab«
gefaßten ) Entwurf eines sechsjährigen Bündnisses mir den Hcrzo«
gen von Oestreich vom 4ten August <350 . ( I . I . Hottinger ),
woselbst die localc Ausdehnung der UntcrstützungSpflicht noch vielweiter sich erstrecken sollte.
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sen Bündnissen begriffen sind , so verpflichten sich auf , erfolgte
Mahnung hin , die vier Waldstätte , ihnen unverzüglich behosten
und berathen zu seyn , daß sie bey ihrem Gewalt , bey ihren
Gerichten und bey ihren Gesehen bleiben , welche sie biödahin
in dieses Bündniß gebracht . - - Dabey soll man sonderlich
wissen , daß sie sich eigentlich beredet und verdingt haben gegen
allen denen , so in diesem Bündnisse sind, daß jede Stadt , jedes
Land , jedes Dorf , jeder Hof , so jemandem zugehört , der in
diesem Bündniß ist , bey ihren Gerichten , ihren Rechten und
ihren guten Gewohnheiten gänzlich bleiben sollen , als sie bis.
her geführt und gebracht haben , ohne daß jemand den andern
daran kränken , noch säumen soll u . s. w. *) .

Also auch hier bezweckt das Bündniß keinerley Veränderung,
sondern vielmehr die vollständige Erhaltung des bisherigen po¬
litischen Bestandes der Bundcsglieder ?) , indem neben der all¬
gemeinen ( bis auf den einzelnen Hof sich erstreckenden) gegen¬
seitigen Zusicherung die ( 15 Jahre vor Abschluß dieses Bun¬
des ) gegründete Zürcherische Stadtverfassnng noch besonders
garantirt wird , obschon dieselbe von der politischen Gestaltung
Luzern ' s , und noch mehr von derjenigen der drey Länder , der
Form und dem Wesen nach verschieden ist.

Als nun etwa drey Monate nach Abschluß dieses Bun¬
des Herzog Albrecht  in Brugg erschienen war )̂ und , von
Zürich ' s Feinden aufgeregt , Forderungen gestellt hatte , wel¬
chen die Züricher nicht entsprechen konnten , so betrieb derselbe
seine Rüstungen so sehr , daß bereits schon am 14ten Herbstmo¬
nat 1351 seine Schaaren ( 16000 wohlgerüstete Männer zu

1) Amtliche Sammlung der ältern Eidsgenössi-
schcn Abschiede . Beylage 14. Seite XVI. (Aeg.
Tschudi I. 3si ff.)

2) Band l . G . 389. II . G . <6.
3) Zm Anfang des AugstmonatS. Herzog Albrecht  II . ge¬

nannt der Weise,  war der vierte Sohn König Albrechts
(Band I. S . 306. 342. 367. 368. 372.) . welcher seine andern Brü-
der , Rudolf gest. 1308., Friedrich  gest. 133«. (S - 7.), Leo-
pold gest. 1326. (G . 7.) Heinrich gest- , ^ tto gest.
1339 . und Mainhard (als Kind verstorben ) überlebte . — Von

seinen Schwestern, Anna , Agnes , Elisabeth , Catha-
rina , Gutta,  ist die zweyte in der Schweizergeschichte die
Bekannteste.
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Pferde und zu Fuß zählend ) bis an und über die Glatt vor¬
rückten , in dortiger Gegend sich lagerten und bis gegen Zürich
hinstreckten , bis gegen die Spannwcid hinein , unweit welcher
der äussere Letzcgraben der Stadt vom Berg bis an die Lim-
inat sich hinabzog *) .

Schon am Morgen des nähmlichen Tgges aber waren die
Züricher  durch einen kräftigen Zuzug aus den Waldstät-
1 c n verstärkt worden , welche mit ihnen vereint durch wieder-
hohlte Ausfälle die heranstreifenden feindlichen Schaaren zu¬
rücktrieben und schädigten . Inzwischen wurde durch wohlmei¬
nende Vermittlung ?) , in Folge welcher sowohl das Oestrcichi-
sche Heer , als der Eidsgenössische Zusatz sich zurückzog, die Ernen¬
nung von vier Schiedsrichtern und eines Obmanns )̂ veran¬
laßt , um die Klagen und Antworten beyder Theile zu verneh¬
men und darüber zu entscheiden ; — wobey der Herzog als
Garantie für Erfüllung des zu erwartenden Nechtsspruchs 16.
Geiseln verlangte und erhielt . — Mittwochs vor dem heiligen
Gallustag ( 12ten October ) 1351. erfolgte der Ausspruch der
beyden Oestreichischcn Schiedsrichter , welcher noch am gleichen

1) Von diesen Lehinen  oder tiefen Webrgraben unterhalb
der Stadt zog die eine sich von der Höhe des «ZeißbergeS neben
den langen Steinen und bey der Spannwcid hinab / bis an die
Limmat , und jenseits derselben durch das ganze Sihlfcld bis an
den Uerliberg hinauf . Ein noch näherer Wchrgraben , der innere/
lief vom Zurichbcrge zwischen dem Weissen Haus und Beggcnho«
fcn hinab . — Pie obere Letze/ d. i . die äussere/ oberhalb der Stadt/
war bey Meile«/ welcher vermuthlich eine ähnliche auf der gegen«
iiberliegcnden linken Seite des Sees entsprach. S . Vögelin altes
Zürich S - 3 Z 6. — Lehen (oder Letz i nen)  heissen im Allgemei«
ncn diejenigen vorgeschobenen Befestigungen / welche zur äussersten
Deckung einer Stadt oder eines Landes bestimmt waren . Neu«
jah rsblätscr der Feuerwerke rgcsellschaft in Zürich.
Nro . 25. S . 8. Nro 27. S . 5. Nro . 28. S - i4 . Nro . 29. S . 9.

2) Unter diesen Vermittlern verdienen dankbare Erwähnung:
Graf Friedrich von Doggen bürg / Herdegen von Rech.
berg/  Commenthur zuWädenschwcil / Conrad von Bären«
sclS/  Bürgermeister von Basel/  die Stadt Bern/  u . s. w.

Die Schiedsrichter des HerzogS waren : Graf Immer von
Straßl >erg und Peter von Stoffel »/ Commenthur zu Tan¬
nen f e l s. Di » der Züricher : Philipp  von Äie »/ Ritter / und
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Tag von Königinn Agnes  als Obmann bestätigt wurde *) , dem
zufolge die Züricher die Burg Alt - Nap p erschwei  l wie¬
der herstellen und dieselbe nebst der March , dem Wäggi-
thal  u . s. w . dem Herzog wieder zurückgeben, diejenigen von
des Herzogs Leuten , ober seiner Diener Leuten , welche sie zu
Bürgern angenommen haben , ihres Bürgerrechts entlassen , auch
in Zukunft keine Leute des Herzogs oder seiner Diener mehr
zu Bürgern annehmen sollen u . s. w. Die L uzerner  sollen
dem Herzog Albrecht  von Oestreich und seinen Kindern ge¬
horsam seyn , wie die Briefe beweisen , die der Herzog von dem
Gotteshaus Murbach  habe , sie sollen seine Münz halten und
nehmen , die man zu Zofingen  schlägt.

Die Waldstätte  sollen dem Herzog und seinen Kindern
gehorsam seyn und warten mit allen den Höfen und Kirchen-
sätzen , die er oder jemand von ihm in denselben Waldstätten
habe , mit allen den Nutzen und Gütern , die darin und dazu
gehören ; sie sollen des vorgenannten Herzogs Klöster , Pfaffen,
Kirchherren , Diener , Bürger und Leute an keinen Rechten und
Nutzen säumen noch irren , den Herzogen und ihnen allen un¬
verzüglich ausrichten und geben alle ihre versessenen Steuern,
Zinse und Nutzungen , wie solche benannt sehen. — Die von
Schwytz und von Art sollen die Herrschaft (Oestreich)
nicht säumen an ihren Höfen zu Zug nnd zu Aegeri,  und
sie auch unbekümmert lassen an ihren Wäldern und Fcdcrspiel,
an Fischenzen in dem See , an Holz , Feld , Wonne und Weid,
und an Allem , was zu denselben Höfen gehört , u. s. w. — Ob-
schon dieser Ncchtsspruch für Zürich  nachteilig war , so un¬
terzog es sich demselben dennoch 2) .

Als aber der Herzog die Frehlassnng des Grafen von Habs¬
burg verlangte , obschon dieselbe in dem schiedsrichterlichen
Spruche nicht ausdrücklich enthalten war , und Zürich solche ver¬
weigerte , so zerschlug sich die friedliche Ausgleichung um so eher,
als der Herzog durch die Nachricht von dem Tode seiner Ge-

Peter von Balm , Schultheiß zu  Bern - - 8um Obmann
wurde erwählt : Königinn Ag n e S , Schwester des Herzog Al¬
brechts.

1) Aclt er - Sammlung der ältern Ei dSgenössische 11
Abschiede . Beylage 13 u- 16. Aeg . Tschudi l . 3A7.
stvo . 4 » >.

s) Aeg , Tschud i l . S . 402. 403.
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mahlinn i) nach Wien abgerufen wurde , wo er den Winter zu¬
brachte . — Hierin lag auch wohl die Ursache , warum , obschvn
die Feindseligkeiten sich erneuerten , von Oestreichischer Seite
her während der Abwesenheit des Herzogs keine größere Un¬
ternehmung statt fand , bis bey Baden  viel Kriegövolk , nah¬
mentlich Neutcrey von Straßburg , Basel und Freyburg her sich
sammelte und von dort aus die Umgebung der Stadt Zürich
sehr häufig beunruhigte und beschädigte , was diese Letztere be¬
wog , auf ' s Neue ihre Eidsgenossen um Unterstützung anzu¬
sprechen , — und , nachdem diese eingetroffen war , den Bürger¬
meister Brun,  am heiligen Weihnachtstag 1351 unter dem
Panner der Stadt die Bürgerschaft zu befummeln und am
Abend mit 1300 wvhlgerüsteten Männern nach Baden  hin
auszuziehen , woselbst jedoch die in die Bäder verlegten Reuter
nach der Stadt sich hatten zurückziehen können , so daß der
Züricher  Anschlag mißlang , welche nun plündernd und bren¬
nend bis an der Limmat Auömündung vorrückten , dadurch aber
veranlaßten , daß aus der ganzen umliegenden Gegend der
Landsturm sich sammelte , so daß ( mit Inbegriff einer starken
Abtheilung Neiitereh von der Etsch her) die ganze bey Baden
versammelte Oestreichische Macht bis auf 4000 Mann sich
belief.

Es erblickten daher die Züricher,  als sie mit ihrer Beu¬
te zurückkehren wollten , in der Gegend von Tättweil  mit
Bestürzung ein wohlgeordnetes , beynahe dreymahl so starkes
Heer , welches der Oestreichische Feldherr Burkhard von
Ellerbach  aufgestellt hatte , wahrscheinlich nm ihnen den
Heimweg abzuschneiden. — Den Bürgermeister Brun  selbst
hatte der Anblick dieser Uebcrmacht so sehr erschreckt,  daß er
nebst seinem Diener heimlich sich entfernte.

Da trat dessen Statthalter Nüd ger Maneßentschlossen

1) I o h a » n a , Tochter u l r i ch s , des letzten Grafen von
Pfirt , und der Johanna von Burgund / letzter Gräfinn von
Mümpelgard . — Er hatte mit derselben 4 Sühne und 2 Töch»
tern erzeugt : Rudolf und Friedrich (die ohne Nachkommen¬
schaft verstärken) Albrecht und Leopold , Katharina, (vcr-
starben 1381. als Klosterfrau zu Wien ) und Margaretha  ver¬
mählt an Mcinh ard  V ., Grafen von Görz - Tyrol,  in zweyter
Ehe an Johann Heinrich,  Markgrafen von Mähren-

2) Band I. S . 235. N- 3. S . 287. N - 2.
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in den Riß , beruhigte die Seinigen mit dem Vorgeben , daß
sie ihren Hauptmann nach Zürich  geschickt haben , damit er
ihnen Hülfe eilends zuführe ; doch wollen sie auf Niemand ver¬
trauen , denn auf Gott , sich Seiner trösten und männlich ge¬
gen den Feind ziehen ; — denn ungeschlagen kommen sie nicht
von hier.

Diese Rede gefiel jedermann . Muthvoll machte man sich
schlagfertig , und der ungleiche Kampf begann , als eben die
Sonne unterging . — Drey Stunden lang in die Nacht hinein
wurde von beyden Seiten männlich gestritten ; — da rauschte
eine Kriegerschaar durch die beholzte Halde der Bgregg hinab
in ' S Thal :, und : „HicZürich! „Hie Zürich ! "  war ihr Feld¬
geschrey. — Mächtig gestärkt durch diesen willkommenen Ruf,
verdoppelten die Züricher  ihre Anstrengung in her Meinung,
die ihnen von Manest  verheißene Hülfe seyd « ; — hie Feinde
dagegen erschracken , weil sie in der Dunkelheit nicht sehen konn¬
ten , wie stark die Macht sey, die ihnen in die Seite fiel ; — sie
überschätzten sie, und suchten ihr Heil in schleuniger Flucht . —
Diese unerwartete Hülfe bestand aus ungefähr 150 Zuzügern
von Pfäffikon , Wollrau , Nichtenschweil und Wa¬
den sch weil ») , welche die Mahnung zum Auszug erst spät er¬
halten , desto mehr aber sich beeilt hatten und gerade in jenem
Momente auf dem Schlachtfeld eintrafen , wodurch sie den
Sieg für die Züricher entschieden.

Die Züricher  hatten ihre flüchtigen Gegner bis an die
Thore von Baden  verfolgt . — Bey 500 Feinden lagen er¬
schlagen auf dem Kampfplatz . Das Panncr des feindlichen
Heerführers war gewonnen , mit ihm das Nitterfähnlein von
Basel und die Panner der Städte Lenzburg , Bremgarten , Brugg

t ) Dieser ebenso getreue , als wichtige Zuzug erklärt sich einer¬
seits durch das von dem Johannilcr - Ritterorden für seine Burg
Wädenschweil (Bd l . »52 ) mit der Stadt Zürich geschlossene
Bürgerrecht ; — anderseits daraus , daß der Bruder des Bürger¬
meisters Jakob Brun  um die gleiche Zeit die Höfe B ä ch, P fä f.
fikon und Wollrau  von Graf Johann von HabSburg um stoo.
Mark Silber verpfändet erhalten hatte . — i »6». wurde die Nutzung
dieser Höfe dessen Söhnen Eberhard und Rudolf  überlassen,
wobey den Herzogen von Oestreich das Lösungsrecht der Pfandichaft
vorbehalten worden war . — Hrn . F . N. Lindinner Gcsch.
der ehem . Freyherrsch . Wädenschweil. Bd  I . Manuscr.
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und Mellingen . — Dagegen betrauerten die Sieger 40 ihrer
tapfern Kampfgenossen , deren Leichen auf dem Kirchhof der
St . Stephanskirche 2) beerdigt , so wie zum Dank für diesen
am St . Stephanstage  erfochtenen Sieg alljährlich auf
den Pfingstmontag eine Wallfahrt nach Einsiedeln  angeord¬
net wurde , welcher aus jedem Haus eine erwachsene Manns¬
person beywohnen mußte

§. 9. So wie die Züricher am St . Stephans -,
so besiegten wenige Wochen später am Lichtmeßtage  1352.
die nicht weniger hart bedrängten Glaruer  ihren Gegner,
Walthern von Stadion,  und erleichterten dadurch ihre
Aufnahme in den Bund der Eidsgenossen , welche noch im glei¬
chen Jahre am 4ten Brachmonat statt fand.

So wie überhaupt , wenn man zur Zeit des Mittelalters
einer , wenn auch ungerechten Widersetzlichkeit von Seite der
Untern gegen die Obern begegnet , meistens ein reeller Grund
vorhanden , aus welchem der Widerstand entsprungen ist , so
läßt sich das Widerstreben der Glarner  gegen eine strengere
erbliche Herrschaft , mithin auch ihre Verbindung mit den Eids-
gcnossen, um so leichter erklären , als die Besorgniß daß ihre,
unter der milden Regierung der Frau von Seckingen  wahr¬
scheinlich erweiterten Freyheiten unter Oestreichischer  Herr¬
schaft immer größeren Beschränkungen unterliegen könnten , —
nicht ungegründet war . Schon von uralter Zeit her besaß
das Stift Se cki u g e n die Herrschaft über das Land Glaru 6,
der Kaiser war des Stiftes Kastvogt . — Kastvogtep und Blut¬
bann nebst der Reichssteuer übergab der Kaiser als Lehen einem
Hause von hohem Adel . — Die Aebtissinn bestellte den Meyer,

1) Nach andern von 70 Mann . — Unter denselben Johannes
Gorgheit , Rudolf Meist , Heinrich Wyler

„7 Kai . llsn . ciivtus
itiotiis

üictuz

snno Oomini 13.52.
Iiî oocisi sunt pro-
pe

Hrn . H. R. Rordorf aus dem noch ganz voll¬
ständigen der Prob st ey Zürich . — Aus der
Stadt  Baden kamen 3t Mann um , deren Zahrszeit man allda
noch jährlich am St . Stephanstag begeht ; worunter Ulrich Ror-
dorf und Conrad Cramer . (Aeg - Tsch u d i.)

2) S . Vögeltn alteSZürich . S . 116. i <7. 303 — 306.
i ) Der letzte Kreuzgang geschah im Jahr 1523.
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der die Aufsicht über die Regierung und Verwaltung des Lan¬
des , und den Kell er,  der gemeinschaftlich mit dem Meyer für
den Einzug der grundherrlichcn Einkünfte zu sorgen hatte . ! —
Diese Beamtungen wurden von der Aebtissinn als Erblehen
an adcliche Landesgeschlechter verliehen . — Aus eben diesen
Geschlechtern wählte sie die 12 Richter , von deren Spruch man sich
zum endlichen Entscheid auf die Oberherrinn berufen konnte i) .
Die Burgen im Lande mit den dazu gehörigen Gütern und
Leuten waren auch Erblehen des Stiftes «) .

Der Landesadel  bestand aus zwölf Geschlechtern , welche
die Pflicht hatten , des Gotteshauses Herrschaft und Rechte mit
Schild und Speer zu vertheidigen ; --- und aus ihnen wurden
Meyer , Keller , Landammann  und die 12 Richter er¬
wählt ») . — Auf diese folgten 34 Geschlechter , welche freye
Gotteöhau sleute  genannt wurden , diese waren persönlich
freye Leute , besassen aber Güter vvm Stifte als Lehen , von
denen sie Zinse und Steuern zu entrichten hatten )̂ ,

Die Landsgemeinde bestand in früherer Zeit aus Cdeln
und Freyen . — Die Freyen  waren zum Kriegsdienst für

1)  ES hat sich von den Tschudischen Mcyern her seit 900  Iah.
ren ein Landbuch erhalten , das eine Sammlung von Alemannischen
Gesetzen enthält , nach welcher der Meyer mit den Landrichtern
Recht sprachen. M - Schüler Geschichte des Landes  Gla,
ruS Zürich  l8Z6.

2) Die Freyherren von Schwanden  saßen auf der Burg Ben¬
zin  g e n,  zunächst dem Dorf S ehw a n d e n, und besaßen noch zwey
andere Burgen Schwändi  und S o l . — Noch andere Burgherren
saßen zu Nä fel S, auf der Vorburg zu O b er - Nr n e n und auf
Oberwindeck zu Nieder . » rnen . M Schüler.

2) Noch bestehen 6 derselben : Aebli (in der Ailchmatten ) ,
Elmer , Stucki , Tschubi , Vogel , Wichser.  AuSgestorben
sind : Häusli , Netstaller , Rietler , Roth , Toldcr,
Ve n n er in der Om en. M - Schüler.

4) Von diesen sind noch 21  überlebend : Am Bühl , (Büe»
ler ) , Beglinger,Brunner , Fischlin , Gallati , Grü.
ninger , Häßi , Äonig , Lager , Landolt , Leuzingep
(von Leuzingen) Luchsinger (von Luchsingcn) , am Mure
(wahrscheinlich Maurer ) , Salmen , Schindler (Wejggis,
fcr ) , Schüler (in der Schule oder W a la ) , Sprich , Träger,
Slrub , Guter , Walcher. — AuSgestorben i « : Am langen
Acker , Bifmig , Eggcl (Egli ) , u. s. w. M . Schüler.
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das Stift verpflichtet , jedoch nur zum Schutz seines Eigenthums
im Lande und nicht weiter , als daß der Krieger des Abends
wieder zurückkehren konnte . — Die Kastvogtey des Stiftes
Scckingcn  hatten bis zu ihrem Aussterben die Grafen von
Lenz bürg  als Lehen vom Kaiser besessen. — Später kam
dieselbe an das Haus Habsburg 0.

Das Meperamt  hingegen , welches als Lehen der Aeb-
tisst'nn von Secking en  1250 . an den Schwestersohn des letzten
Meper 'ö aus dem Hause Tschudi : Diethelm von Win¬
deck,  gelangt war ?) , verkaufte dessen SoM Hartmann  1308.
an Herzog Leopold vonOestreich  und seine Bruder 2)—
nachdem bereits schon früher König Albrecht  nach der Ver¬
treibung des Frepherrn Burkhard von Schwanden

Die frühere Angabe , daß König Albrecht die Kastvogtey über
Glarus empfangen habe ( Band I . S - 343 . ) ist mithin dahin zu
berichtigen , daß dieselbe schon früher an das Haus Habsburg und
im Verfolg von HabSburg - Laufenburg an HabSburg - Oestreich gc.
langte ; — wobey der wesentliche Unterschied nicht ausser Acht zu
lassen , zufolge welchem die Kastvogtey oder NcichSvogtc » vom Kaiser
und Reich ausging , die Grundherrlichkeit hingegen von dem Stift
Scckingen.

2 ) ( Band l . S . 325 . ) Nachdem im Jahr Sv6 . Johann Tschudi
dieses Mcyeramt im Lande GlaruS  vom Stift Scckingen  zu
Lehen empfangen halte , verblieb solches über drey Jahrhunderte
auf Meycrn aus dem Geschlechte Tschudi . — AIS nun aber Ru¬
dolf Tschudi ( Rudolfs  Sob » , welcher I2 il . in den Kreuzzug
gegen die in Ungarn eingefallenen Tartaren gezogen , und in der
Schlacht gefallen war ) keine Söhne hinterließ , so verlieh die Aeb-
tisstnn 1255. die Mcyerey dem Sohn der ältesten Schwester dessel¬
ben , Diethelm von Win deck . - Die Tschudi  erhoben deß-
wegen Streit - - Ein Lchensgericht erkannte , der Aebtissinn stehe die
Verleihung dieses Lehens frey und der Edle von Windeck  behielt
das Meyeramt.

3) Laut Urkunde Ü. -l . St VeitStag (308 . (Acg . Tschudi .)
4 ) Freyherr Burkhard von Schwanden,  welcher dem Kö¬

nig Adolph zugezogen war , und daher nach König Albrechts Tbronbc«
steigung , sammt seinem Lcheomann Bcrchtold auf Schwändi , aus dem
Lande weichen mußte , trat in den Johannitcrorden , focht , als der
Orden 130!). RhoduS eroberte , ritterlich daselbst unter des Herrn
von Villaret auserlesener Schaar . — In kurzer Zeit stieg er zum
Cointhur in Klingnau , dann zu Buchsec und endlich zum Oberste»
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die Aebtissin von Seckingen  genöthigt hatte,  nicht nur zur
Verleihung der Burglehen , sondern auch ihrer Herrschaftsrechte
über das Land als Erblehen an das Haus Oestreich,  so daß
das Stift nur seine Einkünfte behielt *) .

Es hatte dieses zur Folge , daß viele der angesehensten Män¬
ner das Thal verliessen ?) , in der Besorgniß , daß einer sehr milden
eine ungewohnt strenge Herrschaft folgen möchte. — Und in
der That war solche insofern nicht ganz ungegründct , als ein
großes und kriegerisches Herrscherhaus von seinen Unterthanen
mehr verlangen konnte und mußte , als die Aebtisinn eines fried¬
lichen Klosters 3) .

WaS aber die Glarner noch besonders beunruhigte , war,
daß ( anfänglich unter dem Titel eines Pflegers ) zugleich mit
der Herzoge Erblande Gaster *) und Wesen  ein gemein¬
schaftlicher Vogt über sie gesetzt wurde , welches,  so wie die
Vereinigung dieser drey Landschaften unter der gcmeinschaftli-

Meister der Ordens in Teutschen Landen diesseits des Rheines
empor . — Mit seiner Leiche wurde seines Geschlechtes Schild und
Helm begraben . — Diese Familie gab der Abtey Einsicdeln drey
Bebte . — Ansclm  regierte von 1234 — 1267. , baute die Burg
Pfiiffikon am Zürichers «- und den Ein sied ler  h of
in Zürich. ( S - Dögelin altes Zürich S . vi . 267.) M. Schüler.
Gchw eiz.R itterburg < n II.

1) Daß auch, diese Einkünfte betreffend , wenigstens in Einer
Beziehung ein Anstand herrschte , scheint folgende , dem Hcrzoglich-
Ocstrcichischcn Urbar von 130g. (gestellt durch Meister Burkhard)
enthobene Bemerkung anzudeuten : „dlc Herzogen , die Meyer und
„Vögte sind zu GlaruS , sollen nehmen von dem Meyeramte den
»Fall auf den Wcchragcn und auf den Frischingcn und allenrbalben,
„ohne auf den Huben , die nimmt das Gotteshaus von Seckingen
„die Fälle . ES ist auch Krieg um dasselbe, ob der Meyer oder das
„Gotteshaus die Fälle nehmen sollen."

2 ) Die Meisten liessen sich zu Schwyh und Aktors  nieder,
einige auch zu Zürich,  z . B - die St  uck t, Ä «l chm a t t er  und
L a n d o l t.

:r) « and I. S . 354.
4) Die Landschaft Güster (Ler̂ a sBd . k. <A. 3iH)

kam nach Abgang der dortigen Grafen durch Heirath an die Grafen
von Lenzburg,  von diesen an die Grafen von Kyburg,  dann
an die Grafen von Habsburg  und hierauf an das Hang HgbS»
burg ' Ocstreich.
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chen Benennung des obern und des niedern  Amtes von
Glarus,  dieBesorgniß erregte , daß man eine sie benachthei-
ligende Gleichstellung der Rechte beabsichtige.

Unter die wichtigsten Beschwerden , welchen die Glarner
während der Regierung der herzoglichen Vögte *) sich ausge¬
setzt sahen , gehörte wohl das Aufgeboth zum Kriegsdienst , wel¬
ches sie zwar dadurch abzulehnen suchten , daß sie keine Ver¬
pflichtungen kennen , dem Hause Oestreich  in seinen eignen
Angelegenheiten zu dienen , daß sie nur zur Ergreifung der
Waffen verbunden seyen,  wenn die Nechtjamen des StifteS
Scckingen  gefährdet werden sollten ; — jedoch, wie es scheint,
demselben in dem Zuge gegen Colmar ?)  einmahl Folge lei¬
sten mußten , ohne Sicherheit , ob diese Aufgebothe sich nicht
wiederholten könnten.

So geschah es auch , daß ihr Vogt sie zu zwingen suchte,
an der Belagerung von Z üri ch Theil zu nehmen , welche 1351.
Herzog Albrecht  unternommen hatte (S . 70 ) , daß sie aber
fest und beharrlich dagegen sich weigerten . Als nun der Oeft-
reichische Vogt , Walther von Stadion )̂ , Glarus  gegen
Schwytz und Uri zu besetzen Anstalten traf , so brachen die
Eidsgenoffen 4) , dieses Vorhaben errathend , in der Mitte No¬
vembers auf , um des Glarner -Landes sich zu versichern ; —
Herr von Stadion zog sich mit seinen Söldnern nach Wesen
zurück, und die Eidsgenossen wurden mit Freuden aufgenommen.

1) 13,5 . Graf Fr ie d ri ch vonToggenburg,  1326 . Eber-
bard von Eppensiein,  1329.  Hermann von Landenbergl .,
1331.  Johann Ulrich von Weisscnkirch , 1332.  Hermann
von Lnndenberg II . , 1339. Johann von Hallwyl , i34o.
Ludwig von Rothen st ein , ir44 . Ludwig von Stadion,
1347.  Albrecht W i ch se r, °1350.  Wallher von Stadion.M . Schüler.

2) Es stieß eine Schaar ihrer Krieger zu dem Oestrcichischen
Heere , das sich 1330. gegen König  Ludwig vor Colmar legte.
— König  Johann von Böhmen , welcher dort Frieden vermit.
t ' lke, pries die Schrecken einflößende Bewaffnung der Männer vonGlarus.

3) Stadion  oder Stadia»  ein Alt - RhätischeS Geschlecht,
deren Stammschloß z» Luze in , im Hochgericht Ca stets,  in dem
Zehn . Gerichtenbund lag.

Die vier Panncr von Zürich , urj , Schwyh und Un-terwalden.
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Ebenso unerwartet , als er im Wintermonat 1351. durch
die Eidsgenoffen überfallen worden war , hoffte er am Lichtmeß»
tag 1352. hinwieder die Glarner überfallen zu können , welche
ihm aber , von seinem Anzüge benachrichtigt , muthig auf daS
Nautifcld  entgegenrückten , nach einem harten Kampfe (in wel¬
chem er selbst die Pflichten eines treuen Dieners seiner Herr¬
schaft redlich erfüllend , und mit ihm noch mehrere der Seim-
gen >) , umkam ) , ihn besiegten , hierauf die Burg Näfels
eroberten und zerstörten ?) , und etwa 4 Monate später , am 4tcn
Drachmonat 1352. , mit Z ü rich , Uri , Schwy tz und Unter-
walden  zu gegenseitiger Sicherung ihrer Leiber und Güter
einen Ewigen Bund abschlössen, in welchem Zürich und die drey
Waldstätte den Landleuten von Glarus , wenn sie angegriffen
würden , innerhalb ihrer Landmarchcn in ihren eigenen Kosten
zwar Unterstützung verheißen , bis der Schaden , so ihnen an
Recht geschehen ist , ihnen gänzlich abgelegt und ersetzt werde,
jedoch den Fall sich vorbehalten , wo sie gemeinschaftlich oder in
ihrer Mehrheit erkennen würden , daß die Ursache , warum die
Glarner sie gemahnt hätten , ungerecht oder unredlich wäre ; —
wo sie ihnen dann gehorsam seyn und sich davon weisen lassen
sollen ohne allen Verzug , damit sie (die Eidsgenoffen der Glar-
uer ) um kleiner und unredlicher Sachen willen desto weniger in
einen großen Krieg und Gebresten kommen.

Dagegen verpflichten sich die Glarner , wenn ein Angriff
geschähe ohne Recht an ihre Eidsgenoffen von Zürich , von Uri,
von Schwytz , und von Unterwaldcn , an dieselben gemeinschaft¬
lich , oder an einen besonders , an ihrem Leib oder an ihrem
Gut,  wenn sie dazu gemahnt werden von der Stadt oder dem
Land , woselbst der Angriff geschehen ist , ihre ehrbare Hülfe

1) Hr . Albrecht  von S i nun er  i n g en , Nitter ; Job - von
Wagcnberg und Bilgcri von Holzhause », Edelknechte, und
sonst noch wo Mann , von denen 22  aus der Stadt Wesen  waren.
— Die von GlaruS  sollen nur 2 Todte aber mehrere Verwun¬
dete gehabt haben.

2) Die Besatzung dieser Burg (eines Lehens des Stiftes Gerin¬
gen , welches die Herzoge von Oestreich den Edeln von Wagen¬
berg  abgekauft , und (um 1329 1̂ Vogt Hermann von Lan¬
de nberg  l . mit seinen Söldnern bezogen hatte ) , bestand damahls
nur aus Knechten ; welche sich, als man das Schloß zu unter-
graben begann , ergaben.
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unverzüglich darzu zu senden , ihnen behelfen und berathen zu
seyn mit Leib und mit Gut , an allen Stätten , da sie sie hin-
mahnen.

Dabey haben die vvrbenannten Eidsgenossen insgemein
und jegliche Stadt und Land besonders sich vorbehalten und
ausgelassen ( ausgenommen ) alle ihre Rechte und Freyheiten,
und guten Gewohnheiten und alle Dinge und Rechte , so ihrer
jeglicher seiner Herrschaft billig und durch Recht thun soll, und
es von Alters her kommen ist u. s. w. *) .

Wenn bey diesem Bündnis , unstreitig insofern keine Rechts¬
gleichheit statt findet , als die Glarner ihren Eidsgenossen bey¬
nahe unbedingte Hülfe leisten müssen , von ihnen dagegen nur
dann Unterstützung zu erwarten haben , wenn ihre Sache als
gerecht anerkannt würde , ja sogar im entgegengesetzten Fall
sich die Weisung ihrer Eidsgenossen müssen gefallen lassen , so
erklärt sich dieses , in späterer Zeit abgeändertes , scheinbare
Mißverhältniß sehr leicht aus den Umständen , nach welchen die
Glarner , die mit der Herrschaft Oestreich ,nunmehr in offe¬
nem Kriege sich befanden , die Gränze der Nothwehr ( in einer
ihre Eidsgenossen gleichzeitig gefährdenden Richtung ) zu über¬
schreiten sich leicht hätten versucht fühlen können ^) . — (Über¬
haupt scheint die wohlüberlegte Politik der alten Eidsgenossen
Alles mit Sorgfalt vermieden zu haben , was ihren ohnehin
schon aufgeregten mächtigern Gegner ohne Noth noch mehr
hätte verletzen können . — Hieraus ist eS vermuthlich zu erklä¬
ren , daß die damahls noch Oestreichische Stadt Luzern  in dem
Bunde mit GlaruS  nicht erscheint , wohl aber in dem noch
in dem gleichen Monat auch mit Zug abgeschlossenen EwigenBunde.

§ .110. Bey Z ug , in Vergleichung mit Glarus , fand jedoch
der wesentliche Unterschied statt , daß während schon früher zwi¬
schen Glarus und den Eidsgenossen , nahmentlich mit Schwytz §) ,

1) Eidsgenössilche Abschiede.  Beylagei7 . S . XXVIl.
(Aeg. Tscbudi  I . 407.)

2) Im Jahr täLO. (Aeg . Tschudi .)
3) „Ohne das Recht eines andern zu verletzen, sein eigenes„Recht sichern und schützen, das war das Wesen und der Zweck des

„Eidsgenossen»Bundes" M- Schüler.
4) Ams. Heumonat" 19. verpflichteten sich Ammann und Land-6
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ein freundschaftliches Verhältniß statt gefunden zu haben scheint,
die Stadt Zug erst nach einer Belagerung an die Eidsgenossen
sich ergab , und daß in Folge einer Art von Eroberung in die
innern Angelegenheiten von Zug eine Einmischung statt fand,
welche , mit dem Gegensatz von Stadt und Amt Zug zusam¬
menhängend , dem wahrhaft freyen Geiste der Eidgenössischen
Bünde sonst ganz fremd ist.

Neben der von Kpburg erkauften Stadt Zug *) hatten die

Herzoge von Oestreich auch das saus Aegeri , Menzingen
und Baar  bestehende ) sogenannte Aeussere Amt  insofern im
Besitz, als sie zu Aegeri  Gericht , Twing und Bann , und zu
Baar  die meisten und größten Rechte besaßen ?) . — Diese Be¬

sitzung, von wo aus schon Herzog Leopold seinen Angriff gegen

leutc zu GlaruS und Wesen  den Frieden (Waffenstillstand) zu
halten , welchen die OestreichischcnPfleger und die Bürger von L li¬
iern  und von Zug  für ihre Herren , die Herzoge von Oestreich,
mit den Waldlcutc » zu ttri , Scbwyh , und Untermal den
abgeschlossenhaben >323 wurde ein Bündniß zwischen Schwytz
und Glarus  errichtet , traft dessen sie sich für die nächsten 3 Jahre
Hülfe und Rath gegen männiglich , dem sie nicht bereits zu Ver-
sprechen stunden, zusicherten.

1)  Band I S - 293. Nr . 2 - S . 32) .
2) Zu Aegeri  besaß das Gotteshaus St . Felix und R e«

gula in Zürich  Eigenleute . — Dem Gotteshaus EiNsiedcln,
welches auch dortige Pfarr -Pfründe besetzte, hatten viele Thalleute
von Aegeri  Fall - Ehrschatz und andereGcfälle und Zinse zu ent¬
richten . — Auch das GotteShaukgcricht , wo eben diese ihr Recht
nehmen mußten , bestellte ebenfalls bemcldtes Gotteshaus . — ES
wurde dieses GotleöhauSgcricht in der Gemeinde am Berg ( Men-
zingen)  gehalten , und waren solchem die meisten Bergleute ein-
verleibt - — Zu Beziehung der dortigen Gcfällc hielt daS Gottes¬
haus Einsiedcln,  so wie daS Stift St - Leodegari i»> Hof
zu Luzern,  jedes einen eigenen Amtmann u. s w 8 » öcr Ge¬
meinde Baar  stand die Besetzung der Pfarre , nebst vielen wichtigen
Gefeilten, Zehndcn u. s. f , auch das Gericht zu B >ickenstorf und
von dem zu Dänikon  ein Dritthcile , bey dem benachbarten Got¬
teshaus « Cappel,  die zwey andern Drittheilc des letztgenannten Gc-
richte- hingegen bey den Herren von Hünoberq - (Hünenberg .)
Schweizerisches Museum i? 83 . Ltcr Jahrgang, ivtes
Stück . S - «63.
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Schwhtz unternommen hatte *) , stand den Waldstätten nun noch
mehr im Wege , weil sie die Verbindung mit ihren Eidsgenvssen
von Zürich verhinderte ; — daher sie gemeinschaftlich mit Zürich
einen ( am Lichtmeßtage 1352) von Zug aus auf Art unternom¬
menen , jedoch mißlungenen Angriff ?) , vermuthlich gerne dazu
benutzten , um (nachdem das Aeussere Amt sich ihnen ergeben
hatte ) am 8ten Brachmonat 1352. die Belagerung der Stadt
Zug zu unternehmen ?) . Bep ihrer Annäherung ergab sich
das Aeussere Amt ; — die Stadt hingegen verweigerte die Ue-
bergabe . Fünfzehn Tage lang waren die Eidsgenvssen vor
ihren Wehren gelagert , da beschloß man den Sturm , und
drängte die Belagerten so sehr, daß sie zu unterhandeln begehr¬
ten ; — dreh Tage Waffenruhe wurde ihnen bewilligt , um Bo¬
then an den Herzog Albrecht nach Königsfelden zu senden,
damit er sie entsetze. — Als aber dieselben ohne eine beruhi¬
gende Antwort zurückkehrten *) , so erfolgte am 27sten Brach-
monat 1352. die Uebergabe . und noch am gleichen Tag wurde
von Zürich , Luzern , Uri , Schwytz und Unterwal-
den  mit der Stadt Zug und dem Amte der Ewige Bund
abgeschlossen )̂ .

Bis dahin hatte die Stadt Zug, (wie damahls die mei¬
sten Oestreichischen und andere Municipal - Städte ) ihren klei¬
nen und großen Rath unter dem Vorsitz eines Schultheißen.
— Jetzt aber ordneten die Eidsgenossen , daß den 13 Räthen

1) Band I . S ^ 83. 334.
2) In fünf Schiffen waren die Krieger von Zug nach Art hin

aufgefahren / allein dessen Bewohner liefen eilig zusammen und tric-
den mit Verlust von 4 Mann die Feinde in ihre Schiffe zurück . —
Die Angreifer hingegen verloren i8 Mann.

TZ3) Zu dieser Belagerung gab Zürich 600 , jede der vier Wald-
stätte 600 Mann.

4) Als der Gesandte von Zug dem Herzog die Noth der Stadt
klagte , soll derselbe seinen Falkner gefragt , ob er seinen Vögeln
ihre Speise gereicht habe ; — worauf jener auszurufen sich erlaubte;
wenn sie arme Leute dem Herzog nicht angelegener seyen , als die
Vogel , so erbarme sich ihrer Gott ; — was eine nicht weniger krän-
kendc Erwiederung zur Folge und die Ucbergabc befördert habe.

6 ) E idsgen ö ssisch  e Ab  schi e d e. Beylage 16, Seite XXIX.
(Aeg . Tschudi l . ff)

6*
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aus der Stadt von jeder der 3 Aeufsern Gemeinden 0 Mann

beygesellt , also im Ganzen 40 Räthe gesetzt , und ihr Vorste¬
her , der nun Ammann hieß , künftig , so wie dicEidsgenössischen
Orte es wünschen , gesetzt werden soll *) . Auch setzt noch blieb
der Oestreichische Amtmann in der Stadt sitzen, da er die , sei¬
nen Herren beybehaltenen Rechte in der Nachbarschaft , auch
die in der Stadt und Landschaft ihnen noch schuldigen Abga¬
ben und Gefalle bezog und verwaltete 2) .

Wenn somit neben der Stadt Zug auch ein Theil der
umliegenden ( so wie sie selbst unter Oestreichischer Herrschaft
stehenden ) Landschaft gleichzeitig in den Eidgenössischen Bund
aufgenommen und denselben von den Eidsgenossen ein ( aus
13 Repräsentanten der Stadt und 27 der Aeufsern Gemeinden
bestehender ) gemeinschaftlicher Rath vorgesetzt wurde , so darf
man hiebcp nicht übersehen , daß vor ihrem Eintritt in die
Schweizerische Eidsgcnossenschaft der Stadt Zug über Aegeri,
Menzingen und Baar  keinerlei - Oberhcrrlichkeit zukam,

1) Zufolge einer spätern Urkunde <t . -1. Mitte Merz 1371.
waren die vier Waldstäkte mit dem Willen der Zuger von Stadt

und Amt , die dortigen Verhältnisse betreffend , so weit übereinge¬
kommen , daß die Lehrern sich zwar selbst den zum Amtmann erwäh.

Ie» sollen , der sie für die Herrschaft Oestreich und sie selbst der

allernützlichste dünke , daß jedoch , welchen ihre Eidsgenossen der vier
Waldstätte oder der Mehrtheil unter ihnen sie rathen oder heiffen,

— den sollen sie auch dann unverzüglich und ohne Widerrede zum
Amtmann erkiesen , und denselben darüber anweisen , daß er — thue,
was ein Amtmann bey ihnen ihrer Herrschaft Oestreich , ihren EidS-

genossen und auch ihnen billig thun soll . I . Schneller.  —
Don 1353 —iä <3 waren auch wirtlich diese Amtmänner ( Animänner)

nicht aus Stadt und Amt Zug , sondern abwechselnd aus Zürich
oder einer der vier Waldstätte.

2 ) Schweiz . Muse um 1785 2ter Jahrgange ivtes

Stück,  S - 865 . Zufolge dem twö - durch Meister Burkhard
über die Gülten , Nutzungen und Recbtung der Herzoge von Oest.

reich in dem Amt und in der Stadt Zug gestellten Urbar laaen

zu Zug in der Stadt Hofstätte , die gelten der Herrschaft i Pfund
Pfennige ; da lag auch ein Hof zu Zug,  der der Herrschaft eigen
war , der gilt jährlich zu Zins 15 Mütt Kernen und 6 Malter Ha'
her . Da lag auch eine Fischenzen , die gilt jährlich zu Achs 6cx>o

Rötel und ic,ooo Balchen u . s. w . K. R . Stadlin  Band IV.
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sondern daß im Gegentheil Stadt und Amt unter dem gleichen
Herrn standen , mithin die Verbindung des Letztem mit der Er¬
stem nur eine gleichgeordnete , keine untergeordnete seyn konnte,
so daß also Zug ( als Glied des Eidsgenössischen Bundes ) aus
vier verschiedenen Gemeinden zusammengesetzt war , während
die Städte Zürich und Luzern  jede nur aus einer einzigen
Bürgergemeinde bestand , von welchen zur Zeit ihres Eintrittes
in den Bund ausserhalb ihres Stadtbannes Zürich zwar Grund¬
eigenthum , beyde hingegen kein ihrer Herrschaft unterworfenes
Gebieth besaßen ; wie nicht nur die benannten , sondern auch
selbst die Stadt Zug späterhin solches sich erwarben.

Dabey fand überdieß noch der äussere Unterschied statt , daß
Zürich und Luzern frcywillig in den Bund traten , wo hingegen
die Stadt Zug durch Waffengewalt und Waffenbedrohung dazu
gezwungen werden mußte ; daher die Eidsgenossen in dem ihnen
mehr zugeneigten Aeussem Amt ihr gleichsam ein Gegengewicht
an die Seite setzten, und dui-ch den lange Zeit auS ihrer Mitte
gewählten Ammann gewifsermaaßen einen Aufseher überordneten.

8. 11. Wenige Wochen nach der Uebergabe der Stadt
Zug , erschien am St . Margarethentag ( löten Henmonat ) 1352.
Herzog A lbrecht  mit verdoppelter Macht zum zweyten Mahl
vor der durch den Zuzug von 2000 Eidsgenossen verstärkten
Stadt Zürich,  welche , theils durch die Besetzung ihrer äussern
Verschanzungen ( Letzen) , theils durch öftere kleine Gefechte die
Annäherung der Belagerer verhinderte , und hiedurch unter der
Verwendung des Markgrafen Ludwig von Brandenburg *)
das Wiederanknüpfen gütlicher Unterhandlungen veranlaßte , in
Folge derer in der Nacht des 6ten August 1352. der Herzog
sein Lager aufhob , und Anfangs Septembers ein zweydeutiger
Friede zu Stande kam 2) .

Um die gleiche Zeit erlangte GrafJohan ne s von Habs.
bürg,  welcher seit der Mordnacht im Wellenberg zuZürich
gefangen war ( S . 60) , seine Freiheit wieder )̂ , zu deren Erzie-

1) Sohn des 1347. verstorbenen Kaisers Ludwig.
2) Zufolge der Urkunden von Zürich , Luzern , Uri , Schwyh,

Unterwaldcn , Zug und Glarus ü. ä . isten Herbstmomat 13L2, der
Gegcnbricfe deS Herzogs Albrecht von Oestreich <i. 6. isttui Herbst,
monat 1ZL2. u. s- w- (Arg . Tschudi .)

3) In diesem ( erst in neuester Zeit vollständig abgetragenen)
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lung dessen getreue Unterthanen , Vogt , Rath und Bürger zu
Laufen bürg  mit der Stadt Zü r i ch Freundschaft schloffen *) ;
und am Asten Sept . gl . I . vergliechen sich die Grafen Johan¬
nes , Rudolf und Gottfried von Habsburg - ( Lau¬
sen bürg)  mit der Stadt Zürich  dahin , daß sie des Bür¬
germeisters , der Räthe und Bürger der Stadt Zürich,  aller
ihrer EidSgcnosscn Helfer und Diener , gute Freunde geworden
sehen und seyn wollen »).>

Dieses friedlichen Anscheins ungeachtet stützten sich die
Waldstätte  weit mehr auf die Erhaltung und Erwerbung
treuer Eidsgenosscn , als auf die zweifelhaften Worte eines
unsicher» Friedens , und betrachteten es daher ( wie zu vermu¬
then steht) für einen wesentlichen Gewinn , als am 6ten Merz
1353 . auch die siegreiche Stadt Bern  einen Ewigen Bund
mit ihnen abschloß , gegen alle die , und auf alle die , die sie
an Leib oder an Gut , an Ehren , an Freyheiten , mit Gewalt oder
ohne Recht angreifen , kränken , einen Verdruß oder Schaden thä¬
ten , ihnen oder jemandem , der in diesem Bünduiß ist. Und sobald
die Mahnung geschieht , so sollen alle die , so in diesem Bünduiß
sind, unverzüglich ihre Bothen z» tagen senden in das Kienholz ») ,
um daselbst zu Rath zu werden , wie denjenigen , so um Hül¬
fe gemahnt haben , unverzüglich behelfen und berathen werde.
— Die Beruer sind befugt , die Waldstätte zu mahnen gegen
alle die , welche sie, alle ihre Bürger , ihre Lchcnleute oder
Eigenleute , schädigen oder angreifen wollten . — Die Wald¬
stätte sollen den Bernern über den Brünig Hülfe senden bis
nach Unterseen ; für die erste Nacht von Unterseen hin aber
sollen die Beruer jedem bewaffneten Zuzügcr aus den Wald¬
stätten , so lange sie solche in ihrem Dienst haben wollen , täg-

uralten Gefängniß . Thurme dichtete (»ach Aeg. TschudiS Berichte)
der Graf von HabSburg ei» Lied, welches mit den Worten anfange:
«ich weiß ein blaues Llümelcin ." (Der Wellenberg / Zürich
1838 .) Einer andern Angabe zufolge beklagte der <dcn frühern/
«dein Minnesängern sich anschliessende) Graf sich selbst unter diesem
seinem Schilde enthobenen Sinnbildc . (Band l . S - 287.)

0 Laut Urk. et. 6. Mn , Sevt . 1352. ^ «̂ <707/ III.
Kro . 80Z.

2) -1/7. II , X .-o , 80 l . _ _
3) Kienholz,  ein durch Berggewässer zerstörteŜ Dors oben

am Brienzersee.
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sich einen grossen Turnep (Turn -Groschen ) an seine Kosten geben,
bis der Zuzug wieder nach Untcrseen zurück ist ; — und eben
so umgekehrt , wenn die Waldstgrte Derus Hülfe ansprechen . —
Einen gemeinschaftlichen Auszug soll jedes Bundeöglied auf
seine Kosten selbst thun . — Wenn die Züricher oder die Lu¬
zerne »? ( Eidsgenossen der Waldstätte ) angegriffen , und in Folge
ihrer Mahnung die Waldstätte auch die Berner mahnen wür¬
den , so sollen die Letzter,» ihren Zuzug unverzüglich ihren Eids-
genossen senden und mit denselben ziehen überall hin , wo sie
auch hinziehen und ihnen da ihre Feinde helfen angreifen und
schädigen , überall mit demselben Zug und anderswo , wo sie
es thun mögen , mit guten Treuen , und ebenso umgekehrt 0.

Und damit man über diesen gegenseitigen mittelbaren Zu¬
zug vollständig gesichert seh , so ertheilten die Waldstätte an
Zürich und Luzern die Zusage , auf ihr Verlangen hin auch
die von Bern mahnen zu »vollen , und die vorläufige Einwilli¬
gung , »venn Bern je jene bepdcn Städte in ihren Bund auf¬
nehmen »volle 2) ; Zürich und Luzern ertheilen die Gegenver-
sicherung , sich von den Waldstätten auch für Bern mahnen zu
lassen 3) und die Waldstätte verpflichten sich gegen die Berner , auf
deren Mahnung hin auchZürich und Bern mahnen zu sollen )̂ .

Wenn aus dieser einstweiligen Vermeidung eines allge¬
meinen Bündnisses die den alten Schweizern eigenthümliche
Vorsicht hervorgeht , den gleichen Gegner , den sie im Kriege
entschlossen bekämpften , so lange der Friede dauerte , nicht auf¬
zuregen , überhaupt uunöthiges Aufsehen zu vermeiden , so wird
es dabey zugleich aufs Neue klar , wie die dreh Wald-
stätte gleichsam das Herz des alten Schweizer¬
bundes bildeten,indem von ihrer ursprünglichen
Ei dsgen 0 ssenschaft a ll e da rauf folgenden B ün de
ausgingen und hinwieder u,n aufsie zurü ckführten.

g. 12. So war nun mit Bern  der acht alten Orte )̂

1) Eidsgenössische Abschiede.  Beylage Nr ». »9. S.
XXXIl . (Acg . Tschudt I . 422 ff.)

2) Eidsgen Abschiede.  Beylage Nro . 2a . S . XXXVl.
3) Aeg . T sch udi I . 42) I,.
4) Solothurn - Wochenblatt t8W  G - 488.
5) Zürich , Bern , Luzern , Nri , Schwyh , Unter¬

mal d e n , Zug und Glarus.

/
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Buudeskreis geschlossen, aber es bedurfte noch eines ausdauern«
den Kampfes , ehe derselbe sich, gegen übermächtige Angriffe
sicher gestellt , betrachten durfte.

Als Herzog Albrecht von den Zugern und Glarnern
die Abschwvrung des Schweizerbundcs verlangt , diese ihm er,
wieder ! , daß sie ihm nach Rechten , wie es der Friede sage,
Gehorsam schwören wollen , der Herzog solches aber verworfen
hatte , so verfügte er sich um Pfingsten 1353. zu Kaiser
Karl  IV *) , und äusserte auf dem Reichstage zu Worms seine
Beschwerden über Zürich  und die andern Eidsgenossen.

Der Kaiser berief Zürich und die Waldstätte  vor sich
zur Verantwortung ?) , und als es sich ergab , daß diese Ange¬
legenheit wahrscheinlich mit besserem Erfolg im Lande selbst
behandelt werden könnte , so verschob er solche auf seine nächst
bevorstehende Reise nach Zürich,  woselbst er am 4ten Wein¬
monat 1353. auch wirklich eintraf . Aufmerksam vernahm der¬
selbe nun sowohl die Klagen des Herzogs , als die Verantwor¬
tung der Eidsgenossen , bemühte sich aber schon damahls , Zürich
von dem Bunde abzuwenden , und da er ( durch Geschäfte nach
den Niederlanden gerufen ) am lOten Oktober die Stadt Ver¬
lassen , bis zu seiner Rückkehr beyden Theilen Ruhe gebothen
hatte , und in der Osterwoche 1354. zurückgekehrt war , sso er-

2) Kaiser Karl  IV . (geb. 13>6) war Sohn Johannes,  Kö»
nigS von Böhmen,  Enkel Kaiser Heinrich  VlI ., aus dem Hause
Luxemburg (Bd . I. S - 369. 378.). In Folge des wicderhohlt
gegen Kaiser Ludwig  ausgesprochene » Bannes war er schon 1346.
zum Kaiser erwtihll worden, ohne daß er jedoch etwas gegen Lud¬
wig  unternahm , so lange derselbe lebte . — Nach dessen ( am
Ock. 13)7. erfolgten ) Tode aber wollten die meisten Churfürsten,
indem sieCarl ' S Wahl für ungültig erklärten , E d uard  IV., König
von England,  den Scepter übertragen ; auf dessen Ablehnung hin,
wählten sie Friedrich,  Landgrafen von Thüringen,  Markgrafen
von Mcisscn , Lud wtg ' s Tochtcrmanu , und als auch dieser nicht
entsprechen wollte , Günthern von Schwarz bürg. — Erst
nach dessen Tod ( am i . August I34v.) sah sich endlich Carl  IV.
im ruhigen Besitze des kaiserlichen ThroncS-

3) Laut GeleitSbricf Kaiser Carl  IV . für Zürchcrisch« Abge-
ordnete , <!. <! Grenzen , Mittwoch nach St . Barrholomäustag (28stcn
August) 1353. I . I . Hottinger.
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neuerte er seine Bemühung ; — als dieselbe aber aufs Neue
erfolglos blieb , so verlangte er , daß beyde Theile diese Ange¬
legenheit seinem unbedingten Ausspruch anvertrauen sollten . —
Herzog Albrecht willigte dazu ein ; — die Eidsgenossen aber
entschlossen sich, nach einer zweytägigen ernsten Berathung , den
Ausspruch nur mit Vorbehalt ihrer Bünde dem Kaiser zu
überlassen , «»erbothen sich aber um einen von demselben zu be¬
stimmenden Preis dem Haus Oestreich alle seine Nechtsamen
abzukaufen . — Als aber Herzog Albrecht ' s Weigerung allen
fernern Vermittlungsversuchen ein Ende machte , so verließ der
Kaiser die Stadt Zürich gegen Ende April , bewilligte derselben
zwar noch einen Waffenstillstand von vier Wochen — Als
aber diese unerschütterlich erklärte , bey Brief und Siegeln , wie
sie den Eidsgenossen ertheilt worden , verbleiben zu müssen,
erschien ( vom 20sten Iunii 1354 datirt ) auch des Kaisers Ab¬
sage 2) , und nunmehr brach gegen Zürich der Neichskrieg los.
Wenn dieser .Krieg die Stadt Zürich  in einem bis dahin
vielleicht unerhörten Maaße bedrohte und gefährdete , so ward
er dagegen für Rapp erschwer!  zur erwünschten Veranlas¬
sung , daß dessen Mauern aus ihren Ruinen sich wieder erho¬
ben ( S . 67) , und ihre Bürger mit großen Freyheiten begabt
wurden.

Am 28sten Heumonat 1354. verkaufte Graf Johannes
von Habsburg  Burg und Stadt Napperschweil  mit ihrer
Zubehörde 2) an Herzog Albrecht  von Oestreich §) .

1) Waffenstillstand auf vier Wochen zwischen dem Herzog von
Oestreich und den Eidsgenossen durch Kaiser Carl  IV . in Zürich
abgeschlossen - am St . Marcus -Tag (23sten April ) 1334. I . Z.
H ottinger.

2) Kaiser Carl  IV . kündigt aus Rcgensburg Zürich und sei¬
nen Eidsgenossen Fehde an , am Freytag vor St . Johanns des
Täufers Tag ( rosten Brach,nonal ) 1334. I I . Hottinger.

3) Mit den obern  Höfen , Wagen , Ionen , Kembraten,
und den untern : Stanc , Randorf , Ellikon und Ezz-
lin gen,  mit Leuten , Gütern , Gerichten Twingen und Bännen,
ausgenommen Burg Griffenberg und Vischcnthal  F Lich-
nowsk » III.

Lt- Urkunde >l . ü. Brugg , 28 Julii 1334. — Es scheint damit
eine gleichzeitige Erklärung im Widerspruch zu stehen, durch welche
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Noch am gleichen Tag erschien der Herzog früh Morgens
(in Zeit von vier Jahren zum dritten Mahl ) vor der Stadt
Zürich,  deren Umgebung seine Völker aufs Neue verheerten.
— Am Abend des 6ten Tages aber (am 2ten August ) setzte er
sich bey anbrechender Nacht mit seinem Heer in Bewegung , und
rückte am folgenden Tag früh Morgens zu Napperschweil
ein , dessen Bewohner ihm den Eid der Treue leisteten . Als
nun der Herzog bey seiner Ankunft in der verheerten Stadt die
Schutthaufen des gefällten gräflichen Schlosses erblickte und die
zerstörten Stadtmauern und niedergebrannten Gebäude , zwischen
denen hie und da ärmliche Wohnungen sich wieder zu erheben
anfingen , so beschloß er unverweilt das Schloß und die Ring¬
mauern wieder herzustellen 0 , und ertheilte ihren Bürgern
große Freyheiten ?) . Reichlich bezahlte er die Arbeiter mit

Herzog Albrecht  seinem Obeim Graf H a n 6 von HabSburg
gestattet / mit dessen Stadt N a p p er sch wel l und ihren Bürgern
während des Krieges mit Zürich  ruhig zu bleiben. — Laut Ur-
künde vom 2istc» August 133) . hingegen verpfändet Herzog Al»
brecht dem Graf Hans von Habsburg die Feste Honberg
für 300 Mark Silber Basier - Gewicht , die dem Herzog an dem
schuldigen Kaufschilling der Feste und Stadt Napperschweil
abgezogen werden sollen. — Laut Urkunde vom 3tcn Nov. 133 ).
erklärt Herzog Albrecht  wegen der 23vn Mark Silber / die er von
dem Kauf von Ne u >R ap p ersch w eil dem Grafen Johann
von H abS  b urg  schuldet / ihm Burg und Stadt Rothcnburg
in Pfand zu geben, mit allen Nutzungen- F . LichnowSky  III.

1) Man hatte daS herzogliche Gezell in dem M -' iierstock des
abgebrannten Spitals aufgerichtet ; als steh Herzog Albrecht bey
den Bürgern erkundigte , was für ein Gebäude hier gestanden habt;
— sagten ihm diese: Gnädiger Fürst und Herr ! „Ihr liegt im
Spital ." — Da antwortete der Herzog : „So ist'S recht ; als ein
armer Krüppel gehöre ich an diesen Ort , und ich will mir ihn
nun selbst wieder aufbauen ." — Wirklich legte er auch den ersten
Stein zu dem neuen Bau und beschenkte die wieder auflebende
Stiftung reichlich. T>. Rotensluh ' s Nappersch . Chron.
MSc . NeuiahrSblatt derFcuerwerkergescllschafrin
Zürich  Nr . 2, . , von , 826. S . 3.

2) Laut Frcyhcitöbriefen <1 <1. Baden , k7ten Sept . iZi ) ., zu¬
folge welchen er einerseits die Stadt Napperschweil wegen ihres
großen Feuerschadens durch 10  Jahre von allen Steuern befreyt ; —
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baarem Gelde , und diese fanden sich in solcher Menge ein , daß
das Zerstörte in unbegreiflich kurzer Zeit wieder hergestellt war.

Am 14ten August 1354. ließ der Herzog ( wahrscheinlich
von Nappcrschwcil aus ) die zum Schutze des unter dem Stift
zu Zürich stehenden Dorfes Ober - Meilen  erbaute und mit
300 Mann besetzte Letzemauer 0 ( S . 71) bey Tagesanbruch
mit 6000 Mann angreifen , welche ( in Folge ihrer zwanzigfachen
Uebermacht ) derselben sich bemächtigten , in das Dorf eindran¬
gen , die Gegend verheerten und mit der gemachten Beute nach
Nappcrschwcil  zurückzogen . — Inzwischen war der Kaiser
selbst erschienen , indem er am 20sten August 1354. an der Glatt
und derselben Umgegend sich lagerte , worauf auch Herzog Al¬
brecht von Napperschweil heranzog , beyde Heere sich vereinigten
und eine Streitmasse von wenigstens 50,000 Mann bildeten ?) .

anderseits bestimmt ( kund thut ) , daß niemand seine Bürger von
Rapverschweil auf keinen Landtag laden , noch von keinem Land»
gcricht auftrcibcn ; — daß ste auch bey ihrem Spital bleiben sollen
und bey dem Haus dabey mit besetzen und entsetzen in der Weise,
als ste von Alters her gekommen sind ; daß kein fremder Schuster
keinen Schuh verkaufen soll , als beym Dutzend , noch kein Fell,
noch kein verschnittenes Leder soll er auch nicht verkaufen , als beym
Dutzend . — Es soll auch keiner den dem Pfenningwcrlh verkaufen,
der nicht eingesessener Bürger ist , als bey dem Viertel ; — es sey
Mehl , HirS , Bohnen , Erbsen u . s. w . Fr . Lichnowsky  Band 3-

1) Von dieser Mauer stand noch zu Stumpfen Zeiten ( im i6tcn
Jahrhundert ) am Fußweg ein Thor , und Eschcr erwähnt derselben
ebenfalls in seiner Beschreibung des ZürichcrsceS S . 200 ; aber
schon damals sah man , wie es scheint , keine Spuren mehr von dem
Thor und der Mauer , die vermuthlich sich am rechten Ufer des Dolli-
kcr - Büchleins berg »aufwärts zog und vielleicht theilweise aus
einem starken Hag bestanden haben mag . Ncujahrsblatt der
Feuerwerk.  Ges . Nr . 21. von 1826.

2 ) Tsehudi setzt die Gesammtzahl auf 4ooo berittene Helme,
ohne die mindere Rcutercy zu rechne » , die noch zahlreicher seyn
mußte , und äv 000 streitbare Männer zu Fuß ; Hagen gibt das ver¬
einigte Heer auf80,000 an , Schodeler setzt es auf !00 ,« 0v — Daß aber
die Macht sehr groß gewesen sey,, muß , beweisen schon die bestimm-
tern Angaben verschiedener Contingenter ; — so sandte z. B.
Gtraßburg loo seiner besten Reisigen und mit ihnen noch 3vo Fuß-
knechte . — Diese saßen >e zu sechs auf einem Wagen , und zu diesem
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Von Seite Zürichs  und seiner Verbündeten i) konnte
gegen diese Uebermacht nichts unternommen werden ; man be¬
zeigte jedoch seine Kampflust in öfter » Gefechten , wenn kleinere
Truppenabtheilungen der Stadt sich näherten.

Nachdem die Belagerer bey drey Wochen in der wettern
Umgebung von Zürich  verweilt hatten , so zogen sie am 13ten
September über Hottingen und Fluntern , und legten sich vor
den äußern Letzegraben bey der Spanweid ( S . 71 ) . Zürich
mit seinen Eidsgenofsen besetzte diese Verschanzung und es hatte
das Ansehen , als ob nun bedeutendere Austritte erfolgen wür¬
den . — Aber im Heere des Kaisers war kein ernstlicher Wille,
die Stadt zu bezwingen . Verwendungen zu Gunsten derselben
und ihrer Verbündeten waren öffentlich und heimlich gesche¬
hen 2) . — Der Kaiser trug dem Herzog neuerdings seine Ver-

Fuhrwerk gesellte sich noch anderes , das Waffe » und Gepäcke u . s. w.
trug . ( ältierk . är -gcnt .) Diese Weise , zu Feld zu ziehen , war bey
den Zünften schon etwas früher in Uebung gekommen . Neu.
iahrsblalt der Feuerwerker - Gesellschaft in Zürich
Nr . 2 l . von 1826.

2)  Beliebend aus etwa ISO » Mann aus den vier Wald.
statten  und etlichen wenigen Zuzügern von Zug und GlaruS-

3) ES soll um diese Zeit die Stadt Zürich  auf einem ihrer
Thürme das RcichS -Panier aufgepflanzt und durch Abgeordnete den
Kaiser um Frieden gebeten haben . — Auch habe bey der beabsich.
tigten Unternehmung gegen die Zürcherischen Verschanzungen ein
Rangstreit über den Vorzug und über die Frage , wem es zukomme,
den Angriff zu thun , sich erhoben - — Wenn jedoch beydes den kurz
nachher erfolgten Abzug des kaiserlichen sowohl , als des Oestreichi¬
schen, Heeres nicht hinreichend erklärt , so ist eS nicht unwahrschein,
lieh , daß das von mehr , als zehnfacher Uebermacht schwer bedrängte,
durch ( seine Umgegend verheerende ) Belagerungen sehr geschwächte,
nnt Ausnahme des EidSgcnossischen Zuzuges auf sich selbst beschränkte,
jeder Hoffnung irgend eines Entsatzes ermangelnde , aufs Aeußerste
gebrachte Zürich  es vorgezogen habe , auf dem Wege geheimer
Unterhandlungen durch , wenn auch drückende , Bedingungen , seine
Befreyung zu erkaufen , als der Gefahr eines , vielleicht auch für
die übrigen EidSgenvssen lebensgefährlichen Unterganges sich aus-
zusetzen . — Es würde hieraus theils die Annahme der von den
übrigen EidSgenvssen  als gefährlich erkannten Frirdensbedin-
gungen , theils das am 2«sten April >336 . j,n Namen der Herrschaft
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mittlung an . Als aber der Herzog solche ablehnte , so ergriff
der Kaiser diese Gelegenheit , mit seinem Volk aufzubrechen . —
Nach einigen Tagen hob auch der Herzog sein Lager auf , so
daß die Stadt Zürich  aus einer der größten Gefahren , die
derselben von aussen her jemals gedroht hatten , nunmehr
glücklich sich befreyt sah.

Herzog Albrecht bemühte sich zwar noch fortwährend , durch
wiederholte Streifzüge , welche seine Besatzungen unternahmen 0,
seine Gegner zu schädigen und zu ermüden . — Als ihm aber
das Letztere nicht gelingen wollte , so erklärt es sich um so eher,
warum er , nachdem ihm sein letztes Ziel : die Auflösung
des Eidsgenössiscken Bundes durch Waffengewalt , mißglückt
war , dasselbe später durch allmählige Absonderung der einzel¬
nen Bundesglieder auf dem Wege der Unterhandlung dennoch
zu erreichen sich bestrebte , und zuletzt einen unentschiedenen Zu¬
stand fortdauern ließ ; — es erklärt sich dieses Letztere durch die
außerordentliche Anstrengung , die es ihn kostete , um eine so
bedeutende Kriegsmacht aufzustellen , und dieselbe längere Zeit
zu unterhalten , so wie er solche zur Bezwingung jener kleinen
Waldstätte und ihrer Eidsgenossen für nothwendig erachtete,
deren eiserner Wille selbst des Kaisers Machtgeboth zu wider¬
stehen sich nicht fürchtete.

Daß es aber auch umgekehrt eines , die äussern Hinder¬
nisse sowohl , als die eigenen körperlichen Leiden überwin¬
denden , eine unzeitige Sparsamkeit verschmähenden fürstlichen,
großen Geistes bedurfte , um vor den Mitteln , durch welche der
entscheidende Zweck allein zu erreichen war , nicht zu erschrecken,

Oestreich  durch den Landvogt Albrecht von Buchheim
auf 5 Jahre mit Zürich  abgeschlossene, am isten Junii 1366. durch
Herzog Albrecht  bestätigte , Bündniß noch am leichtesten sich er-
klären

1) Herzog Albrecht  verlegte einen Theil seines Kriegsvolkes
in die nähere und entferntere Umgebung von Zürich  und der
mit ihm verbundenen Orte : nach Wintcrthur , Kyburg,
Eglisau , Bülach ' Regenspcrg , Baden , Mellingen,
Bremgarten , Mcyenberg , Rothcnburg , Rappcr.
schw e i l , W ese n u. s- w.

2) Herzog Albrecht  war am 26sten März 1330, als er mit der
Herzoginn Elisabeth,  der Gemahlinn seines Bruders Otto,
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beweisen die zahlreichen Sold - und die gewichtigen Pfandver-
träge , welche Herzog Albrecht  zur Erhaltung seiner Kriegs¬
macht und zur Bestreitung ihrer Kosten in so kurzer Zeit ab-
zuschlicffen sich genöthigt sah.

So gibt er am 28sten Oktober 1354. Hermann von
Landenberg von Greife nscc , dem Aeltern  seinem
Landvogt im Aargan , im Thnrgau und auf dem Schwarzwald,
für seine Dienste bis heute gegen Zürich und die Eidsgenossen
für Sold , Kost und Schaden fl. 7000 ; — fl. 2000 vier Wochen
nach nächsten Weihnachten , und fl. 5000 — halb zu Georgi und
halb zu Pfingsten ; — sollten diese Zahlungen nicht voll ge¬
schehen , so sollen für diese fl. 7000 Stadt , Burg und Amt
Alten -Kirchen ihm verpfändet seyn 2g. — Am gleichen Tag kommt
der Herzog mit dem gleichen Landvogt überein , daß er Stadt
und Burg Rapperschweil bchüthen soll vom Isten November bis
Istcn Map mit 100 Mann mit Helmen ( wozu der Herzog geben
soll 200 Fußschützen und 100 Mann mit Hellebarden und
Spießen ) , wofür ihm fl. 0000 gehören ; fl. 1000 , worüber er

speise« , nebst derselben vergiftet worden. — Elisabeth  starb noch
am gleichen Tage . Albrecht  wurde zwar vom Tode errettet,
blieb aber an Händen und Füßen gelähmt ; daher er öfters mit
dem Nahmen Albrecht der Lahme  bezeichnet wurde . Fr . Kurz,
Oesterreich unter Albrecht dem Lahmen.

1) Wahrscheinlich der gleiche, welcher ltl >8. die Ausgleichung
zwischen dem Abt von Einstedeln und dem Grafen von HabSburg
vermittelte ; — so wie er schon 1344. (Dienstag nach St - LuciuS-
Tag ) zwischen Zürich und Wintcrthur einen Vergleich abgeschlossen
(Manuscr. des  sei . Herrn Obmann Füßli ). — Laut
Urk vom 2?sten August Möl . erscheint derselbe als Mitglied des
geschworncnRathes der Herzoge von Oestreich. ( l) r . - . Schreiber
II r k. B .) — Laut Urk. vom 3tcn May I3ä6. verbündet er sich als
Pfandinnhabcr von Altkirch mit Straßburg , Basel und Freyburg
im BreiSgau ; — auch , wenn sein Sohn , Hermann von
Landenberg,  der A e l t e r e,  dieses Pfand einnehmen sollte , so
gebe er ihm Gewalt , die Bündnisse zu schwören Die Herrschaft
Greifens « halle schon dessen Vorfahr , der herzogt . Ocstrcichjschr
Marschall Hermann von Landenberg tSll ). von Elisabeth , Erbinn von
Rapperschweil , Gemahlinn des Grafen Rudolf von Habsburg .Lau-
feNburg , für 600 Mark Silber erkauft . ( I . v. Arx II . L.)

2) F Lichnowsky  UI . ( Oii>l. -v»w . U. p. ö7.)
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ihm Pfand gegeben , und den Rest halb zu Weihnachten , halb
zu Mitfasten versprochen i) . Gleichzeitig macht er mit demselben
eine Uebereinkunft , daß er alle herzoglichen Burgen in diesen
Gauen ( im Aargau und Thurgau ) behüthen , versorgen und ver¬
kosten wolle , wofür er 2200 Pfund Zofinger Pf . , halb zu Georgi,
halb zu Michaeli , erhalten soll ; — für das , was er ihm schuldig
bleiben würde , verpfändet er ihm Burg und Stadt Alten-
Kirchen mit dem Amt . — Die neue Burg zu Wesen , die im
Bau ist, soll er behüthen vom Isten November bis Isten May;
— auch er und sein Sohn mit ihren Festen Greifensee und
Alten - Ncgensperg ihm gehorsam sehn u. s. w. 2) . Und am
6ten November bezeugt er ihm für geschlossene Rechnung für
Burghuth auf allen Festen im Aargau und Thnrgau , für die
Kosten der 20 Mann auf seinen Festen Greifensee und Regen-
spcrg so viel zu schulden , daß er Burg , Amt und Stadt Alt-
kirch durch den Landvogt Ulmann von Pfirt dem Landenberg
zuschwören ließ 2) . Am Olsten Oetober verbürgen sich Graf
Friedrich von Ortcnbnrg , Friedrich von Walsee
von Ens , Friedrich von Walsee von Gratz und Wolf-
hart von Hanau,  Herzog Albrechts  Hofmeister , bis 14
Tag nach Weihnachten dem Landvogt Hermann von Lan¬
denberg  für den Herzog um den Betrag von fl. 3404 , die
er von dem Grafen Zimmer (Immer ) von Straßberg
mit 10 Behelmten , dem Heurüs mit 7 , dem Truchseß
von Rhein selben  mit 3,  und dann noch 09 Behelmten zu
Nöthen bürg , Scmpach und Maycnbcrg  zahlen soll,
u . s. w. 4) .

Am Isten Sept . 1354. bekennt Herzog Albrecht,  dem
Domprobst zu Basel , Thöring von Namstein,  fl . 12,000
schuldig zu seyn , wofür er ihm Burg und Amt Nheinfelden
verpfändet ^) . Am 7tcn Nov . bekennt der Herzog dem gleichen
Domprobst fl. 2500 schuldig worden zu seyn , wovon er fl. 500
auf Rheinfelden zu verbauen hat und versichert ihm die fl. 2500
auf die genannte Feste «) . Aehnliche Verschreibungen fanden

1) F Lichnowsky III. (Ulpt . älbn . II. p. 6s. )
2) F Lichnowsky IN. ( OchI äN)--. II. g ss .)
3 ) F . Lichnowsky  III . ( I)ipl. II. p. 6s.)
4) F . Lichnowsky III. t Uigl . ^ >0, '. II. g . sg )
3) F . Lichnowsky  HO ( vipl . ^ >0. II. p 64. )
6) F - Lichnowsky III . (DPI . ^ 10. II . p 6Z.)
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um jene Zeit oder in Folge derselben statt für Peter von
Thorberg,  den Grafen Immer von Straßberg , den
GrafenNudolf von Sargans,Eberhard vonChapell,
Ioh . von Wal p ach , Bürger zu  Basel , Hans Wiechs-
ler , Bürger zu  Schaffhausen u. s. w.

Wenn hieraus zugleich auch die gewissenhafte Treue , wo¬
mit der Herzog ( nach seines königlichen Batcrs Beispiel ) *)
übernommene Verpflichtungen erfüllte , und der fürstliche Edel-
muth , womit er selbst seine theuersten Kleinodien eher verpfän¬
det oder gar veräusscrn läßt ?) , um nicht auf gewaltsame Weise
Steuern erheben zu müssen , nicht zu verkennen , und das Ge¬
sagte das Bedürfniß des Friedens für den Herzog wohl hin¬
reichend darthut ; — so empfand dasselbe die seit einer Reihe
von Jahren schwer geprüfte Stadt Züri  ch verhältnißmäßig
wohl nicht weniger , so daß , aus diesem Gesichtspunkt betrachtet,
ihr damahls sonst räthselhaftes Benehmen noch am leichtesten
sich erklären läßt.

Nachdem die Feindseligkeiten mit abwechselndem Glück noch
einige Zeit lang fortgedauert hatten , so wurde um die Mitte
des Jahres 1355. unter deö Kaisers Vorsitz zu Negensburg
der Friedens -Congreß eröffnet , vermuthlich aber die Friedens¬
bedingungen allda nur im Allgemeinen besprochen , dagegen
verordnet , daß jedem Ort sein besonderer Nichtungsbrief besie¬
gelt zugestellt werde . — Zuerst erschien nun die kaiserliche Both-
schaft mit der betreffenden Friedenö -Urkunde inZürich,  welche
daselbst sogleich besiegelt und durch die Gemeinde beschworen
wurde . — Bey den übrigen , durch diesen Frieden betheiligten
Orten aber fand dessen Gutheissung wesentlichen Anstand,
hauptsächlich , weil die Aufhebung der Bünde mit Zug und
Glarus  daraus gefolgert werden konnte , weil Streitigkeiten
zwischen dem Herzoge und den Waldstätten durch L7estrcich«sche

1) Band l . S . 372.
2) Am loten Nov Ei bezeugt Herzog Albrecht dem Bürger zu

Basel , Johann dem jungen von Walkpach , 3000 Gulden schuldig
zu seyn , wofür er ihm verpfändet einen langen goldenen Gürtel
von 13Z Stück mit einem Perlenknopf einen detto von ti3 Stück,
einen goldenen Adler , eine goldene Kette n a. m — Zahlt er
nicht nächsten isten May , so kann Waltpach die Kleinodien ver¬
kaufen F - Li chn o w S kiy , Band  3 . II , 66.)
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und Zürchensche Schiedsrichter entschieden werden sollten u. s. w.,
besonders aber , weil der Herzog darin von den Walbstätten als
von „ seinen Waldstättcn " spricht )̂ .

In Folge dessen sah nun Bürgermeister Brnn sich genö¬
thigt zu erklären , er selbst habe die betreffende Schrist nur
flüchtig durchgelese », gedrängt durch die Oestreichische Bothschaft,
auch nicht Zeit gehabt , sie dem gesammten Rathe vorzulegen.
Er und eine kleinere Zahl von Mitgliedern hätten demnach
deren Besseglung beschlossen. Da sie aber seither von der Bür¬
gerschaft beschworen worden seh, lasse sich einstweilen das Ge¬
schehene nicht zurücknehmen ; den Kaiser werde man indeß sür
die Aenderung der mißfälligen Artikel zu stimmen suchen. Zu¬
dem man nun während mehrerer Monate des entfernten Kai¬
sers Ausspruch , wie in der Sache zu handeln seh , abwartete,
weckten die vorzüglich von N apper  sch w eil  auö betriebenen
Anstalten des Oestreichischen Landvogts Albrecht von Buch -
heim  den Berdacht eines , den Glarnern  bereiteten Ueber-
falls . — Sogleich warnte das wachsame Schwhtz die dreh
übrigen Waldstätte , und als diese zögerten , so brachen die
Schwytzer allein auf , besetzten Zug und nachher Glarus,
erneuerten an behden Orte » auch im Nahmen ihrer MiteidSge-
riossen das frühere Bündniß , empfingen den Eid und schwuren
denselben ihrerseits zum zweyten Mahle den Abgeordneten , die
von den Zugern und Glarnern  hiezu nach SchwhH
gesandt wurden.

Zürnend über dieses unerwartete Zuvorkommen , versuchte
der Ocstrcichische Landvogt zu Napper sch weit  eine Kriegs¬
macht zu sammeln . - - Es gelang jedoch Zürichs  angebothener
Vermittlung , den Wiederausbruch der Feindseligkeiten so lange

St „Wäre auch , ob uns unsere Rechte stößig wurden , in unsern
„Städten und Waldstättcn die in ihrer EidSgciiossenschaft sind, also
„daß man uns deren nicht zugestehen wotite - deß soll man konini,»
„vor den Vcrhörer , der dann genommen wird u . s. w ." S . H i r»

» zel l . 2bs.
In dieser Bezeichnung der Waldstätte von Seite des Herzogs

liegt wohl für die Beharrlichkeit derselben insofern eine wesentliche
Rechtfertigung , als sie dessen Absicht durchblicken läßt , nachdem er
Zürich und die übrigen Orte von dem Bunde abgetrennt hätte,
alsdann die Waldstätte für sein zu erklären.
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zu verzögern , bis auf seine Fricdensvorschläge des HerzogS,
endliche Antwort eintreffe . Dieser lag damahls zu Wien  am
Podagra krank, was zur Folge hatte , daß dessen ältester Sohn,
Herzog Rudolf,  unter der Bedingung , daß Schzvhtz aller
fernern Eingriffe sich enthalte , den früher abgeschlossenen Was«
fenstillstand verlängerte , bis er selbst ins Land komme. — Her¬
zog Albrecht  starb 1358 . H , und als Herzog Rudolf  in dem
darauf folgenden Jahr ( 1359.) wirklich erschien , so gab er den
Glarnern  einen Bürger von Z ü rich , und den Zagern
einen von Schwhtz zum Vogte , mit welch' letzterem Orte er
auf dreh Jahre den Waffenstillstand verlängerte.

Neun Jahre später wurde derselbe am 7tcn März 1308.
von Peter von Thor berg,  OestreichischemHauptmann und
Landvogt im Aargau und Thurgau , mit Luzern , Uri,
Schwhtz , Nnterwalden  und Zug  bis zum 25sten Heu¬
monat aufs Neue verlängert und von dem Erster » zugesichert,
mittlerweile beh seiner Herrschaft um Verlängerung auf zwey
Jahre zu werben . — Dieser ( später noch wiedcrhohlt erneuerte)
Waffenstillstand ist unter dem Namen deS Thorbergischen
Friedens  bekannt , und insofern von Bedeutung , als von
dieser Zeit an bis zum Sempacherkrieg ( etwa 17 Jahre lang)
zwischen der Herrschaft Oestreich und den Waldstütten
Waffenruhe statt fand.

§. 13. Was aber wesentlich dazu mitwirkte , daß die ( in
dem ungefähr 50jährigen Zeitraum von der Morgartncrschlacht
bis zum Thorbergischen Frieden von drey auf acht Orte ver¬
mehrte ) Schweizerische Eids genossen schüft  auch ge¬
gen übermächtige Gegner sich behaupten konnte , ist, neben einer
seltenen Bundestreue , die selbstständige , kräftige Entwicklung
der einzelnen Glieder , welche den Bund verstärkte , und sein
Ansehen vermehrte . — Zunächst war sehr erfreulich , daß es
am nächsten Montag nach St . Agatha -Tag des Jahres 1350.

i ) Alle seine 6 Kinder (S - 72.) überlebten denselben: Ru d o l flV
(S . 105. Slro. >.) Friedrich,  geb. 1347, gest. 1362. , A l b r e cht III , »
geb. um i34s , gest. 1395., Leopoldlll,  geb . i35i , gest. 1386, § «.
lharina,  geb . 1342,st . 1381., Margaret » «, geb . 134« , st. 1366.

Da jedoch Rudolf und Friedrich  keine Kinder hinterliesse»,
so wurde der männliche Stamm nur durch Albrecht und Leo¬
pold  fortgepflanzt.
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dem Abt Thu ring von Disentis gelungen war , den
Marchenstreit zwischen Einsiedeln  und Schwytz,  welcher
seit bald 250 . Jahren theils fortgedauert hatte , theils unent¬
schieden geblieben war , auszugleichen )̂ . — Diese friedliche
Ausgleichung war nicht nur um der äussern Verhältnisse , son¬
dern eben sowohl auch des Streitgegenstandes selbst wegen 2) ,

t ) ES hatte dieser Streit schon tlio . begonnen , 1144. sich er¬
neuert ; 1217. zwar durch einen schiedsrichterlichen Spruch des Gra¬
fen Rud 0 l f von H a b s bu rg beendigt / war derselbe, nachdem
er beynahe 100  Jahre lang geruht halte , um daS Jahr IZli . mit
neuer Heftigkeit auSgebrochen. — (Band I, S . 217. 225. 26ü. 373.)
— Das Verdienst des AbtcS von Disentis,  war mithin um so
größer , als er theils einen so schwierigen Streitpunkt glücklich
beseitigte, theils den Frieden zwischen Einsicdeln  und S chw y tz

.in einem Zeitpunkt wieder herstellte, wo das Letztere der Erneuerung
eines großer « KampfcS entgegensah . — Der gleiche Abt Tbüring,
(geborner Freyherr von Atting Hausen  sBand I, S - 3 >7 —3 >9d)
hatte in Vereinigung mit seinem Bruder Johann,  Landammann
zu tt r i , 1339- die Zwistigkcilcn ausgeglichen , welche zwischen den
Bewohnern der Rhälischcn Alpen und den drey Waldstätten ob¬
walteten-

' 2) Jener Gränzstreit war dadurch veranlaßt , und später wieder
erneuert worden , daß die Angehörigen des Stiftes Ei »siedeln
und die Schwytzer  durch das Weiden ihrer Viehhccrden gegen¬
seitig sich beeinträchtigt glaubten . ( Band I, S . 218 . 373 .) —
Welch grosses Gewicht man im Allgemeinen darauf legte , daß daS
Weidrccht  nicht verletzt werde , beweist folgende , zum Schutz
der Atmenden (Band I , S . 126.) zu Sch wytz gegen allfällige
Eingriffe von Seite derer von Arth  im Jahr 1353. gemachte Be¬
stimmung.

„Wenn die von Arth  Vieh uf unsern Allmeindcn zu Schwytz
„triben wollen, so sollen sie allemal, so dick das geschieht, 3 Pfund
„Pfenninge geben ohne Gnad , und wenn Si ' S in Zit von 8 Tagen
„nit erlegen, so sollen Si aber 3 Pfund zahlen, 1 Pfd . dem Rich¬
ter , 1 Pfd . dem Leiter , und 3 Pfd . dem Kläger . Und wenn sie
„iibcrhin ihr Vieh triben , so soll man ihnen das Vieh nehmen und
„nicht wiedergeben , biSer 's mit 3 Pfd .Pfenning löst - — Wenn aber
„einige Archer gmeine Märchi unter uns hätten , sollen si dieselben
„mit ihrem Vieh nit ferner nießen , als inner den Zilcn , als die
„Landtlüt gemein Märchi nit nießen sollen." Tb . Faßbindl-

7«



100 Vierter Zeitabschnitt.

von brdsutenbkr Wichtigkeit, weil der Reichthum damals bev-
nahe noch auSschliesseud im Grundbesitz und in derBieb-
zu  cht bestand t) . So wie aber die letztere für den Gebrauch
aller kleinern Grundbesitzer Gemeinweiden ( Almen¬
de » ) erfordertes , so ist eö auch nicht unwahrscheinlich, daß
in Folge des gemeinschaftlichen Nutzungsrechtes (mithin weit
weniger aus politischen,  als vielmehr auö wirtbs christ¬
lichen  Gründen ) aus den Genossen der gleichen Gemeiu-
weiden die ersten Gemeinden in den Wald statten  sich
gebildet haben , wie denn auch im Streit über ei» Weiderecht
die GemeindSgenosscn von Schwptz zum ersten Mahl in den
Urkunden erscheinen.

Wenn aber diese Gemeinden  nur anS den Genossen
der gleichen ( öfters sehr ausgedehnten) Almenve  bestanden,
so konnten sie nicht sehr zahlreich seyn , um so weniger , alS
nur die edeln und freyen  Grundbesitzer zu diesen Gemein-

t ) ES gab so reiche Leute / daß einer allein mebr Land besitz,
als jetzt vier oder fünf große Güterbeßtzer — Ei » Herr Lniidam.
mann Bäs»  besaß vom Tvbelbaeli an bis zum Gibelwald so viel
als >2 jetzige große Höfe. — Die Lilli  waren Jnnbabcr »ngeiuein
weitschichliger Landgüter , vom Dorfe bis an den Wütenbaeb Die
Tielschj  hatten Güter von dem oder» Feld an bis über den Hag.
gen hinüber . — Die Nedin gc (Band l , S . 32>.) standen im Bc»
sitze des ganzen Lotterbachs , der Laschmatt , des Ackers, der vorder»
und Hintern Schmidt,nmatt der obern und untern Lücke und ande«
rcr Hofe . Tb - Faß bind  l.

2) DaS Vieh aller Alt ward auf die Weide getrieben . — Diese
Weide war entweder eigenthümlich,  d . b eine solche, die der
Besitzer eines Gutes für sein Dich ganz allein hielt . — Diese war
Äusserst selten, und konnte nur höchstens bey den Landeigentbümern
vorfallen die sich ausser der Gemeinheit erhalle » wollten und tonn.
ten . — Daher ward auch festgeletzt, daß niemand sei» V >ch allein
hüten durfte , wenn er nicht eine bestimmte Anzahl Hufen besaß.
— Oder ste waren gemeinschaftlich,  da alle Glieder einer Gc»
nieinde ihr Vieh auf eigene dazu bestimmte Weideplätze trieben . —
An dieser Heilung halte jedes Gcnieiiiglied ein Recht, und zwar so
eigenthümlich , daß er es auch veräußern konnte. Ä. G . Anton
Geschichte dev teutschen La n dw i r th s cha ft von den
ältesten Zeiten bis , u Ende d e S fu n fj e h n t e n I ah »
hundtktS.  2k «r Theil.
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den den Zutritt besassen, die Leibeigenen  hingegen ( welche
auch in den Waldstücken  sich befauren ) davon ausgeschlos¬
sen waren — Zm Verfolge jedoch bemühten sich auch diese
leibeigenen  immer mehr zu einem unabhängigen Zustande
sich emporzuheben , und da überhaupt bep dein steigenden Geld-
bedürfniß es leichter wurde , von den lasten der Diensibarkeit
sich loszukaufen , so verminderten sich in den Walostätten
deren nnfrepe Bewohner in ähnlichem Verhältniß , wie ihre
freyen Bewobner sich vermehrten , mithin die Landgemeinden
sich verstärkten.

So geschah es dann , daß nm das Jahr 1358. das Stift
Wettingen  der Gemeinde des Landes Uri seine dortigen
Besitzungen mit allen Rechten , Menschen und derselben Zube¬
hörteil für 8^48 Gulden verkaufte ?) . Nichts desto weniger

1) Die Einwohner in den Waldstätten  bestanden aus vie¬
rerlei) Leinen, a>,S hohem Adel , neuem Adel , Freye » und
Leibeigenen — Der Leibeigen  e n waeen gar viele . - Man
darf »uc in den Geschichten nachschlagen, wie und wann diese und
jene Dörfer von der Leibeigenschaft sich loZg,taust haben . Unter

//äe,ee ( Leute von freyem Stande)
werden immer die Freyen  lind Edeln verstanden Denn die
Leibeigenen  durfte » nicht an die L a n d S g e m e in d , viel we¬niger in den Rarh  kommen . — Hieraus ist zu sehen, mit wel¬
chem Verstände das Woit genommen wurde , »äbmlichin eigei» solche» , daß die Leid eigenen  nicht darunter begriffen
wurden . Nach Aeg . Tschudi  waren die innländischen Herren und
Edelknechte selbst M >t -Landleute , aber ' die leibeigenen Leute hatten
seine Gewalt im Regiment . — Zur Zeit der Aufrichtung dcrEids-
gcnösstschen Bünde , ' 303. und I3 >5., waren nicht alle Leute In den
Landern frey gewesen. — Die neuen Edelleute waren die , welche
von dem hohen Adel und den Stiften Lehen halten — In den
Walbiäudcrn sind die Communen  oder Gemeinden  wegen der

. Menge der Leibeigenen , die noch da waren , sehr eingeschränkt ge¬wesen , und halte die bey weitem nicht aus so vielen
Kopsen bestanden, als ictzund. I C- Füßlin EtaatS - und
Erdbeschreibung der  schw . E i d S g « no  s s «nseh af t lst <r
Theil . Schafshausen  I77v.

2) Vielleicht waren solches die nähmlichen Besitzungen , welche
12YO. Elisabeth , Wittwe des Grafen Ludwig von Hombcrg (Hom-
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darf man annehmen , das; sowohl im Lande U r i als in S chw p y
und in Unterwald en  mehrfache Besitzungen und Rechte
damahls noch sich vorfanden , welche ausser dem Lande wohnen¬
den Herrschaften angehörten , wie solchkö auch in den zum
Bunde gehörenden Städten mehr und minder der Fall war.

So besaßen in Zürich  neben den geistlichen Stiftern auch
weltliche Herren besondere Rechte , wie z. B . die Grafen von
Habsburg einst die Mctzg 0 und die sogenannte Land¬

burg ) , dem Stift Wettingen verkauft hatte . — In einer wahrschein¬
lich um das Jahr 136Z. abgefaßten Lateinischen Urkunde ( VI

Oen . Dchl . Oent . lladoliurx . Vnl . III , K . 826 .) wer¬
den die Ursachen aufgezählt , warum daS Stift Wettingen ( Band
I , S - 344 . ) zu diesem Verkaufe sich entschlossen habe , indem sowohl
mit den zinSpflichtigen Landbauern , als auch mit den Landammän-
nern bedeutende Ansiände statt fanden , welche cjnc sehr starke
Verminderung der daherigen Gesammteinkünftc zur Folge gehabt
haben.

1) 7t4k O. //,,///.  Vlno,
786 . Der Witze,  ein Ritter , hat III Pfund Geltes von der Metz-
tz er scha ft ( M e zz i nsch a ft ) ist von Hab 6 burg  Lehen . -
Nro . 833 . — künde ich Johannes Biberli,  Bürger Zürich,
daß ich meine drcyzehnthalb Schilling Pfenning , Züricher Münz,
jährlicher Gült , die ich habe auf der Metzgerschaft Zürich,
und Lehen sind von Habsburg , NudolfBiberli,  meinem
Vettern , Bürger Zürich,  um zchcnthalb Pfund gewöhnlicher Zü-
richer « Pfenning recht und redlich zu kaufen gegeben habe u . s. w-
Ho war auch die Hofstatt an der untern Brücke , da , wo sich nun
die neue Hauvtwachc befindet , im vierzehnte » Jahrhundert Eigen¬
thum ' der Herzoge von Oestreich . Diese ihre Hofstatt „ zwischen
Johannes SchererS und Evpo des Krämers Gaben , die vorn zwi¬
schen denselben Gäben 8 Züricher Ellen breit die Länge hinter sich
S3 Ellen lang und hinter den Gäben 13 Ellen breit war " , verlie¬
hen die Herzoge Heinrich und Leopold von Oestreich im Jahr 13 , 1. .
AnShelm dem Ziegermanger , Bürger von Zürich , z" einem Kam-
merlehcn um einen jährlichen Zins von 3 s/ » Pfund Pfenning , ein
Haus darauf zu bauen . Dieses von AnShelm erbaute Haus kaufte
hernach im Jahr 1323 . Johannes zum Thor , der Herzoge von Oest¬
reich Kammermeister , daher es „ des Kammcrmeistcrs ", und weil die-
ser zum Thor die Herrschaft Tüfen an sich gebracht „dc§ von Tu-



Schweizerische Zeit . — §. 13. 10Z

Mühle und die Herzoge von Oestreich ( als Ncichslebcn)
das Kernhaus 2) . Da dem zufolge diese Fürsten und Grafen,
in Zürich gleichsam einheimisch , mit dessen Bürgern in mehr¬
facher Berührung sich befanden )̂ , so darf es um so weniger
auffallen , wenn wir sowohl die Stadt , als einzelne ihrer Bür¬
ger theils in häufigem Verkehr , vorzüglich mit der jüngern
Haböbiirgischen Linie , theils angesehene Zürcher im Dienste des
Hauses Habsburg - Oestreich erblicken ja , wenn wir Zürichs
ersten Bürgermeister mit den Herzogen von Oestreich einen
förmlichen Dienstvertrag abschließen sehen. — Es ist nicht un¬
wahrscheinlich , daß die kleinern freyen Grundbesitzer , aus wel¬
chen vermuthlich die älteste frey eBürgerschaft der Stadt Zürich

fcn", auch wegen seiner Größe das große Haus hieß. S . Doge.
lindasalreZürich.  S . 257. 258.

1) Die vormahlige Spitalmüble. — „Diese jetzige Spital«
„wühle , Landmühle  genannt / weil innerhalb der Stadtmauern
„sie allein auf die Landveste, und nicht wie die übrigen mitten auf
„dem Wasser erbaut ist/ war im vierzehnten Jahrhundert ein Lehen
„von Habsburg und von RcgenSberg " S . Vögelin  S - 2-is.

2) 1329. Herzog Otto  bestätigt die >28«. von Herzog Ru«
dolf  gemachte Versetzung des Kornhauses zu Zürich an Catha«
rina  von T i ll e n d o r f, Wittwe Heinrichs von Schwandeck.
F . LichnowSky  B d. III . (A r ch. f. G esch . X, 456.)

3) 7P/. (3. D . /I . o . V. 11l . Xro.
750. Ulrich von Matzingen,  Freyer , und Rudolf Biber von
8 ü r i ch, Riktere , leisten auf einHabSburgischeS Lehen zu
Schlieren  Verzicht lt . Urk. zu ring . April 1325. — Nro . 758. Graf
Joh annes von Habsburg  übergibt das Eigenthum eines Habs«
bur zischen  Lehens zu Schlieren  Herrn Bilgcri  auf dem
Bach.  lt . Urk. >1. <l . 4. April >329. — Nro . 838. Graf Johannes
von Habsburg  genehmigt , daß Rudolf  von R ü ml  a » q den
4ten Theil des HabSburgischen  Lehenhofes zu Schlieren dem
Berthold Merz,  Bürger zu Züri ch, zu kaufen gegeben u. s. w-
t . Urk. vom s . May >372.

4) Z. B , I o b a n n z um Tbo r (Ritter Leupvlds Sohn ) Kam«
mcrmcister der Herzoge von Oestreich. ( S . Vögelin altes  Zü«
rich  S . 265 ) Herr Heinrich Keßler  Ritter 1.376., Rath des
Herzogs Leopold von Oestreich, Herr Gottfried Müllner,  früher
Vogt zu Nappcrschweil , i359. Vogt zu Glarus , der Herzoge von
Oestreich Hofmeister, Landvogt von Aargau und Thurgau.
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bestand , ( S . 17. ) mit dem höherstehenden grundherrlichen Adel
das gleiche Schicksal in so fern getheilt haben , als bey steigendem
Geldbediirfniß der beschränkte Ertrag ihres GrundeigenthnmS
zur Bestreitung ihres Haushaltes nicht mehr hinreichte , dass sie
daher , um nicht durch Betreibung eines Handwerkes die Rechte
ihres Standes zu gefährden , in die Dienste eines befreundeten
geistlichen oder weltlichen Herrn zu treten , oder deren sleheiuräger
zu werden , vorzogen Daß auch Bürgermeister Rudolf
Brun  in einem ähnlichen Falle sich befand , kann damit be¬
gründet werden , weil derselbe , seines langjährigen bedeutenden
Ansehens ungeachtet , nichts weniger , als reich verstorben ist ?) .

<) So war Ritter Jakob  Mkilln er 1261. Dienstmann der
Abt .y Zürich, Johannes Bilgrin 12»1. der ?lbtey Dienstmann,
Eberhard Müll »er 1162. der Aebtisstn Küchenmeister; — u s w.

2) „ Wie wenig ökonomischen Vortheil Bru » aus seiner Dur«
«germcisterwürdc und Gewalt , während der 21 Jahre ihrer Belle «,
„düng , ziehen wollte oder konnte , ergicdt sich ziemlich genügend
„daraus , daß nicht nur seine Erben schon in Jahresfrist nach seinem
„Tode sich bewogen fanden, den wichtigen Kirchensah zu Et . Peter ' )
„und bald hernach auch des Verstorbenen eigenthümliches Vohnbaus
„im Neumarkt , nebst noch mebrecn andern Gütern und Grundstücken
».zu verkanten , sondern daß Bru » bey seinem Tote »nker andcrm
„auch eine Geldschuld von Ion Mark Silber gegen Johannes Mal.
„terer von Lnzern bmterließ , welche nebst b<> Mark rückständiger
„Zinse im Jahr 1367. die Stadt zu bezahlen übernahm . Daher ist
„cS auch erklärlich , wie er sich kurz vor seinem Tode g,nöthigt sah,
„um ein östreichisches Jahrgeld nachzuwerbeil." S - Vögclin
S 2yä.

Daß auch dessen Verwandte während seiner Regierung eben so
wenig sich bereichert hatten , ergicbt sich daraus , daß der MeyerSbof,
1337. von der Wittwe Jakob Brun 'S, Bruders dcS Bürgermeister '»,
und 1362. von ihrem Eobne Ritter Eberhard Brnn bewohnt , von
den, Lehrern teurer Schulden wegen nebst andern Besiyungen 137t.
verkauft werden mußte . S . Vögelin S 2>3.

Aide» , Aebiissin zum Ar . Münster , verkaufte den Kirchensah dieser keulkerche 1313 , vem
Bürgermeister Brun , ür 2i > Mark Silber , uub später verkauften denselben ein Jahr nach Brun«
Hinscheid seine Kinder um 3200 Gulden dem Spital . — Dabey ist jedoch zu bemerken, daß , ob.
gleich die Acbm'stn beym Fraumünster , uls Zeichen ihrer Oberherrlichkeil das PalronalSrechl über
die Kirche zu Si . Peter besaß, dasselbe doch nur in der Brsugniß bestand, den von der Gemeinde
feldst gewähfteu lftutpriester mft diesem Amle zu belehnen , und ihn als solchen dem Bischof zur
vestäligung vorzustellen . — Ganz dasselbe lkerhäleniß war auch ursprünglich zwischen der bei» .
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Als nun dadurch , daß Kaiser Carl IV seinen Schwiegen
söhn , Herzog Rudolf von Oestreich ' ) , zum Reichsvogt in
Z ü r i ch ei nannte )̂ , ( welcher das Bündniß mit der Stadt Z ü-
rich verlängerte )̂ und persönlich dahin sich verfügte ) , Herzog
Rudolf mit Bürgermeister Brun  in nähere Berührung kam,
so ist es lricht zu begreifen , warum dieser Letztere seine Ernen¬
nung zum herzoglichen geheimen Rathe mit einem jährlichen
Einkommen von hundert Gulden nicht nur nicht ablehnte , son¬
dern am Nsten Sept . 1359. in einer förmlichen Urkunde sich ver¬
pflichtete , den Herzogen von Oestreich und ihren Erben und auch
allen itren Amtleuten , so lange er lebe , zu dienen und ihnen
berath,n und behelfen zu seyn , getreulich und ehrbarlich in allen
Sachen , ihren Schaden heimlich und öffentlich zu wenden , und
allen ihren Nutzen und Ehre zu fördern , mit Worten und mit
Werken ; so wie er es vermöge , ihnen ganze Treue und Wahr¬
heit rechtlich und ehrbarlich zu halten und zu leisten gegen je¬
dermann , niemanden ausgenommen , als den Römischen Kaiser
und die Bürger der Stadt Zürich , und alle seine und derselben
Stcut EitSgcnoffen , ohne daß ihn jedoch die Eidsgcnosscnschaft
hindern soll , den Artikeln dcS Richtungsbriefcs mit Herzog Al-

1) Rudolf  IV . ältrstrr Sohn Albrecht  II . (geb. t . N- v.
, v,rst . söhne Nachtoi»in,ns zu Maytand >7. sliilti >36.5.) war

vernäblt seit Zulii 1357. mit Lothar in », der zweyten Tochter
Kaiser Carl IV. (aus seiner enteil Ehe mit Blau ca,  Tochter
Köiig Carl  IV . von Fraulich .) Sie war gebohren per«
siab am 2Z. April 13S5.

2) Laut Urk. cl. ll. Cinflag nach St . Margarethen ( «7. Hulii)1N8.
3) Die Verlängerung dieses Bündnisses wurde abgeschlossen zu

Zirich  am Donnerstag nach St . Gallen Tag >3M. durch Herzog
Friedrich  von Leck,  Hauptmann und Laudvogl der Herzoge von
Oestreich in ihren Landen zu Schwab »« und im Elsaß , zu Sundqau,
zi Thurgau und zu Aarga » , und bestätigt durch Herzog Rudolf
zi Wien am Mittichen nach St . Elsbcihen Tag 1359. Solo«
lburnischeS Wochenblatt für 1880. Nro . 27.
lrche (dem Münster) zu Frevburg im BreiSgau und dem Herrn oder Gebieter von Frevburg,
>em Herzog von Zähringen. —- In der VersafsungSurkunde dcr Stadt vom Jahr 1120. heißt eS
ausdrücklich— vermuthlich als Bestätigung' der Uebung aus ältester Zeit : „Der Herr wird die

Kirche dem Priester geben ( leihen), welchen die Bürger gcmeinsain« wühlt haben." S . Vo^
SNin  S . 108. 293.
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brecht und seinem Sohne Herzog Rudolf genau nachzukommen i) .
Da Bürgermeister Brun den Abschluß dieses Vertrages nur
kurze Zeit überlebte ?) , so bleibt eö ungewiß , ob und wie es
ihm nachmahls hätte gelingen können , in Folge des letzten,,
sehr zwcydeutigcn Vorbehaltes , die frühern Verpflichtungen gegen
die Eivsgcnossen und die spätern gegen die Herzoge von Oest¬
reich gleichzeitig zu erfüllen . — Ueberhaupt bilden neben dieser
(wenn auch im Allgemeinen , desto weniger nach den besondern
Zeitverhältnisscn zu rechtfertigenden ) Dienstverpflicht »».«;»Bruns
schonungsloses Verfahren nach der Mordnacht , die Zerstörung
von Rapperschweil , und seine Entweichung aus dem Kampfe bey
Tättwcil dunkle Momente in der vielseitigen Laufbah » dieses
merkwürdigen Mannes , zu deren hinreichender Aufklärung die
nähern Angaben uns mangeln.

Der beruhigendste Gegensatz beruht wohl darauf , daß
die Stadt Zürich  alle diese Criscn , in welche sie während
Brun ' s Regierung sich verwickelt sah, glücklich bestand , haupt¬
sächlich aber , daß die durch Rudolf Brun  gegründete Stadt«
Verfassung mit allmählig weiterer Ausbildung bepnahc 500
Jahre lang glücklich bestand , und daß während senes langen
Zeitraumes ( von 1336 — 1798) nicht mehr Verfaffungsvuän-
derungcn stattgefunden haben , als während der ( vergleicht,igö-
weisc) weit kürzeren Zeit , welche seitdem verflossen ist.

Daß während Brun ' S Bürgermeisterthum die Fincnzcn
der Stadt Zürich  eher fortgeschritten , alö zurückgckomncn
sepen , darf wohl daraus entnommen werden , daß eö derseben

t ) Lt . Urk. s . -j . St . MichaelStag ( 29. September ) 1-L9.
I I . Hotttnger.

2) Herr Bürgermeister Rudolf Brun  starb am 17. Hebst,
monat 13M. — Daß derselbe nicht erst 1375 verstorben sey/ wie nan
in stolze eines Versehens in der Lesung seiner Grabschrift / früher«
hin dafür hielt , hat Herr O b erq er i ch tS « P r äs >» e nt v>n
Meiß  ebenso vollständig , als gründlich bewiese» / >" " " " jn lns
Archiv für Schweizerische Geschichte und Landes kund  ,
herausgegeben auf Veranstaltung der v ate rl ä » d i sch . h,,j §
scheu Gesellschaft in Zürich / von Heinrich Escher md
I . Iak 0 b H 0 tting  e r, Bd . I. <S . 29- — unter dem riteh
Rudolf BrunS Ende , eine historisch - kritische Unter
suchungvonG.  v . Meiß , O be ram t m an n , eingerückten Ab-
Handlung.



Schweizerische Zeit . — § >3. 107

während seiner Regierung möglich wurde , durch den Ankauf
Von Grund - Herrschaften ihr Bcsitzthum zu erweitern.

So kaufte die Stadt Zürich  1058 . von ihrem Bürger,
Ritter Gottfried Müllner *) , um 400 Mark Silber die
Neichölchcn T ri chtcn ha u sen , Zollikon und Stadel«
Höfen  2) , zu welchem Verkauf Kaiser Carl  IV . als oberster
Lehensherr seine Einwilligung ertheiltes.

So wie aber bey der Städte Verpfändung oder Verkauf
nur das , was in denselben ihrem bisherigen Grundherrn ange¬
hörte , von ihm verpfändet oder verkauft werden konnte , so ge¬
langten auch hinwiederum die Städte , wenn sie kleinere oder
größere Grund -Herrschaften ankauften , um deßwillen keineswegs
in den ausschließenden , unbedingten Besitz aller in deren Um¬
fang eingeschlossenen Ländereyen sammt den darauf wohnenden

1) Wahrscheinlich der gleiche Gottfried Mü llner,  welchen
Herzog Rudolf 135V. zum Logt gen GlaruS von der Herrschaft »er-
ordnete , nachdem er denselben nicht lange zuvor zu einem Burgvogt
zu Ravperschweil gesetzt hatte (Aeg . Tschudi  l . 431.) ; — wel¬
chem i3bt>. Herzog Albrecht erlaubte , 3». Pf . Pfenning , die Conrad
von Ricdt , Pfarrer zu Eursce , jährlich auf der Glatt im niedern Amt
zu Kyburg hakte, um ioo. Mark Silber an sich zu lösen. ( F . Lich«
nowsky IV.) — Insofern er der Nähmliche, welcher 1383. oder 1384.
verstorben ist ' ) , so war er Neichsvogt in Zürich, der Herzoge von
Oestreich Hofmeister, auch vandvogl vom Aaraau und Thurgau , Ab¬
kömmling des bcrübmtc » NcichüvogtS und Ritters Jakob Müll»
ner (Bd . I. G - 280. 298.) , Besitzer des Müllner - Thurmes und
Hauses ( S . Dögelin  S . 87. 25>i.) , Gemahl der Marqaretha
von Hall weil,  Tochter des Ritters Johannes von Hallweil und
der Küngold von Brandts . ( F . U Lindinner .)

2) Der Kauf wurde abgeschlossen lt . Urk, ä . 6. Donnstag vor
^xnesas und die Quittung ist batikt Ostern 1338. Memorial
der Gc m eindsver Wallung von Zürich an die Hclv.
Regierung  S . i >7. 317.

3) tzt. Urk. vom 29. Sept 135,7. und >8. Jan . 1338. Archiv
für die Schw . Gesch . I . G - Meyer von Knonau : Rege-
stc n. Nro . i3i . 132.

*) Zufolge drS Zahrzeitbuck- der Probstcy Zl'irick» verstarb: 4. ksl vec . 138I.
srirlos .Heiler Ali!«.'«, curiL illnstei^simi principi« Keapolllis, duci» Lustrirv. — Zufolge
deS Anniversar dcS Chorherrn Bockli hingegen verstarb 2. liLl. Anv. Lotttnäus wollitor,
mile» in panlo »ilvoestu - impeni in urbs tkur . (H. R. Rordorf .)
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Menschen ; — sondern sie erhielten davon nnr so viel , als die
frühern Grnndhcrren von Rechts wegen besessen hatten . So
konnte in dem vorliegenden Falle die Stadt Z ü r i ch nur den¬
jenigen , rechtmässigen Besitz für sich in Anspruch nehmen , wie
solchen Herr Gottfried Müllner  bisanhin besessen, nun¬
mehr an sie verkauft hatte.

Und daß auch in der That dieser Grundsatz gewissenhafte
Anwendung fand , beweisen zwey, der ( seit mehr als fünf Jahr¬
hunderten als schätzbares Erbe der Vater auch von ihren späten
Enkeln immer noch treu und wohl besorgtem ) Holzgcnossenschaft
in Zollikon  angehörende Urkunden , welchen zufolge , nachdem
Herr Gottfried Müllner,  Ritter und Bogt zu Zollikon,
eine Uebereinkunft der dortigen Dorf - Holzgenvssenschaft wegen
Beschirmung der ihnen schon damahls eigenthümlich zugehören«
den Waldungen besiegelt hatte *) , Bürgermeister Rudolf Brun,
Rath und Bürger der Stadt Zürich  105 ') ., aus ' ö Reue eine
in gleichem Sinne abgefaßte Uebereinkunft ausfertigen und
besiegeln , in welcher nicht nur jene Waldungen als freyes , ledi¬
ges Eigenthum der Dorf - Holzgenoffenschaft crkärt , sondern
unter einzigem Vorbehalt dessen , was seit langem her allda
ein Vogt gewöhnlich Gericht gehabt , theils jede fremde Ein¬
mischung ausgeschlossen , und die Vorsorge für diese Waldungen
einer von der Genossenschaft selbst erwählten ( aus 12 ehrbaren
Geschwornen bestehenden ) Aufsichtö - Behörde übertragen ist ; —
theils schon zum Voraus mit großer Umsicht solche Bedingungen
festgesetzt sind, durch welche eine zerstörende Zersplitterung dieser
Holzgeuossenschaft auch für die spätere Zukunft verhindert
wird ?) ,

Inzwischen bewies sich Kaiser Carl IV nicht nur bep der
Erwerbung der Genannten drey Grund -Herrschaften , sondern
auch in andern Beziehungen gegen die Stadt Zürich so wohl-

1) St . Urk . s . ,I. Map . Abend t3Z!).
2) Zufolge Urkunde <1. ll. El . JakobS - Abend — Die s2.

Geschwornen sollen bey ihren Eiden verböthen , daß dem Dorfe nim.
mer etwas entfremdet werde , ausgenommen , wenn ein Antheil an
jenen Waldungen crbswerse ausser das Dorf siele. Würde jedoch ein
solcher feil , so soll er wiederum .einem Dorfgenossen verkauft wergen.
— Wer Jemandes eigen ,ss , mag keinen Theil an diesen Hölzer»
haben . — Den Kindern , so airsser dem Torfe heirathen , soll kein
Theil herausgegeben , noch sie damit ausgesteuert werden u s. w.
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wollend , daß er während der Dauer seiner Regierung derselben
mehrere Freyheilsbriefe ertheilte , welche noch neben der Bestäti¬
gung aller ihrer bisherigen Freyheiten ihre Rechte bedeutend,
wie z. B . dahin erweiterten , daß er dem Bürgermeister , dem
Rath und den Bürgern der Stadt Zürich die Freyheit gab,
alle Edeln , die auf dem Land ansässig sind , sie mögen Festen
besitzen oder nicht , als Bürger anzunehmen ; — daß er den
Bürgern der Stadt Zürich und ihren Nachkommen den Züricher-
see schenkte mit Fischereyen , Bannen und Nutzungen von der
Stadt bis hinauf zu ven Hürden ; - -- daß er Bürgermeister,
Rath und Bürger der Stadt Zürich bcgwältigt , alle in einem
Kreise von drey Meilen um Zürich her ledig werdenden Lehen
zu des Reichs Handen wieder zu verleihen , und davon die Hul¬
digung einzunehmen u. s. w . 0

Welch ' großes Zutrauen dieser Kaiser in die Zürcher setzte,
gebt auch daraus hervor , daß derselbe Brun ' s Nachfolger , dem
ritterlichen Sieger bey Tättweil , dem Bürgermeister Nüdgcr
Maneß (S . 73 .) die Neichövogtey des Klosters und der
Stadt St . Gallen  ertheilte , und den Probst Bruno Vrun
(Sohn des Bürgermeisters ) schon 1354 zu seinem Caplan
und geheimen Rath bestellte.

Ueberhanpt beruht eö wohl auf einem ungegründeten Bor-
urtheil , wenn man sich vorstellt , daß in den Zeiten deö Mittel-
alters zwischen den Kaisern und den Reichsstädten , im Allge¬
meinen zwischen Herrschern und Beherrschten , fortdauernd ein
feindseliges Verhältniß , gleichsam eine ununterbrochene gegen¬
seitige Erbitterung bestaube » habe . — Unstreitig konnten krän¬
kende Rechtsverletzungen von der einen oder der andern , oder
von beyden Seiten einen Zustand von feindlicher Spannung
herbeyführen ; — aber es gehörte derselbe mehr zu den Aus-

t ) Lt . Nrk. -I, ll. 24. April 1349-, 13. i4 . und 14, Oct . 1353,
27. Februar l '62., 7 Urk. vvm 3, . Merz 1362., 5. April 1363., 28.
Februar , 1 Merz >365., 29. Ecpt . 1376. G . Meyer von Knv«
nau : Regelten.  Nro . 10s. i,v . 117. il8 . 137. täo . i42. i4Z. 144.146. t47 . 149. 154. 168.

2) ES war derselbe Probst zum Großen Münster . — Er gelangte
wahrscheinlich zu dieser Stelle nach dem Tode des Drobst'S Rudolf
von Wartens « , welcher am 28. Februar 1354. verstorben ist. ( H. R.Nordo  rf . )
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nahmen , weil in der Regel die Unterthanen mit ihren Herren
in ein ihnen günstiges Verhältniß zu setzen sich bestrebten , um
von ihnen mit neuen Freyheiten beschenkt zu werden , und um¬
gekehrt die Herren , wenn sie im Gedränge sich befanden , auf
eine außerordentliche Unterstützung von Seite ihrer Untertha¬
nen sollten rechnen können 0-

Eben so wenig lebten die Städte mit dem umliegenden
Adel in beständiger Feindschaft , sondern im Gegentheil suchten
die kleinern Edelleute durch Verburgrechtung mit den Städten
denjenigen Schutz wieder zu gewinnen , welchen ihnen der höhere
Adel öfters nicht mehr gewähren konnte ; — und die Städte
bestrebten sich, die Zahl ihrer bnrgfcsten Auöbürger zu ver¬
mehren , um gleichsam mit einer Vorpostenlinie sturmfreycr Bur¬
gen sich zu umgeben , die Annäherung des Feindes somit zu er¬
schweren , und dessen Bekämpfung sich zu erleichtern.

Dabey darf man den kriegerischen Ursprung der Bürger-
rechte  im Allgemeinen nicht aus dem Auge verlieren , wenn
man die Leichtigkeit , womit man damahls das Bürgerrecht sich
erwarb , und demselben entsagte , sich erklären und die allmählig
immer steigende Erschwerung der Bürgerrechts - Ertheiluug auS
dem richtigen Gesichtspunkte beurtheilen will 2) .

1) Die Herren mußten an dem Ertrag ihrer Besitzungen und

an gewissen , ziemlich scharf abgezirkelten , EinkommenSzwejgen sich

begnügen . Direkte oder indirekte Auflagen und Steuern waren die

Herrschaften nicht befugt , nach Gutdünken oder Bedürfniß aufzule¬

gen ; — wohl aber waren gewisse Landschaften , Städte und Gemein¬
den ihren Herren steuerpstichtig , aber diese Steuern waren in run¬

den Summen für die ganze schuldige Gemeinheit festgesetzt , z. B.

Thun an die Grafen von Kyburg jährlich 50. Pfd — Diese strenge

Beschränkung und das Unvermögen der Landherrcn , ihre Bcdürf.

Nisse durch Erpressungen von ihren Unterthanen zu befriedigen , be¬

weisen zahlreiche Beyspiele verarmter Dynastenstämme , die ganz

eigentlich in der Zerrüttung ihrer GlückSumstände ihren Untergang
fanden , ohne von ihren bisweilen sehr zahlreichen Unterthanen die

Mittel zu ihrer Abhülfe erlangen zu können . S ch w e i j e r i s ch e r
Geschichtsforscl , er Band  XI.

2) Auf Heimatgcrechtigkeit in Landgemeinden , Dörfern und
andern offenen Orten ohne Stadrrecht wurde damahls der Begriff

und Ausdruck von Burgr echten  oder Bürgerrechten und
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So nahm IM.  Heinrich Brnmsin von Schaffhau-
sen das Bürgerrecht der Stadt  Zürich für 10 Jahre an , und
gelobte mit der Haushaltung da zu bleiben, und alles daS zu
leiden und zu thun und gehorsam zu sehn mit Steuern , mit
Wachen,  mit Allem , wie ein anderer eingesessener Bürger;
wolle er nach 10 Jahren nicht mehr Bürger seyn , so wolle er
sich unterziehen , was der Rath erkennet.

1363. nahm Diethelm Blaarer  Vogt ab Jberg , das
Bürgerrecht zu Zürich für 10 Jahre an , und gelobte, dasselbe
diese 10 Jahre nicht aufzugeben; und mit jedem Jahr 10 Gul¬
den Steuer zu entrichten , — daneben zu dienen, wie ein ande¬
rer Bürger . — Er versprach auch weiter , mit seinem festen
Wartensee ihnen so zu warten , daß solches zu allen Zeiten und
zu allen Sachen ihnen offen sehn soll u. s. w.

Um die gleiche Zeit wünschten Ritter Gottfried von
H ü nenberg  und seine behden Sohne Hermann und Hein¬
richs)  das Bürgerrecht von Zürich  anzunehmen , unter der

Bürgern  nie angewendet . Um zu seyn , mußte man
nothwendig einem angehören , aus dem natürlichen Grunde,
weil bey Stiftung der ältesten Stadtgcmeinwcsen die Pflicht der
Vertheidigung der geschlossenen Städte ( Bueghut ) die Hauptbedin.
gung und izuglcich ein Gegcnwerth für die ihren Einwohnern er»
theilten großen Freyheiten , ja sogar ihrer nicht seltenen AdelS -Vor-
rechte war . Schweizerischer Geschichtsforscher B d. XI-
Buch egg , ein hiüorischer Versuch.

t ) DaS edle Geschlecht der Binarer  war früher in Con»
stanz und in St . Gallen  verburgert — Schon im iZten Jahr¬
hundert begabte Ulr i ch Blaarer  den großen Spital zu Con-
stanz  reichlich. — DiethelmBlaarer  vermählte sich mit E l s-
beth von Warte user; — daher er den Namen Blaarer von
Wartcnscc  annahm.

2) Zufolge der im 2ten Bande des Schweiz . Geschichts¬
forschers  enthaltenen Stammtafeln des Hauses Hünenberg
war Ritter G o t r fr i c d, Herr zu K n o n a u ( 1316), Bruder des 1363
ebenfalls Bürger zu Zürich  gewordenen Peter, (der 1333. 69 87.
88 . des Raths zu Zürich war , 1383 . Zürcherische Truppen der Stadt
Bern zu Hülfe führte , 1387 . nach dem Gefechte bey Krayenstein
zum Ritter geschlagen wurde ), Sohn Johann ' S,  Herrn zu Hünen-
berg , Enkel dcS (mit Agn es von Affoltern  vermählten ) Peter
des Jüngern,  Nachkomme des 1239. und 12I 0. urkundlich ersehet-
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Zusicherunq , dasselbe 15 Jahre zu behalten , in dieser Zeit der
Stavt zu helfen mit l!eib, und Blut und ihren Gütern und Festen,
wenn eine Steuer aufgelegt werde , dem gehorsam zu sey», was
dann der Bürgermeister und zwey des Raths , die er zu sich
nehme , erkennen , als Steuer in der Wacht , da ihr Haus ge¬
legen sey u . s. w . i) .

Wenn sich diese Bürgerrechtsgesuche schon in der äussern
Form von denjenigen in unserer Zeit darin unterscheiden , daß
gleichsam mit jedem Bürgerrechts - Petcnten ein besonderer
Vertrag abgeschlossen wurde , so findet dabey überdieß noch der
wesentliche Unterschied statt , daß damahls , die als Einkauf zu
entrichtenden Bürgerrechlsgebühren weit geringer , die persönli¬
chen Verpflichtungen hingegen weit bedeutender waren , als in
spätern Zeiten 2) .

»enden W a l th er von Hüne  nberg . — Diese» mächtige Ritter«
Haus scheint zu Ansang des l4tcn Jahrhunderts in verschiedene
Linie » sich getheilt zu haben , welche beynahe gleichzeitig zu H »-
nenberg , St . Andres , Wilde » bürg , Zug und Zürich
und späterhin auch zu Bremgarren , Luzern , Schaffbau«
sen und Bern  blühten . (Band I. S . 29t . N - 1. S . 333. N. 1.
S . 38't N 2.)

t ) S - Hirzel l.
2) AnS einem NathSbeschlusse von I3ie . scheint sich zu erge¬

ben , daß jeder neu eintretende Bürger ein Haus kaufen , oder so
viel an Gut hinterlegen mußte daß daraus ein HanS gekauft wer¬
den konnte - — zufolge eines spätern Beschlusses wird bestimmt, daß,
wer mit den Bürgern nicht ansfährt , so man dar Zeichen giebt,
«S sey bey Tag oder bey Nacht, ' er  habe seinen ganzen Harnisch
oder nicht, 10 Pfund Busse geben soll. — Mag eS aber dieser nicht
leisten, den soll man züchtigen an dem Leibe, wie eS den Rath oder
den Mehethcil des Raths zeitlich dünke u s. w- H i st. und Crir.
Beyträge zu Herrn Jakob Läufers Historie der
EidSgenossen 2ter Theil.  Dagegen bezahlte »och im Jahr
iä07 . ein neu aufgenommener Bürger alS EinstandSgcbühr nicht
mehr als s Gulden Rheinisch (was nach dem seither veränderten
innern und relativen Gcldwerth dem gegenwärtigen Betrag von
etwa drey LouiSd'or gleich kommt.) ES war auch ganz natürlich,
daß in Zeiten , wo die mit dem Bürgerrecht verbundenen Beschwer¬
den den Vortheilen , die es gewährt - , die Waage hielten , von kei¬
nem kostbaren Einkauf die Rede seyn konnte.
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So war , zufolge der 1362. für die Bürgcraufiiahme in

Basel  aufgestellten Bedingniffe , jeder neue Bürger alldort
verpflichtet , zu schwören dem Bürgermeister und dem Rath ge¬
horsam zu seyn , die Verbündnisse und den Stadtfrieden stets
zu halten und das Mülle -Umgeld zu geben u. s. w. — Die
Bürgerrechtsgebührcn betrugen : 1 Mark Silber an der Brücke,
11 ß. dem Bürgermeister , 5 ß. dem Oberstmeister , 1 ß. jedem
Rathsherrn und jedem Meister , 5 ß. dem Schreiber , 3 ß. sei¬
nem Schüler , 1 ß. jedem der 4 Nathsknechte und 6 ß. jedem
Wachtmeister 0«

§. 14. Wahrscheinlich war die Gebühr , welche den Wacht¬
meistern entrichtet werden müßte , verhälknißmäßig desto größer,
weil denselben vermuthlich oblag , den Bürgern auf die Wache
zu bieten , überhaupt mit der Tag -, Thor - und Nachtwache sich
zu beschäftigen , welche die Bürger von Basel  Wechselsweise
nach der Ordnung der Zünfte versahen

Die gewöhnliche Kriegsmacht der Stadt Basel  bestand
nähmlich aus der bewaffneten Bürgerschaft und war in Meute¬
re !) und Fußvolk abgetheilt . — Bei einem allgemeinen Aufbruch
stellte jede Zunft eine Compagnie vor,  die ihre eigene Fahne
(Panner ) hatte , deren Hauptmann der Meister war . — Drey bis
vier Zünfte bildeten eine Schaar ( Bataillon)

1) P . Lchs . ll . 1.
2) Alles war unentgeldlich , nur ließ der Rath der wachthaben¬den Zunft Wein zukommen. In FriedenSzeitcn war man nicht ver¬

pflichtet, die Wache persönlich zu versehen. — Man flellle seinen
Mann , oder fand sich mit der Zunft ab. — Der Ausdruck war §Mitdem Gelde wachen oder mit dem Leid?' P . Ochs II . i.

3) Das Fußvolk war im Jahr 1364. auf folgende Weise in4 Schaaren abgetheilt:
Erste Schaar :' Krämer , Schmiede , Metzger , Schifflcute undFischer.

2 te Schaar:  Gerber , Schuhmacher , Brotbecker und Weber.
3te Schaar:  Schneider , Näher , Gärtner , Echterer , Mahlerund Sattler.
4te Schaar:  Weinleute , Zinimerlcute , Maurer , Grämlicherund Robleuke-
Jeder Schaar gab man einen Ritter und einen Achtbürger zuWeiscrn , welchen sie gehorsam seyn mußten.
Die ausserordentliche Kriegsmacht bestand aus gedungenen Reu¬

tern , die man Söldner , oder Einspänniger nannte , und aus ge-
L
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Obgleich schon um die Mitte des dreyzehnten Jahrhunderts
die ersten Zünfte in Basel  entstanden waren 0 , so dauerte

es dennoch ein volles Jahrhundert , bis alle 15 Zünfte voll«

ständig sich gebildet hatten 2) , als die gewerbliche , bürgerliche
und kriegerische Grundlage einer kraft ^ und inuthvollen Bürger«

schaft, welche ihre Sclbstständigkeit bis in die neueste , für die

Erhaltung der städtischen Unabhängigkeit sonst so ungünstige

dungencn Fußknechten , die gemeiniglich Schützen biessen. — Wenn

Fremde den Dienst unentgeldlich versahen , erwarten sie das Bür¬

gerrecht.
Jeder Bürger sorgte für seine eigene Ausrüstung ; — dennoch

hatte der Rath auch einen besondern Waffenvorrath , welcher 1361.

bestand aus 162. Panzern , itz . Armbrusten , 116. Gcserfen , so.

Waffenröckcn. P . Ochs ll . t.
1) K» Nd I. S . 270 - 273.
2) 1. Zu den Kaufleuten . 2. Zu den Hausgenossen.

3. Zu den Wcinlcuten . ä. Zu den Krämern (zum Saff¬

ian ) . 6. Zu den Grautüchern (später zu denRebl «» re n).
6. Zu den Pfistern ( B r 0 d b ecke r n ). 7. Zu den Schmi-
den.  8 . Zu  d e n G erb ern und  Geh uh ma  eher n . 9. Zu den

Schneidern und KürSncrn . 10. Zu den Gärtnern,

it . Zu den Metzgern . >2. Zu Spi Unwettern . ir . Zu den

Schcerern , Mahlern und Sattlern , it . Zu den Lein-
wettern und Webern . 16. Zu den Fischern undSchiff-
leuten-

Zufolge der durch Bischof  Johannes von Basel (mit Wil¬

len und gutem Rath des DomprobsieS, deS DecanS und des Capitels,
der GotteShauS -Diensimannen , des NathS, der Zunftmeister und der

Bürger zu B a se l) der Sch i ffl e u t e . und Fischerzunft  er¬

theilten Stiftungsurkunde , <>. ll. am ersten Samstag nach St . Valen-

tinStag 136t . , soll man von tbeydcn Handwerkern einen erwählen,
den Einen in den Rath und den andern zum Meister. Die neuen

und alten Sechse beyder Handwerker und die zwey,  so deS Jahres

Rath und Meister unter ihnen gewesen sind, und der, so des Jahres

in den Nath geiiommen ist , die 15. sollen jährlich einen Meister
wähle», u . s. w.

Die Zunft zur Gafsr an  hatte eine eigene Capelle gehabt,
zu St . Andreas  genannt . 1376- stiftete solche Frau Mclch tild

von Sarburg  mit st. 280. Die Vorgesetzten der Zunft erwähl¬

ten den Caplan , der vom Stift St . Peter  die Investitur bekam.

P . Och s. H - 1.
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Zeit , bis auf diese Stunde unter Gottes Beystand noch immer
behauptet hat . —

Daß die Stadt Basel  schon im vierzehnten Jahrhundert
so schön emporblühte , ist um so bemerkenswerther , als sie kurze
Zeit nach der , 14000. ihrer Bewohner dahinraffenden tvdtlichen
Seuche ( S 53 .) noch von einem örtlichen Naturereigniß schwe¬
rer , als keine andere Schweizerstadt , betroffen ward.

Am 18ten Weinmonat 1356. schreckte um Vesperzeit ein
plötzliches schauerliches Getöse die Bürger von Basel  auf ; —
bald folgten mehrere theils schwächere , theils stärkere Erd¬
erschütterungen , eine nach der andern , wohl zehn in derselben
Nacht , bis Nachts um zehn Uhr ein schreckliches Erdbeben
nicht nur Schornsteine und Zinnen mit großem Geprassel von
den Dächern warf , sondern , die großen Häuser sammt ihren
Nebengebäuden über die Kleinen hinschmetterte , und Kirchen und
Thürme mit furchtbarem Krachen einstürzte.

Mitten unter diesem Einstürze brach Feuer aus in dem
Schütte von St . Alban und anderwärts ; — die Flammen grif¬
fen acht Tage lang unaufhaltsam um sich , und erloschen nicht
eher , als bis sie von St . Alban bis nach St . Johann alles , was
sie erreichen konnten , in Schutt und Asche verwandelt hatten . —
Von allen Kirchen erhielten sich nur zwey unbeschädigt *) . Nicht
über 100. Häuser sollen aufrecht geblieben , etwa 300 Menschen
umgekommen seyn. Die Stadtmauern sanken großentheils ein
und die Stadtgräben Wurden verschüttet . Die Wirkungen dieses
Erdbebens erstreckten sich einerseits durch das Elsaß bis nach
Straßburg , anderseits über Bern nach Lausanne und Zlverdon

1)  Die Kirchen zu den Predigern und zu St . Johann.
NeujahrSblatt für Basels Jugend I84l.

2) tZs6 . am 18. Weinmonat erschütterte ein starkes Erdbeben
die Stadt Bern/  wodurch ein Theil des Gewölbes am St Bin-
c en  z c n» Mü  nst er/  so wie der Thurm dieser Kirche zusammen¬
stürzte , die Mauern der Häuser wankten und viele Kamine und Gie¬
bel herabfielen . ES wurden daher auf dem Kirchplahe Gerüste von
Balken aufgerichtet und die Glocken daran gehängt und geläutet,
bis ein neuer Thurm aufgeführt war . — (BernerischeS Neu.
jahrsblatt von  t824 .) Weit und breit erzitterte das I u r a«
gebirg e,  Schwefelquellen sprangen plötzlich aus den weit geöff¬
neten Erdschlünden und verschwanden wieder ; große Waldungen
versanken in die Tiefe des Erdbodens . (NeujahrSblatt der

8 *
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Durch dieses Erdbeben wurden alle Kirchen und Burgen , welche
in der Entfernung von vier Meilen um die Stadt Basel
sich befanden , so stark erschüttert , daß keine ganz blieb ; i?le¬
st al sank gänzlich in Trümmer und im Visthum Basel  zer¬
fielen in jener Schreckensnacht wohl 50 Burgen 0»

In jenem Zeitpunkt war die Stadt Basel  mit Herzog
Albrecht  II in Streit verwickelt . Da mahnte denselben einer
seiner Räthe , solche zu überfallen ; — es konnte , meinte er,
die Stadt nun leicht eingenommen werden , da das Erdbeben
ihre Thore geöffnet hätte . „Da sey Gott vor, " erwiederte der
edle Fürst , „daß Albrecht von Oestreich die tobe , welche der
Göttliche Arm verwundet hat !" Im Gegentheil sandte er
alsobald 400 . Männer vom Schwarzwald den Bürgern von
Basel zur Hülfe.

Schnell ging es nun vorwärts mit Wcgräumung des Schut¬
tes und der Aufrichtung neuer Gebäude . — Die Eisengasse
von der Rheinbrücke bis zum Korumarkte reinigten die Männer
vom Schwarzwald . — Das übrige besorgten die Basier mit
Hülse derer von Straßbnrg und anderer treuer Freunde 2) ; fix

HülfSgesellschaft in Zürich von 1828.) Zm Brevine.
Thal , dem höchsten aller Neucuburgischen Thäler , gräbt man jetzt
noch Braunkohlen , welche von Wäldern herkommen, die bey diesem
Erdbeben verschüttet wurden . ( I . G - Ebcls dO. Dr . Anleitung
die Schweiz zu bereisen . 2te Auflage , tl . Theil.
I' . tä7 . 1ä8.)

1) Nach Stumpf  über 6o. Bürge »; Faber  spricht von 66.
und Tschudi  führt nahmentlich 49. derselben an. ( I. 447.)

ES wird erzählt , eine Gräfin von Thierstein  habe sich zur
Zeit dieses großen Erdbebens in Pfe ff i n gen aufgehalten , sey,
als die Mauern dieses Schlosses einfielen, von einem Erdstoß in die
Tiefe deS wilden TobclS hinuntergestürzt , aber unbeschädigt gefun¬
den worden , und mit ihr zugleich ihr Säugling in der Wiege . —
»Des Kindes Götti ( Taufparbe ), hieß es , war Bischof zu Basel.
«Der kam morndrigS reiten und wollt gen Basel , da fragt er , ob
„sein Gölten wär auskommen- Da sprachen sie: Nein . Da hieß
„er das Kind suchen in der Halden . Da ward eS funden zwischen
„zwey- großen Steinen , und weinet in der Wiegen . — Das ward ein
„Weib und gewann viele Kinder ." BaSlerischeS Neujahrs«
d tat  t von  i84l.

2) Auch die Mühlharsser nahmen den jammervollen Zustand
ihrer Basler -Nachbarn zu Herzen. Etliche von den Näthen wurden
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räumten weg und bauten auf , erleichtert durch den Nathsbe-
schluß, daß die Zinse der verpfändeten und der mit Bodenzins
belasteten Häuser um die Hälfte heruntergesetzt , und auf diesem
Fuße ablöslich werden sollten . — In kurzer Zeit stand Basel
wieder da , freylich mit vielen leeren Räumen , sonst aber un¬
gefähr in gleicher Weise , Richtung und Ausdehnung , wie vor
dem Erdbeben ; — denn man liebte daö Alte , das Heimische
und Herkömmliche . — Im Jahr 1363. konnte das Münster wie¬
der eingeweiht werden

Länger hingegen dauerte es , bis Mauern und Gräben wie¬
der hergestellt waren , was das in dem Zwischenraum weniger
Jahre mit Pest und Erdbeben  heimgesuchte Basel  um so
schwerer empfand , als es nun auch mit Krieg sich bedroht sah.

In den lange dauernden Kriegen zwischen den Königen
von England und von Frankreich war es nach Ab-

hinaufgesandt und brachten den Unglücklichen ansehnliche Steuern
mit . — Auch veranstaltete die Obrigkeit , daß die Bürger , den Zünf¬
ten nach , wochenweise giengen und die Häuser wieder aufrichten
halfen . — Das gleiche geschah auch von verschiedenen ander » be¬
nachbarten Städten . M . Graf : Geschichte der Stadt  Mühl-
Hausen und der Dörfer Jllzach und Modenheim.

1) Basier Neujahrsblatt für  I84i . — DaS um das
Jahr itv6 . erbaute , 1238 . abgebrannte Muster zu Basel (Band ! .
S . 286 .) , dessen Chor mit dem Frohnaltar ( nach Wurstcisens An¬
gabe ) bey dem großen Erdbeben darniedcrfiel , wurde durch die
eifrigen Bemühungen des Bischofs Senn von M »in singen
wieder hergestellt . A Sarasin : Versuch einer Geschichte
des Baseler Münsters (in den Beyträgen zur Ge¬
schichte Basels , herausgegeben von der historischen
Gesellschaftin Basel  1839 ) .

In Folge dieses Erdbebens ließ - er Rath von Basel  Sitten-
Mandate ergehen . Er untersagte den Bürgern ( ausgenommen den
Rittern ) Gold und Silber auf den Kleidungen oder sonst zu tragen.
— Tänze und Spiele wurden abgestellt . — Jährlich auf den St.
Lucastag  stellte man zum Andenken Kreuzgänge an , wobey den
Armen Brot und graue Röcke ausgetheilt wurden — Die drey er¬
sten Jahre gingen die Räthe selbst an diesem Tage in grauen Röcken
oder Mänteln , baarfuß und mit einer brennenden Kerze in der
Hand , welche sie dann im Münster opferten . - P . OchS . ll . i.

2) Nachdem König CarlIV von Frankreich  1Z27 - verstor¬
ben, und seines Vaters (Philipp des Schönen)  Bruders Sohn:
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schluß des 1357 . auf zwey Jahre bestimmten Waffenstillstandes
in Frankreich  nicht möglich , dem Solde der Kriegsleute,
welche man aufgestellt hatte , genug zu thun . — In Folge dessen
zerstreuten sich diese, unter dem Nahmen der Compagnien
oder der Gesellschaften der Noutiers  bekannten Schaaren
und verheerten unter ihren Anfflhrern verschiedene Provinzen.
— Unter diesen letztem war einer der unternehmendsten Ar¬
nold von Cervola 2) , welcher nach verschiedenen , mit un¬
gleichem Glücke durchgeführten Unternehmungen am 4. Heumo¬
nat 1365 . mit 40,000 . sogenannten Engländern ^ zu Fuß und
zu Pferd bey Zabern die Vogesen  überschritt und vor
Straßburg  erschien , dem das von ihm um Hülfe gemahnte
Basel  durch schnellen Zuzug seine Treue gerne vergalt . — Glück¬
licher Weise durften sich aber jene rohen Schaaren an feste Städte
nicht wagen , weil sie kein Belagerungszcug mit sich führten . —
Dagegen flüchteten sich viele Landleute mit ihrem Hab und Gut
in die Städte , weil sie um so schonungsloser gegen das offene
Land verfuhren . Nachdem diese Engländer in der Nähe von
Straßburg  einige Zeit verweilt hatten , so schlugen sie die
Straße von Schlettstatt und C 0 lmar  ein , und bedrohten die
Stadt Basel,  deren Ringmauern noch nicht überall wieder
hergestellt und deren Gräben hie und da von dem Schütte noch

Ph ilipp VI ( Sohn Carls vonValois ) demselben gefolgt war,
erhob sich ein Krieg zwischen dem letzter» und König Eduard III
von England , welcher um das Jahr 1332. begann, und mit ei¬
nigen Unterbrechungen bis 1357. fortdauerte , während welcher Zeit
1350  Philipp VI starb , und im Jahr 1356 . sein Sohn und Nach¬
folger König F 0 hannin der Schlacht bei P 0 itierS gefangen wurde.

1) Die RoulierS  hießen § oc7erars § oder — Man
gab ihnen auch die Zunahmen N, -crLer,rxo,r§> Der̂ - rEee §,

<7c>re, 'e//7 und 3 'eec/er'ee§.
2) DaS Haus Cervola  behauptete einen ausgezeichneten Rang

in dem Adel von Perigord . — Arnold von Cervola  war
auch bekannt unter dem Nahmen : Erz - Priester,  wahrscheinlich,
weil er, (wie andere Weltliche , welche geistliche Beneficicn genossen
hatten ) ein Erz -Priesterthum besaß. — Zum ersten Mahl erscheint
er in der am 18. Scpt . 1356. gelieferten Schlacht bey PoitierS.

ats /s Via, ,/e cts
6e,r >o/e 7-r MWerr > e,

1) Man hieß sie Engländer,  weil sie in der Mehrzahl in
den Heeren de§ ÄönigS von England  gedient hatten.
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nicht ausgeräumt waren . — Bern und Solothurn  sandten
1500, am Tage darauf die übrigen Eidsgenossen 3000 . Mann.
„Ihr Herren von Basel, " so sprach der Hauptmann von Bern,
als er seine Schaar iu Basels zerrissene Mauern einführte,
„uns Hand befohlen unsere Herren von Bern und von Sollo-
„thurn , daß wir üch behülfen und berathen sy„ sollen,  und
„unser Lib und Leben mit üch wagen , daß üwer Stadt,  üwer
„Lib und Guth , Wib und Kind geschirmet werden ; — darum
„ist unser Meinung » wo und an welchen Enden ihr üwer
„Stadt am meisten besorget sind , daß ihr uns daselbst bescheidet."
Unter herzlichem Dank wiesen ihm die von Basel zur Lager¬
stätte die Steinenvorstadt an — Als nun aber auch die
Engländer der Eidsgenossen Ankunft vernahmen , rückten sie
nicht weiter hinauf ; und da der Kaiser später mit den Neichs-
truppen gegen Colmar aufbrach , räumten sie das Land , und
nahmen ihren Rückzug über Belfort nach der Grafschaft Bur¬
gund 2).

§. 15. Die Bedrohung der Stadt Basel  im Jahr 1365.
durch Arnold von Cervola,  welcher gleichsam nur an des
Schweizerlandes Schwelle stehen blieb , war indeß nur ein leichtes
Vorspiel in Vergleichung mit dem ungleich ernstern Kampfe,
der begann , als zehn Jahre später Jngclram von Couch
mit einem ähnlichen , aber weit stärker » Heere verwüstend ins
Innere hereinbrach , und das Teutsche Schweizerland mit fremder,
Romanischer Herrschaft bedrohte.

Herzog Leopold ! , von Oestreich  war ( wie schon früher
bemerkt ) vermählt mit Katharina von Savoyen  s ) .
Zufolge des am 20sten April 1310 . zu Zürich abgeschlossenen
Ehevertrages «) gibt Graf Ama d eus von Savopen  seinem

1) Alle in weissen Röcken mit dem Zeichen eines schwarzen
Bären . — (Mithin in einer Uniform ^gleichförmigen Kriegskleidung)
wie die Zürcher in der Schlacht am Morgarten . sBand I. S . 38s.
N . tZ.)

2 ) BaSlcr N eu j a h r s b la tt für i8li.
3) Der Anführer dieser Compagnien, Arnold von Cervola,

starb im Jahr tZvs.
4) Band I . S - 379. Band H . S . 7. N , 2.
3) Der zweyten Tochter AmadeuSV.  Grafen vonSavoyen,

Nichte Kaiser Heinrich  Vll.
6) Enthalten in Französischer Uebersehung im e <,,eee,-e>aee«e-

Leerte . Dom . 8. nach Or«r'o/re,rc>n.
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Schwiegersohn , dem Herzog Leopold,  für die Aussteuer seiner
Tochter 8000 . Mark Silber unter Verkürzung von 100. an¬
nehmbaren Geiseln ; — zahlbar in drey Terminen ; dagegen gibt
Herzog Leopold  seiner Gemahlin Catharina  zur Erweite¬
rung und Vermehrung der Aussteuer gleichfalls 8000 . Mark
Silber , welche er derselben auf den ihm und seinen Brudern
gehörenden Städten und Flecken Willisau , Sempach,
Sursee , Aarau , Lenzburg und Bremgarten  ver¬
sichert , damit sie von daher ein jährliches Einkommen von
1600 . Mark Silber beziehe, bis sie durch ihn oder seine Erben
zu ihrer Genugthuung für die 1600. Mark bezahlt seyn werde.
Wenn aber die Einkünfte benannter Orte nicht auf 1600 . Mark
Silber sich erheben könnten , so sollte er bis zu ihrer Vervoll¬
ständigung unverweilt seiner Gemahlinn die Einkünfte der nächst-
gelegene » Städte und Flecken anweisen , welche ihm und seinen
Brüdern zugehören , mit Ausnahme der Stadt Freyburg.
Dabey wurde bestimmt , daß männliche Kinder dieser Ehegenossen
ihrem Vater in allen Gütern und Ehren folgen würden , welche
derselbe »»vertheilt mit seinen Brüdern besitze; — daß die Kin¬
der weiblichen Geschlechtes hingegen ihrem Vater allein in den
beweglichen und Allodialgütern folgen.

Wie bereits schon früher bemerkt ( S . 16) , hinterließ Her¬
zog Leopold  bey seinem 1326. erfolgten Tode zwey Töchter:
Catharina und Agnes,  für deren Erziehung zwar ihre
Mutter , die Herzoginn Catharina,  besorgt war , schon 1336 . je¬
doch ihrem Gemahl jnö bessere Leben nachfolgte , worauf die
ältere Tochter , Catharina (geb . 1320.) , durch ihre Oheime,
die Herzoge von Oestreich, . 1338 . an einen angesehenen Fran-
zösischenHerrn : Jngelram  VI . ( LnAuvrranä ) von Coucy 0

i ) Inge kram VI., Herr von Coucy , von Marie , de la
Füre und von Oisy , Sohn Wilhelms und Nsabeau 'S von
Castillon von So int »Pol . — » eher seine Vermählung mit
Catharina von Oestreich bestehen zwey Verträge , der eine
<I»k. Paris im Zenner 1337., der andere: ein Ijotn Ns Vinccnnes
23. L7ov. I3q». Philipv von V a l oi s, König von Frankreich,
wurde Garant dieser Verträge und der Morgcugabe. ata

Herr von Coucy  war einer der mäch¬
tigsten Herren der Pica  r d ie,  dessen Freyherrschaft igy. sowohl
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vermählt wurde , welcher schon 1346 . verstarb , und nur einen
Sohn , Jugelram  VII , hinterließ , dessen Vormundschaft zuerst
seine Mutter Catharina  besorgte , solche aber verlor , als sie
mit Graf Conrad von Medenburg  sich vermählte , wenige
Monate nach dieser zweyten Vermählung aber ( gegen das Ende
des Jahres 1349 .) an der Pest verstarb . — Jngelram  VII .,
einziger Sprößling des alten und tapfern Hauses Coucy,
wurde nunmehr durch zwey Ritter aus der Picardie erzogen,
die der König von Frankreich zur Verwaltung seiner Herrschaft
als Vormünder für ihn auswählte . Von seiner ersten Jugend
her zeichnete er sich in mehrern gefahrvollen Unternehmungen
aus , befand sich sodann in Folge der Gefangennehmung König
Johanns in der Schlacht bey Portiers (1356 .) unter der
Zahl der Geiseln , ( die für desselben vorläufige Befreyung ge¬
stellt werden mußten ) , brachte daher einige Jahre in England
zu, wurde durch König Eduard  III . ausgezeichnet , 1365. zum
Grafen von Bedfort  ernannt und mit seiner zweyten Tochter
Jsabella  vermählt 0-

Nachdem aber der Krieg sich wieder erneuert hatte 2),
wollte Herr von Coucy  in seiner gedoppelten Stellung , als
Vasall des Königs von Frankreich und als Tochtermann des
Königs von England , keinen Theil daran nehmen , ging daher
in Kriegsdienste nach Italien , wo er wiederholt des heiligen
Stuhles Feinde besiegte. — Im Jahr 1374 entschloß er sich, ge¬
stützt auf den Ehevertrag seiner mütterlichen Großeltern , die
Rechte geltend zu machen , welche er von seiner Mutter her auf
einen Theil der Herrschaften des Hauses Oestreich zu haben
vermeinte . Er interessirte den König von Frankreich für seine
Ansprüche und suchte auf dem Wege friedlicher Unterhandlungen
sein Ziel zu erreichen . — Daß jedoch alle diese Bemühungen
erfolglos blieben , ist aus der Natur der Sache sehr leicht zu

Städte, als Flecken und Dörfer zählte. — Er stammte eigentlich
aus dem Geschlechte der Normannischen  Grafen vonGuineS,  —
einer seiner Vorfahren hatte aber mit der Erbtochter des in den
Kreuzzügen umgekommenen Hrn. v. Coucy  sich vermählt, und dann
diesen Nahmen angenommen.

i ) Deren Aussteuer, unter andern Ländereyen, auf die Grafschaft
SoissonS  angewiesen wurde, welche ihr königlicher Vater zum
Lösegeld des Herrn dieses Nahmens empfangen hatte.

i ) Im Jahr 136s., nachdem König Johann  1364. verstorben,
und sein Sohn Carl  V (geb. 133/.) ihm als König gefolgt war.
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erklären , weil sein mütterlicher Großvater , Herzog Leopold  I,
theils ausdrücklich bestimmt hatte , daß Kinder weiblichen Ge¬
schlechtes ihm allein in den beweglichen und Allodialgütern fol¬
gen sollten , theils bemerkt hatte , daß diejenigen Ortschaften , auf
welche er seiner Gemahlinn von seiner Seite ihre Morgengabe
versicherte , ihm und seinen Brüdern angehören . Mithin hätte
zunächst eine Theilung zwischen ihm und seinen herzoglichen
Brüdern vorangehen , und später ( nach Herzog Leopolds Tod)
eine Ausscheidung des Lehenbesitzeö und der beweglichen und
der Allodialgüter erfolgen sotten , ehe der Herr von Coucy
mit Recht von einem Theil der Erbschaft seines Großvaters
sich hätte in Besitz setzen können.

Was aber zur Zeit , als Jngelram von Coucy mit seinen
Ansprüchen auftrat , derselben rechtliche Befriedigung noch mehr
erschwerte , lag darin , daß inzwischen alle Bxüder seines Groß¬
vaters , mit welchen derselbe jene Besitzungen gemeinschaftlich
besessen hatte , verstorben i) , und das ganze Oestreichische Erbe
den beyden einzig noch übrigen Söhnen Herzog Albrechts II,
Albrecht III und Leopold l >t -0 , zugefallen war , welche
gerade damals ( am 31 . December 1374 ) einen Vertrag zu einer
Sonderling der auf beyde zu verteilenden , gemeinschaftlich auf

t ) S . 70. Nco. 3. Rudolf,  obwohl 2 Mahl vermählt , starb
kinderlos , Friedrich I und Leopold  hinterliessen jeder 2 Töch-
ler ( S . 7. Nro . 2. 3.) , Heinrich  starb ohne Kinder, Otto  hakte
2 Sohne , Friedrich ll und Leopold  II , die vor ihm verstärken,
und Mainhard  starb schon in der Kindheit . Von den vier Söh¬
nen Albrecht  II ( S . 7s . Nro . i . S - 98. Nro . 1 ) befanden sich
1374. nur noch zwey am Leben , Albrecht III und Leo¬
pold III.

2) Albrecht  III , vermählt 1366. in erster kinderloser Ehe mit
Elisabeth,  Tochter Kaiser Carl  IV (verst. 1373.), und 137§- in
zweyter Ehe mit B e at r i x, Tochter des Burggrafen FriedrichIV
von Nürnberg ( verst 14>4 ), hinterließ einen einzigen Sob » Al-
brechl  IV ( geb. 1377. gest l4oi .) ; — Leopold  ll >, 1366. pec-
mählt mit ViridiS,  Tochter Barnabas Visconti,  Herrn
von Mayland (gest . i4t4 .), hinterließ 4 Söhne : Wilhelm (geb.
1370., gest. I4v6.), Leopold  IV ( geb. 1371, gest- E >-), Ernst
(geb. 1377., gest. 1424. ) , Friedrich  IV (geb. 1382,, starb i43s .)
und drey Töchter, Elisabeth (geb . 1378., gest- unvermählt l4o2 .) ,
Margaret ha (vermählt mit Herzog Johann von Luxem¬
burg ) , und Cat hart na.
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ihnen haftenden Geldschulden unter sich zu Stande brachten *) ;
so daß ihnen mithin die auf einen 64 Jahre früher abgeschlos¬
senen Bertrag sich gründenden Ansprüche ihres Vetters , des
Herrn von Coucy,  wohl sehr ungelegen kamen , und sie die¬
selben anzuerkennen nicht sehr bereit waren ; was sodann zur
Folge hatte , daß der Ansprechet mit den Waffen dasjenige sich
zu erkämpfen beschloß, was er auf dem Wege der Unterhandlung
nicht hatte erreichen können . — Er benutzte daher den am 27sten
Januar 1375. zwischen den Königen von Frankreich und von
England  abgeschlossenen Waffenstillstand , um die unter dem
Nahmen der großen Compagnien (koutes sS . 118 .1)
bekannten , entbehrlich gewordenen zahlreichen Miethtruppen die¬
ser beyden Monarchen in seinen Dienst zu nehmen ?) .

t ) In diesem Vertrage übernimmt Herzog Albrecht  die einen
Schuldposten ; wie fl. 20,760 . den Bürgern zu Freyburg im BreiS-
gau , fl . 6234 . dem Rudolf von Waisen , fl 2709 . dem Graf Rudolf
von Hohenbcrg , von seines DienA 'S wegen , u - s. w . >im Ganzen zu
dem Betrag von fl 36,648 . — und empfängt dagegen zu versehen
(verpfänden ) ihres beydseiligen ErbeS : Festen , Gerichte , Leute und
Gütör in ihrem Land und Herzogthum zu Oestreich ob und unter der
EnnS und in ihrem Land und Herzogthum zu Stcyer u . s. w- — Herzog
Leopold  übernimmt auszurichten andere Schuldpostcn , worunter
fl - 1266 . an Gottfried von Hünaberg , fl. 1362. an Hanz Cuenz von
Zürich , dem HaSler von Zürich für Leuthold von Aarburg und Eg-
lolff von Empcz , die an ihm geleistet haben : 42 Pf . iß . Angster,
dem Pintcr zu Zürich für Graf Haus von Aarberg , Peter von
Grünenberg und Klaus von Nheinfelden 76 Pf . 13 ß. — Die sie
an ihm verleistet haben , — Pfaff Pilgrim von Zürich für Götzen
Müller und Heinrich Spiez 43 Pf 16 ß,, die sie im verleist haben
1, s. w ., zusammen für ungefähr fl. 22,648 . - wofür derselbe aus ihren
beydseitigen ErbeS : Festen , Gerichten , Leuten und Gütern in
ihren erblichen Landen , Grafschaften und Herrschaften zu Krain,
zu Tyrol , zu Schwaben , zu Aargau , zu Thurgau , zu Elsaß , zu
Sundgau und zu BrciSgau versehen und auf Sätze Auflage thun
mag . — Lt . Ur k. 6 . <i . Wi cn 3l . D ec e m b e r 1374. Franz
Kurz . Oestreich unterHerz 0 g Albrecht dem Dritten.
Erst . Theil . Linz  1827.

2 ) Er schloß zu diesem Ende hin einen Vertrag mit Noam
von Gal leS  und dessen Gefährten , worin Folgendes bestimmt wird:

„Noam verspricht ^00 . Krieger zu liefern , denen der Herr von
„Coucy nach dem Gebrauch des Königreichs ihren Sold vergüten
„soll auf den Eroberungen in Feindes Land , sobald sie Frank-
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Ehe Herr von Coucy  den Krieg begann , glaubte er sein
Verfahren durch ein Manifest rechtfertigen zu müssen , welches
er den Städten Straßbürg und Colmar  und den andern
Reichsstädten im Elsaß  übersandte 0.

Mit dem größer » Theile seines , aus Flamändern , Picarden,
Burgundern , Lothringern , Bretonen und Engländern bestehenden,
wenigstens 40,000 Mann starken HeereS 2) , in 25 Abtheilungen
geordnet , zog er nun am 28sten Sept . 1375 . über die Z ab ern¬
ste ig ins Elsaß  hinab 2) . Nach einem für sie günstigen
Treffen bey Marken  zogen seine Schaaren am 18ten Oc-
tober bey Straßburg  hinauf , setzten ihren Marsch wei¬
ter fort , und verweilten im Ganzen etwa 6 Wochen lang im
Elsaß.

»reich verlassen . — Von den eroberten Städten oder Festungen
»das Wesentliche ( ><- corps ) der Stadt oder der Festung (Herrn)
»von Coucy und das Geschütz, auch ein Drittheil der über 200.
»Franken losgekauften Gefangenen ; die darunter , verbleiben
»dem Noam u . s. w.
Nach der Chronik d-s Clewi Fryger von WaldShuth,

Lehrmeister, geschr. 1442. Schweiz . Geschichtsforscher
Band H ( von dem sei . Hrn . Viktor von Effinger v. Wild.
egg  )

1) Dieses Manifest ist datirt : Mazevauz den 23 . Sept . 1373.
(le I?. ,7« 7a 6r,777e llistoirs ü'/4Isaeo ; ü?rsuves p. 65 . 66 . ) 747. 7s
77cre-o?r ,7s L7a, -7aaäc ?r ^76r . ,7e 7« 7-̂ 7e 7̂ 77
,7tt ?eo„ r , ^ > L l7e Er erklärte darin , daß ex im Begriff«
stehe , mit bewaffneter Hand das Erbe seines Großvaters zurückzu¬
nehmen , indem er auf die Kenntniß sich berief , welche die Reichs¬
städte im Elsaß von der Haltbarkeit seiner Ansprüche hätten , und
sie bat,  ihm freyen Durchzug durch ihr Land zu gewähren und ihn
in seiner gerechten Sache zu unterstützen - e7o,r §e, ' r'. Heeres 7<777.

2 ) Nach anderen Berichten bestand sein Heer aus 6y-7-7o,ooo
Mann . — Sein Schwiegervater , König Eduard,  hatte ihm ein
Corps 6000 . sehr wohl bewaffneter Engländer gesandt . Da diese
Kriegsschaarcn durch nach oben sich zuspitzende Helme oder Gugel-
büthe (cr,g,,' 7tte ) sich auszeichneten , so wurden sie die Gugler
und der durch sie veranlaßte Krieg der Guglerkrieg  genannt-

3) Der Schrecken seiner Waffe » war ihm vprangecilt ; — weße
halb man im Elsaß und Sundgau  fast alle bewegliche Habe in
die wehrhaften Plätze , Städte und Schlösser flüchtete.

4) Einen , Dorfe zwischen Straßburg und MaßMünster.



Schweizerische Zeit . §. is. 125

Als nun dieses furchtbare Heer auch den Schweizerischen
Landschaften sich näherte , so bemühte sich Herzog Leopold III
die Eidsgenossen  dahin zu bewegen , gegen den gemein¬
schaftlichen Feind mit ihm sich zu verbinden , der ihm um fo
furchtbarer erscheinen mußte , weil er jenen kriegsgewohnten
Schaaren gleichsam nur einen haltlosen Landsturm entgegen¬
setzen konnte.

Auf einer zu Zürich  abgehaltenen Tagsatzung weigerten
sich die dreh Waldstätte,  an einer Verbindung mit dem
Herzog von Oestreich  Theil zunehmen . — Mit Zürich und
Bern  hingegen schloß derselbe am 13ten Oktober 1375. bi'S
auf Mayen ein Schutzbündniß wider die Gesellschaft (das
Heer des Herrn von Coucy ) , einander zu helfen wider alle
Angriffe inwendig der Wassern ( innerhalb Aare  und Rhein ) .
Zürich  versprach für Luzern , und Bern für Solo --
thurn. — An dem gleichen Tag wurde auch der 1373. bis auf
Georgii 1377 . verlängerte Stillstand 0 noch bis auf zehn Jahre
über diese Zeit hin ausgedehnt , und zugleich den beydseitigen
Angehörigen Schutz und Schirm und Recht innert den Wassern
versprochen.

Um St . Catharinen -Tag (25sten November ) sah man die
Schaaren des Herrn von Coucy  drey Tagelang vor Basels
Mauern vorbeyziehen 2) , gegen den Hauen st ein zu.

1) Als wiederhohlte Verlängerung des sogenannten Dhorber-gischen Friedens (S - 98.) — Dazu gehören die Urkunden
k8. Christin. 1369. (Tschudt  I . 470.) , 15. März 1371. (Schweiz.
Geschichtsforscher  IX . 246. ), i . Auguüm . 1371 , 13. Weinn,»
1375. und 28. März 1376. (Tschudi  I . 476. b ., 486. und 492.) »
Amtliche Sammlung der ältern EtdsgenössischeriAbschiede S . 8- Nr . 3v.

2) Basel  schrieb am nächsten Sonntag vor St . Galli au
Straß bürg. — — „Nun ist uns sichere Mähre und Warnung
„kommen und kommet uns täglich , daß der Häufe des Herrn von
„Coucy und der niedere Hause zu uns meinet zu ziehen, sonderlich
„so hat uns' Herr Lüthold von BärenfclS , der jetzo zu Bcffort liegt,„mir seinem Brief verschrieben, daß Herr Johannes von VicNns
„und User von GaloyS, des Herrn von Coucy Hauptleute , mvrn am
„Sonntag mit einem mächtigen Volk seyn sollen zu Röche ü. s. w.
„und am nächsten Sonntag nach dem Fest der St . Lucia. 1376.

»AIS ihr wohl vernommen haben, dessen wir getrauen , wie der
„Herr von Coucy und die Engländer das Land da heraufgezogen
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Herzog  Leopold  ließ nun die  Zürcher und Deiner
auffordern , und seine Unterthanen im Thurgau und im
Aargau  aufbiethen . — Die Zürcher  zogen am ZOsten No¬
vember ( ehe noch die Gngler  den Hauenstein passirt hatten)
mit ihrem Panner nach Suhr  bey Aar au,  wohin auch Lu-
zern  zog ; Bern nach H erzogenbuch see,  wohin der Frey¬
herr von Thorberg  mit einigen Oestreich ischen  Kriegern
ebenfalls sich verfügte , wahrscheinlich , um die Pässe über die
Aare zu Aarau und Ölten zu verwahren , während Solo-
thurn  den Innigen bewacht hielt . — Die an die Oestreichischen
Unterthanen im Aar - und Thurgau ergangenen Aufgebothe
blieben dagegen meist ohne Erfolg , indem sie größtenthcils sich
flüchteten , und ihre Habe zu verwahren suchten.

Da mithin die Eidsgcnössischcn Zuzüger , einem so über¬
mächtigen Feind in offenem Feld die Spitze zu biethen , zu
schwach waren , so entboth ihnen Herr von Thorberg , wieder
heimzuziehen , indem er ihnen im Nahmen des Herzogs ihre
Bereitwilligkeit aufs Beste verdankte ; — worauf sie zurückkehr¬
ten , und in ihren befestigten Städten gegen die herannahende
Gefahr sich gesichert fanden ; welcher man nunmehr insofern
einen passiven Widerstand entgegensetzte , als man die Einwoh¬
ner , das Vieh , das Getreide und das Futter ab dem Lande in
die gemauerten Städte und in die festen Schlösser versetzte,

„seyen , und wie sie Frydöwe und die Klüse , dazu die Stadt Wal-
„denburg gewonnen haben und beyde jenseits der Aare und hier
„diesseits liegen ; zu demselben Volk auch gezogen sind Herr Johan-
„neS von Vienne und andere von Burgund wohl mit 500 . Spiessen.
„Nun sind wir heimlich gcwarnet , wie sie groß Treiben und Auf-
„sähe auf unsere Stadt haben , und uns auch meinen zu nöthigen,
„und daß sie auch etliche Zuge gemacht haben und täglich machen.
„Und nachdem als dieselben Gesellschaften so nahe bey uns gehau-
„sct haben , und noch näher bey uns meinen zu Hausen , und Ihr auch
„täglich wartend sind, wenn sie für uns ziehen , so sind wir Euerer
,,Hülf gar nothdürftig . — Und darum so bitten wir Euch mit be¬
sonderem Fleiß und ermähnen Euch der Treue und Freundschaft,
„so wir zu Euch gänzlich versehen , daß Ihr uns zu Hülfe und zu
„Statten kommet mit roo . Schützen , wohlgerüstet und gcwaffnct mit

„Armbrusten , durch das wir diesen Läufen und Aufsätzen , die wider
UNS sind, desto sicherlich« widerstehen mögen u. s. w. I . von

Köi,igShovenChronik,hrrauSgrgebenv . I >, I . Schil¬
lern . Straß bürg 16S8.
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alles , waS man nicht wegnehmen konnte , zerstörte , um die , eine
Verlegung des feindlichen Heeres in ausgedehnte Quartiere ver¬
anlassende Wiuterkälte zu , seine Uebermacht schwächenden, par-
liellen Angriffen zu benutzen.

Unterdessen drangen die Gugler  zu gleicher Zeit über
den obern und untern Hauen stein,  zerstörten am 6ten
December 1375. das Städtchen Waldenburg  und zogen dann
über den Berg gen Balstall der Clus zu,  eroberten und
zerstörten die Burg Falkenstein. — Darnach zogen sie vor
Solothurn  hinauf und bedrohten Buren,  woselbst Graf
Rudolf von Nydau,  als er an das Fenster eines Thurmes
sich gestellt, und das Visier seines Helmes aufgehoben hatte,
von einem Englischen Pfeile getroffen und getödtet ward
Büren  selbst hingegen wurde vorn Feinde errettet.

Am 8ten December 1375. sals am Feste von Maria Ein*
pfängniß ) waren daselbst die Frauen und Kinder beynahe alle
in der Kirche , das Fest zu begehen . — Nun eilten auch die
Männer hin ; — demüthig warfen sich Alle auf die Kniee , ba¬
then inbrünstig Gott um Rettung von dem grausamen Feinde 2) ,
und gelobten , auf ewige Zeiten diesen Tag feperlich zu begehen,
wenn der Allmächtige ihre Stadt erhielte . — Begeistert von
neuem Muthe , voll Vertrauen , eilten die Männer wieder auf
die Mauern . — Als die Engländer die Entschlossenheit und den
freudigen Muth der Bürger bemerkten , zogen sie ab , und
Büren  war gerettet o) .

1) Nach den einen Berichten hatte derselbe dem Feind in der
Clus und wo er konnte den kräftigsten Widerstand geleistet , dieser
aber Lurch seine Ueberlegenheit die Oberhand gewonnen und den¬
selben bis nach Büren hinauf fechtend vor sich hergctrieben ; —
nach andern Nachrichten hingegen wurden den Engländern die Pässe
über den Hauenstein offen gelassen . — Auf jeden Fall konnte das
Letztere auch ohne ein heimliches Einverständniß mit dem Feinde
stattfinden : — in Folge des allgemeinen Schreckens und des Man¬
gels an Widerstandskraft.

2) Wen sie fingen , der nichts zu geben vermochte , dem thaten
ste große Marter an . — Nach TschachtlanS Chronik.

3) In dem alten ZahrSzeitcn . Buch von Buren sieht:
«8u wissen sey , daß Schultheiß und Räth und ein ganz Ge-

„mein verheißen , den Tag der Empfängniß unserer lieben Frauen
„zu feycrn , und löblich zu begehen mit 6 Priestern ; dann vor Zel¬
oten um diesen Tag ward die Stadt umgeben und umlagert von
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Ein anderer Heerestheil zog nach Ölten  herab , und ging
daselbst , so wie der Erstere bey Aarwangen , über die Aare . —

Sie zerstörten die Festen Altrau , Aarwangen , Frieda«
und andere Schlösser , verheerten das Land und streiften im

ganzen Aargau  herum . — Ihr reissger Zeug gelangte über

die Neust und über die Limmat bis zum Kloster Weltlagen,
wo der Herrschaft Oestreich Land war ohne aie Gegenwehr.

Herr von Coucy  nahm sein Lager im Kloster St . Ur-

barr )̂ , und sein übriges Heer bezog diesseits und jenseits der

Aare von Ölten bis nach Bären  hinauf die Winterquar¬

tiere Allein theils litten sie dieser weiten Ausdehnung un-

„den Englischen / da thaten sie den Antheiß ( Gelübd ) , also von

„Stund an zogen die Feind von bannen . Darum zu Lob dem All-

„mächtigen Gott und Seiner Magd Maria zür Dankbarkeit ist die-

„seS Gelübd geschehen / und soll zu ewigen Zeilen gehalten werden ."

Bernerisches Neujahrsblatt von  1826.

1) Die Mönche wärest in den bei Roggweil liegenden sinsicrn

Wald geflohen , um dem Muthwillen der rohen Krieger zu entgehen;

— dort wurden sie von den herumwohnendcn Landlemcn , die sich

dankbar erinnerten , wie sie in bessern Zeiten viel Gutes VöN ihnen

genossen hatten , alle Tage mit Speise versehen , was desto höher zu

schätzen «st, da bei der allgemeinen Ausplünderung und bey Aufzeh.

rung aller Dorräthe jeder für sich selbst ängstlich besorgt seyn mußte,

ob auch das Wenige , was er in Sicherheit gebracht , für ihn und

die Seinigen hinreichen möge . — Noch heut zu Tage beißt der

Wald , in dem die Mönche verborgen waren , und an der darin her¬

vorsprudelnden Quelle sich labten , des Priors Brunnen.
Bernerisches NeujahrSblatt «rost 1826.

2 ) Die Schwierigkeit der Lebensmittel und LeS Futters in ei¬

nem thcilweisc verheerten Lande für ein so zahlreiches Heer , zwang,

dasselbe in drey Corps abzutheilen , von denen j edeS abgesondert seine

Winter -Quartiere bezog. — Das erstcCorpS wurde in den Grafschaf¬

ten Bürcn undNydau  cantonnirt ; — Erlach  wurde

Mit 600 Mann besetzt, und der Kommandant dieser Division , der Graf

von Kent,  hcrbergte mit dem ganzen Englischen Adel im Kloster

FricniSbSrg (Band I . S 2sc>, Nr . i .) — Die zweyte Division,

nachdem sie die bevden Ufer der Aare  verwüstet hatte , blieb in den

Umgebungen von Wangen und Gipp  unter dem Befehl des Herrn

von Cou « y , welcher nebst dem Französischen Adel in der Abtey St.

Urban  Ivohnte . Ein drittes Corps , welches bis an die Reuß und

die Limmat vorgerückt war , verbreitete sich ist einemTheil des seit-
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geachtet , ( da die Landleute entflohen und beynahe alle Lebens¬
mittel fortgeschafft waren ) , großen Mangel ; und überdieß war
es leichter , die einzelnen Quartiere zu überfallen , als wenn das
Heer in großen Massen hätte concentrirt bleiben können. — So
geschah es , daß ( von der in die Gegend von Willisau  ver¬
legten Heeresabtheilung ) etwa 3000 Mann , welche um die Mitte
Christmonats auf einer Anhöhe bey Büttis holz  sich lager¬
ten , von etwa 600 (durch freywillige Unterwaldner und Luzer-
ner bis auf diese Zahl verstärkten ) benachbarten Landleuten über¬
rascht, aus ihrem Lager vertrieben , und mit Verlust von mehr,
als 300 . Mann nach allen Seiten zerstreut wurden 0»

Ein zweyter Ueberfall fand am h. Weihnachtstage zu Ins
statt . — Bürger und Landleute aus den Städten Aarberg , Ny-
dau , Laupen und von dem umliegenden Lande , durch eine große
Harst von Bern verstärkt , zogen mit einander gerade auf Ins
zu, griffen die Feinde an mit großem Geschrey: „Hie Bern !"
durch welches erschreckt, die Gugler sogleich die Flucht ergriffen.

Und als am Tage darauf sichere Nachricht nach Bern
kam, daß eine starke Abtheilung des feindlichen Heeres im Klo¬
ster Fraubrunnen  2) sich gelagert habe , da zogen die Bür¬
ger von Bern  aus bey angehender Nacht in großer , strenger
Kälte , und als sie in heimlicher Stille hinzukamen und auskund¬
schafteten , wo der Fsind läge , da beschlossen sie, denselben un-
verweilt anzugreifen , was auch geschah, zwey Stunden vor Tag
um Mettezeit.

Daselbst befand sich Herzog Zlffo (Avam ) von Call  es,
und andere angesehene Herren vom Englischen Adel . — Diese
waren schnell auf , und wehrten sich ritterlich , besonders im Kreuz,
gang , den man ihnen in heißem , schwerem Kampfe abgewinnen
mußte . Also siegten die Berner , und wurden 800 . Gugler er¬
schlagen, auch von den Bernern 3 Panner genommen . Etwa 20
der Letztem hingegen , von denen , welche zurückgeblieben wa-

hcrigen Kantons Luzern,  und sein Anführer : der Graf von Ar -
magnac,  wählte die kleine Stadt Willisauzu  seinem General-
Quartier . Don . DD/I.

1) Die Anhöhe, auf welcher die Gebeine der erschlagenen Eng¬
länder  bestattet sind, hat den Nahmen Engländer - Hubel
beybehalten.

2) Band l - S . 344.
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ren, um Beute zu machen , wurden durch andere mit großer
Macht heranziehende Feinde erschlagen 0.

Inzwischen war das feindliche Heer durch diese und wie«
derhohlte ähnliche , immer zu seinem Nachtheil sich entscheidende
Gefechte allmählig so sehr geschwächt und entmuthigt , daß Herr
von Coucy  in den letzten Tagen des Hornungs 1376 . seinen
Rückzug nach dem Elsaß  begann . — Es war auch hohe Zeit,
daß er sich zurückzog ; — denn Herzog Leopold  war mit ei¬
ner ziemlich bedeutenden Kriegsmacht zu Baden  angelangt;
— die damahls Oestreichischen Städte , Sempach , Reichen¬
de , Zofingen , Aarau , Bremgarten , Mellingen,
sollten ihre Besatzungen daselbst vereinigen . — Zürich , Lu-
zern  und Zug  bewaffneten Bürger und Landleute ; die drey
Wald statte und Glarus  gedachten , bei längerer Fortdauer
des Krieges , Bern und Solothurn  zu unterstützen 2).

Inzwischen war ein Theil des Schweizerlandeö in kurzer
Zeit fast zu einer Wüste geworden , so daß die kleinen Städte
am hellen Tage die Thore vor den herumschweifenden Wölfen
Verschlossen halten mußten , und bis im Sommer ( des Jahres
1376) eine bedeutende Theurung fortdauerte . Nach seiner Rück¬
kehr inS Elsaß  trat Herr von Coucy  mit seinem Better,
dem Herzog Leopold,  in Unterhandlung , welcher ihm die
(für fl. 48,000 angekauften) Grafschaften Büren  und Ny-
dau  abtrat , unter der Bedingung , daß er förmlich auf alle An¬
sprüche auf die Herrschaften des Hauses Oestreich  verzichte.

Es fiel nämlich die ganze Hinterlassenschaft des in Büren
Umgekommenen Grafen Rudolf von Nydau (als des letz¬
ten männlichen Sprößlings seines Hauses ) auf seine beyden
Schwestern , deren ältere , Anna , mit Hartmann,  Grafen
Von Kyb .urg 2) , die jüngere , Verena , mit Sigmund,

In Fraubrunnen wurde zum Andenken des Sieges eine
Lafel aufgerichtet . — Wenige Monate vor dem letzten unglückli¬
chen Treffen zu Fr au bru nn en , am 3. Merz t7<)8 , in Folge des.
sen Bern  in die Hände der Franzosen fiel , stürzte dir Säule , an
welcher ste befestigt war , zusammen. A. von Diktier  l.

2) VIII . — Nach andern Berichten
fand der Rückzug des Coucy'schen Heeres schon im Jenncr statt.

3) Sohn des irs7 . verstorbenen Grafen Ebe rhard (S . 10- 13.)
und der Anastasia,  Freyinn von Sig nau . — Graf Hart-
mann («erst . 1377.) hatte 4 Söhne : Rudolf , Ego,Berch.
<old und Hartmann,  und 2 Töchter : Margarethe,,  ver-
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Grafen von Thier stein , vermählt war . Nach dem Rückzugder Engländer hatten sich diese seine beyden Schwager allerStädte und Ländereyen bemächtigt , «welche dem Grafen von
Nydau  zugehört hatten . — Allein Johann von Vienne,
Bischof zu Basel,  war ihnen für Nydau  zuvorgekommen.— Es kam zum Krieg ; — die Truppen des Bischofs wurden
1376 bey Schwadern au  geschlagen , und derselbe mußte durcheine Ausgleichung , welche Herzog Leopold  zwischen beydenTheilen abschloß, Nydau  seinen Gegnern einräumen . — Der
letzte Graf von Nydau  hatte sein Erbe in großer Unordnung
zurückgelassen. Die beyden Grafen von Kyburg und vonThierstein (m ebenso wenig geordnetem Haushalt ) zu Ba¬se l und zuFreyburg imUechtland  bedeutende Summen ent¬
lehnt . — Der Herzog von Oestreich  beredete sie , die Herr¬schaften Nydau und Büren  für 48,000 Gulden ihm zu ver¬kaufen , und , da er wußte , daß die stärksten Gläubiger der Gra¬
fen diesenigen von Frey,bürg  wären , so entlehnte er in dieserStadt die ganze durch den Kaufvertrag übereingekommeneSumme 0.

mühlt an Freyherr » Thüring von Brandts , Verena,  Ge¬mahlinn Grafen Friedrichs von Zollern.
1) /e L . In Folge der aus den mehrsei¬tigen Schuldverhältnissen entstandenen Verwicklung hält eS schwer,über die Art und Weise, wie Herzog Leopold  die benannten Herr¬schaften an sich brachte, und wie er solche hinwieder an Hrn . vonC ouey  überließ , ohne Widerspruch ganz ins Klare zu kommen. —

Wahrscheinlich verpflichtete sich Herzog Leopold  in Folge der
nach dem Rückzug des Hrn . von Coucy  mit dem Lctztern stattgc-fundenen Unterhandlungen , denselben in den Besitz der Herrschaften
Büren und Nydau  zu versetzen. - Bevor aber diese Abtretungwirklich ausgeführt werden konnte , mußte der Herzog zuerst denAnkauf dieser Herrschaften ins Reine setzen, indem er die darauf
haftenden Schulden zu tilgen suchte, und den Mehrbetrag der Kaufs-summe an die bisherigen Besitzer vergütete . — Die Gräsin Annavon Kyburg,  geb . von Nyda  u , und ihr Sohn , Graf Rudolf,
verpfändeten daher am Mittwoch nach St . ElSbethcntag 1379- demHerzog Leopold  Burg und Stadt Nydau,  Burg und StadtBüren,  Burg und Stadt Altreu , und die Feste Balm,  mit
Leuten, Gut und aller Zugehörung um 4o,ooc>Gulden . (Solo  thu r.
nisches Woch,enblat, für <827 . Nr . 29) . — Am l6 . Nov. t37^.bekennt Herzog Leopold,  daß ihm die Stadt Freyburg  imyechtland auf die Grafschaft Ne ub urg , auf Nydau , Buren,

9 *
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( §. 16.) Ungefähr gleichzeitig mit der Verpfändung von

Npdau , Büren u . s. w. an Herzog Leopold erwarben zwar die

Gräfinn von Kyburg  und ihre Söhne ( im November 1379.)

um 12,200 Gulden pfandweise die Herrschaft BiPP mit Wiet-

lis bach und E r lis bürg )̂ , eine Erwerbung , die jedoch

nur eine seltene Unterbrechung bildete , in einer Reihe von Ver¬

käufen und Verpfändungen , welche dem endlichen Auslöschen

dieses einst so angesehenen Hauses vorangingen.
Der mit Anastasia,  Frepinn von Signau,  vermählte

Graf Eberhard  2) hatte bey seinem am 17tcn April 1357.

erfolgten Tode 3) 6 Söhne und 3 Töchter hinterlassen , von de¬

nen ihm der Aeltcste : Hartmann (vermählt mit Anna,

Gräfinn von Nydau)  in der Landgrafenwürde von Burgund,

und in den Herrschaften von Thun , Burgdorf , Olti gen

und Signau  folgte *) . — Von Hartmanns  Brüdern war

Eberhard  Probst zu Amsoldingen und im Jahre 1374. zu

Solothurn , Johann,  Domprobst zu Straßburg , Egolf und

Conrad  Teutsche Ritter ; — von seinen Schwestern : Su¬

sann « und Elisabeth,  Klosterfrauen . Graf Hart mann

Altrcu , Balm , die er von seiner Muhme , der Gräfinn

Anna von Kyburg , geborne von  Nydau , und ihrem Sohn

Rudolf für äo ooo Gulden in Pfand  hat , 20,000 Gulden ge¬

liehen , und verschreibt ihr die Hälfte obiger Pfandschaflen . (F.

Li ch now Sky B . 4.) ; — und am Donnerstag vor dem heiligen

Krcuzestag zu Herbst 1381. thut Herzog Leopold  kund , daß

der Schultheiß , der Rath und die Bürger zu Frey bürg  im Necht«

land von denen von So lotburn  die Stadt Buren  um fl. 2500.

gelöset, daß er den Vorgenannten von Frey bürg  diese f̂l. 2300  auf

Nydau , Buren  und alle die (Besitzungen) , so er von der Gräfinn

Anna von Kyburg  und ihrem Sohne gekauft , angewiesen habe,

also , daß ihnen von seinem Nutzen daselbst alljährlich der Nutzen

von 280 fl. ohne Abschlag zu Zins fallen soll, bis er oder seine Er¬

ben sie der obg. 2600 fl geeichten und bezahlen (Solothurni-
scheS Wochenblatt für 1827. Nr 2s.)

1) ah'. Z)
2) G . 10- 12.
S) Nachdem er noch kurz zuvor dem Reichstag zu Metz beyge-

wohnt. Hr 'ea-.
4) Auch die übrigen Geschwister hatten Antheil daran.
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verstarb am Asten Merz 13770 ' Schon am 12ten August des
gleichen Jahrs waren seine Witwe Anna  und sein Sohn Ru¬
dolf  genöthigt , von den Frepburgerir  3000 Gulden auf¬
zunehmen Graf Rudolf  verkaufte im nähmlichen Jahr einen
Theil der Herrschaft Alt reu , Selzach und Bettlach an
Rudolf Siegfried,  Bürger in Solothurn,  verpfändete
1378, was er noch an Rechten zu Hutwyl  besaß , theils dem
Hugo von Seeberg,  theils dem Grimm von Grünen¬
berg,  und verkaufte Diesenberg  an den Grafen Bocca 2).
Im I . 1379. verkauften die Gräfinn Anna  und ihre Söhne
ihren Antheil an der Herrschaft Aarbcrg  um 4200 Gulden
den Bernern )̂  und einige Monate später ( wie bereits be¬
merkt) Np dau , B üren , Altreu und Balm  dem HerzogLeopold.

Mit einem Theil des Geldes , welches Rudolf  für Ny-
dau  bekommen hatte , zog derselbe, um alldort sein Glück zu

1) Schw . G esch f. XI . S . 177.
2) 7-'. L . / V/,77L. t?. O . « « ecelorn !. 7V> >

6 . p . 213.
3) L . ^ 7/,7/2.
4) Lt . Urkund ä .ä . an Unserer lieben Frauen Abend der Licht-

messc 1379. (S 0 l 0 t h u r n isch c S Wochenblatt  von 1829. Nr-
32 .) — Am nächsten Frcytag nach dem heil . Ostertag 1367. hatte
Graf Peter Aarberg  mit Zubehörde verkauft dem Graf Ru¬
dolf von Neuenburg. Ny dau um 10,000 Gulden von Florenz(S 0 l. Wochen bl - von 1829. Nr - 30.) , am ausgehenden May gl.
ZahrS verlieh der Letztere um 8438 Gulden , zu einem MannSlehcn,
und am 2ten Brachmonat verkaufte er gegen Wiederlösung m 21
Jabren die gleiche Besitzung der Stadt Bern. (G 0 l . W 0 chenbl.
von 1829. Nr . 31.) — Am nächsten Donnerstag nach St . Michaelis-
tag 137k. bestätigte Kaiser Karl IV . denBernern  die Pfand¬
schillinge der Feste und Stadt zu Aarbcrg.  1377 . im Brächet,
mvrndeß nach St -Peter und Paulus der heiligen zwölf Bothen , ver¬
kaufen, in Folge des Todes des Grafen Rudolf,  Graf Sigmun ^
von Thierstcin , der ältere,  seine Ehefrau Verena,  geb . v.
Nydau,  Graf Otto  und Graf Gigmund von Thierstcin^
ihre beyden Söhne , den halben Theil von Aarberg  u . s- w. um
4ooo fl. voi, Florenz den Bern er » ; — (Sol Wochenbl.  von
1829, Nr . 31 . 32 .) welche hierauf , ( wie bereits bemerkt ) , 1379 die
andere Hälfte von der Gräfinn und den Grafen von Kyburg  er¬kauften.
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machen , nach der Lombardie ; brachte aber später von daher
zwar wohl den Ruf glänzender Thaten , aber nicht den Gewinn
zurück, dessen er so dringend bedurfte . Im Winter 1382. ver¬
kauften die Grafen Rudolf und Berchtold von Kyburg
Walthern von Erlach  um 200 Gulden die Probstey Het-
tiswyl,  im Frühjahr die Gräfinn Anna und GrafNudolf  um
1050 Goldgulden von Florenz der Stadt Freyburg den I li¬
stig au  in seiner ganzen Ausdehnung , nebst der jährlich 12
Saum Wein ertragenden Vogtey des Priorats auf der Insel
im See gegen Wicderlösung . Am 12tcn August mußten Gräfinn
Anna und Rudolf  50 Gulden und 12 Schilling von Ma-
thys Eberlin  dem Juden und Ester Mannlinon  der
Jüdinn , seiner Ehefrau , Bürgern zu Bern,  aufnehmen , wobey
sich auf ihre Bitte Conrad Sachs von Teitingen,  Schult¬
heiß zu Burgdorf , Peter von Matstetten , Erhard
von Igliswyl und Ulrich vonBürron,  Bürger daselbst,
als Mitschuldner unterschrieben 0.

In dieser hoffnungslosen Lage faßte Graf Rudolf  den
unglücklichen Entschluß , durch einen Ueberfall auf die Stadt
Solo thuen, mitten im Frieden , seinem verfallenen Glücke
einen neuen Aufschwung zu geben . Am Listen September 1382.
schloß derselbe mit Diebold,  Herrn zu Burgundisch  Neu¬
ch atel  und Vizgraf von Beaume,  eine Uebereinkunft zu
gemeinschaftlichem Ueberfall der Stadt , zu deren Plünderung,
über die Theilung der Gefangenen und der Beute 2).

In der Nacht vom Uten auf den 12ten Nov . ( nach dem
St . Martinsfest ) erschienen sie zur verabredeten Stunde vor
SolothurnS  Mauern . Allein , sey es , daß die Wachen sie
frühzeitig genug bemerkten , oder daß ( nach andern Berichten)
Hans Nott,  ein Bauer von Numisbcrg  ihnen vorgeeilt
war , und die Bürger von der drohenden Gefahr benachrichtigte:
— in der Stadt ertönten die Sturmglocken , und riefen immer
neue Scharren von Bürgern auf die Mauern . — Der Ueber¬
fall mißlangt ) ; — in sinnloser Erbitterung verwüstete Graf Nu-

1) n L . A. von rtllier l . 268. 26S. Gol . Wo.
chcnb l. 1826. S . 498.

2) Schwitz . GeschichtSf . X!. t77- Sol . Wochenbl.
1822. 200.

3) Die Aussicht auf das Gelingen dieses Ueberfalls soll auf ein
geheimes Einversiündniß mit einem dortigen Chorherren: HanS
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dokf  die Umgegend , beförderte aber durch ein solches Verfah¬
ren seinen und seines Hauses rühmlosen Untergang . Solo»
thurn  mahnte Bern  vermöge bestehender Verträge zu Hülfe.
— Die Berner wurden noch mehr erbittert , als es verlautete,
ähnliche Uebersälle sehen auch Aarberg und der von Bern
und den Grafen von Khburg  gemeinschaftlich besessenen und
damals von Bern  bevogteten Stadt Thun  bereitet gewesen,
und blos durch die Wachsamkeit der Vögte und der Besatzungen
vereitelt worden Bchde Städte bekriegten nun den Grafen
Rudolf,  welcher , von Jedermann verlassen , nirgends Unter¬
stützung fand . — Er verließ Burgdorf,  begab sich mit seiner
Mutter nach Basel,  und hielt sich, von Schulden und Man¬
gel geängstigt , bald dort,  bald zu Ölten  auf , bis an seinen,
schon im Spätsommer 1383. erfolgten Tod . — Sein Oheim,
Graf Berchtold ^ , übernahm einstweilen die Leitung aller
Khburgischen Angelegenheiten , und theilte sie dann mit seinem Nef¬
fen , dem Grafen Egon 3) . Bern  mahnte die Eidgenossen,
und erhielt entsprechende Antwort . — Herzog Leopold  verhieß,
sich parthcylos zu verhalten , und den Feinden Berns  keinen
Durchzug durch sein Land zu gestatten . Der Krieg begann ; —
doch schon nach fünf Tagen erfolgte ein Waffenstillstand bis zum
5tcn Jenncr 1383

An diesem Tage , ( an welchem der Stillstand zu Ende lief ) ,

am Stein,  sich gegründet haben. — Zufolge des Solothu»
irisch en Wochenblattes  von 182S. Nr . 48 . «her hieß derjenige
Chorherr , welcher bey der Mordnacht zu Solothurn erschlagen wurde,,
Johannes Jnn lasse r.

2) Gerhard von Krauch that war Berns  Vogt zu Aar¬
berg , und Thomas Biderbo  ihr Schultheiß zu Thun . —
Schweiz . Geschf.  XI . 178. Sol . Wochenbl. »827 . i4L unk1832. ^26.

3) 4ter Sohn des 1357. verstorbenen Grafen Eberhard,  Bru¬
der des mitAnn  a, Gräfinn vonNYd  a u, vermählten Grafen Hart»mann.

4) Zweyter Sohn des 1377. verstorbenen Grafen Hartmann,
Bruder des 1383. verstorbenen Rudolf,  dessen jüngere Brüdcr
Bercht old und Hartmann  Teutsche Ritter , dessen eine Schwe-
ster, Margaretha , an Thüring  Freyherr » vouBrandiS,
Verena  an den Grafen Friedrich von Zollern  vermählt war.

i ) 6. s . An dem Sonntag nach St . MartinStag früh , eine
Stunde vor Tag . Soloth . Woch enblatt von 1S2S. Nr - 46.
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kündigte auch Hemmann von Vechburg,  welchem die Gra¬

fen von Kyburg  sein ererbtes Gut , die Feste Buch egg,  vor¬

enthielten denselben Fehde an.
Auf dieser Feste befanden sich damahls zwey Grafen von Ky¬

burg,  wahrscheinlich Rudolf und Conrad ?) . Sie ver¬

zweifelten an der Behauptung der Burg . — Um nicht abge¬
schnitten zu werden , steckten sie solche in Brand , führten ihre

Knechte daraus ab , ritten nach Burgdorf,  und überließen den

2) Vermuthlich geschah die Wegnahme der Feste Buchegg

durch die Grafen von Ky b u r g während des sogenannte » F al-

kensteiner - Kriegcs (Schw . Gesch.  XI . 162— 169.) — Frey¬

herr Hemmann von Vechburg, (abstammend aus einem Neben«

zweige der Grafen von Falke 7 stein ) , war rechtmäßiger Besitzer

der Feste Buchegg  in Folge seiner Vermählung mit El isa beth,

Schwester des am i . Febr - 1375 . kinderlos verstorbenen Burkhard

des .Jüngern , Freyherr » zu Buchegg,  dessen Großvater,

Ritter Burkhard Senn von Münsingen,  durch seine Ge«

mahlinn Johanna  gemeinschaftlich mit seinem Schwager , Freyherr

Ulrich von Eign au , zum Besitze der Herrschaft Buchegg  ge¬

langt war ; — nach dem am 20 May 13-47. erfolgten Tode des Gra¬

fen Hugo,  dessen überlebender Bruder Berchtold (welcher 1324.

als Comthur des Teutschen Ordens durch seinen erfolgreichen Wi¬

derstand gegen den König von Frankreich ein unsterbliches Verdienst

um das ganze Teutsche Reich sich erworben sS . ? .) .) durch seinen

Eintritt in die Kirche dem Erbrecht auf die Besitzungen seines vä-

terlichen Hauses entsagt hatte . — Da es, des beschränkten Raumes

wegen , dem Verfasser nicht vergönnt ist , in die so merkwürdige

Geschichte des Hauseü Buchegg  und seiner Nachfolger tiefer ein-

zutretten , so findet er um so eher sich verpflichtet , auf die im Xl-

Band des Schweizerischen Geschichtsforschers  enthaltene,

eben so gründliche , als gediegene urkundliche Geschichte der Herr¬

schaft Buchegg  zu verweisen , deren einsichtsvoller Herr Verfasser

nicht nur darauf sich beschränkt , der gewählten Aufgabe aufs voll-

ständigste zu genügen , sondern noch überdicß über das innere Wesen

des Schweizerischen Mittelalters eben so neue , als wichtige Auf-

schlöffe gewährt.
3)  Die jüngsten Söhne des Grafen Eberhard II. — Graf

Conrad  zog nachher nach Preussen,  wo er noch im Jahr

1Z9§. die Würde eines obersten SpitalerS des Teutschen Ordens
und eines Comthuren zu Elbtng  bekleidete. Schweiz . Ge-
schtchtSf-  Xl . « . 180.
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rechtmäßigen Eigenthümern der Burg ihre rauchenden Trüm¬
mer . Um sich zur Führung des Krieges Geld zu verschaffen,
Verkauften die Grafen : Berchtold und Rudolf,  sein Neffe,
an St . Sebastianstag 1383 . drey Mühlen zn Burgdorf  an
die Gräfinn Anna  um 700 Gulden , und im April stellten
sie Moses  dem Juden zu Basel  wegen einer Schuld von
100 Florenzer - Gulden einen BürgenWährend  sie dieses
in Basel  verhandelten , rückten die Berner und S olothur-
ner,  verstärkt durch Zuzüge aus den Waldstätten , von
Zürich , Zug , Glarus,  auch von dem Grafen von Sa-
voyen vor Burgdorf,  welches aber der täglichen Bewer-
fung und Beschießung mit Wurfzeugen , Armbrusten und Büch¬
sen einen entschlossenen Widerstand entgegensetzte , so daß ( am
nächsten Dienstag vor St . Georgentag 1383 .) ein dreywöchent.
licher Waffenstillstand abgeschlossen wurde , während dessen durch
den Aargau  für die belagerte Stadt ein Zuzug heranrückte,
und Heinrich von Tettnang,  Graf zu Montfort,  deren
Besatzung durch 200 Reuter verstärkte , so daß mit Ablauf des
Waffenstillstandes auch die Belagerung sich endigte Nicht
glücklicher waren die Verbündeten vor Ölten,  wo ein mit
Wolkenbruch verbundenes , ungewöhnliches Gewitter zur Auf¬
hebung der Belagerung beytrug . — Dagegen eroberten die
Berner die Festen S chwand en , Schn abelburg (zwischen
Langenstein und Grünenberg,  an der Grenze des Aar-
gaues, ) Friesenberg , Schweinsberg und Grim¬
me  n st c i n.

Im Winter 1383—1384. zog Graf Berchtold mit den Bür¬
gern von Burgdorf  und den Grafen Simon und H anS
von Thierstein  gegen Nötenbach an die Letze ( Verschanzung ) ,
die des Thales Eingang verwahrte . — Die solche besetzenden
Landleute aber fochten ritterlich ; - so daß ihre Gegner mit

4) Lt . Urkunde st. st. Burgdorf am St . Scbastianstag 1383.
Sol . Wochenblatt  von 1825. Nr . 47.

3) L.
6) Aus einer im Sol . Wochenblatt  von 1835. Nr . 28. ent-

haltenen Urkunde wird gefolgert , daß zuerst nur die Städte Bern
und Golothurn  um die Mitte M-rimonatS die Belagerung von
Burgdorf  unternahmen , und daß erst, als die Eidsgen offen
am Ende der sten Woche das Heer der Belagerer bis zur Zahl von
lö/Ooo Mann verstärkten, Burgdorf  einen Waffenstillstand schloß,
der mit dem Psingst.Dieristag (12. May ) zn Ende gehen sollte.
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großem Nachtheil abziehen mußten . — Darauf ergab sich auch
Burkhard von Sumiswald,  ein Freund und Bundes¬

genosse Kpburgs,  den Bernern , die sein Schloß Trachs et¬

wa ld belagerten , und nahm ihr Bürgerrecht an . — Die Gra¬
fen von Kyburg,  welche in diesem Kriege ihre letzte Kraft
erschöpft hatten , ersuchten setzt die Ei ds g e no ssen,  vermit¬
telnd zwischen sie und die Berner  zu treten . — Diese schick¬

ten zur Friedensunterhandlung Gesandte nach Bern und Burg¬
dorf. — Am 5ten April 1384. verkauften die Grafen : Berch-

told  und seine Neffen Ego und Hartmann von Kyburg
Thun und Burgdorf  mit allem,  was dazu gehörte , der
Stadt Bern  um 37,000 Gulden *) .

Am 7ten April kam zwischen den drey Grafen und der
Gräfinn Anna  einerseits , den Städten Bern und Solothurn
anderseits , der eigentliche Friedensvertrag zu Stande , in welchem

jenen ein ewiges Bürgerrecht in Laupen,  und , im Falle sie

angegriffen würden , die Hülfe jener Städte und ihrer Eidsge-
nossen zugesichert wurde . — Die Landgrafschaft Burgund  mit
den dazu gehörenden Rechten und die übrigen Besitzungen blie¬
ben ihnen ; — für Streitigkeiten wurden Ort und Art der Ent¬
scheidung , als höchste Instanz das Gericht der EidSgcnoffen zu
Luzern  festgesetzt 2) .

Wenn man den mit diesem Friedensschlüsse verbundenen

Ankauf von Thun  auf den ersten Anblick insofern sich nicht
erklären kann , als die Berner solches bereits schon beynahe

61 . Jahre früher ( zwar unter dem Vorbehalt der Wiederein-

lösung nach 10. Jahren ) von dem Vater und Großvater jener
Grafen angekauft hatten 2) , so laßt sich dieses dadurch er¬

klären , als Graf Eberhard  1323 . Burg und Stadt Thun
den Bernern  zwar verkauft , von denselben aber gleichzeitig

wieder als Erblühen empfangen , und festgesetzt hatte , daß im
Fall er selbst ohne Leibeöerben , oder diese ohne Nachkommen
absterben würden , Thun  alsdann denen von Bern  als ihrer

rechten Herrschaft zufallen soll ») .

Soloth . Wochenblatt  von 1825. Nr - 47.
2) Amtliche Sammlung der Aeltern CidSgen . Ab¬

schiede.
Z) S . 11. 12.
4) Lt . Urkunde 6. 6. am nächsten Monntag nach Gt . NiklauS-

Tag 1323. Jakob Rubin des Rath » : Handvest « der
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Hauptsächlich aber darf nicht übersehen werden , baß der
gewaltsame Tod des Grafen Hartmann (S . 11 .) schon 1326.
König Friedrich  veranlaßt hatte , dessen Besitzungen seinen
Brüdern , den Herzogen von Oestreich,  zu verleihen 0 , —
mithin dem Bruder des Verstorbenen , Graf Eberhard,  solche
zu entziehen ; — welcher Entziehung dieser Letztere durch einen
am 24sten Merz 1331 . mit den Herzogen von Oestreich ( Otto
und Albrecht ) zuBrugg  abgeschlossenen Vertrag dadurch
begegnete , daß er ihnen mit seinen Leuten , mit aller seiner
Macht zu dienen und zu warten verhieß , wogegen die Herzoge
aller Ansprüche auf seine Lehen und Allodien sich begaben 2) . —
Als nun im Verfolge Bern  den Laupner -Krieg siegreich bestand,
sah Graf Eberhard  sich genöthigt , am 9ten Julii 1342 . , nebst
seiner Gemahlinn Anastasiaund  seinem Sohne Graf Hart-
mann,  die Verhältnisse von Thun  betreffend , einen Vertrag
abzuschließen ^) , was jedoch seine Söhne nicht verhinderte , 1363.
Thun (nebst Burgdorf und Oltigen  mit allen ihren Zu-
behörden ) den Herzogen von Oestreich  zu überlassen , und
von denselben wieder zu Lehen zu empfangen — Am 13ten

1) Oei grseia . H . R.. 8 . - no « in ciroo,
„ourn Illustres et Otto , Ouees

et ä'ttrre Principes et krstres nvstri lisrissiwi , —
„LisUein frstrilius nostris eorum ^us liereNibus , Lsstra , lVIuni»
„eiones , Opiäs et Villss , so ^ura patronstus bleclerigruin , czus
„ipris insunt , so onini » LÜs t>ona , c>uoourutue noinine oonsesn-
„tur , eum univcrsis suis pe >tineneiis , iurikus , oonsuetuUinibus
„et olruenoionibus ĉ uibuseunc ûe , nobis et linperio , ex Worts
„lelieis inernorie oomitis in so <ls Iio.
„miciäio , reu kratrioiüio in eoäem Hartmanno per kratrem Luum
„blderkaräum xerpetrato in Rurzonia , guoä vulxariter Lurxun-
„öen nuncupatur , vaosncia pro sliguali releusminis eonsolaviono
„et lslrorum reeompenss , libero in feuäum conkerimus 6e Ide-
„xie plenituüine xoteststis . - vstum in 8elss IIII
IN. kedrusrii -^nno Oomini ^ lillerimo Irecentesimo vieesimo
sexto - " O estr e i ch unter K. Fricdrich - em Schö«
nen von F . Kurz : Beylage  dir . XXX . S - 4ss.

2) L . / 'r/ittL.
3) 1̂ . L-
ä) Lt . Urkunde tl. 6. Brugg im Aargau am Freytag vor St.

Margarcthen -Tag 1363. Soloth . Wochenblatt von isrt.Nr . 42.
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Julii1375 . verpfändete Graf Hartmann den Vernern  die
Burg zu Thun  aufs Neue um 20,100 . Gold -Gulden nach dem
Gewichte von Florenz *) , und am 5ten April 1384. wurde , ( wie
schon bemerkt) , der Verkauf von Thun an Bern  vollendet.

Wenn eS somit ( von dem ersten Kaufsvertrag an gerechnet)
60. volle Jahre dauerte , bis Bern zu Thun ' s vollständigem
Besitze gelangen konnte , wenn in der Zwischenzeit die Frage
über dessen Besitz sehr schwankend und wechselvoll erschien , so
gereicht es dagegen dessen alten , so wie den neuen Besitzern zu
wahrer Ehre , daß sie ihre Verlegenheiten und ihre Streitig¬
keiten die Stadt Thun  selbst nicht entgelten liessen , sondern
derselben Frepheiten wiederholt bestätigten.

Die Stadt Thun, (deren Burg dem letzten Herzog von
Zähringen  ihren Ursprung verdankt ) hatte 1250. von
Hartmann dem Jüngern,  Grafen von Kybürg,  ihren
ersten , 1264. von dessen Wittwe , der Gräfinn Elisabeth,  ihren
zweyten Freyheitsbrief empfangen )̂ ; — am 26sten Merz 1310.
ertheilten ihr die Grafen Eberhard und Hartmann  einen
neuen Freyheitsbrief )̂ , am St . Michaels -Abend 1323. zeigte
Graf Eberhard den Thun ern  den Verkauf an Bern
an °) , am nächsten Mittwoch nach St . Michaelstag 1323. be¬
stätigte die Stadt Bern ihre Freyheiten zum ersten , am 12ten
April 1334. zum zweyten , am Monntag nach St . Mathiaötag
1363. zum dritten , am nächsten Sonntag nach St . Martins¬
tag 1382. zum vierten Mahl —

Schon unter den Grafen von Kyburg war Thun  be¬
deutend bevölkert , und sowohl an Ausbürgern , als an Gebäuden
erweitert . — Schultheißen des Grafen und mit ihnen 12. Naths-
herren richteten und büßten gemäß den Stadtrechten , die selbst
der Graf nicht übertrat . — Ueber 70. edle Geschlechter werden
zu ihren äußern Bürgern gezählt ?) . — Der 1375. getroffenen
Uebereinkunft gemäß , fand , ( wahrscheinlich bis zum vollständigen
Verkauf an Bern ) , die Einrichtung statt,  daß der Rath von

1) A. von Ti liier l.
2) Band I. S . 247.
3) Band l . S . 284.
4) G. 12. N- i.
5)  Lt . Urkunde«1. 6. St . MichelS-Aben- 1323. I . Rubin.
6) I . Rubin.
7) Schweiz . Ritterburgen . Bd. H-
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Bern zwey seiner Mitglieder vorzuschlagen hätte , von welchen
der Graf Einen erwählen würde , der die Burg beziehen , den
Titel eines Schultheißen der Stadt Thun führen , und dabey
schwören sollte, sowohl die Rechte der Herrschaft Kyburg , als
die der Städte Bern und Thun , den alten Verträgen zwischen
der Herrschaft Kyburg und der Stadt Bern unbeschadet , zu
handhaben . Ebenso wurde der aus 24 Gliedern bestehende Rath
von Thun , halb von Kyburg und halb von Bern besetzt, und war
verpflichtet , die Wahrung der Rechte beyder Theile zu beschwören Ö.

Bern ' s Erwerbung vonBurgdorf  unterscheidet sich von
derjenigen von Thun darin , daß sie nicht früher angebahnt,
sondern durch einen einzigen Kaufsvertrag abgeschlossen wurde.
— Darin hingegen stimmen beyde Erwerbungen vollkommen
zusammen , daß wenige Wochen nach des Kaufes Abschluß Bern
auch der Stadt Burgdorf  verhieß , sie bleiben zu lassen , zu
beschirmen und zu halten bey allen ihren Freyheiten , Rechtungen
und guten alten Gewohnheiten 2) .

8. 17. Wenn mithin in Thun , sowohl als in Burgdorf,
des Wechsels ihrer Herrschaft ungeachtet keine wesentlichen Ver¬
änderungen statt fanden , so wurde hingegen Bern  selbst , in
Folge jenes wiederhohlten kostbaren Territorial -Erwerbeö 2) , in
seinem Innern in so weit aufgeregt , als man 1375. zum An-

1) A. von Tillier  I.
2) Lt . Urkund an dem nächsten Monntag nach St . Jörgentagl384.

Soloth. Wochen  bl . von  1823 . Nr . 47. — Die Gcbrüdere Eber¬
hard und Hart mann  Grafen von Kyburg  hatten 1316. der
Stadt Burgdarf  einen Freyheitsbrief ertheilt . (WaltherS
Versuch einer Einleitung zu den Geschichten des
bernerischen Stadtrechtes II . Hauptstück . Beylage  X
sl . xvi - xcv ) ), und am 8. Nov. 1322. hatte Graf Eberhard
den Bürgern zu Burgdorf  denselben bestätigt . ( S . 12. Nr . 2.)
(Band I. S 216)

s) Neben der bereits schon früher erwähnten Erwerbung von
Laupen (S . 34.) , HaSle (S . 33.) , Thun und Burgdorf
und Aa . be rg,  ist noch zu erwähnen der 1332. statt gefundene
Ankauf des Städtchens Mülinen  am Fuße des Niesen,  sammt
den zwey Dörfern Rüdlen und Wengi  um st. 3723. von Frey«
Herrn Thu ring von Brandts,  so wie der am St . ValentinS-
tag 1380. erfolgte Ankauf der Dörfer Seedorf (mit dem Kirchcn-
satz)/ Bachwyl , Lobsingen  u . s. w. von dem Stift Frienis»
berg.
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kauf der Burg Thun fl. 20,100 . und in den Jahren 1367. bis
1379. für Aarberg und Seedorf fl. 18,600 . von der Bürger-
schaft geborgt , und dafür Schuldbriefe ausgestellt , allein die
Rückzahlung zu bestimmter Zeit nicht geleistet hatte . — Deß¬
wegen wollte Niemand mehr von den Bürgern sein Geld zu
öffentlichen Anleihen hergeben , und der Rath sah sich genöthigt,
dasjenige , was er sonst um fünf vom Hundert von den Bürgern
erhielt , zu Basel , Freyburg im Breisgau , Neuenburg , Luzern
zu mehr als dem doppelten Zinsfüße aufzunehmen , so daß man
auf solche Weise vor dem Ende des Krieges eine Summe von
mehr als fl. 60,000 . an Hauptgut schuldig war . — Dieß ver¬
anlaßte zuerst Zusammenkünfte und Unterredungen der Mißver¬
gnügten auf den Gesellschaften , und in der Faßnacht 1384. die
Versammlung einer Anzahl unzufriedener Bürger in der Pre¬
digerkirche , welche auch die Gesellschaften und Handwerke dahin
beriefen , worauf von der vereinigten Gemeinde der ganze Rath
abgesetzt, der Schultheiß Otto von Bubenberg (dritter
Sohn Johannes des Aeltern)  nebst vier andern Raths¬
gliedern zwar sogleich wieder erwählt , an die Stelle der klebri¬
gen aber unter ihren Mitbürgern beliebtere Männer gesetzt
wurden ») . Kurze Zeit nach dieser Negierungsveränderung
wurden am St . Mathiastag 1384. verschiedene Beschlüsse gefaßt,
theils zur Befestigung der neu gewählten Regierung , theils zur
Abhülfe früher bestandener Mißbrauche . — Man soll jährlich die
Hälfte des Raths , oder , wenn es nöthig wäre , den größer»
Theil ändern , so daß niemahls zwey Brüder mit einander im
Rath säßen ; Niemand dürfe sich für die Grafen von Kpburg
oder andere äußere Herren verbürgen ; — dem Jnnhalt der
Handfeste zufolge sollen die einträglichen Stellen alljährlich ab-
geändert > verden , eö sey denn , daß die Räthe und die Gemeinde
es für zweckmäßiger erachteten , jemand in dem Besitze derselben
zu bestätigen , u. s. w. — Wenn diese Bestimmungen nur zu
sehr auf Mißtrauen und entzweyende Eifersucht hinweisen , so
dürfen deren Ursachen keineswegs nur in der durch die Ge-
biethsvergrößerung herbeygeführten Finanzverlegenheit gesucht,
sondern die Negierungsveränderung von 1384. darf vielmehr
nur theils als Folge , theils als Gegenwirkung früherer Aufre¬
gungen und Veränderungen betrachtet werden.

1) G . 37 . Nr . 3.
2) A. v o n T i l l t e r r.
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Da ( wie schon bemerkt ) die Bürgerschaft der Stadt Bern
«us freyherrlichem Adel , lehensfähigen Geschlechtern ( achtbaren
Bürgern ) und Handwerkern bestand , da die große Zahl der
Letzter» ( Handwerker und Landarbeiter ) dem reichen Adel , Von
welchem die meisten derselben abhängig waren , ein so entschei¬
dendes Uebergewicht gab,  daß er beynahe ausschließend zur
Schultheissenwürde , und stets in großer Mehrheit in den Rath
gewählt wurde , so erregte dieses die Nacheiserung der achtbaren
Geschlechter , welche durch die Wahl des Cuno Münzer  zum
Schultheiß 0 und durch Loren ; Münzers  von 1302. bis
1319 . ununterbrochene jährliche Bestätigung in der gleichen Stelle
zwar ihren ersten Sieg errang und behauptete , von 1319 . bis
1350 . aber dem freyherrlichen Adel das Uebergewicht insofern
überlassen mußte , als während dieser Zeit die Schultheissen¬
würde beynahe ausschließend mit dessen Standesgenoffen besetzt
ward 2) . Nachdem aber der an der Spitze des freyherrlichen
Adels stehende Iohann von Bubenberg  der Aeltere von der
Zeit der Laupenschlacht bis 1350. ununterbrochen das Staatsruder
gelenkt ( S . 37. Nr . 3.) , gelang es den achtbaren Geschlechtern
nicht nur , von seiner so rühmlich bekleideten Stelle ihn zu ent¬
fernen , sondern sie trieben es so weit , denselben nebst einigen
Räthen auf 100 Jahre und einen Tag aus der Stadt zu ver¬
weisen , indem Peter von Balm,  der in der Schlacht bey
Laupen der Stadt Panner mit großem Ruhme getragen hatte,
an seine Stelle gesetzt ward

Peter von Balm ' s  Klugheit und das Ansehen , welches

1) Band l . 248. 34i.
2) Don 1319. an wechselten Johann v. Bubenberg  mit

Edeln von Rümling en , Egerten und Kramburg,  bisweilen
auch mit  Loren ; Münzer. — Von 1334.—133S. behauptete die
Schultheissenwürde Ritter Philipp von Kien.  Als Dicnstmann
Graf Eberhards von Kyburg  trat er beym Ausbruch des Lau-
prnkriegcS von derselben ab , die nun sein Freund Johann von
Bubenberg,  durch die standhafte Leitung der öffentlichen Auge-
l«4e«heiren im Laupenkriege bewährt , bis zum Jahr Eo . inne
behielt . — Bis 1364. wurde nun die Schultheissenwürde jährlich
gewechselt. — Die achtbaren Geschlechter behaupteten steh während
dieser Zeit ungestört im Besitze derselben. A. von Ti Hier  I.

3) Das Geschlecht der Edeln von B alm hatte seinen Sitz bey
Oberb alm  im Landgericht Sterneberg . — Peter von Balm
war Heer zu U Hingen.
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der Rath durch die von ihm empfohlene Mäßigung sich erwarb,

hielt , so lange er lebte , alle Hoffnung der gestürzten Gegen-

parthep darnieder . — Daher blieb Johann von Buben¬

berg  während dieser Zeit ruhig und ohne Rache auf seiner

Stammburg und dem neu erworbenen Schlosse zu Spietz  i ) .

An der Spitze seines zahlreichen Gefolges und mit sechs hoff¬

nungsvollen Söhnen war er dem Panner der Stadt gefolgt,

und hatte mit Auszeichnung an der Seite seiner Neider ge¬

fochten. — Als nun ( 1^64.) hjx Kunde von Peter von Balin'  s

Tode zu seinen Ohren kam, so begab er sich nach seinem, nahe

bey Bern  gelegenen Stammsitze Bubenberg,  wo er zahl¬

reichen Besuch empfing . — Vergebens bemühten sich die Macht¬

haber die Menge im Zaum zu halten . — Mit jedem Tage

schien die alte Vorliebe der Handwerker für das Haus der

Bubenberge  lebendiger zu erwachen , die Sprache seiner An¬

hänger an Freymüthigkeit und Unerschrockenhcit zuzunehmen . —

Stürmisch versammelte sich endlich die ganze Gemeinde Ende

Junii in der Predigerkirche , wo die Wiedereinsetzung des alten
Bubenbergs  mit lauter Stimme gefordert wurde . — Die

Nöthe zögerten , und suchten in bestehenden Gesetzen und bin¬

denden Formen Vorwände , um die Befriedigung der Wünsche

des Volkes zu vereiteln . — Es war zu spät ; — diese Künste

beschwichtigten keineswegs die ungeduldige Menge . — Als ihr der

Stadtschreiber aus der Handfeste vorlas , daß , wer einmahl vorn,

gemeinen Rath entsetzt worden sey, niemahls mehr in denselben

gelangen solle , entstand ein lautes Geschrey ; dieses sey nicht
das rechte Gesetz ; — ja , einer , Nahmens Gangbein , warf

sogar eine Handvoll fauler Kirschen auf die Handfeste , so daß

r) ES hatte derselbe 1SZS. die Herrschaft Spietz  gekauft von

I oh a n n es von Slr ä ttl ing e n , nach dem Tode Heinrichs
von Etröttlingen , I ohannsen  Sohn . — In diesen Kauf

willigen ein Wernhcr Münzer, Zo  h a n n e s von Strä ' tt«

ling  en , Tochtcrmann , L or e n z Mü n z er, sein Bruder und Burk-
hard von Bannewil,  ihr Schwager , welchen diese Herrschaft

I3,r6. Lurch Johann und Heinrich  von G trä trl ing en  pfand¬
weise verkauft worden war - — Schon am St . MichaelStag 133A.

hatten die Berner  mit Herrn Johannes von Bubenberg,

Ritter , einen Vertrag geschloffen, daß er ihnen diesen Krieg aus

mit seiner Burg und Feste zu Spietz  mit Leuten und mit Gut,

so dazu gehören, soll beholfen und berathen seyn Wider ihre Feinde

u. s. w. Schw . Museum von  1787 . 8teS Heft.  G . 7äi.
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dem erschrockenen Stadtschreiber das Buch aus den Händen
fiel. — Hastig wurde es von einem Bürger aufgehoben , und
aus demselben ei» Artikel vorgelesen , laut welchem die Ge¬
meinde den Schultheissen erwählen , und alles dasjenige be¬
schließen möge , was zum Nutzen und zur Ehre der Stadt ge¬
reiche. — Hierin fand die Gemeinde hinreichende Rechtfertigung
ihres Begehrens . — Jubelnd lief der ganze Schwärm vor das
Haus des regierenden Schultheissen : Cuno von Holz ( ge¬
nannt Sch w arzen  b urg ) , von dem er das Stadt -Panner
herausverlangte . — Vergebens suchte derselbe sie zu besänftigen.
— Endlich reichte er das verlangte Panner zum Fenster hinaus,
und flüchtete nach Thun . — Die Gemeinde eilte nun mit dem
Panner nach Bubenberg,  von wo sie den ehrwürdigen Greis
mit seinen Söhnen unter lautem Freudengeschrey im Triumphe
wieder in seine Vaterstadt zurückhohlte . Da er aber in seinen
hohen Jahren das ihm angebothene Schultheifsenamt nicht mehr
annehmen wollte,  erhob sie seinen ältesten Sohn , Johann,
zu dieser Würde , welcher vor 25 Jahren Laupen  gegen die
feindliche Uebermacht siegreich behauptet hatte *) .

Auch nach ihrer Rückkehr blieben Großmuth und Mäßigung
in dem Verfahren der Bubenberge  vorherrschend . — Ritter
Johann  blieb bis an seinen Tod ( 1307. oder 1368.) mit dieser
Würde bekleidet , wo er durch seinen Bruder , Junker Ulrich,
ersetzt wurde , der sich gleichfalls ununterbrochen bis zu seinem
1381. erfolgten Hinschied in ihrem Besitze erhielt . — An seine
Stelle war Cuno von Seedorf  erwählt worden 2) , der be¬
reits 1358. Schultheiß gewesen war . Ein Jahr darauf folgte
ihm der Edelknecht Jakob von Seftingen ->) , Tochtersohn
des bekannten Lorenz Münzer. — 1383 . wurde Otto
von Bubenberg^  der dritte Sohn Johannes des Ael-
tern,  wieder zur «schultheiffeiistelle ernannt , welche er von da
an bis zum Jahr 1393. bekleidete. — Wenn aller dieser wieder-
hohlten innern Stürme ungeachtet Bern  dennoch von der dem

1) S . 37.
2) Aus diesem Geschlechte war schon 1234. Peter / und Cuno

selbst 1338 , Schultheiß gewesen. — Der Sitz der Edeln von See-
dorf  befand sich bey Buchsee (zu unterscheiden von Seedorf
bey Frienisperg,)

3) Der Sitz der Edeln von Seftingen,  von welchen Jakob
1232. Vogt und Pfleger des Stiftes Jnterlaken,  befand sich in
der Pfarrey Gurzelen , ungefähr 4 Stunden von Bern.

10
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GewerbSstande das Übergewicht über die Grundbesitzer ver¬
schaffenden theilweisen oder vollständigen Umgestaltung be-
freyt blieb , welche um sene Zeit so manche andere Teutsche
Stadt , zunächst auch das benachbarte Zürich,  schwer getroffen
hatte 0 , so liegt eine wesentliche Ursache davon , daß während
des vierzehnten Jahrhunderts zu Bern kein eifersüchtiger Kampf
zwischen Patriciern und Handwerkern und kein successives Vor¬
dringen der Letzter» statt fand , wohl darin , daß die Zahl und
der Reichthum der Patricier ( des höhern und niedern Adels)
in Bern  vermuthlich bedeutender , dagegen der Erwerb , mithin
auch das Ansehen desHandwerkstandcs , nicht so groß war , wie
in Zürich. — Vielleicht wurde aber ein gewaltsames Auftreten
der Handwerker in Bern  auch dadurch verhindert , daß daselbst
sene gegenseitige Anhänglichkeit und Liebe längere Zeit hindurch
noch fortdauerte , welche in denjenigen größern Staaten oder
kleinern Genossenschaften , wo innere Selbsttäuschung oder äußere
Gewalt das gleichsam patriarchalische Verhältniß zwischen dem
ursprünglichen Stamme und dessen spätern , Zuwachs noch nicht
umgestürzt , so glücklich und segensreich sich erhalten hat.

Wenn zwar auch in Bern die Handwerker in Ge¬
sellschaften ( Innungen)  sich vereinigten , wenn dieselben
eine besondere Gerichtsbarkeit zu erringen suchten , Vorschriften
crtiessen , Bussen auflegten , und sich willkührlich versammelten,
so konnte dieses Bestreben der Wachsamkeit und Festigkeit der
Regierung nicht entgehen , welche durch eine Verordnung vom
Isten April 1363. alle diese von den Gesellschaften , ohne höhere
Bewilligung , erlassenen Vorschriften aufhob , ihnen verboth , ohne
Erlaubniß neue zu entwerfen , und bey jeder Gesellschaft vier
Stellvertreter der Regierung ernannte , die den Versamm¬
lungen beywohnen und die Bussen zu Handen der Stadt be¬
ziehen mußten 2). Am 7ten Merz 1373. wurden die gegen daS
Zunftwesen erlassenen Verordnungen erneuert ; und ein ähn¬
liches Geboth am 8ten August 1302. wiedcrhohlt Daß
indessen dieser vollständigen Abhängigkeit ungeachtet , worin die
Bernerischen Ha nd Werks - Jnnun  g en  in bürgerlicher
Beziehung fortdauernd erhalten wurden , sie um deßwillen zum
Besten ihrer Handwerksgenossen , in ihrem innern Haushalt
dennoch frey sich bewegen konnten , beweist eine Urkunde dcS

1) § . ( S - 17— 33.) ; ß. 7. (S . §8. - 67.)
2) A. von T ill ie r I.
3) Svlothurnisches Wochenblatt für lS3o. Nr.
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niedern Spitals zu Bern ei. 6 . am St . Iohannis -Abend 1347., zu¬
folge welcher die Steinmetz en und Steinbrecher ( Stein¬
bruch  el ) und das Handwerk daselbst eine Pfründe für einen
Dürftigen und eine Bettstelle für denselben angekauft haben,
welche ihm zum Lager dienen soll , wenn die zwey Ehrbarsten
des Handwerks bey ihren Eiden sprechen , daß er seiner noth-
dürftig sey ; — in aller der Weise , wie die Weber und die
Fischer  eine Pfründe und eine Bettstelle daselbst haben 0 - —
Dabey darf es inzwischen nicht übersehen werden , daß die Stadt
Bern  auch darin von andern Schweizerstädten wesentlich zu
unterscheiden ist, nicht nur , daß es ihr gelang , schon frühe ein
bedeutendes Gebieth sich zu erwerben , sondern nicht weniger
auch ihre Bürgerschaft mit angesehenen Besitzern kleinerer und
größerer Grund -Herrschaften zu verstärken , welche dadurch , daß
sie die Stadt Bern  nicht nur mit ihrer persönlichen Dienst¬
leistung , sondern auch mit dem Zuzug ihrer Herrschaftsangehö¬
rigen zur Kriegszeit unterstützten , derselben Streitmacht wesent¬
lich vermehrten , überhaupt dem dortigen Gemeinwesen einen
größern Charakter verliehen ; — im Gegensatze freylich auch
öfters in wiederhohlte Streitigkeiten solche verwickelten.

Dahin gehört die unter dem Namen des Ringgenber-
gerhandels  bekannte , und in sofern nicht unwichtige Strei¬
tigkeit , als solche ohne kluge Vorsorge der nicht betheiligten Bun¬
desglieder in der ( in ihrem weitern Umfange ) damahls noch jungen
Eidsgenossenschaft leicht eine gefährliche Entzweyung hätte ver¬
anlassen können . — Johann  Freyherr von Ninggenberg
(N inke  n b e r g) , wohnhaft auf einer gleichnahmigen Burg am
Brienzersee  und mit Bern verbürgert wurde von den
im Lande Unterwalden  auf ihren Stammburgen wohnen¬
den Edeln von Hunweil und von W altersperg °)  so sehr

1) Soloth . Wochenblatt für  1829 . Nr . 47.
2) Die Herren von Ringgenberg  und Vögte vonBrienz

waren die mächtigsten Herren am nördlichen Ufer des Brienz er¬
stes . — Sie beherrschten das schöne Land am Brienzersee
zwischen dem Thäte von Interlaken  und - er Landschaft Ober-hasle.

3) (Band I. S . 323.) Der Sitz des Geschlechtes der Edeln von
Hunweil  war da , w» die Pfarrkirche GvSweil  steht . — Ein
Edler von Walte rsperg  soll von dem letzten Edeln von Rotz.
berg  die Burg Rotzberg  ererbt haben , von König Albrecht

10 »
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angefeindet , daß solche dessen Unterthanen dahin aufregten , bey
der Landgemeinde in Untcrwalden  gegen ihren Herrn um
Unterstützung zu bitten , was ihnen auch, dem Rathe alter und
angesehener Männer entgegen , dahin gelang , daß ( 1354.) die
benannte Landsgemeinde dieselben in Schirm und Bund auf¬
zunehmen beschloß.

Der Freyherr von Ninggenberg  verlangte Aufhebung
dieses Landrechts , und beklagte sich gegen Bern . — Bern
nahm sich seiner an ; — allein ohne Erfolg , bis 1356. die
Ringgenbergischen Unterthanen ihrem Herrn weder Dienste,
noch Pflichten mehr thun tvollten . — Bern  versuchte aufs
Neue den gütlichen Weg . — Untcrwalden  wollte sich, ( zwar
nur mit einer Mehrheit von fünf Stimmen auf der Lands¬
gemeinde ) , die Freyheit , Landleute anzunehmen , nicht beschränken
lassen i) . Mehrere Jahre verflossen unter gegenseitigen Erör¬
terungen und Beschwerden . — Inzwischen starb Freyherr Jo¬
hann (1371 .) . Auch dessen Sohn Peter,  obwohl er , gütig
und milde , mit seinen Unterthanen gerne in einem friedlichen
Verhältniß gelebt hätte , sah zu dringenden Klagen über deren
Widersetzlichkeit sich genöthigt . — Bern  wandte sich an Uri
und Schwytz . — Diese schrieben nnverweilt eine Tagsatzung
nach Luzern aus , bey der auch Zürich  sich einfand , und
sandten von da eine Bothschaft nach Unterwalden,  welches
das Landrecht mit Brienz  aufhob )̂ . Nichts desto weniger
brachten zehn Jahre später ( 1361 .) die Söhne jener Unruhe¬
stifter es dahin , daß dieses Landrecht wieder erneuert wurde . —
Nunmehr beschloß Bern  strenge Ahndung . — Von Zuzügern
unterstützt zogen Ile gen Brienz,  und zwangen mit Feuer und
Schwert die Empörer sich zu unterwerfen , und das Landrecht mit
Unterwal den  aufzugeben . — Nach dem Abzug der Ber n er
aber sammelten sich jene aufs Neue . — Auf ihre Mahnung
hin zogen ihnen ohne Wissen und Befehl gemeiner Landleute
Johann von Walt ersperg der Jüngere , Walt her
von Hunweil und Walt her von Tottickon  mit ihrem
Anhang über den Brünig  zu Hülfe , überfielen den Freyhcrrn
von Ringgenberg,  führten denselben gefangen nach Unter-
walden,  plünderten und verbrannten seine Burg . — Jetzt

«ber ;u Ende des xniten Jahrhundert - / ihm solche zu verkaufen/
genöthigt worden seyn.
> L) I . B u sin ger I.

6) I Busingerl.
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eilten die Berner  aufs Neue nach Brienz. — Die Em¬
pörer wurden zum zweyten Mahl besiegt, die Urheber der Em¬
pörung gefangen nach Bern  geführt , die Uebrigen zersprengt,
und das Land in Besitz genommen . — Der Zuzug von Unter¬
wald en  kehrte über den Brünig  zurück.

Endlich entschieden sich die auf einer Tagsatzung zu Lu-
zern  versammelten Eidsgen offen  dahin , daß der Freyherr
von Ninggenberg  alsbald in Freyheit gesetzt werde , und
alles , was er eingebüßt habe , zurückbekommen solle , daß die
von Unterwalden  unverzüglich und auf ewig dem Landrechte
mit den Brienz ern  entsagen , und niemahls Landrechte schlies-
sen mögen , mit solchen , welche als Pfand , Lehen oder eigen
der Stadt Bern  oder deren Bürgern zugehvren ; — daß die
von Brienz  ihrem Herrn gehorchen , und ohne einigen Abbruch
alle Zinse , nicht nur der künftigen , sondern auch der vorigen
Jahrs abliefern sollen i ) .

Und im Zahre darauf wurde auf einer Laudsgemeinde zu
Wyserlon  beschlossen , daß Joh an n von W alte rsperg,
Walther von Hunweil und Walther von Tottickon,
weil sie das Land in Schaden , Laster und Sckaam gebracht,
mit all ihren Nachkommen ewig aller Aemter , Rath und Ge¬
richt entsetzt und unfähig seyn sollen ?) . — So erkannten
und bestraften die alten Schweizer das Unrecht!

8. 18. Diese vollständige Handhabung der Gerechtigkeit
zur Tilgung jenes innern Zwistes war indeß um so nothwen¬
diger , die Schweizerische Elbögenossenschaft durch eine gewalt¬
same Unterbrechung des schon so oft verlängerten Thorbergischen
Friedens sS . 98 .) mit einem sehr ernsten , ja lebensgefährli¬
chen Angriff aufs Neue sich bedroht sah.

Das schon seit König Albrechts Zeiten fortdauernde Bestre¬
ben des Hauses Habsburg -Oestreich , das Herzogthum Schwaben
wieder herzustellen und in dessen erblichem Besitze sich zu er¬
halten auf der Einen , das entgegengesetzte Bestreben der Schwä¬
bischen Stände , zu vollständiger Neichs -Unmittelbarkeit zu ge¬
langen , auf der Andern Seite )̂ bilden wohl die wesentlichste
Grundursache der in den obern Teutschen Landen stattfindenden

1)  Lt . Urkund . <1. 6. in äie Lorporis Oliristi 138t . I . B u -
singer  l . A e g. T s ch ud  i I . KOZ.

2) Am St . Valentins - Abend 1382. I vusinger l . Reg.
Tschudil.  so4.

r) Band l . S - 338.
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langwierigen innern Kämpfe , deren letzter Entscheid um so
länger sich verzögerte , als auf keiner Seite ein niederdrückendes
Uebergewicht sich zeigte , im Gegentheil Bundesgenossen und
Gegner öfters zu wechseln schienen.

Wenn daher weder der Zoll zu Nothenburg , noch der auf
Napperschweil befürchtete Ueberfall als der währe Grund deü
aus jenem größer » Kampfe hervorgehenden Sempacher-
krieges  zu betrachten sind , — so muß man noch weiter zu¬
rückblicken, sofern man den Zusammenhang der Ereignisse ge¬

nügend sich erklären will.
Das Hereinbrechen der unter dem Nahmen der Gugler

bekannten fremden Kriegsschaaren hätte in so fern eine fried¬
liche Ausgleichung zwischen dem Hause Oestreich und den
Eidsgenossen  herbeyführen können , wenn beyde Theile
zur Abweisung des gemeinschaftlichen Feindes sich vereinigt haben
würden 0 . — Da aber der Herzog von Oestreich  beym Ein¬
fall des Herrn von Coucy  in seine Burgen sich zurückzog, da
er nach dem erfolgreichen Widerstand der Bern er und Lu-
zerner  eine Art von Separatfrieden mit dem beydseitigen
Gegner abschloß , und durch die Abtretung von Büren und
Npdau  denselben gleichsam aufs Neue in ' S Land zog 2);
da der Ewucysche  Krieg einen Theil des Schweizer¬
landes  verödete , und da der Herzog von Oestreich  während
desKyburgerkrieges  die Grafen von Kyburg  zu be¬
günstigen schien 2) , so mußte eine gegenseitig feindliche Hal¬
tung umso eher wiederkehren , als dieSchwäbisch en Reichs¬
städte  mit den Eidsgenossen gegen das Haus Oestreich zu
Verbünden sich bemühten.

Graf E berhard von Würtemberg (nebst seinem Bru¬
der Ulrich)  von dem Kaiser mit der Reichs - Landvogtey von

Nieder - Schwaben  4) belehnt , regierte die dortigen Reichs¬
städte mit Strenge . — Auf derselben Klage hin lud der Kaiser

1) 6 . 125.
2) S . 128.
3) G . 135.
4) 8u der Landvogtey Nieder . Schwaben  wurden gewöhn¬

lich gezählt die s Städte : Eßlingen , Reutlingen , Rot.
weil , Hall , Gmünd , Heilbronn , Wimpfen , Weins«
berg , Weil , welchen Städten auch  Donauwörth und
Nördlingen beygezählt werden können. I-  C - Pfjster Ge¬
schichte von Schwaben . H. 2. S . 22.
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den Grafen vor den Reichstag zu Nürnberg;  denn deS
Reiches Unterthanen seyen ihm nur bedingungsweise , nicht als
eigentliche Unterthanen und für immer übergeben . — Allein
Graf . Eberhard  achtete nicht auf des Kaisers Geboth , und
trat nebst seinem Bruder Ulrich  in ein Bündniß mit Her¬
zog Rudolf IV von Oestreich,  welcher damahls meist zu
Liessen Höfen  wohnte *) , und nunmehr den Titel eines
Herzogs oder Fürsten in Schwaben und Elsaß  anzunehmen
beschloß.

AlS nun die Grafen von Würtemberg  nicht nachgeben
wollten , erklärte der Kaiser dieselben in die Neichsacht , wider¬
rief die Landvogtey -Verleihung , geboth allen Städten in Obek¬
und Nieder - Sch waben,  daß sie Kaiser und Reich zu Ehren
und Nothdurft in die Heerfahrt ziehen sollten , und gab ihnen
zu ihrem Landvogt und Hanptmann in dem bevorstehenden
Krieg den Pfalzgrafen Ruprecht am Rhein.

Am 30sten August 1360 . wurden die Grafen von Wür¬
temberg in der Schlacht bey Schorndorf  besiegt , und am
31sten gl . M . ein Friede geschloffen , zufolge welchem solche die
Bündnisse mit dem Herzog Rudolf von Oestreich  aufheben
sollten . — Auch Herzog Rudolf  unterwarf sich. — Nahmentlich
sollte er allen dem Kaiser widrigen Bündnissen entsagen , und
dem Reich , wie seine Vorfahren , gehorsam seyn ; — alle Gra¬
fen , Freyherren , Edle und Neichs -Ministerialen , welche er sich
durch Eide verpflichtet , wieder frcysprechen ; keine Bischöfe und
Acbte wider des Reichs Rechte zu seinen Unterthanen machen,
auch wenn sie es selbst wollten ; insbesondere aber sollte er ver¬
sprechen , sich nicht mehr Herzog zu Schwaben und zu Elsaß
zu nennen u. s. w. ?) .

Um das Jahr 1371. überließ indeß der Kaiser dem Graf
Eberhard die Landvogtey in Nieder -Schwaben wieder und
verpfändete demselben 1376. die Reichsstadt Weil u . s. w. um
40,000 . Florentiner -Gulden ; — was einen Aufstand der aufs Neue
mit Steuern bedrohten Städte beförderte §) , welche gegen die

1) I . C. Pfister II . 2. S . 46.
2) I C. Pfister  II . 2. <F 66. 57.
3) Er bedurfte nun seines Beystandes gegen Pfalzgraf Ru¬

precht,  wie er zuvor diesen gegen Eberhard  aufgerufen . Später
bedurfte er desselben, um die Steuern , deren die Städte überdrüssig
tu werden ansingen, zu erhalten . I - C. Pfister  II . 2. G . S7. 12 s.

4) Schon früher ( sobald WenccslauS zum Römischen König
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Grafen von Würtemberg glücklich sich behaupteten , und so den
Kaiser zu einer für sie günstigen Ausgleichung bewogen . — Ja
es entschloß sich derselbe , aufs Neue die Landvogtey über die
12 untern Städte von Graf Eberhard zurückzunehmen , und die«
selbe dem Pfalzgrafen Friedrich,  Herzog von Bayern,  zu
übergeben i) .

Nachdem aber der Kaiser Carl  IV am 29sten November
1378 . zu Prag verstorben war,  so verpfändete am 25sten Febr.
1379. dessen Sohn und Nachfolger Wenceülaus  des Neichs
beyde Landvogteyen in Ober - und Nied er - Sch Waben,
dazu Augsburg und Gierigen,  an Herzog Leopold III
von Oestreich 2) , worauf aber am 4ten Julii 1379. 31 Städte
mit ihrem bisherigen Landvogt , dem Pfalzgrafen am Rhein,
u . s. w. , auf 5 Jahre sich verbündeten , einander treulich bey«
zustehen, damit sie nicht von ihren Freyheiten verdrungen wür¬
den 2) , ja sogar am 2ten April 1382. Graf Eberhard von
Würtemberg eine dreyfache gegenseitige Einung ( friedliche Ueber-
einkunft ) zu Stande brachte welcher am Lösten Julii 1384.
ein unter des Kaisers eigener Leitung zu Heidelberg abgeschlos¬
sener weit ausgedehnter Landsfricde folgte — Dessen unge¬
achtet bewarben sich nun die Schwäbischen Städte,  als sie
von allen Seiten durch des Herzogs von Oestreich  Macht sich
umgeben sahen , als in Folge der Neichs -Landvogtey alle ihre

erwählt worden war ) , traten ( unter Ulms Leitung ) in ein Bund«
ntß die Städte : Ulm , Konstanz , Ueberlingen , Ravenspurg , Lindau,
St . Gallen , Wangen , Buchhorn , Reutlingen , Rotwcil , Mcmmingcn,
Biberach , Zßny und Leutkirch . I . C . Pfister  II 2 . S . «34.

1) Der bereits die obere Landvogtcy und mit seinem Bruder,
Herzog Stephan , die Landvogley Elsaß bekleidete , so daß unter ihm
als oberstem Landvogt die beyden großen NcichSvogteyen in Echwa.
den zum ersten Mahl vereinigt wurden . I . C. Pfister  ll . 2.
S . 147.

2) S . t22 . Nr . t . 2.
3) I . C . Pfister.  II . 2 . S . 156.
4) Zwischen Graf Eberhard von Würtemberg , den drey Haupt-

leuten der Löwen - , Wilhelms - und St . Georgen,Gesellschaft , 34
Frey . und Reichsstädten , die den Bund mit einander hielten in
Schwaben , Herzog L opold von Oestreich und seinen Landen im
Elsaß , Bretsgau , Eundgau , Aargau , Thurgau , Churwalchen und
Schwaben . I . C. Pfister . H . 2. S - E.

L) Z . C- Pfister . 1̂ . 2. S . 161.
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Angelegenheiten in dessen Hand kamen , ihre Steuern in seine
Kammer flössen, mehrere durch die Landgerichte bedrängt wur¬
den , heimlich bey den Schweizerischen Eidsgenossen,
daß diese mit ihnen in ein besonderes Bündniß treten möchten.
— Die Städte Zürich und Bern  zeigten sich dazu nicht un-
geneigt ; — Schwytz hingegen wollte nicht einwilligen . —
Dennoch hielten Dienstag nach St . Mathias -Tag 1385. die
Städte Zürich , Bern , Solothurn , Zug und Luzern
mit den Städtebothen aus Schwaben , Franken  und vorn
Rhein  einen Tag zu Constanz,  und kamen dahin überein,
daß die 2 Frey-  und 36 Reichsstädte , welche den Bund in
Schwaben und Franken  halten , für sich und ihre lieben
Eidsgenossen die 4 Frey - und 9 Reichsstädte , welche den Bund
am Rhein  halten , mit denen zu Zürich , Bern , Solo¬
thurn , Luzern , Zug,  zu Schirm , Schutz und Frommen
ihrer Städte und Länder , Leute und Güter auf 9 Jahre eine
freundliche Gesellschaft und getreue Bündniß schwören u . s. w.
Herzog Leopold,  dem der Zweck dieses Bündnisses nicht un¬
bekannt , kam nun , noch ehe die Bundeshuldigung in den Städten
aufgenommen war , nachZürich,  gewährte denen von Schwytz,
weil er wußte , daß sie gegen das Städtebündniß gewesen , auf
ihre Bitte,  die Abstellung des Geleits zu Napperschweil ; —
denen von Luzern  aber , weil sie mit Zürich  dem Bunde
beygetretcn , schlug er eine ähnliche Bitte ab . In diesem Zeit¬
punkt geschah es wahrscheinlich , daß die Verbindung der Schwei¬
zerischen Städte mit den Schwäbischen auf der einen , die Be¬
mühung des Herzogs , die Eidsgenossen zu zertrennen , auf der
andern Seite , die frühere Erbitterung um so eher erneuerten,
als man beyderseits den friedlichen Anschein noch beybehielt.

Als im Sommer des Jahres 1385. ein Streit zwischen dem
Herzog und den Reichsstädten sich erhob , und die Schweizerischen
Eidsgenossen von den Letztern gemahnt wurden , so suchten jene
vor dem Ablauf des Thorbergischen . Friedens ihre Mitwirkung
abzulehnen , und umgekehrt , als der Herzog , um die Eidsgenossen
von den Schwäbischen Städten zu trennen , zu einem Bündniß,

i ) Wenn aber die Herrschaft Oestreich oder jemand anders , der
in diesen Zielen angesessen wäre , die Reichsstädte mit Krieg über¬
zöge , so sollen die Schweizerischen bey ihren Eiden unverzüglich
dazu thun , so viel sie vermögen , daß die Städte nicht beschädigt
werden , und die Reichsstädte ihrerseits sollen jenen hinwiederum
dasselbe thun . I . C- Pfißer . ll . 2 . S . 166.
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oder einem ewigen Frieden sich anerboth , so wurde diese Aner-
bietung nicht angenommen , was den Herzog veranlaßte , in
einem besondern Vertrage mit den Schwäbischen und Fränkischen
Städten sich auszugleichen , nunmehr aber gegen die Eidögenos-
sen eine feindliche Stellung einzunehmen , seine Burgen zu ver¬
wahren , und die Aufhebung der Zölle abzuschlagen.

Was nun des Krieges Ausbruch beschleunigte , war neben
dem ( zwar unerfüllten ) Gerücht eines Ueberfalls der Zürcher
und Glarner auf Rapperschweil,  hauptsächlich der am
28sten Christmonat 1385. i) von Luzern  aus unternommene,
durch den dieLuzerner  belästigenden dortigen Zoll veranlaßte,
gelungene Ueberfall auf Roth endurg ?) . Der von dort
Vertriebene Pfand -Jnnhaber , Hermann von Grünenberg,
sandte nun Bothen «nd Briefe an den Herzog von Oestreich,
eilends auch Luzern  in alle Städte und Länder der Schwei¬
zerischen EidSgenossen,  und schon am 2ten Jenner 1386.
zogen die Panner der vier Waldstätte  mit großen Büchsen
gegen die Burgen zu Wollhausen und auf den Kapfen-
berg,  brachen und verbrannten sie dem Herrn von Thor¬
berg 2) . Auf gleiche Weise gewannen und zerstörten sie die
Festen Lielen , Neinach und Baldeck.

Inzwischen säumte auch der Herzog von Oestreich  nicht,
mit seinen Getreuen ins Feld zu rücken *) , zwang am 30sten
Jenner 1386 )̂ die EidSgenossen zur Räumung von Meyen-
berg  und gewann Reichensee.  Mittlerweile war es einigen
Reichsstädten °) gelungen , vom 22sten Februar bis zum 17ten
Junii 1386. einen Waffenstillstand zu Stande zu bringen r) ,

1) Oder 1386, wenn man , wie damahls in Uebung , dar Jahr
mit dem heil . Weihnachtsfest begann.

2) ,, ^ nno X1. L66 .1. XXXV . üie Innoocntium cepimu » oppi-
6um et castrum kdntenbuix ." LuzernerischeS Burgerbuch
Fol . 21 . d . (Schweiz . Geschforsch.  B . X . G - 175. Nr . ss . )

3 ) Wahrscheinlich in Folge schon früher sich kund gebender
gegenseitig sehr gereizter feindlicher Stimmung-

4)  Die EidSgenossen empfingen vom 24. Jenner bis is . Hornung
fünf Absagebriefe von mehr als 7o Grafen , Freyherren und Edcln.

3 ) Gchw . Geschforsch  Bd . X . S - i7s . Nr - 39.
6) Straßburg , Basel , Regenspurg , Augsburg , Constanz , Ulm,

Rotwell , Nördlingcn , Ravenspurg , Ueberlingcn und Memmingen.
7) Lt . Urk. ä . 6 . 22 . Fcbr . 1386 . Schw . Geschforsch . Bd . X.
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welcher , gegenseitig nicht genau beobachtet , nur als kurze Pause
einem noch ernstern Kampfe voranging . Kaum war derselbe
abgelaufen , als in Zeit von 7 Tagen ( vom 23sten — Allen
Juni «) 17 neue Absagebriefe bey den Eidsgenoffen eintrafen,
worunter 2 Fürsten , 4 Grafen , 19 Freyherr » , 119 Ritter und
Edle sich befanden.

Nach der Erneuerung der Feindseligkeiten versammelte der
Herzog ein großes wohlgerüstetes Heer bey Brugg,  bedrohte
zuerst die Stadt Zürich,  rückte dann aber auf einmahl rasch
und mit starker Macht den Aargau  herauf , ließ Zürich durch
den Freyherrn von Bonstetten  H im Schach halten , und
stand am 7ten Julii in Zo fingen.  Von da rückte er am
8ten gegen den Sempachersee vor,  ging bey Sursee
über die Suren  und befand sich am 9ten um Mittagszeit im
Angesichte der Eidsgenoffen , welche, auf die Nachricht hin von
des Herzogs Aufbruch , aus Zürich,  wo sie in Besatzung ge¬
legen waren , zum Schutze ihrer Heimath abgezogen , und über
die Reuß  gegangen waren.

Auf diesen bewaldeten Anhöhen oberhalb des von den Lu«
zernern besetzten, darum von den Oestreichern bekennten Städt¬
chens Sempach  befindet sich, zwischen Hohlwegen und Wasser¬
zügen eingeengt , ein kleines Feld , auf welchem daS Schicksal
der Waldstätte noch einmahl sich entscheiden sollte.

Auf diesem sehr beengten Raume sah die Oestrcichische
Reuterey sich gezwungen , abzusteigen , und den nahenden Kampf
zu Fuß zu bestehen , unterstützt durch die zahlreichen Zuzüge
aus den Städten und Ländern des Herzogs , die Mannschaft
jeder Landstadt unter ihrem Schultheiß.

Nach den Umständen war die Stellung der Oestreich » so
gut , als möglich , ausgewählt . — Rechts durch einen Grund,
links durch einige Hecken und Gebüsche gedeckt, hinter welchen
unter Reinhards von Mähingen Befehl die Bogenschützen sich
befanden . Rückwärts des Haupttreffens stand die Nachhuth unter
den Befehlen des Ritter Hans von Oberkirch und des Grafen
Friedrich von Zollern , und unter deren Schutz noch weiter zurück
der Troß und das Gepäcke des Heeres.

G- 2zz.—LZ7. Amtliche Sammlung der ältern EidSgcn.
Abschiede . Beilage 25. S . Xl . ll.

1) Der Nähmliche, welcher 1S50. in der Mordnacht zu Lürich
gefangen worden war (S . 63. 66.)
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Es dauerte bis um Mittag des 9ten Iulii 1326. sMonn tagS
am St . Cyrillen -Tag ) , bis die etwa 1400. Mann starken Eids«
genossen zu dem Kampfe gegen den beynahe drey Mahl starkem
Gegner sich anschickten. Borher aber knieeten sie nieder , er¬
flehten den Beystand des Allmächtigen , und eilten dann in vollem
Laufe dem Feinde entgegen , der , auch seinerseits vorrückend,
mit seiner längern Fronte ihre keilförmig tiefe Schlachtordnung
wie mit einem halbe » Mond zu umfassen drohte , durch die
Masse der entgegengehaltenen Spieße den kurzen Schlagwaffen
der großentheils unbepanzerten Schweizer überlegen , bereits 60
ihrer tapfern Streiter erlegt hatte , unter welchen der Luzerner
und Eidgenossen oberster Feldhauptmann , Alt Schultheiß Peter
von G undoldingen 0 , von Moos,  dessen Schwagers , und
Stephan von Silinen; — so daß der Sieg bereits auf
des Herzogs Seite sich zu neigen schien.

Da erhob sich plötzlich Arnold von Winkelricd von
Unterwalden ^) , sprach zu seinen Waffengefährten : „Ich
„will einen Einbruch wagen ; sorget für mein Weib und meine
„Kinder , treue liebe Eidsgenossen , gedenket meines Geschlechtes !"
eilte , dem sichern Tode sich weihend , aus der Ordnung hervor,
umfaßte mit seinen Armen einen Theil der entgegenstehenden
feindlichen Spieße , drückte sie zu Boden , und eröffnete so eine
Lücke, durch welche die Eidsgenossen in die Oestreichische Schlacht«

1) Peter von Gundoldingen (auch Gundeldingen ),
WernerSSohn , der isoo ., und Kl au sen Bruderssohn , der I34e.
1347. 1350. und 1331. das Luzernische Schultheissenamt inue gehabt/
bekleidete diese Stelle beynahe ununterbrochen von 136t .—1384., von
welcher Zeit an ein halbjährlicher Wechsel derselben eintrat - —
Mithin wohnte er der Schlacht bey Scmpach nicht mehr als Schult¬
heiß/ wohl aber als Hauptmann bey/ starb aber erst drey Tage nach
der Schlacht „12. Ou>. oküt . Petrus elo (Zunilclelinxen , guonsain
8cultetus cipilli lucern ." Jahrzeitbuch im Hof zu Lucern.
ES zeugte derselbe mit seiner Gemahlinn Agnes, (Tochter Ritters
Löst von MooS)  einen Sohn , W ern b e r , von dessen fernern
Schicksalen und Nachkommenschaft nichts bekannt ist. Schwei¬
zerischer Geschichtsforscher  Bd . > . S - 24i .—245.

2) Heinrich von MooS,  Junker , Sohn JostS von Moos,
Ritters und AmmannS zu Lucern 1364.- 1366, und Bruder von
Gundoldingens  Gemahlinn : Agnes von MooS . Schwei¬
zerischer Geschichtsforscher Bd . X . S E . Nr . 70.

3) Band l . S - 324.
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vrdnung eindringen , und ihre Hellebarden mit Vortheil gebrau¬
chen konnten . Nicht lange hernach erhielten sie von einem im
nahen Walde stehenden Rückhalt eine nicht unbedeutende Ver¬
stärkung , deren Eindruck auf die Oestreicher um so entmuthigen-
der war , als sie solche vermuthlich nur als Vortrab einer noch
größer « Kriegsmacht betrachteten . — Dazu kam noch die äusser-
ordentliche Hitze eines schwülen Sommertages , in Folge welcher
einige Ritter unter der Last ihrer schweren Rüstung unver-
wundet erstickten. — Schon sank in der Hand Heinrichs von
Escheloh  das Hauptpanner von Oestreich , als Ulrich von
Arburg  eS ergriff , hoch emporschwang und tapfer wider¬
stand , bis er verwundet fiel, und mit letzter Lebenskraft ausrief:
„Retta Oestreich , retta !" — Da drang Herzog Leopold  her¬
bey , und empfing das Panner von seiner sterbenden Hand . —
Abermahls erschien nun dasselbe hoch über den Schaaren . —
Schon war das Panner von Habsburg untergegangen ; — dort
fielen von Mörsburg  vier Brüder *) , der Ritter von Mri¬
ll nen und viele andere . — Da sprach der Herzog : „ Es ist
„so mancher Graf und Herr mit mir in den Tod gegangen,
„ich will mit ihnen ehrlich sterben !" Im Gedränge der Schaaren
fiel Er , rang vergeblich , in der schweren Rüstung sich wieder
aufzurichten , und wurde erschlagen ?) . Als er im Fallen war,
erblickte ihn Martin Malt er er von Frepburg ^ und
warf sich auf den Fürsten , in der Meinung ihn also zu bedecken,
und dessen Leben mit dem Seinigen zu beschirmen , da er dann
auf dem Herzog erschlagen ward , und dadurch große Treue an
seinem Fürsten und Herrn bewies.

Nicht geringere Treue bewies auch Zofingen ' s Schult¬
heiß und Pannertrager : Niklaus Thut; — als er die sie¬
genden Eidsgenossen auf sich eindringen sah , riß er das Panner
schnell von der Stange herunter , stopfte es sich in den Mund,
faßte den Stock zwischen die Zähne und empfing so , das Pan-
uer rettend , den Tod Als nun die Oestreichische Schlacht-

1) Walther , Werner , Diepold und Peter.
2) Nach dem Zahrzeitbuche des Bernerischcn St . Vinzenzen-

Münsters empfing er den Tod in der achten Stunde (8 Uhr Abends
des 9 Julius ). — Schw - Gesch forsch . X. 189. Nr . 76.

8) Martin Mallerer Ritter , 138t. Landvogt im  Elsaß,
trug bey Sempach das Panner von Frcyburg im Breisgau . —
Schw . Geschforsch . X. 191. Nr- 79. b.

4) Als nach ausgerufenem sicherem Geleit zur Abhoblmrg der
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ordnung ganz aufgelöst war , und alles zu weichen begann,
sahen die Ritter sich nach ihren Pferden um ; allein umsonst,
weil ihre , die überhandnehmende Flucht bemerkenden Diener
damit bereits davon geeilt waren.

Nach gewonnenem Siege dankten die Eidsgenossen dem
Herrn im Himmel mit großem Ernst , sandten noch an demselben
Abend ab der Wahlstatt mit der Siegesnachricht Bothen gen
Zürich , Bern und Zug,  darüber jedermann in der EidS-
genossenschaft große Freude empfing , und Gott lobete über die
Rettung des SchweizerbundeS.

Die Eidsgenossen hatten 18 Panner erobert *) , ihren Sieg
jedoch mit dem Verlust von etwa 200 der Ihrigen erkauft ?) ,
welcher aber mit dem weit bedeutendern ihrer Gegner in keine
Vergleichung kommt , unter welchen , neben dem ( i" sei¬
nem 35sten Lebensjahre gefallenen ) Herzog ») , mehrere Gra-

Ltichen der Erschlagenen die Zofinger seinen Leichnam aufhoben und
näher besichtigten, fanden sie den Stock des PannerS unter ihm,
und das Panner selbst in seinem Munde . — Ersterer ist noch vor¬
handen , letzteres hingegegen verbrannte bey der dortigen FeuerS-
brunst von i396.

1) Unter andern die Panner von Habsburg , von Tyrol , von
Thierstein , von Hohenzollern , der Städte Constanj , Schaffhausen,
Freyburg im BreiSgau , Lenzburg, Rheinfelden u. s- w.

2) Zufolge des Jahrzeitbuches , worunter neben den bereits An¬
geführten : Conrad  der Frauenmünstcr -Aebtissinn zu Zürich Vogt,
Landammann und Hauptmann , Zoh a nn Schuoler,  Landschreiber,
Heinrich von Moos , u . s. w. von N ri ; — Arnold Werd,
Claus StooS , Antoni B etschard , Heinrich von Stei¬
nen von Schwytz ; — Arnold Niederwyler , ClauS
Achermann , ClauSWürsch , u s. w. von Unterwalde n.
M . EglinAbschilderung und Abschrift aller der Fi¬
guren , Wappen und « cmählde nebst Aufschriften,
welch « in der Schlachtkapclle zu Gempach gemahlt
zusehen . Lueern  1826.

r ) Leopolds  Leichnam ward schon kurz nach dem Treffen ab
dem Wahlplah getragen . — Er sollte vorerst nach Beromünster ge¬
bracht werden ; war aber Schwierigkeiten fand , und so wurde er
einstweilen auf der Höhe zwischen Scmpach und Münster in ein
Capellchen gesetzt, das noch heut zu Tage das nLeopoldenkapelli"
heißt, von da gelangte er nach ÄönigSfclben in die Oestreichische Für-
ße»gru>st ( Sch w. Gesch forsch.  X . is7 .) ; später wurde er (1770.)
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fen viele Herren und über 700 Ritter, Bürger und
Bauern sich befanden 3) .

Mit der Schlacht bey Sempach war der Krieg indeß noch
lange nicht am Ende . — Im Gegentheil erhielten die Eids«
genossen bald nachher zwey neue Absagebriefe von dem Chur¬
fürst von Mainz,  Bischof von Bamberg,  Burggraf zu
Nürnberg  sammt 3 Freyherren und M Edeln . — Auch sandte
deö bey Sempach gefallenen Herzogs zweyter Sohn : Herzog
Leopold IV <) , seine Absage nach Luzern für sich und alle
seine Helfer . — Diese Widersagen empfingen die Eidsgenoffen
mit Sorgen , doch unerschrocken, indem sie Göttlicher Hülfe und
Beystandes sich trösteten . — Inzwischen brachten auf Jakobi
(25sten Julii ) die Reichsstädte bis zum 8ten August wieder eine
kurze Waffenruhe zu Stande.

§ . 19. Schon am 15tcn August 1386. ( 7 Tage nach Ablauf
des Waffenstillstandes ) zogen die Eidsgenoffen vor Wesen,
dessen Belagerung sie so lebhaft betrieben , daß solches schon am
17ten an sie übergeben wurde )̂ . Nachdem in der Zwischenzeit

nach St . Glasten, und endlich 1808. in das kaiserliche Familien«
begrübniß nach Wien versetzt.

1) Der Markgraf von Hoch berg, 2 Grafen von Fürsten«
derg,  3 Grafen von Thicrstcin  u - s. w.

2) 2 Herren von GeroldSeck,  6 Herren von Eptingen,
4 Herren von Reinach  u s w

3 ) Dem JahrSzeitbuch zufolge waren mit dem Herzog i4oo . vom
Adel erschlagen , Darunter 3so . gekrönte Helme ; - und waren
LeS Herzogen «eut bey 4ooo. zu Roß und zu Fuß . Unter den
Erschlagenen werden aufgezählt: HanS  Freyherr von Ochsen-
stein,  Domprobst zu Straßburg und des Herzogs Landvogt im
Sundgau und Ober -Elsaß ( S chw. Geschforsch.  X . 1S3.) ; HanS
Ulrich,  Freyherr von Hasenburg , Thüring und Hans von
Hallwyl,  der Schultheiß von Schaffhausen  mit 200. Rit«
tern und «nechteu, der Schultheiß mit 12  Mann von Zo fingen,
der Schultheiß mit i4 Mann von Aar au u. s. w. DaS von Gun»
doldingenS  Blut gefärbte Luzernerischc Hauptpanner befindet
ftch in Luzern, Herzog Leopolds  Panzerhemd wird in dortigem
Zeughaus, dasjenige von Winkelried  in dem Zeughaus zu Stanz
aufbewahrt. Auf dem Schlachtfeld wurde eine Capelle errichtet,
i6sö . zum ersten, 1750. zum zweyten Mahl erneuert.

4) S . t 22. Nr. 2.
L) Hierauf liessen die Eidsgenoffen einen Vogt zu Wesen , der
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die Zürcher , Luzerner und Zuger überdieß noch einige andere
Unternehmungen versucht hatten , ward am 18ten October 1386.
bis Lichtmeß 1387. ein neuer Waffenstillstand abgeschlossen, wel¬
cher im Verfolg bis Lichtmeß 1388- , und nochmahls vom 2ten
bis 16ten Hornung 1388 . verlängert , wegen seiner schlechten
Beobachtung aber mit dem Nahmen des bösen Friedens
bezeichnet wurde.

Inzwischen hatten die ihrer vorigen Herrschaft treu erge¬
benen , gegen die Eidsgenossen hingegen sehr feindlich gestimmten
Bürger von Wesen *) mit den benachbarten Oestreichischen
Hauptleuten in ein geheimes Einverständniß sich gesetzt, welchem
zufolge in der Nacht des 22sten Hornung 1388. die zu Wesen
stehende Eidgenössische Besatzung von aussen und innen mit weit
überlegener Macht angegriffen , nur zum kleinern Theil dem
Tode entrinnen konnte.

Auf der Glarner Mahnung hin vereinigten sich zwar die
Zuzüger von Zürich , Uri , Schwptz und Unterwaldcn zu Pfas¬
st kon (am Zürichersee ) zogen aber schon am 3ten Tag ( 26.
Hornung ) wieder heim , weil sie selbst überfallen zu werden be¬
sorgten.

Nachdem nun die Glarner dem Oestreichischen Heere gegen¬
über mit voller Kriegsmacht unter dem Landpanner bep drey
Wochen lang ihre Letzen besetzt gehalten , so schickten sie eine
Bothschast an die Oestreichischen Räthe nach Wesen,  um einen
Frieden abzuschließen . — In Folge dessen wurden ihnen am
25sten Merz schriftliche Friedensvorschläge übersandt 2) , welche
die Glarnerischen Abgeordneten 4 Tage später , theilweise anzu¬
nehmen , sich zwar bereit erklärten , hingegen dafür bathen , bey
dem EidSgenöfsischen Bunde und ihren alten Freyheiten sie ver<
bleiben zu lassen.

Ihre Bitten blieben fruchtlos ; und als nach einigen Tagen
ein sehr bedeutendes OestreichischeS Heer bey Wesen  sich ver«

in ihrem Nahmen die Stadt verwahre und verböthe , mit der ; Ein «!
richtung , daß jeder Ort für .4 Monat denselben bestellen , und die
Äehrordnung bey Zürich anfangen sollte.

1) Als die Uebcrgabe a>n die Eidsgenossen stattfand , zogen einige
dortige Bürger nach Wallcnstadt , nach dem Gastcr u - s. w. , indem
sie lieber ihre Heimarh , als ihre bisherige Herrschaft verlassen wollten.

2) A eg - T sch u d i 1. 643.
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sammelt fand 0 , so blieb nichts anders mehr übrig , als der
Entscheid mit den Waffen.

Donnstags den 9ten April 1388. zog unter der Anführung
des Grafen von Loggen bürg,  der Freyherren von Thor¬
berg und von Klingenberg  der Gewalthaufe des Oestrei«
chischen Heeres von Wesen  aus mit aller Macht in der Marsch¬
richtung gegen Glarus,  und erschien noch vor Anbruch des
Tages an der Letze bey Näfels  Hinter dieser Letze stand,
als der Angriff geschah, Mathias am Bühl  mit nicht mehr
als 200. Mann )̂ , welche, in Folge des Landsturms, um etwa
die Hälfte zwar noch verstärkt wurden , nach tapferer Gegen¬
wehr aber die Einnahme der Letze durch die feindliche Ueber-
macht nicht mehr verhindern konnten.

Während nun solche über Näfels und Mollis  sich aus¬
breitete, und bereits über Netstall  hinauf bis gegen Glarus
hin vorrückte, rief Mathias am Vühl  den von der Letze

1) ES kamen gen Wesen:  Graf Donat von Toggenburg mit
1600. Mann , Graf Walraff von Thierstein / Freyherr Peter von
Thorberg , Freyherr Ulrich von Sax , Herr von Ravoltstein aus dem
Elsaß , Herr Johannes von Klingcnberg Ritter , Landvogt im Hcgau,
jeder mir seinem Volk;  die Städte Schaffhausen , Villingen , Ra-
dolfzell , Stein , Winterthur , Dicsscnhofen , Frauenfeld , Baden,
Brugg , Rapperschweil , Bregenz , Fcldkirch . u . a ., auch die Land¬
schaften Schwarzwald , Klettgau , Hegau , Algau , Rheinthal , Thur-
gau , das Kyburgeramt , Grüningeramt , Aargau , die Mittcl -march,
Utznach und Gaüer alle mit ihrem Volk und Panner , nebü dem
Kricgsvolk der Grafen von Werdcnberg , im Ganzen 12000 . Mann.
Acg . Tschudi  l . 343 . — Nach andern war dieses Heer nur Zooo.,
6000 . oder 8000 . Mann stark.

2) Diese Letze ( S . ? t . Nr . 2 .) bildete eine Gränzwehre,
welche zu V -rschlieffung des Glarnerischen LinththaleS bestimmt
war , wo solche» in das weite Wallenseethal sich ausmündet . — Sie
lehnt stch mit beyden Flügeln an die Felswände des linkseitigen
Rauti « und des rechtseitigen BeglingerbergS , wird aber durch die
Linth unterbrochen - — Unabhängig von dieser , den Thalgrund an
einer seiner engsten Stellen verschließenden N ä f e l se r .-, bestudet
sich auf der Höhe des rechten LinthuferS , vorwärts Veglingcn , die
Bcglingcrlctze,  bestimmt zur Verschliessung der Straße von
Kecenzen her . - (Neujahrsblatt der F euerw erk e r g e feil¬
sch aft in Zürich  XXV . 8. g.) (Band I. .S , 382.)

Z) Nach andern nur mit I3o. Mann. ^
11
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Setze zerstreuten Glarnern  zu , daß sie mit dem Panner an

die Nauti  ziehen , und die Felswände dieses Berges in ihrem

Rücken behalten sollten , damit sie von den Feinden nicht möch¬

ten umgeben werden . — Da folgten zuerst Einige diesem ret¬

tenden Zuruf ; — nach und nach aber kamen Mehrere , und

hoben das Panner hoch empor.
Wie nun die zerstreuten Glarncr ihr Panner 0 auf der

Höhe noch aufrecht sahen , so fiengen sie an , in kleinen Schaaren
sich wieder zu sammeln und bis auf die Nauti  sich durchzu¬

schlagen.
Aber auch das Oestreichische Heer ( in Flanke und Rücken

bedroht ) sammelte sich aufs Neue , indem dessen Neuterey , heftig

aber fruchtlos , gegen die Glarner ansprengle ; weil diese durch

herabgeworfcne Steine die Pferde scheu machten 2) .
Als nun endlich die Glarner ihre Feinde zwar zum weichen

bringen , mit dem Oestreichischen Fußvolke aber einen heiffen
Kampf bestehen, so erscheint noch zu rechter Zeit , nebst etlichen

Glarnern , der kleine aber tapfere Zuzug von Schwytz )̂ , und

bricht hervor mit großem Geschrey . Dieses gab den beynahe

t) Dieses Panner ist noch vorhanden in der LandeS.Panncrlade
nach einem unterm 3 istcn Januar 1822 . von einer dazu verordneten

Commission aufgenommenen Inventarium . I Trümpy,  iVl . Ur.

Verzeichnis der alten Schlachtpanner und Fahnen,

welche sich auf dem Rathhaur zuGlaruS noch vor¬

finden . Glarus  1828.
2) Sie sammelten sich nach und nach bey 350 . Mann um das

Panner am Rautibcrg . — Als die O -sireichischcn Neuter gegen sie

ansprengen , spricht Landammann Vogel (der mit den ersten Zu-

zügern von MolliS und Glarus an der Letze erschienen war ) , zu

seinem Häuflein : „Rufet Gott an , Er ist barmherzig , ein « e-

„schirmer der Waisen ; Der vermag die Todten zu erwecken , Der

„mag auch uns helfen !« — Sie fallen auf ihre Kniee und bethen.

— Nun empfangen sie die anstürmenden Schaaren mit Steinen,

woraus unter den Leuten Verwirrung und Gedränge entsteht . M-

Schüler.
Z) Als am Tage vor der Schlacht Morgens früh der Glarner

Mahnung nach Schwytz kam , beriefen die Schwytzer eilends die

Bewohner der benachbarten Dörfer in ihre Gemeinde und schickten

von Stund an so . Mann den Glarnern zu Hülfe , von denen 30.

Mann noch am nähmlichen Tag üder die Berge zogen , und zu

Reich isau (an der Gränze des GlarnerlandeS) übernachteten.
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ermüdeten Glarncrn neuen Muth und große Erquickung , und
entschied den Rückzug ihrer Feinde , welche bis an die unter
dem Gedränge der Fliehenden einbrechende Brücke vonWesen
sich verfolgt sahen.

Als nun die Glarner ihre Gegner gänzlich geschlagen , und
das Schlachtfeld behauptet hatten , da zogen sie wieder von der
Wesnerbrücke hinauf gen Näfels auf die Wahlstatt bey der
Nauti , knieeten nieder und dankten Gott für Seine gnädige
Hülfe und Errettung . — Eilf Panner und viele Rüstungen
waren die Trophäen jenes glänzenden Sieges , der der Feinde
eine große Zahl 2) , die Glarner und ihre Zuzüger ( neben
mehr , als 100. Verwundeten ) nur 55. Mann an Erschlagenen
gekostet hatte )̂ .

1) Die Panner von Oestreich , von Toggenburg , von Montfort,
von Thorbcrg , Schaffhausen , Villingen , Stuttgart , Winterthur,
Fraucnfeld , Zcll und Wesen . — Diese Panner alle wurden damahls
in der Kirche von GlaruS aufgehängt . Gegenwärtig sieht man noch
deren Abzeichnung auf Pergament in der Pannerlade.

2) Worunter Ritter Johann von Klingenbcrg , Hauptmann des
Hegauischen und Gchwarzwaldischcn Volks , Freyherr Ulrich von
Sax , welcher das Oestreichische Panner trug , Freyherr Johannes
(oder Ulrich ) von Bonstetten ( der gleiche , welcher 1320 . in der
Mordnacht zu Zürich gefangen worden ), Ritter Gottfried Müllnck,
7 Edle von Landenbcrg u . s. w -, 72 Mann aus der Stadt und
Hof Napperschwcil , 24 . Mann aus der Stadt Schaffhausen , 42 . Mann
von Zcll . 42 . Mann von Wesen , 4o . Mann von Fraucnfeld u . s- w.
Acg . Tschudi . — Für die 62 . Bürger von Rapperschweil , welche
in der Schlacht bey Näfels umgekommen , wurde eine Jahreszeit
gestiftet - Gesch . v- Rapperschweil ( Jahrzcitbuch von
Rap verschweil im April ) . -  Unter den 1388 . bey Näfels ge-
sallenen Todten fanden sich 80. Bürger von Winterthur . I . C.
Troll. — Ungefähr 20 . Monate nach der Schlacht begab sich der
Abt von Rüti (Band l . 342. ), dessen Bruder , Hans von Wagen¬
burg,  auch allda erschlagen war , mit vielen Gräbern ( Arbeitern)
gen Näfels,  ließ einen Theil der in grosse Gruben beerdigten
Leichen wieder ausgrabcn , nahm auch eine Schaufel in die Hand,
half durchsuchen und ließ 379 . Leichname hinabführen , um .sie im
Kloster zu Rüti zu begraben.

3) 2i . Landleute von GlaruS , 2. von Schwytz und 2 von Uri . —
Schon seit 1389. ununterbrochen feyern die Glarner im Sinne ih¬
rer frommen Vorfahren das Andenken jener Rettung ihres Vaterlands.

11»
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Am zweyten Tag nach der Schlacht rückten die Glarner

vor Wesen,  dessen Bewohner aber bey der Nachricht von ih¬
rer Annäherung aus der Stadt entflohen , die Einen auf den

Amdmer - Berg,  die Mehrern aber zu Schiffe , den See

hinauf gen Wallenstadt;  worauf jene Wesen ' s  sich bemäch¬
tigten , solches verbrannten und zerstörten.

Am nähmlichen Tag ( Samstags den Uten April 1388.)
waren die Zürcher auf der Glarner Mahnung hin 700. Mann

stark ausgezogen , entschlossen sich aber , in Folge der Nachricht
von Wesen ' s Einnahme , zur Belagerung von Napperschweil,
dessen Besatzung unter Peter von Thorberg ' s Commando
bis auf 700 . Mann fremder Kriegsleute anstieg *) .

Allein auch die Eidsgenossen waren mit großer Macht vor

Napperschweil  gezogen , besonders die Zürcher hatten allen

ihren Zeug vor die Stadt geführt : Büchsen , Blyden , Katzen,
Leitern , Schirmdächer und anderes , was dazu diente , die Städte

zu nöthigen . — Daraus beschossen und bewarfen die Belagerer
Napperschweil ohne Unterlaß . — Aber die Belagerten wehrten
sich trefflich und fest , besonders die Bürger , sowohl Männer
als Weiber.

Nachdem diese Belagerung bereits bey drey Wochen ge¬

dauert hatte , und der Stadthauptmann bemerkte, daß alle An¬

stalten zum Sturme getroffen würden , hätte er , in der Besorg-
niß zu unterliegen , die Uebergabe der Stadt nicht ungern

gesehen . — Da fielen ihm die Napperschweiler gar bald in die
Rede , so daß er davon schweigen mußte.

Hierauf gingen am Iten May 1388. um 8 Uhr Vormittags

die Eidsgenossen unerschrocken und hart an den Sturm , stürmten
die Stadt an allen Orten zu Land und See , und trieben dieses

so lange , bis sie durch die Mauer eine Oeffnung in einen Keller
brachen , dabey aber gleichzeitig der auf der Mauer stehenden

1) ES befanden sich nähmlich daselbst geschickte Genueser -Schützen

und andere Söldner aus der Lombardie , die Herzog BarnabaS

Visconti von Mayland seinem Tochtcrmann , dem Herzog Leopold

von Oestreich , vor vielen Jahren in dessen Dienst überlassen hatte - —

Diese verstanden sich gar wohl auf 'ö kriegen und wußten , wie man

sich sowohl in , als vor Städten und Schlossern halten und wehren

müsse ; denn sie hatten während eines großen Theils ihres LebenS

sich darin geübt . — Ferner befanden sich daselbst die Zuzüger von

WaldShuth, - auch die Leute auS der mittlern March , und sonst viel

Volks , das nach der Schlacht bey Mfels dahin gekommen war.



Schweizerische Zeit . §. 19. 165

Besatzung so heftig zusetzten , daß diese die Sturmlücke wederbemerken , noch verwehren konnte. — Weil es nun den in den
Keller eingcdrungenen Cidsgenossen bey der Arbeit sehr warm
geworden , so liessen sie sich schnell an ' S Trinken , trugen auch,
(statt den Einbruch zu verfolgen, ) ihren ausserhalb stürmenden
Waffcnbrüdern , die Durst hatten , Wein heraus . — Da wurden
die in der Stadt des Einbruchs plötzlich gewahr , brachen eiligden Estrich auf , der über dem Keller sich befand , und trieben
mit Heister Asche und siedendem Wasser , ( das die Frauen bereit
hatten , und herbeytrugcn ) , die Angreifer wieder zum Keller
hinaus.

Nachdem nun der Sturm 7 bis 8 Stunden lang , bis um
3 Uhr Nachmittags , fortgedauert hatte , so liessen die Eidsge-
nossen davon ab , hoben Morgens die Belagerung auf , undzogen unverrichtcter Sachen mit einander wieder heim . —
Rapperschweil  aber ordnete eine jährliche Kreuzfahrt und
Armenspende , darum , daß sie ehrlich hielten wider die Eidsge-
uossen, welche die Stadt stürmten an dem Maytag.

Napperschweil ' s ausdauernder und erfolgreicher , W e-
sen ' s erbitterter , aber unglücklicher , des Zofin zischen
Schultheißen dem ihm anvertrauten Panner bis in den Tod
getreuer , heldenmüthiger Widerstand gegen die Cidsgenossen ; —
überhaupt der Oestreichischen Schwcizerstädte pflichttreuer Zuzugin dem Zeitpunkt der Entscheidung beweisen es hinreichend , wie
ungegründet es wäre , wenn man in dem langen Kampf umdaö Uebcrgewicht im Schweizerland die Oestreichischen Schwei¬zer im Allgemeinen , als zum Abfall von ihrer angestammten
Herrschaft freywillig sich hinneigend , darstellen wollte *) .

Nicht nur gehörten ihre wehrfähigen Bürger zum Kerne
des Oestreichischen Fußvolks , nicht nur widerstanden sie auch
da bis aufs Aeufserste, wo sie beynahe allein standen ; — son¬
dern ihrer folgerechten Ausdauer ist es wohl hauptsächlich
zuzuschreiben, daß die Oestreichische Obcrherrlichkeit nicht schonweit früher aus den Schweizerischen Gauen verschwand.

Man darf dieses nicht aus dem Auge verlieren , wenn man
die Natur jener Gegensätze nicht verkennen will . — Die Ocst-

i ) Luzern  sowohl / als GlaruS  betrachteten das Haus Oest¬reich nicht als ihre erbliche, gleichsam nur als eine ihnen aufge¬
drungene Herrschaft . — Die Stadt Zug ergab sich den Cidsgenossennicht freywtllig , sondern erst nothgedrungen.
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reichische Herrschaft im Schweizerland war eine einheimische,
keine fremde ; — daher war der gegen sie sich erhebende Wider¬
stand nicht ein gemeinschaftliches Bestreben , eines aufgedrunge¬
nen fremden Joches sich zu entledigen.

Das Haus Haböburg -Oestreich suchte seine anererbten Be¬
sitzungen zu erweitern . — Die Waldstätte setzten dieser Bestre¬
bung einen unbesiegbaren Widerstand entgegen , und verstärkten
sich durch Verbündete . — Allein , so wie überhaupt in jener
Zeit eine unbedingte Gewaltherrschaft in Ländern Teutscher
Zunge so viel , als unbekannt , so war auch die Herrschaft deö
Hauses Oestreich über ihre Schweizerischen Unterthanen so
milde , daß die Letzter», solche, aufs Ungewisse hin , an ein an¬
deres Verhältniß zu vertauschen , nicht geneigt waren , sondern
im Gegentheil in Vertheidigung ihrer Herren nicht nur dersel¬
ben Rechte , sondern ebensowohl auch die ihnen von jenen er¬
theilten eigenen Berechtigungen und Freyheiten zu verfechten
und zu erhalten sich bemühten.

§ . 20. Wenn dagegen auf Seite der Eidsgenossen die
Ueberzeugung fest stand , daß die Erhaltung jedes einzelnen
Bundesgliedes mit der Erhaltung deö Bundes innig verbunden
sey, so wurde solches dennoch niemahls so weit ausgedehnt,
daß von einem Bundeszwang ( d. h. von einer die einzelnen
Bundesglieder niederdrückenden Bundesgewalt ) die Rede hätte
seyn können . — Bey hereinbrechender Noth wurden die Bun¬
desglieder zwar um Zuzug gemahnt . — Wenn aber ein einzel¬
nes Bundesglied aus besondern Gründen nicht entsprechen
konnte , so sah es keinen kränkenden Vorwürfen sich ausgesetzt.

So geschah es , daß bey Beginnen des Sempacherkrieges
neben der zwey Jahre früher statt gefundenen Negierungsver-
änderung 0 und anderen Ursachen die Gefahr drohende Nähe
der Oestreichischen oder Oestrcichisch gesinnten Plätze Freyburg,
Wangen , Nydau und Büren , die Stadt Bern  an einer acti¬
ven Theilnahme verhinderte , zu welcher sie zwar sich verpflichtet
fand , als bey des Herzogs schnellem Vorrücken durch den Aar¬
gau ihre Eidsgenossen in der Nähe sich bedroht sahen ; — den¬
noch aber durch die Besitzungen ihrer Feinde , des Ritters von
Thorberg , der Gräfinn von Valangin , Besitzerinn von Willisau i)

1) S . t42.
2) Zufolge einer Urkunde ä. ä Zofingcn am Samstag nach

Gt . MrichStag 1386. eröffnete Mcchlhild (Maha) Gräfinn von
Aarberg-DalenLiS ihre Feste Willisau dem Herzog Leopold von
Oestreich. Schw . G eschichtS sor scher  Bd . X. S . 239-
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und Herzog Leopold' s ganzes Heer von denselben abgeschnitten
war , mithin an der Schlacht bey Sempach keinen Theil nehmen
konnte.

Beym Ausgange des nach jener Schlacht abgeschlossenen
Waffenstillstandes ( S . 159.) schickte Bern  am Uten August
1386 einen Absagebrief nach Frey bürg,  worauf der schon
im Laupenkrieg statt gefundene zerstörende Kampf zwischen jenen
beyden Schwestcrstädten sich erneuerte ( S . 37. 41—44.) ; — der
zwar durch den vom 8ten Oktober 1386. bis zum 16ten Februar
1388. verlängerten Waffenstillstand unterbrochen , nach dessen
Ablauf jedoch mit grosser Heftigkeit fortgesetzt wurde.

Daß aber neben Freyburg ' s beharrlichem Widerstand auch
die von der Herrschaft Oestreich an Herrn von Coucy verpfän¬
deten , jedoch von beydseitigen Söldnern besetzten, festen Plätze
Bstreu und Nydau  den Bernern sehr im Wege standen,
läßt um so leichter sich erklären , als die dortigen Besatzungen
die umliegende Gegend durchstreiften , Kaufleute und Reisende
angriffen . — Daher kam es , daß die Berncr , beyder Plätze zu
bemächtigen , sich entschlossen; — und Büren  schon Anfang ' S
April nach kurzer Belagerung einnahmen , — und am 7ten
May nebst den Solothurnern mit zahlreichem Belagerungszeug
vor Nydau  erschienen , dessen Besatzung , Ritter Johann
du Rosay, (ein geübter Krieger aus der Picardie, ) comman«
dirte . — Als nun die Belagerten , des anhaltenden Schiessens
und Werfens ungeachtet , sich nicht ergeben wollten , sondern
herzhaft sich vertheidigten , so wurde die Stadt bestürmt , einge¬
nommen und die Besatzung gezwungen , mit bedeutendem Verlust
in die Burg sich zurückzuziehen , worauf nach einer beynahe
vierwöchentlichen Belagerung , ( am Uten May ) die Ueberein«
kunft zu Staude kam, solche in Zeit von sechs Wochen mit freyem
Abzug zu übergeben , wenn sie während dieser Zeit nicht entsetzt
würde ; — in Folge welcher auch wirklich am Listen Brach-
monat 1388 . Herr du Rosay nebst der Besatzung , ( die auS
Noth schon 3 Pferde verzehrt hatte ) , freyen Abzug erhielt.

Als man aber die Gebäude des eroberten Schlosses näher
untersuchte , fand man in einem Thurm unter halb verfaulten
Kleidern den Bischof von Lissabon und den Prior von Alca ^ova,
welche auf ihrer Rückkehr von Rom zwischen Solothurn und
Buren durch Nydauische Söldner aufgehoben , geplündert und
gefangen worden waren . — Diese unglücklichen Priester wurden
in Bern aufs Trefflichste bewirthet , so wie auch mit Kleidern,
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Pferden und Geld zur Reise versehen . — Bald darauf schickten
sie aus Dankbarkeit nicht nur die 300. Dukaten zurück , welche
die Stadt auf diese Ausgaben verwendet hatte , sondern überdteß
ein Geschenk von 1000. Ducaten als Steuer an dem gegenwär¬
tigen Kriege.

Am 3tenJulii 1383. begehrten die Bern er  einen Waffen¬
stillstand zu einer Unterredung mit den Freybnrgern. --
Als aber die Gemeinde von Frey bürg  daö Verlangen der
Berner erfuhr , daß sie die Sache der Herzoge verlassen , Frieden
schließen, und sich wieder mit Bern verbünden , allein dann noch
für den Loökauf ihrer Feldfrüchte , welche die Berner sonst ab¬
mähen lassen würden , 5000 . Gulden bezahlen sollten , erklärten
sie einmüthig , lieber sterben , als so demüthigende Bedingungen
eingehen zu wollen . — Hierauf erhielt zwar am listen Julii 1388.
Freyburg  die in 260 . Picardischen Lanzen , ( unter denen 50.
Ritter sich befanden ) , nebst 100 . Armbrust - und Bogenschützen
bestehende , erwartete Hülfe des Herrn von Coucp unter An¬
führung dessen Connetable : des Herrn Johann von NoyeS,
als Oberbefehlshaber . — Dieser Zuzug gereichte jedoch den
Frepburgern nur zu vorübergehendem Vortheil , indem er schon
am 9ten August wieder abzog , worauf dieselben aufs Neue von
äusserer Hülfe sich entblößt sahen.

Nachdem nun inzwischen auch im Nordosten des Schweizer-
landes in einzelnen Streifzügcn und Gefechten der Krieg sich
verlängert , nachdem die Aebte von Ein siedeln und Wet-
tingen  zur Friedenövermittlung vergebens sich bemüht hat¬
ten , so erschienen ehrbare Bothen der Reichsstädte : Con stanz,
Notweil , Navenspurg , Ueberlingen , Lindau, Ba¬
sel  u . s. w. zu Zürich , und ruheten nicht , bey drey Wochen
lang , mit ihren Unterhandlungen , bis sie am Iten April 1389.
zwischen dem Herzog von Oestreich und den Eidsgcnos«
sen einen Frieden zu Stande brachten, auf sieben Jahre, bis
auf St . Georgstag 1396 . 0 , Zufolge welchem die Letzter», wäh,
rend der bemeldten Zeit , ihre Eroberungen mit Friede inne ha¬
ben sollten . — Einzig wird Wesen  an die Herrschaft Oestreich
zurückgegeben , unter dem Beding , daß während des Friedens

1) Lt . Urk. a . 6. 1. April 1389. TagsahungS . Abschiede.
Beylage Nr . rs . S . l . (Acg , Tschudi l . 359. ff.)



Schweizerische Zeit. — §. 21. 169

keiner der alten Bewohner , so viel ihrer den Eidsgenossen falsch
geschworen , zu Wesen wohne oder baue.

( § 21.) Während somit in den letzten Zeiten des Sempa«
cherkrieges Buren ' s und Nydau ' s Eroberung unter die
wichtigsten Ereignisse zuzählen sind, weil beyde Städte nur nach
einem sehr ernsten Angriff in der Sieger Gewalt fielen , so ist
es beachtenswerth , daß die Stadt Bern  nichts desto weniger
denselben alle von ihren frühern Herren erlangten Freyheiten,
und der Stadt Buren,  den jvon selbigen erhaltenen einträg¬
lichen Land - und Wasserzoll ließ , und sich mit den Rechten der
früheren Besitzer dieser Städte begnügte . — Denn damahls noch
waltete der Begriff vor , daß die Beherrscher mehrerer Länder,
Völker und Volksstämme jedem derselben seine hergebrachten
Rechte , Gesetze, Freyheiten und Sitten zu lassen, sie zu schützen,
zu ehren , und sich in dessen Regierung darnach zu richten schul¬
dig , aber nicht befugt seyen , das Opfer aller jener Güter , ei¬
ner willkührlichen Gleichförmigkeit zu Liebe, ihnen abzubringen 0.

Daß diese Grundsätze der unwandelbaren Gerechtigkeit nicht
nur in Ländern Teutscher Zunge , sondern ebensowohl auch in
der Romanischen Schweiz ihre Anwendung fanden , beweisen
unter anderm die Frcyheitsbriefc , welche im Laufe des vierzehn-
ten Jahrhunderts die Grafen von Savoyen einigen der bedeu¬
tendsten Städte des Waadtlandcs ertheilten , die , weit entfernt
von jeder Tendenz zu Ausdehnung der Herrscherrechte , im Ge¬
gentheil durch eine besondere Sorgfalt sich auszeichnen , die be¬
reits erlangten Rechte jener Städte auf keine Weise zu gefähr¬
den . — So erklärt Ludwig von Savoyen,  Herr derWaadt,
in einer im Januar 1328 . zu Gunsten der Stadt Milden  aus¬
gefertigten Urkunde , es geschehe nur aus reinem gutem Willen,
daß jeder Hausvater ( jeder , der einen Feuerherd halte ) , ihm 6
Groschen Tournois erlege , daß man von irgend einem unter
ihnen nicht mehr fordern könne , als die 6 Groschen ; immerhin
so, daß der , welcher die benannten 6 Groschen nicht bezahlen
könnte , nach seinem Vermögen bezahlen würde u . s. w. ; — in¬
dem er auch für I vcrdon und Morsce  in ähnlichem Sinne
sich ausspricht ») .

1) Band I. S . 356 357.
2) Lt > im Februar <328 . ausgefertigten Urkunde» .

^e/ertr/̂ a ? <7r/§  r/e 7̂ arrk7 e7l!§ 7295 er <759. 6e-
,ree>e Oeaernöe 'e 7L/7.
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So sind in einer von Graf Amadeus von Savoyen
am 14len Julii 1859. der Stadt Milden  ertheilten Urkunde
ausführlich alle Rechte nnd Pflichten der dortigen Bürger fest¬
gesetzt. — Der Herr soll schwören , daß er erhalten werde die
Rechte und Gewohnheiten benannten Orts; — die Bürger
ihrerseits sollen schwören , treu zu erhalten und zu bewahren
seine Rechte und seine Ehre . — Niemand darf in den Grän¬
zen der Stadt Milden ergriffen werden , ohne Vorwissen der
Bürger , wenn er nicht Räuber , oder als solcher anerkannter
Verräther oder Mörder ist , oder irgend ein anderer , welcher
offenkundig ein Verbrechen begangen hätte , für das er eine kör¬
perliche Züchtigung verdient haben würde . — Der Herr wird
keinen Bürger aufnehmen , noch einen Bürger einen Eid leisten
lassen , ohne Vorwissen der Bürger . —

Wer in den Garten oder Vaumgarten von Jemandem hin-
eintrittet , ohne Erlaubniß dessen, dem er zugehört , wenn es nicht ist
im Verfolgen seines Thiers oder seines Vogels , wenn diese
Besitzungen beschlossen sind , und es am Tag ist , so wird er
schuldig seyn, 10 Sols dem Herrn , und 5 Sols dem, welchem
der Garten oder Baumgarten zugehört ; — wenn er zur Nachtzeit
eingetreten ist , so wird er 60 SvlS dem Herren zahlen , und 10
Sols dem, dessen der Garten ist ; — wenn er aber seinem Thier
oder seinem Vogel gefolgt , so wird er nur zur Bezahlung der
verursachten Beschädigung angehalten ' ) . —

Diese anscheinend bis ins Kleinliche gehende Sorgfalt , jeden
Eingriff in das Eigenthum eines Andern zu verhüthen und
gehörig zu bestrafen , ist insofern sehr beachtenswerth , als solche
auf ein tief gegründetes Nechtsgcfühl schlicsscu läßt,  welches
zahlreicher Rechtsverletzungen ungeachtet , allgemein so verbrei¬
tet war,  daß der gleiche Herrscher , welcher mit dem Schwert
in der Hand , Unrecht zu begehen sich nicht scheute ; — ohne be¬
waffneten Widerstand hervorzurufen , zu — das Uurecht zum all¬
gemeinen Gesetz erhebenden — Machtsprüchen sich nicht leicht
entschließen durfteObschon  in den Zeiten deü sogenannten
Faustrcchts und einer weit schonungslosern Kriegsart einzelne
Gewaltthaten unstreitig weit leichter , und derselben richterliche
Bestrafung weit schwerer war,  als in spätern Jahrhunderten,
— so wurde dennoch deren verderbliche Wiederhvhlung we«

2) Band l . S . 327.
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sentlich beschränkt, einerseits durch das aus der Zersplitterung
der Grundherrschaft hervorgehende größere Gleichgewicht , an¬
derseits durch die gegen ungerechte Uebermacht abgeschlossenen
zahlreichen Bündnisse , hauptsächlich aber durch das , aller Aus¬
artungen und Verirrungen ungeachtet , damahls noch vorherr¬
schende religiöse Gefühl , durch die Furcht vor der das Unrecht
verfolgenden Göttlichen Strafe.

Wenn auch die mit diesem religiösen Gefühle innig ver¬
bundene äussere Macht der ( in den Zeiten der sinkenden Kai¬
sergewalt für die Böller des Germanischen Europa den einzi¬
gen gemeinsamen Haltpunkt darbiethenden ) Kirchefür derselben
inneres Leben eher nachtheilig , als zuträglich war , wenn nur
zu oft auch ihre Diener über weltlichen Bestrebungen ihre geist¬
lichen Pflichten versäumten , ja verletzten , so darf nichts desto
weniger >der wohlthätige Einfluß der Kirche auch auf das äus¬
sere Leben der Menschen und der Völker nicht übersehen wer¬
den , indem dieselbe die aus dem vorchristlichen Heidenthume
herstammende Rohheit und Schonungslosigkeit fortwährend mil¬
derte , durch Hinweisnng auf die Göttliche Gerechtigkeit die Rechts¬
verletzungen bedeutend verminderte , und da , wo sie im Besitze
weltlicher Herrschaft sich befand , in der Regel , mit Schonung
regierte.

In letzterer Beziehung dürfen die geistlichen Ritterorden
um so weniger übersehen werden , als dieselben einerseits in
doppeltem Sinne eine hohe Bestimmung zu erfüllen hatten , an¬
derseits in Folge ihrer ausgedehnten Besitzungen auch in un¬
serm Vaterland auf dessen innere Entwickluug einen nicht un¬
wesentlichen Einfluß äusserten 0 . So erwarben sich die Jo-
Hanniter - Nitter,  nachdem sie 1286. die Herrschaft Wäden-
schweil angekauft 2) , ( wahrscheinlich um zwischen Bubikon und
Wädenschweil  eine sichere Verbindung herzustellen ) , daS
Bürgerrecht zu Rapperschweil  3) und schlössen zu gegensei«

t) Band l . S . 3so - 3St.
2) Band I . S . 332.
3) Lt . Urk. >l . ll. 11. Febr . 1303. liessen sie sich von der ver¬

witweten Gräfin Elisabeth von Rapperschweil , Heinrich,
dem Ammann,  Schultheiß zu Rapperschweil  u . s. w. brieflich
beurkunden, daß selbige Bürger,  wie früher inRapperschw eil
seyn sollen, und daß, ihnen deßhalb unschädlich, ihr Haus in Nap«
perschweil,  wo selbige Bürger sind, Hans Wernlicher , dem
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tiger Unterstützung 1342. auch mit der Stadt Zürich  ein Burg-
recht 0 ' welches 1377. erneuert wurde nachdem das Ritter¬
haus Wädenschweil  1351 . durch den wesentlich zum Ent¬
scheid des Treffens bey Tättweil  mitwirkenden Zuzug seine
Treue gegen Zürich 2) , und hinwiederum die Stadt Zürich
1356 . ihre Gefälligkeit gegen den Ritterorden dadurch gewie¬
sen , daß sie für die Erwerbungen in Küßnacht  mit den zwey
Conventen der Johannitcr -Häuser in Bubikon und Hohen-
rain  um 560. Mark gut löthigen Silbers Freybnrger Brandes
und Gewäges , und um Zinse , Schaden und Kosten, so darüber
erlaufen möchten , rechte Mitgült geworden war

vorbenannten Heinrich Ammann  und Frau V ie rinn  e n sei¬
ner Ehefrau / um Zins / so lange selbe am Leben, zu leihen.'

HHerren F . N Lindinner Chronik der ehem . Frey-
herrsch . Wädenschweil.  Bd . l . Manuscr.

1) Lt . Urk. 6. <i . Zürich Dinstag nach MathiaStag 1342. / zu¬
folge welcher der Commenthur und die Bruder des Zohanniterhau-
scs zu Wädenschweil  erklären , daß sie mit d-m weisen Rath
der Commeuthuren der Ordcnshäuscr zu Klingnau , zu Bubi"
ckon , zu Neiden , zu Rheinfelden , zu Tobel , zu Colma^
u . s. w. mit derselben Burg zu Wädenschweil,  mit Leuten und
Gut rechte Bürger worden seyen nach ihrer Stadt Recht, und loben
auch dasselbe Bürgerrecht mit guten Treuen mit der Stadt und den
Bürgern zu Zürich  freundlich zu halten , und ihnen mit derselben
Feste zu Wädenschweil  mit Leuten und Gut zu rathen und zu
helfen mit solchem Ernst und Treuen , als andere ihre Bürger zu
Zürich  thun , — und jährlich zu St . Martins Dult fünf Pfund
Züricher Pfenninge von demselben Burgrechte zu Steuer — zu ge¬
ben - Tschudi

2) Unterm 2Zsten Rebmonats erfrischte der neue Comthur,
Graf H. von Wcrdenberg,  das Burgrcchr des Hauses Wäden-
schweil  mit der Stadt Zürich . Manuscr. des  sel . Hrn.
Obmann Füßli-

3) S . 74. Nr . 1.
4) Lt . Urk- -i . ü. 1. May 1338. verschrieben steh die drey Jo-

Hanniter -Ordens -Häuser Bubickon , Wädenschweil  und Ho¬
hen ra  in mit Leut und Gut , so zu jenen Häusern gehören, gegen
der Stadt Zürich,  selbe deßhalben schadlos zu halten , und stellen
zu Bürgen und Zahlern : Nud 0 lf von F rid i »gen,  Commen¬
thur zu Tobel , Burkhard Btlgri,  Convcntbruder zu Wä¬
denschweil (später Statthalter im ZohannitcrhauS Küßnacht ) ,
Johann von Langen hard  nebst dem Obrist Meister , welche
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ES hatte nähmlich, um daselbst ein Johanniterhaus zu er¬
richten , am 26sten Merz 1358. Graf Hugo von Werden¬
berg,  Meister des Johanniterordens in Teutschen Landen, nebst
den Brüdern des Ordenshauseö Wädenschweil,  von dem
Frepherrn Eonrad von Thengen,  Probst zu Einbrach, und
seinem Bruder , Johann von Thengen,  auch für ihre Brü-
der, Rudolf und Friedrich,  den Hof und den Kirchensatz
zu Küß nacht um 1093. Mark löthigen Silbers erkauft 0,
welchem Patronatsrecht laut Päpstlichem Brcve vom löten Febr.
1373. die Kirche Küß nacht incorporirt wurde 2).

Zu dem Besitze des früher den Frepherrn von Eschen-
bach  zugehörenden Hofes, so wie des Kirchensatzes zu Seen¬
gen gelangte der Johannitcr -Ordcn dadurch, daß Berchtold

zuZürich  in der Stadt Giselschaft deßhalb zu leisten sich verpflich¬
ten . HHerrnF . U Lindtnner/Geschichtedec  Besitzun¬
gen und Commenden des Johanniicr - Ordens von
St . Johannes - Spital zu Jerusalem , im Canton Zü¬
rich . Bd . I.

Der Johanniter - Ordcn besaß in der Stadt Zürich zwey
Häuser ; das Eine , das den CommcnthureyenWädenschweil und
Bubickon  zugehörende Haus zum Weißen Kreuz  an der untern
Kirchgaß *) , und das andere gleichnahniige der Commenthurey
Kling nau «»gehörige HauS in der Brunngaß **) .

1) HHrn . F . u . Lindinner, Eesch.  d . Bes . des Jo¬
hann Ord.

2 ) HHrn . F . u . Lindinner, Gcsch.  d . Bes . des Jo¬
hann . Ord . — In das zu Küßnachr  errichtete Ordcnshaus soll¬
en 12  Bruder , e Priester , und 6 Diener eingesetzt werden. — Von
dem Johanniter - HauS  in Küß nacht  ist die Vogtey zu Küß.
nacht zu unterscheiden welche Gottfri cd Müllner,  Hofmeister
des Herzogs Leop old von Oestreich  und dessen Vorfahren als
ReichSlchen besessen hatte , auch, lt . Urk. vom 15. Nov. 1379., von
Kaiser WenceslauS  damit belehnt worden war ; die es aber lt.
Urkund 6. lt. Mittwoch nach Pfingsten 1384. (unter kaiserlicher Ge-
nchmigung ) um 4oo Mark Silber der Stadt Zürich  verkaufte.

Negesien von Junker Staatsarchivar Geröll»
Meyer von Knonau-  Nr . i77 . 178. in dem Archiv für
Schweizerisch eGeschichte Bd . 1.

-I Es hcjßt solches 1370. Eros Hugcn Haus sd. h. des Obersten Meister und Commen.
thurS Graf Hugo von Werdenberg) S . Vögclin,  a I t c s Z ü r i ch S . 17t.

^ Psd. gaben die St . Zohannser von Klingnau von ihrem HauS in der Brunngaffen.
2. N. Rordors , Laaerxta auS alte « S eckelamts - Rc ch««nge «.
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von Eschenbach  noch als minderjährig bei dem Commenthur
Hugo von Werdenberg,  Statthalter und Ncceptor des St.
Johannes -Spitals zu Jerusalem durch Teutschland , Böhmen
und Pohlen , um Aufnahme in den Johanniter -Ordcn ange¬
sucht, in dessen Haus Hohenrain aufgenommen , und daß derselbe
durch Freyherr Heinrich von Th engen  als Vormund der
Söhne des sel. Berchtold von Eschenbach  0 sim Einver-
ständniß mit seinen Brudern ) , um väterliches und mütterliches
Erbe , mit dem Hof und Kirchensatz zu Seen gen  ausgerichtet
worden r) .

Als Jnnhaber der Ordenshäuser zu Könr ' tz ^)  und zu
Summisw ald 4) unweit Bern  und im Emmenthal, erwei¬
terten in jenen Gegenden auch die Teutschen Ritter
ihren Grundbesitz . — Schon in der ersten Zeit nach der Grün-

1) Berchtold  II . war Sohn Walther  III . und nebst dem¬

selben Stifter deS Klosters Eschenbach,  Urenkel des 1226. »erst.
Walther  H -, des Stammvaters der Hauptlinie deS Hauses
Eschenbach . — Berchtold  II . Söhne waren Walther  IV.
(Bd . 1. S - 369.) Mangold und Berchtold . — MittheilUN-
gen der Zürch . Ge feilsch , für vaterl . Alterth.  Vl . 1842.

2) HHrn F . U. Lind in » er , Gesch . der Bes . des Zo.

hann . Ord.  I.
3 ) Zm August 1227. durch Kaiser Heinrich VIl . an den Teut¬

schen Orden übertragen . ( Bd . I . S - 35l . 382.)
4) Durch Urkunde ü. 6. Ulm den 13. Fcbr . 1225. schenkte Lü-

pold von SummiSwald  in Gegenwart König Heinrich VII.
und des Reichs Fürsten dem Teutschen Orden den Kirchen in Gu m-
miswald und Escholzmatt  mit dem Patronat und Dogtey«
recht über dieselben , nebst seinen damit verbundenen Rechten und
allem seinem Gut in Feld , Wald und Wasser, sowie die Berge Ni«
düng und Arne  und das Eigenthum der seinen Vasallen daselbst
von ihm übertragenen E rblehen , gegen die von dem Orden über¬
nommene Verpflichtung , zu SummiSwald beständig 2 Priester zu
hallen , und in dem daselbst zu bauenden Spital Armen und Reisen¬
den nach Maßgabe der Emlünfle des Hauses, Aufnahme und Pfleg«
zu gewahren- Fr . Stettlcr , Versuch einer Geschichte
des deutschen Ritterordens im Canton Bern  1842.

L) Bd . I . E . 35t . Nr . 2.

») Die Edeln von  SummiSwald  scheinen sich unter dem ersten Adel befunden zu ha«

ben der i» dem neu gegründeten Bern  sich niederließ. — Denn wir finden einen Enno von

Snmmisvald  alS den 2ten Schultheißen Bern» im Jahr 1W ..
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düng des Hauses zu Könitz  bewährte sich der fromme Sinn
des in der Umgegend und zu Dern  wohnenden Adels , durch
reichliche Vergabungen an dasselbe. —

Durch Kauf mit Richard von Makenberg ( Mag-
genberg ) , handelnd , mit Einwilligung seines Vaters , Joh.
von Makenberg,  Schultheiß von Freyburg , gelangte das Or¬
denshaus im Jahr 1345. in den Besitz der Herrschaft Bümp-
litz  mit Gerichtsbarkeit nnd allen Zubehörden um 370 . Flo¬
rentiner -Gulden . — Von dem nähmlichen Richard v. Maken¬
berg  war bereits früher ( 1338.) durch Vergabung der Kirchen-
satz und die Kastenvogtey Wählern  nebst allen seinen in die¬
ser Pfarrei ) gelegenen Gütern an das Haus Könitz  gelangt 0.

In dem Kirchspiel Könitz  verdankte dasselbe einen gros¬
sen Theil seines Besitzes theils den Schenkungen , theils den
Verkäufen der Ritter von Egerten  Auch das Ordens¬
haus zu Summiswald  erweiterte den seinigen in Folge von
Ankäufen und Schenkungen )̂ ; indem es ( auf ähnliche Weise,
wie das Johanniter -Haus Wädenschweil 1342. das Bürgerrecht
von Zürich ) , 1371. das Bürgerrecht von Bern annahm )̂ ;

1) Fr . Stettler.
2 ) Schon vor der Erbauung Bcrn 'S wurde dieses Geschlecht,

dessen Burg auf dem Gurten  stand , zu den ritterlichsten in Bur¬
gund gezahlt . — Später finde » wir die Nittcr von Egerten im
Besitze ausgedehnter Güter am Gurten , zu Könitz , Schlier , Ober-
Wangen und Mahleren ; — sie waren mit den von Bubenberg und
dem übrigen benachbarten Adel von den ersten Bewohnern BernS,
wo wir sie bald an der Spitze des Gemeinwesens , sowie als bedeu¬
tende Häuserbcsitzcr in der neu erbauten Stadt finden.

Fr - Stettler.
2 ) So kaufte durch Kaufbrief vom 2§ , Juni : isss . das Haus

Summiswald  die Burg Trachselw ald,  nebst Leuten , Gü¬
tern , Gerichten , ^ ic Gerichte zu Ranflüh und Weissenbach
nebst dem Amt Rütti  und der Hälfte der Feste Rcynach von
Burkhard von Summiswald . Fr . Stettler.

2 ) Mangold von Brandts,  Commenthur , sein Bruder,
Werner von Brandts  und die übrigen Brüdcr des Teutschen
Ordenshauses Summiswald  nahmen 1Z7>. das Bürgerrecht von
Bern  an , mit Versprechen , einen Udel ( Unterpfand ) von 50 Pfd.
in der Stadt zu haben, jährlich auf AndreaStag , statt aller übrigen
Steuern und Teilen , wovon sie befreyt blieben , 5 Pfd . zu entrich¬
ten , und in Kriegszeiten ihre Leute zum Schutz der Stadt herzu-



176 Vierter Zeitabschnitt.

nachdem der dortige Rath das Ordenshaus zu Könitz  sammt
allen seinen gegenwärtigen und zukünftigen Besitzungen bereits
1256 . in seinen Schutz aufgenommen hatte *) . —

§. 22. Um jedoch den , bis in spätern Zcitee noch fort¬
dauerndem , oft sehr ausgedehnten Grundbesitz dieser und an¬
derer geistlicher Genossenschaften in seinem Ursprung richtig zu
beurtheilen , darf man die schon öfters erwähnte Verschiedenheit
des Verkehrs nicht aus dem Auge verlieren , welcher zufolge die
meisten Leistungen oder Vergabungen statt in Geld , in Abtre¬
tung von Naturalgefällen , oder von Grundstücken bestanden 2).
Wenn hiedurch , so wie durch die Verkäufe und Verpfändun¬
gen 2) , im Laufe der Jahrhunderte , der geistlichen Stiftungen
Grundbesitz fortdauernd sich vermehrte , so darf man um so weniger
annehmen , daß der volle Ertrag jener ausgedehnten Ländereyen
denselben zu gut kam , als sie , in Ermanglung hinreichender
Arbeiter , um solche selbst zu bebauen , öfters zur Verpachtung
sich gezwungen , und wenn dieselbe in Erb - Pacht (Erb - Lehen)
sich verwandelte zuletzt auf ein bestimmtes , jährliches Na-

geben; wenn sie muthwillig das Bürgerrecht verlassen / so sollen sie
so Pfd . bezahlen. F r . Stettler.

1)  In Folge Vertrags / datirt WifliSburg auf Lpchlianiao 1226.
Fr . Stettler.

2) So übergeben 1334. JohanS , Jakob , Pantaleon
nnd Nudolf , Lüpoltz zum Thor  Ritters sel. Sohne anS Kloster
Seldnau (Bd . I . S . 34s .) einen Hof zu Bassel storf,  giltct
18  Stück an Korn zur Aussteuer ihrer zweyen Schwestern Eis¬
beil » und Gula. — So übergibt 1373. Conrad Dietschi  der
Schuhmacher Bürger Zürich dem Selnau  den Kclnhof zu
Wiedickon  vor die Aufnahme seiner Schwester — u. s. w.
/ '/'« er/o//a §/e/ -7o/'tt//r 2 Hr// 'r/ro/-r///r. Manuscr . auf der
Stadtbibl . Zürich.

3) So verkaufen 132t . am nächsten Zinstag vor St . Walpurgo
Tult Rudolf Müllncr  Ritter und Gottfried Müllner
sein Vetter ihr Gut zu Wie d icko n gen. Stollengut/  so 14
Mütt Kernen und 30 Eyer giltct , an Lugen  Leutpriester zu St.
Peter  zu Handen der Pfcund St . Catharina Altars  in
vorgenannter Kirch St . Peter  um 144 Pf . unter des Raths
Fertigung . — 1281. verkauft Johannes Pilgrin  Bürger Zü¬
rich der Abtey Dienstmann an die Probstey auf dem Zürichbcrg
einen Wald auf dem Zürichbcrg  in dem jungen Holz und in
Widen . —

4) 1270. verkauft Jakob Müller an das Seldnau die
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luralgefälle sich beschränkt sahen , indem sie von ihrem Ursprung,
lichen Eigenthum nicht viel mehr , als den grundherrlichen Titel
übrig behielten , das Verfügnngsrecht darüber hingegen ihrem
Erbpächter überliessen . Wenn mithin jene ausgedehnten geist¬
lichen Besitzungen auf rechtmäßigem Wege erworben werden
konnten , wenn hierüber im Allgemeinen derselben Besitzer kein
gegründeter Vorwurf trifft , so hindert dieses keineswegs , daß
nicht einzelne Mitglieder auch des geistlichen Standes , ihrer
höhern Bestimmung vergessend , ungerechte Handlungen sich er¬
lauben konnten , und solche sich erlaubten . — Ob jene 1370.
statt gefundene , folgenreiche Gefangensetzung des Schultheißen
Peter von Gundoldingen und des Johann in der An
alte Hub zu Wiedickon  aber ein Lehen von der Abtey um 18  Mark
Silber . — 1277 . bestätigt Elisabeth,  Aebtiffin zum Fr - Münster,
dem Kloster Seldnau  den 1270 . mit JakobMüller  getroffenen
Kauf der alten Hub zu Wiedickon  mit Vorbehalt 1. Den : ZinS
vor die Abtey . — 1370 . verkauft Eberhard Müllner,  Ritter,
Schultheiß , an Seldnau  Z '/r Mütt Kernen jährlicher Gült auf
einer Wiesen auf dem Sihlfeld bey dem Letzegraben,  Erbe
von der Abtey Zürich. — „Da das O»
denshauS ( zu Koni ; ) seine ausgedehnten Besitzungen nicht alle selbst '
bearbeiten konnte , so gab es dieselben , nach damahliger überall ver»
breiteten Uebung , zum großen Theil in Erblehe » zu Bewirthschaf-
tung — Von solchen Erbpachten rühren bekanntlich noch die jetzigen
Bodenzmse her, " „Durch Erblehcnbrief vom Jahr 1317. verleihen
Wernher Wasser,  Commenthur und die andern OrdenSbrüder des
Hauses von Könitz 11 Jucharten oder Hofstätten bey Könitz an meh¬
rere in der Urkunde benannte Partikularen zu rechten Erblehen,
mit Beding , daß die genannten Leute und ihre Erben von einer
jeglichen Hofstatt oder Luchart jährlich auf St . MartinStag 5 ß.
und 2 Sommcrhühner Zins geben und von einer jeglichen jährlich
auf Verlangen des Ordenshauses 2 Tagwerke mit 2 Mannen leiste»
in des Hauses Neben , auch bei Handänderuugen den Ehrschatz vom
Betrag eines JahrzinscS bezahlen . — Keiner der Lehenleute soll
weder zur Mühle , noch zum Backofen , noch für die Taverne an¬
derswo Gewächs kaufen , als auf des Klosters Gütern , selbst ge¬
pflanzten Wein mag man ausschenken ; . wer von jenen verpachteten
Grundstücken mehr als eine Luchart besitzt , soll wenigstens eine
Juchart zu Reben bepflanzen ; auch wird den Erbpächlern die Nutzung
von Wunn und Weid .und von des Hauses Allment zugesichert ."
Fr - Stettler Gesch . des deutschen Ritterordens imCant . Bern . S 28 . 29.

12
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von Luzern  durch Probst Bruno Brun  und dessen Bruder
Herde .qen Brun  in vollem Sinne dahin zu rechnen sey,
läßt um so weniger mit hinreichender Sicherheit sich entscheiden,
als uns deren Veranlassung nicht näher bekannt ist , und auch
in der entgegengesetzten Richtung eine heftige Bewegung obge¬
waltet zu haben scheint.

Da Bürgermeister Rudolf Brun  kurze Zeit vor seinem
Tode mit den Herzogen von Oestreich  einen Dienstvertrag
abschloß i) , und dessen Sohn Bruno,  Probst zum Großen
Münster , von dem Schwiegervater Herzog Nudolf ' s von
Oestreich , Kaiser Carl  l V , 1354. zu seinem Capellan und
geheimen Rathe bestellt worden war so ist es nicht unwahr¬
scheinlich, daß auch des Bürgermeisters Bruno ' s Söhne die Zu¬
neigung ihres Vaters für das Haus Oestreich bewahrt ; — daß
der später , im Kampfe für die Unabhängigkeit seiner Vater¬
stadt,  bep Sempach gefallene Schultheiß Peter  von Gun-
dol dingen  eine entgegengesetzte Gesinnung bewiesen , und
dieser Widerspruch ein bepdseitig feindliches Verhältniß werde
veranlaßt haben , welches so weit führte , daß , als im Spätsahr
1370 . der Schultheiß von Gundoldingen nebst Johann
in der Au von Luzern  an einem stark besuchten Marktage
(Freptags den 13ten September ) nach Zürich  gekommen war,
Probst Bruno  und dessen Bruder Herdegen Brun,  beyde
unfern der Stadt aufheben und gefangen nehmen liessen , was
auf der entgegengesetzten Seite eine solche Aufregung hervor¬
brachte , daß man die Sturmglocke anzog , zur Befreyung der
Verhafteten , jedoch vergeblich , hinauseilte , und , als der Rath
zögerte , auf den folgenden Tag die Gemeinde zusammenberief,
welche den Beschluß faßte , daß , wenn Probst Bruno  und

t)  S . 105.
2) S . los . — Lt . Urk . von, s . April 1363 . verleibt Kaiser

Carl IV dem Bruno Brun,  Probst zu Zürich,  seinem Ca»
pellan und seinen Nachfolgern die Gnade , daß sie in ihren Dörfern
Kluntern , Rieden , Rüschlikon  und N u fe  r S Stock und
Galgen haben mögen und daselbst von des Kaisers und des Reiches
wegen über Hauptverbrechen richten sollen , bis der Kaiser oder seine
Nachkommcn dieß widerrufen . — Lt . Urkunde vom 30. August 1363.
verleiht Carl IV seinem Capellan , Bruno Brun,  Probst zu
Zürich , und seinen Nachfolgern obige Gnade auf ewige Zeiten - , G.
Meyer von Knonau RegestenNr.  iso . i -ii.

3) S . l56 . Nr . i.
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dessen Bruder Herdegen Brun  bis am Monntag ( 16.
Sept .) beyde Männer nicht ledig liessen , und in die Stadt
lieferten , beyde Bruder auf ewig verwiesen seyn sollen ; —
Würden sie aber gehorchen , so sollen dann der Rath , die Zunft¬
meister und die Zweyhundert erkennen nach ihrer Bescheiden-
heit , wie der Angriff und die That abzuleiten und zu bessern
sey t) . — Auf diesen Beschluß hin wurden die Gefangenen
zwar unbeschädigt wieder ausgeliefert ; — alS aber die beyden
Bruder Brun  dem Ausspruch des Rathes sich nicht unterwerfen
wollten , so wurde beschlossen, daß , wenn sie oder einer ihrer
Helfer und Diener , so zu der That geholfen und gerathen
haben , je mehr in der Stadt gegriffen würden , daß sie über den¬
selben richten sollen , als über einen verschuldeten Mann 2) . —
Was sedoch deutlich beweist , daß es Hiebey um Mehreres , als
um die Ahndung jener Gefangennehmung sich handelte , sind die
allgemeinen Bestimmungen , welche dem Gemeindsbeschluß vom
14ten Sept . 1370 . beygefügt wurden , welchen zufolge , wenn vor
den Bürgermeister , Räthe und Zunftmeister Sachen kommen,
sie seyen neu oder alt , das ihnen zu richten empfohlen wird,
sie dieses unverzüglich ausrichten . — Dünkte es aber die Zunft¬
meister , die zu Zeiten bey den Räthen sitzen, daß der Bürger¬
meister oder Rath daran säumig seyn wollte , so sollen dieselben
Zunftmeister zu einander gehen , und auch die Räthe , die gerne
dabey seyn wollen u . s. w. 2).

Dieser , die Befugniß der Zunftmeister auf Kosten von Bür¬
germeister und Rath erweiternde Beschluß erscheint mit einer
drey Jahre später erfolgten Veränderung des Geschwornen
Briefes ( einer Stadtverfassungs -Nevision ) in so fern in engem
Zusammenhang , als durch dieselbe des Bürgermeisters Gewalt
beschränkt , und dagegen die Erweiterung der Befugniß der
Zunftmeister bestätigt wird.

Dieser , im Jahr 1373. festgesetzte zweyte Geschworne
Brief §) unterscheidet sich von dem ersten ä . 6 . 16. Julii 1336.
hauptsächlich darin , daß die halbjährige Erneuerung des NatheS

1) Lt . Urk. -t. ä . 14. Sept . 1370 . I I . Hottinger . ( Schw.
Museum für bist . Wisse nsch.  I . 235.- 258.)

2) Lt - Contumaz » Urtheil vom 14. Okt . 1370. I - I - Hot¬
tinger.

3) Schw . Mus . für bist Wissenschaften  1 . 237. 23s.
4) ll. 6. St . Andreastag. 137s.
ä) G . 23. 2V.
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nunmehr dem Bürgermeister , dem abgehenden Rath und den
Zunftmeistern zukommtso  wie auch bey Säumniß des Rathes
die den Zunftmeistern 1370 . eingeräumte Befugniß bestätigt
wird.

Obschon in dem Geschwornen Briefe selbst hierüber nichts
enthalten ist, so fand dennoch nach dem 1383. statt gefundenen
Tode des um seine Vaterstadt hochverdienten Bürgermeisters,
Ritter Rüdiger Manest 2) , die wesentliche Veränderung
statt , daß man 1384. zum ersten Mahl mit jedem halbjährigen
Termin der beyden neu eintretenden Räthe einen Bürgermeister,
hiemit jährlich zwey Bürgermeister erwählte weßnahen um
H . Weihnacht : Herr Johannes Vinko  im Sommer:
Herr Rudolf Schwend , zu Bürgermeistern ernannt und
nach dem 1390 . erfolgten Tode des Lchtern dessen Stelle durch

1) Bisdahin wurde der neue Rath erwählt von dem Bürger¬
meister in Zuzug von sechs Mitgliedern des abgehenden Raths.
(S . 25  )

2 ) Es war derselbe seit der ersten VerfassungSveränderung Mit¬
glied des Raths , und hatte scitl36l . ( mithin etwa 22 Jahre lang)
die Bürgermeisterstclle bekleidet , war aber um deßwillen , so wenig,
als dessen Vorgänger (S . 104. ), im Dienste seiner Vaterstadt reich
geworden ; im Gegentheil befand er in den Greisenjahren durch öko¬
nomische Noth und Unordnungen in der eigenen Familie stch ge¬
drängt . I . I - Hottingcr (S ch w. Mus f . bist . Wissensch.
I . 240 .)

3) S . Hirzcl  l . 343.
4) Johannes Vinko (oder Fink)  aus einem der freyen

ritterbürligen Geschlechter - — ( Schon unter den bekannten Räthen
der Stadt ( A0 i,n .) kommt ein Co n rad Fink  vor ) . — Im vier¬
zehnten Jahrhundert wohnten die Finken  oben und unten an der
Kirchgasse . S - Vogel in altes Zürich  S . 19- 47 . >70. 197.

5 ) Rudolf Schwend  wurde 1Z70 Nathsherr , i »74. Seckel-
meister , 1387 . ward er bey einem Zug ins Wehnthal und beym
Krähenstein zum Ritter geschlagen . — Dessen Sohn Johannes
Schwend  gelobt lt . Urkund vom 3 Jenner 1398 . mit der ( ihm
von seinem Schwager Burkhard von Schlatt  für fl . üoo, seiner
Gattin Heimstcuer , u s. w . verpfändeten ) Feste Moßburg  zu
warten — und soll die genannte Feste derer von Zürich und ihrer
Helfer und Diener offen Haus seyn , so oft sie dessen nothdürftig
sind - ( S . Hirzel  H . 44 . 45 .) — Von diesem angesehenen alten
Geschlechte wurde 1306 . in der Gruftkirche zum Großen Münster
«in Altar gestiftet , ( wie denn , wiewohl beynahe erloschen , an der
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Herrn  Rudolf Schön  erseht wurde 1) . Inzwischen scheint,der vorherrschenden , entgegengesetzten Richtung ungeachtet , unterden einflußreichsten Mitgliedern des Zürcherischen Rathes eineZuneigung für das Haus Oestreich  immer noch fortgedauert,ja sogar im Frühjahr 1393 . den Abschluß eines Bündnisseszwischen den Herzogen von Oestreich  und dem Rath derStadt Zürich  herbeygeführt zu haben , in welchem Zürich seinefrühern Bündnisse mit den Eidsgcnossen zwar vorbehält , je¬doch unter der Bedingung , daß die Stadt denselben wider dieHerrschaft Oestreich nicht helfen soll , um das Gut , um dieLeute , um die Gerichte , welche die EidSgenossen dem HauseOestreich entwehrt und eingenommen haben , in der Zeit , dader jüngste Krieg in dem sechs und achtzigsten Jahre sich anhobu . s. w . 2).

Hieven unterrichtet , verfügten sich Abgeordnete der Ei bö¬gen offen nach Zürich,  woselbst der Rath ihre ernste Ein¬sprache zuerst mit Widerwillen aufnahm ; — als aber der ersteGesandte von Luzern  an der Spitze einer verstärkten Abord¬nung ihren Bortrag erneuerte,,und derselben , Abgesandte vonBern und Solothurn  sich noch beigesellten , so wurde end¬lich der große Rath zusammen berufen , welcher in Zeit vonacht Tagen die ganze Gemeinde zu versammeln beschloß; — diesodann jenen Bund gänzlich aufhob , dem großen Rathe aberdie Beurtheilung der Fehlbaren überließ , von denen zweh frey-
Gewölbsdecke, da , wo der Altar stand , die beyden Wappen derSchwenden  jctzo noch zu sehen sind.) ( S . Vög clin  S - 36. 184.)1) Er bewohnte das Haus zum Winkel beym Lindenthor , wel¬ches imMeii und i6te» Jahrhundert dem Geschlecht der Schönen
zuständig war-

2) Lt - Urkunde 6 . 6 - Wien am St . UlrichStag '3SZ . — Indiesem , zwischen den Herzogen Albrecht , Wilhelm , Leopold , Ernstund Friedrich von Oestreich und dem Rath der Stadt Zürich vom
nächsten St - GcorgStag auf 20 Jahre abgeschlossenen Vertrag istein bestimmter Kreis festgesetzt , innerhalb dessen gegenseitige Bun-dcshülfe stattfinden soll , dessen Umfang von der Grimsel , der Aare»ach bis Haste , von da » ach Freyburg im Ucchtland , von dort überNydau , Biet , Solothurn , bis an die AuSmündung der Aare in denRhein , sodann RheinaufwärtS über Schaffhausen und Stein undden Bodensee hinauf bis an den Berg , den man nennt den Man¬
nen , von da bis an den Wallcnsee , vom Waüensee die Richtungausserhalb Glarus hinauf , bis an die Furka und von da wieder bis
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willig sich entfernten 0 , drey verwiesen 2) , und drey andere
in geringerem Maße geahndet wurden 2).

In Folge dieser tief eingreifenden Rückwirkung traten nicht
nur , an die Stelle der bisherigen , zwey neue Bürgermeister:
Johannes Maneß ^ und Heinrich Meiß 5) , — son¬
dern es wurde , schon 20 Jahre nach der Festsetzung des zweyten,
Samstags nach St . Jakobstag 1300. ein dritter Geschwor¬
ner Brief  aufgerichtet , d. h. die Stadtverfassung aufs Neue
dahin revidirt , daß , was ein Bürgermeister , die Räthe , die
Zunftmeister , der Große Rath der Zweyhundert gemeiniglich,
oder der Mehrtheil unter ihnen sürohin richten oder setzen, das
zu befolgen , soll die ganze Gemeinde schwören ; — daß die
Räthe aus der Constafel und auch aus den Zünften und Hand-

an die Grimsel bestimmt wird ; (mithin über einen großen Theil des
heutigen Teutschen mit Ausschluß des Romanischen SchweizerlandcS
sich ausdehnt . — ) Aeg . Tschudi  I . 371 .—373.

1) Bürgermeister Schön mit einem verwandten RathSherrn
gleichen Geschlechtes . S . Hirzel  II . 19-

L) Zunftmeister Johannes Erishaupt , Heinrich Lan¬
ds l t und Rudolf Moß . S - Hirzel  II . 20- 22.

3) Johannes Vtnk der ältere (wahrscheinlich der zweyte
Bürgermeister ) , Rudolf Wchel und Conrad Wirth . S-
Hirzel II . 22. 24

4) Es war derselbe 1364. Seckelmeister , 1373. Bauherr.
s ) Der Ritter Heinrich Meiß (Sohn Heinrichs und der

Verena Maneß von Man egg)  welcher die Bürgermeistcrstelle
von 13S3 .—1409 , — und von 1423 .- 1426 , bekleidete , befand sich
schon um das Jahr l4oo . im Besitze des zuerst Manessischen , dann
Finkischen , dann Schwendischen sogenannten Steinhauses *),
welches während beynahe vier Jahrhunderten im Besitze seines Ge¬
schlechtes geblieben ist, als des einzigen unter den heutigen Zürchc-
rischen Geschlechtern , dessen Vorfahren schon vor der Verfassungs-
Veränderung von 1336 . in dem Rath der Stadt Zürich sich befun¬
den **) , dessen Familienglieder mithin seit mehr als 600 Jah¬
ren in dem Zürcherischen Magistrate Stellen bekleidet haben ! als
eines der wenigen übrigen edlen Zürcher -Geschlcchter , dessen ebenso
edle mütterliche Abstammung dem Freund der Geschichte , Zürichs
große Vergangenheit zurückruft , durch welche Vermählung die
Familie Meiß  auch zu bedeutendem Grundbesitze gelangte . — In

») Früher gehörte das HauS zur alten Meise » einem Meiß an. S . Dögelin S . 161.
«») Heinrich 1181. W - Ither 1253,- 125». Heinrich 1265,- 1270. u. s. w.
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werkern erwählt werden — daß bey innestehenden Zunst-
ineisterwahlen der Rath der Zweyhundert entscheiden ; — daß,
so wie der Rath , auch der Bürgermeister vierzehn Tage vor
beyden Sonnenwenden von den Räthen , den Zunftmeistern
und dem Großen Rath der Zweyhundert erwählt werden soll,
u. s. w. r) .

Wenn mithin die wesentlichste Veränderung darin besteht,
daß auch zünftige Bürger für rathsfähig erklärt , und dem
Großen Rath eine ausgedehnte , bestimmte Befugniß eingeräumt
wurde 4) , so geschieht dagegen von der Wahl der Mitglieder
des Großen Rathes noch keine Erwähnung . — Es darf jedoch
vermuthet werden , daß schon damahls die , sowohl der Constafel,
als jeder Zunft zugetheilten Mitglieder der Zweyhundert von
den Mitgliedern des Kleinen und Großen Rathes jeder Zunft
ernannt , und von dem gesummten Großen Rathe bestätigt
wurden b) . Auf jeden Fall muß in Zürich , so wie auch

der St . Maria Capcllc beym Großen Münster befindet steh die
Meisengruft,  welche Bürgermeister Heinrich Meiß  für steh
und seine Nachkommen erkaufte und einrichten ließ S - Vögelin
S . 4i . 192.

1) Der erste Geschworne Brief bestimmt «/ daß in den Rath
erwählt werden sollen 6 Ritter , oder Edelknechte an der Ritter statt,
und 7 ehrbare Bürger von den Constaflern , zusammen 13 ; — der
zweyte , daß ein Rath erwählt werden soll von Rättern , von Edel«
lcuten , von ehrbaren Bürgern , den Constaflern — bis auf »3 ; —
der dritte, daß man von den Constaflern, und auch von den Zünften
und Handwerkern ehrbare Leute in den Rath setzen soll.

2) Lt . Urk . <l , <l . Samstag nach St . Jakobstag 1393 . Aeg.
Tschudi Chronikon  I . 675 - 579 . Helvetische Biblio¬
thek  6tcS Stück . Zürich  i74i.

3) D . i - wählbar als Rathsglieder , nicht als Zunftmeister.
4) Erst in diesem dritten Geschwornen Briefe werden die Be¬

fugnisse des Großen Rathes festgesetzt . — Spuren von einem Großen
Rath ( seinem Zuzug zum Rath aus der Bürgerschaft ) finden steh
schon vor 1336. (S - Hirzcl  I . S . 28 .) — Zm ersten Geschwornen
Brief steht hierüber nur eine beyläufige Andeutung (S - Hirzcl
I . 142. ) , jm 2ten hingegen wird des gemeinen Raths der Bürger
der Zweyhundert erwähnt ( S . Hirzel  l . 326 . ) .

6) In dem 4ten Geschwornen Brief von Samstag vor St . Se«
hastianstag i4M . ist bestimmt , daß die Constafel in , jede Zunft 12
Mann in dem Großen Rath haben , und daß , wenn einer abginge,
die übrig gebliebenen Klein - und Großen Räthe der Eonstafel ( oder
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in andern Schweizerstädten die Stellung ihrer damaligen
Großen Räthe  von derjenigen der gleichnahmigen Behörden
in den nach dem Repräsentativ - System regierten heutigen
Schweizercantonen wesentlich darin unterschieden werden , daß
die modernen Großen Räthe (als Repräsentanten der
gesammten StaatsbürgerschafO gleichsam die Grundlage des
ganzen Staats - Organismus bilden , die Regierung und das
oberste Gericht erwählen ; — wo hingegen in früherer Zeit der
städtische Organismus ursprünglich von dem Rathe  aus¬
ging , und der Große Rath  nur als dessen unterstützende,
oder cvntrollirende Verstärkung zu betrachten war . — Ja es ist
nicht unwahrscheinlich , daß , in Uebereinstimmung mit einer in
den Waldstätten  noch bestehenden ähnlichen Einrichtung 2) ,
jene vorma hlig en Großen Räthe  damit begonnen hat¬
ten , daß , um bey wichtigern Berathungen , die Einberufung
einer außerordentlichen Bürgergemeinde auszuweichen , dennoch
aber des Rathes Verantwortlichkeit zu vermindern , jedes Naths-
glied , einige seiner ihm als zutrauenswürdig bekannten Mit¬
bürger ersuchte , der betreffenden Nathssitzung beyzuwohnen,
welche alsdann in eine sogenannte Räth - und Burgerversamm-
lung sich erweiterte . — Wenn somit durch die erhöhte Befugniß
des Großen Rathes die Rückkehr einer unbefugten , oligarchi-

der Zunft ) einen andern erwählen sollen — die Erwählten sollen
dem Großen Rath vorgestellt und von demselben bestätigt werden.
S - Hirzel , 3 ür ch. Jahrbücher . Bd . I V. S - 6l . 52.

1) Die Benennung „Kleiner Noth " kam erst später auf.
2 ) Wenn in außerordentlichen Geschäften Land - Rarh  gehal-

ten wird , kann der Landammann einige andere Landleute ab den
Straßen in den Rath berufen — Diese werden die berufenen
Landlcute  genannt . — Wenn aber solche wichtige Geschäfte vor¬
fallen , welche eigentlich nicht vor den Landratb gehören , deren
wegen man aber nicht für nothwendig erachtet , eine LandSgcmcinde zu
berufen , oder , wenn von der Landsgemeinde dem Landrath Geschäfte
auSzutragen überlassen worden , wird ein zwey - oder dreyfacher Land-
rath zusammcnberufen - In diesem Fall nimmt jeder der ordent¬
lichen Landräthe in den zwcysachcn einen , in den dreyfachen Land¬
rath aber zwey Landlcute , welche ihn am verständigsten dünken,
mit sich. I . C- FäsiS StaatS - und Erdbeschreibung
der Helvetischen Eid sg enossenschaft . Der Canton
U r i. Band n . S . 162. 16Z.

Mit dieser Einrichtung scheint schon in der Vor -Brunischen Der»
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schen Tendenz verhüthet , und die Zürcherische Stadtverwaltung
in ihrem Innern auf eine breitere Grundlage festgestellt wurde,
so erweiterte sich auch im Aeussern ihr Wirkungskreis neben
den bereits schon erwähnten 0 , durch die Erwerbung von
Höngg 2) , Meilen 3) , Thalweil )̂ , Erlenbach
bey welchen ausschliessend aus dem Corporationsgut oder dem
Privatvermögen der Bürger der Stadt Zürich  bestrittenen,
so wie bey allen vorkommenden ähnlichen Ankäufen , zu beachten
ist, daß dieselben vom Ankauf des Grundbesitzes in unserer Zeit
nur darin sich unterscheiden , daß bey der : noch nicht so weit

fassung diejenige Bestimmung im Einklang / daß / wenn im Rathe
die Meinungen getheilt waren / «mag der minder teil sin
Dtngfürbas zien unter die Bürger . — Wo sie all«
gesamlet worden / die der rat dazuwil / und unter
denen / wo der merteil übereinkam pt / das geschicht ."
S-  Hirzcl / Zürcherische Jahrbücher B . I . S . 28.

1) S . 251.
2) Abt und Convent von  Wettingen verpfänden an Bürger¬

meister, Räth und Bürger der Stadt  Zürich ihre Vogtey zu
Höngg / welche sie von dem seel Herrn Johannes von Seh ein
(Seon ) an sich gebracht haben. Lt . Urk. ä . 3. io . Herbstmonat
1384. Manuskripte des  sel . Herrn Obmann Füßli.

3) Frau Verena von Ebersperg/  Gemahlinn Herrn Al¬
brechts von Landenberg  verpfändet ihrer lieben Stiefmutter
Freyfrau Anna von Uhingen/  Wittwe PeterS  sel . von
Ebersperg/  um st. 500 in Gold von ihrer Heimstcuer die Vogtey
zu Meilen am Zürichsee/  lt . Urk. 3. 6 15. Junii 1384. —
Sodann verpfändet benannte Frau Anna von Utzingen/  verwit¬
wete von Ebersperg/  solche an die Bürgermeister / Räthe und
Bürger der Stadt Zürich/  lt . Urk. 3. 3. Samstag nach St . Mari»
Magdalena -Tag 1384. Manuskripte des  seel . Herrn Ob-
mann  Füßli.

4) Andreas Seiler,  Bürger zu Zürich/  hatte von Nik-
laus Bebenhcim/  Ritter von Colmar  das Pfand / das dieser
von der Herrschaft Oestreich  um 75 Mark auf dem Dorf und der
Vogtey Thalweil  erhalten halte / mit ioo Goldgulden käuflich
an sich gebracht / und hernach der Stadt Zürich  in gleichem Preis
überlassen/lt - Urk. 3. 3. 3. NäbmonatS 1385. S . Hirzel  I . S . 345.
Memorial der Gemeindsverwaltung von Zürich an
die Helvetische Regierung/  isoi . S . 117. 3l ?.

3) Die nach Ei »siedeln  lehenSpflichtige Vogtey Erlibach
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fortgeschrittenen Gütervertheilung der Umfang der betreffenden
Grundbesitzungen noch weit größer , dieselben aber in Folge des
Lehenverbandes , derPatrimonial -Gerichtsbarkeit und der Hörig¬
keit mit Rechten und Gefallen begabt , und mit Beschwerden
belegt waren , welche heut zu Tage den Grundbesitzern weder
zu gut kommen, noch zur Last fallen . — Es standen mithin die,
solche Grundbesitzungen ankaufenden , einzelnen Personen oder
Genossenschaften , gegenüber den ( mit sehr verschiedenen Berech¬
tigungen und Verpflichtungen darauf wohnenden ) Angehörigen
derselben , so lange in ihrem vollen Rechte , als sie die ihnen
rechtmäßig zukommenden Befugnisse zum Nachtheil ihrer Unter¬
thanen nicht widerrechtlich auszudehnen sich erlaubten.

Daß somit die Stadt Zürich  damahls auf der Bahn des
wahren , aufsteigenden Fortschrittes sich befand , ergibt sich neben
der Erweiterung ihres Gebietes , hauptsächlich daraus , daß es
ihr bereits noch am Schlüsse des vierzehnten Jahrhunderts ge¬
lang , durch die Uebernahme der Neichsvogtey sowohl, als durch
Befrepung von der Neichssteuer einer vollständigen Unabhän¬
gigkeit schon sehr bedeutend sich zu nähern.

Nachdem nähmlich der ( gleich seinem Vater : Kaiser
Carl  IV .) gegen die Stadt Zürich  sehr günstig gestimmte
König Wenceslaus  0 bereits schon früher mit mehrern
Freyheitsbriefen sie erfreut hatte 2) , so erklärte derselbe , daß,

am Zürichsee hatte schon 1335. Graf Johann von Habsburg
an Graf  Kra ft von  Toggenburg , Probst zum Großen Münster
in Zürich , für 137 Mark Silber verpfändet ( lt . Urk. Zürich am
Samstag nach St - Valcntinstag ). Im Jahr 1345. kaufte diese
Vogtey Graf FriedrichIV von Toggenburg (Neffe des Gra¬
fen Kraft ) von den Grafen Johann , Rudolf und Gottfried
von HabSburg,  und <4oo. verkaufte solche dessen Sohn , Graf
Donat, (Oheim des letzten Grafen von Toggenburg : Frie¬
drich  VI ) um 330 Gulden , lt . Urk. -I. 6. 3. Herbstmonat 1400.
der Stadt Zürich . C. Weqelin Gesch . des Toggenburg.
Memorial der  Gern . Verw . ». Zürich.  S . 118  317.

1) Kaiser Carl  IV . ließ seinen ältesten Sohn We nc eSl auS,
König von Böhmen und Ungarn , schon zwey Jahre vor seinem
1388. erfolgten Tod zu seinem Nachfolger erwählen.

2) Am inen Sept . ir ?6. bestätigt König WeneeSlauS den
Zürchern  ihre Rechte,  Begnadigungen , Freyheiten , guten Ge-
wohnheiten , Handfesten und Bündnisse , insbesondere das mit den
Städten Bern und Lu cern , und mit Uri , Schwytz und Un-
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nachdem er vom Bürgermeister , Rath und Bürgern der Stadt
Zürich  unterwiesen worden , daß es bey ihnen oft an einem
Vogte gebreche , weil ein solcher von der Vogtey sich nicht zu
ernähren vermöge , er die Neichsvogtey und die Gewalt , einen
Reichsvogt selbst zu ernennen , der in ihrem Rathe sitze, und je
nach Befinden der Mehrheit desselben über das Blut richte,
den Zürichern  übergeben habe 0«

Und am gleichen Tage überläßt er ihnen , für sich und
seine Nachfolger die jährliche Neichssteuer von 100. fl. gegen Er¬
legung von 1000 . Rheinischen Gulden 2).

tcrwalden. — Er wicdcrhohlt diese Bestätigung , unter Strafe
gegen die sie Verletzenden , am 27sien Sept . 1376 ., bestätigt am
I9len Februar 1379. Der Zürcher  Befreyung von fremden Ge-
richten , am gleichen Tag die Urkunde seines Vaters , betreffend die
Geächteten , erneuert gleichzeitig die Bestätigung von 1376 ., ertheilt
ihnen am 2-isten Februar 1379. die Freyheit , daß Niemand auf ihr
Gut oder Habe einen Zoll oder Geleit lege , befreyt sie gleichzeitig
auf zehn Jahre von allen Reichssicuern , — ertheilt denselben am
23sten Julii 1384 . die Freyheit , bey Erledigung einer HofrichterS-
stelle, einen andern Hofrichter zu bestellen , und überträgt diesem
den Blutbann , — trifft Verfügungen , die in Z ü r ch befindlichen
Juden  betreffend , am 3istcn Merz 1392. und am24stenZunii i4oo.
G . Meyer von Knonau Negesicn-  Nr . 169 . 170 . 171. 172.
173 . 174 . 175 . 176 . 179. 184 . 190.

1) Lt Urk . 3 . 3 . L4stcn Zunii l4oo G - Meyer von Kno-
na » Regcsten . Nr . 189. S . Hirzel  II . 4g . 30.

2) Lt . Urk . vom 24sten Jnnii i4oo . G . Meyer von Kno-
nau Rcgesten . Nr . 191. S - Hirzel  H . 51. 32.

Daß die Stadt Zürich  wohl daran that , von dieser ReichS-
steuer sich loszukaufen , um gegen weiter gehende , künftige Ansprüche
sich zum Voraus zu verwahren , beweist ein im Jahr 1395 . von
König Wenceslaus  einem Ritter vonBodmann  ertheilter Be¬
fehl , dem Conrad von Krarn  aufzutragen , auf der Stadt Zü¬
rich Güter 4ooo . Mark Silber aufzunehmen ; welcher Befehl , in
Folge derselben Gegenvorstellungen , zwar widerrufen , Ritter Con¬
rad von Krain  aber , seine Besoldung als Reichsvogt zu verlan¬
gen , dadurch veranlaßt wurde , für welche Forderung die Stadt
mit 200 . Gulden sich mit ihm abfand . — 1396 und 1398. ertheilte
derselbe dem Georg von Rosil  die Vollmacht , die Reichssieuer
von der Stadt Zürich  zu beziehen , befriedigte sich aber , als der
dortige Rath erweisen konnte , daß viele Zeit nicht mehr als 100.
Gulden gefordert und bezahlt worden - S - Hirzel ll . S . 38.
40. 41. 43.
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Daß , vbschon sie seit langer Zeit keine wesentliche Beschrän¬
kung durch die kaiserlichen NeichSvögte erfahren hatten , die
Züricher nichts desto weniger einen grossen Werth darauf setz¬
ten , von derselben oberherrlicher Gewalt für immer befreyt zu
werden , erklärt sich sehr leicht aus der Besorgniß , daß in der
Folgezeit unter mächtigern Kaisern und unternehmenden Vögten
diese Reichsvogtey , in Verletzung ihrer wohl erworbenen Frey¬
heiten , zu einer bedeutendern Gewalt wieder anstreben , auf ' s
Neue eine Art von Erblichkeit ansprechen , und mit der Einbusse
ihrer mühevoll errungenen Neichsfreyheit endigen möchte ' ) .

Daß dieser Neichsvogt , ( als erster Blutrichter ) , so lange
die Schweizerische Eidsgenossenschaft mit dem Teutschen Reiche
verbunden war , ( als , vbschon ohne irgend eine äussere Wahl-
beschränkung , dennoch aus kaiserlicher Vollmacht von den Stadt¬
behörden eingesetzt, ) seinen bisherigen Titel beybehielt , war
folgerecht ; daß aber auch, nachdem der Neichsverband längst
aufgelöst war , bis 1793 die, einem der beyden Sekelmeister
übertragene Stelle eines Neichsvogtes immer noch fortdauerte ») ,
ja daß bis 1831. unter dem Volke dieser Nahme immer noch
gehört wurde , scheint zu beweisen , daß man früherhin auf die
Veränderung alt hergebrachter Benennungen einen weit gerin¬
gern Werth setzte, als seitdem in späterer Zeit.

§ . 23. Eine ähnliche steigende Entwicklung , ein ähnlicher
allmähliger Fortschritt von größerer oder geringerer Abhängig-

1) Von 1097—1218. befand sich die Stadt Zürich  unter der
erblichen Reichsvogtey der Herzoge von Zäh ringen,  von 12t8 . an
ließ Kaiser Friedrich  II . seine Rechte durch verschiedene Reichs¬
vögte verwalten , 1262 . erklärte König Richard  der Stadt Zürich
Reichs -Nnmittclbarkeit auf das Förmlichste , 1273 . verordnet König
Rudolf,  daß der von ihm gesetzte Königliche Vogt jedesmahl nur
zwey Jahre im Amt bleiben , und dann auf fünf Jahre nicht er«
nennbar seyn soll . ( Band I . S . 2,6 . 255 . ( N . 6.) 271 . ( N - 2. ) 299.

Wenn sodann auch von den nachfolgenden Kaisern der Stadt
Zürich  Freyheiten bestätigt und erweitert wurden , so darf man
auf d. . andern Seite eben so wenig übersehen , welche sehr bedeu¬
tende Summen von König Rudolf her von der Stadt Zürich an die
Kaiser sind bezahlt worden , besonders um wiederhohlte Verpfän¬
dungsversuche von sich abzuwenden.

2) H . I - Leu Eidsgen . Lexicon  XX . 3l3 . H . H.
BlllNtschli S . 366.
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keit zu dem endlichen Ziel vollständiger Unabhängigkeit fand,
so wie in der Stadt Zürich , so auch in den übrigen städtischen
und ländlichen Gemeinden statt , aus welchen nach und nach
der dreizehnvrtigen alten Eidsgenvssenschast Kreis sich vollen«
dete ; — an jedem Orte in seiner Art

Während das durch wiederholte kaiserliche Freyheitsbriefe
nicht weniger begünstigte Bern 2) seinen befestigten Umfang
erweiterte 2) , sein Gebieth bedeutend vergrößerte überhaupt
schon in dem ersten Jahrhundert der Schweizerischen Eidsge-
nossenschaft in höherm Aufschwung allen übrigen Bundeögliedern
voraneilte , gelang es Luzern,  eines 1340. beynahe über die

1) Band I . S - 346.
2) Bern ' s Freyheiten wurden bestätigt und zum Theil erwei¬

tert I3i4 . durch Friedrich,  1348 . und 1363 . durch Carl  IV .,
1376 . und 1398 . durch Wenceslaus,  i4oo , durch Ruprecht.  —
Lt - Urk . 4 . 4 . Samstag zunächst nach St . ValentinStag 1348 , be¬
stätigt Kaiser Ca rl IV . alle Pfandschaften , welche die Bern er
inne , und welche Kaiser Heinrich dem Hugo von Buchegg
u . s iv - verpfändet hatte . (Sol . Wochenbl.  f . 1827 . Nr - 20 .) —
Lt . Urk. 4 . 4 . Lausanne 6ten May 1363. bestätigt derselbe feyerlich
die Handfeste von 1218 . ( Band I . S - 236 . ) — Lt . Urk . 4 . 4. h.
KreuzeStag 136s . ertheilt er der Stadt Bern  die Vergünstigung,
auf sechs Meilen im Umkreis alle Pfandschaften des Reichs an sich
zu lösen - Lt . Urk » 4 . 4 . Neuenburg , Sonntag nach St . Marga«
xetha 1398 ., bestätigt Kaiser Wenceslaus  der Stadt Bern  ihre
Befrcyung vom Hofgcrichte , und gibt ihr Erlaubniß , in ihrem ge¬
kämmten Gebiethe über Hals und Hand zu richten , nebst dem Bann
über schädliche Leute . — Auch hatte dieser Kaiser ihr den Besitz
aller an sich gebrachten Güter und Lehen des Reiches bekräftigt.
(A . v- Ti liier  I .)

3 ) 1364. wurde Bern  auf der Seite , wo es nicht von der
Aare umflosscn ist , mittelst einer neu angelegten Befestigung be¬
deutend erweitert . — Die Arbeit wurde mit solchem Fleiße betrie¬
ben , daß das ausgedehnte Werk nach 18. Monaten vollendet war.
Berncr Neuiahrsblatt  von 1824.

4 ) Reben den bereits schon früher angeführten Erwerbungen
müssen Ober .hofen , Unterseen , Balm und Frutigen
Npch erwähnt werden . ( S . 12. 33^-35 . 45 . 133. 138. i40 .,iäi . )

„Strenge Beobachtung bestehender Gesetze und herkömmlicher
». RechtSbcgriffe gewann dcv neuen Herrscherinn die Liebe der Döl-
»ker . — Die Städte blieben bey den Freyheiten , welche sie unter
„den früheren Herren besaßen ." A. v . T il l i er I.
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ganze grössere Stadt sich erstreckenden Brandes ungeachtet *) ,
schon 1366 . einen Vertrag mit dein Hause Oestreich  zu
Stande zu bringen , vermöge dessen eS von den der Herrschaft
zu entrichtenden jährlichen Steuern sich los - 2) und verschiedene
Gerechtsamen ankaufte ^ ; so wie es durch die Erwerbung von
Nothenburg , Ebikon , Habsburg , Willisau und
Büron  auch ein äusseres Gebieth sich verschaffte

Inzwischen bemühten sich drey Waldstätte  weniger da¬
hin , in einem wettern Umfange sich auszudehnen , als vielmehr
sede äussere Einmischung in ihre innern Angelegenheiten zu beseiti¬
gen . — So gelang es den Urn ern 1360 . und 1377. den Zoll zu
Fluelen  anzukaufen 1310. verlieh ihnen König Wences-

1) Luzern  war anfänglich nur von Holz erbaut . - Aber schon
1398 . erging bey Anlaß eines von Hans Kupferschmid,  einem
Luzerner Bürger , in Stein erbauten Hauses der RathSschluß : „Daß
„Hinfür keine Hüser von Holz erbut werden füllen , und daß man
„von OberkeitS wegen zu allen nüwen Hüsern ansehnliche Zttschuse
„von Bumatcrialien unentgeldlich herzugeben sich anheischig mache .»
I - Businger : Die Stadt Luzern und ihre Umge.
düngen.

Dieser früher zum größern Theil hölzernen Bauart ist es wohl

zuzuschreiben , daß , so wie im dreyzehnten , so auch im vierzehnten
Jahrhundert in verschiedenen Schweizcrstädtcn bedeutende Feuers-
bcünste statt fanden . — So zu Zürich  I3t3 . (H . H . B lu n t schilt
7t/e „ r . S . 66 ) , zu Bern  1302 . 1368 . 1382 . 1383 . 1388.
1391 . ( A. v. Tillier  l >), zu Schaffhausen  1353 . und 1373.
(Schafft, . Neujbl.  Nr . iv .) , zu Genf  1321 . und 1334.
(9". 7 ,̂'coe / .)

2) Zufolge des Herjogl . Ocstr . Urbars von 1309. hatten die
Bürger der Stadt Luzern  gegeben eines Jahres bey dem Meisten
zu Steuer 55 . Mark Silbers , bey dem Mindesten 40 . Mark Silbers.

3) Die der Fischenzen in dem See und an der Reuß , der
Mühlen an der Reuß , der Ziegelhütte , der Metzig , die Brodscholl,
den Hofstatt zum Kauf «, Salz - und AnkenhauS , zu den RathSstubcn
u - s. w — die Wyher zu Littau , daS Eigenthal , den Bürgenberg,
den Gütsch > die Allmend gegen KrienS , die Wälder um die Stadt
nebst verschiedenen Alpen und andern Waldungen . I . Businger.

4) DieStadtLuzern löste 1395 . Nothenburg  ein um 4800 fl.
von H e r m'a n n von Grünenberg.

L) Don K-iiser Heinrich hatte GrafWerner von Homburg
den Zoll zu Fluelen  am Listen Jenner 1313. als Pfand erhalten,
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laus  dm Blutbann , und 1393 . wurden die Anstände derselben
mit der Abtep Fraumünster  durch einen Nechtsspruch be¬
seitigt «3.

— zufolge der Erbsvereinigung vom Uten Brachmonat 1315. machte
dessen mütterlicher Halbbruder / Graf Johannes von Habsburg/
darauf Anspruch/ und verpfändete in Folge dessen am 9ten Hornung1337. die Hälfte dieses Zolles an Johannes von Attinghausen,
Landammann zu Uri,  auf 3. Jahre . — Dagegen hatte schon
Kaiser Ludwig (Lt . Urk. vom Weinmonat t3,9 .) den Zoll von
Fluelen/  als durch den Tod des Grafen Werner  von Hom¬
burg (des Jüngern)  dem Reiche Heimgefallen/ betrachtet/  und
daher ( Lt . Urk. vom l2ten Merz 1344., Listen Christmonat 1345.,
l4ten Hornung und isten May 1347.) denselben dem benannten
Johannes von Attinghausen  verpfändet , mit der Begünsti¬gung , daß derselbe diesen Zoll geben und verschaffen möge, wem erwolle ; — was auch von König Carl IV. (Lt . Urk. vom löten
Weinmonat 1353 ) bestätigt wurde. Der Reichszoll zu Fluc«
len im Lande Uri  1313 .—1353. (Der GcschichtSfreund;
Mittheilungen deShist . Vereins der 5. Orte Lucern,
Uri , Schwyz , Unterwalden und Zug . ister Band.Einst edeln  1843 . S - 14.—26.)

Nach dem Tode des Freyherr » von Attinghausen  Übergabe»i3so . Frau U rsula von Attinghausen  und ihr Sohn Jo¬
hannes von Sumpcllen  die Hälfte des Zolls dem Lande Uri,
welches hernach ( 1377 ) dessen andere Hälfte von Frau Marg er¬rett ) « von Rudenr  um 300. Goldgulden erkaufte . (Geschichte:von Uri . Band  I .)

i ) Die Streitigkeiten zwischen der Abtey Frau Münster und
den Nruern  scheinen schon aus den Zeiten König Albrecht '?
hcrzustammen, weil damahls das im Lande Uri von Ersterer ange¬kaufte Gut von Lchtern mit Steuern belegt ward (lt . Urk. 3. 3.
St . Mgrtinstag 4308; — Fra umünster a mt s - Doku  m e nte
Band l . S - 73. 74-) . — Später erhoben sich Anstände zwischen der
Abtey und ihren Meyern. zu-Bürg eln und Ortsfeld (Erst-
fe lde  n) -*)/ welche eine schiedsrichterliche Entscheidung veranlaß,ten ( lt . Urk. <1. ä . e. May 1.338; — Fraum . . Amts -Do cum.  II.
248. - 253.)» — is . Jahre . nachher entschied Ulrich von Wölfen-

- ) Wahrscheinlich befanden sich alle , der Frau mü  nsle 'r 'äbddy ^ 'zugehvrenden Bi¬
ndungen und Einkünfte im Sande Uri in . vier Meyera  nute ^ I' abg'lkhiilte Aktors,
Bürget » ; .Er  stsild . rlnd S il .e »>kP . Dieses waren aber beiue ddrundherrschaslen;
indem auch andere Befiher in tiea^ nähmUchen Localitäten Ländcrc - cnunh .LuilÜnften besaßen, —ck« §arra».. K.rch«l-.d. S ^ w, Gesch. l, 3ß.) ^ ....
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So kauften  sich in  Unterwalden 1363.  Alpnach  los

von den Freyherren von Wollhausen,  1378.  Hergiswyl
am Fusse des Pilatuö von dem Herrn von  Litt au.

schieß/  Landammann zu  Unterwalden/  als Obmann eines

Schiedsgerichts / daß die Urner  der Abtey Fraumünster  die

Zinse und Nutzungen / die sie von ihrem Gut genommen oder ent¬

zogen hätten / wieder werthen und in Gewähr setzen sollen . (Lt.

Urk . <1. 6 . Monntag nach St . Valentin 1366 . ; - FrinsteramtS-

Doc . II . 383.—386) — Nichts desto weniger dauerten die Be«
schwerdcn der Abtey Fraumünster  gegen die Urner  noch lange

fort , und führten endlich so weit , daß «392 . Heinrich Gold  äst/

Decan zu Konstanz,  die Letztem , nach wiederhohlter Citation,

mit dem Banne belegte , und nur in der Hoffnung eines gütlichen

Vergleichs ste davon befreyte ( lt . Urk . Frmsteramts Doc.  H.

703 —716 . ; 719 - 727. ; 73l - 739 ; 4 743—770 .) ; — welche Hoffnung

sich auch wirklich erfüllte , indem lt . Urk . 6 . <1. I8ten August 13S3.

(FrmsteramtS  Doc . II . 773 - 776 . ; V . Schmid II . 177 . ff. )

die Urner  sich erklärten , den durch die Rathsbothen von Zürich,

Luzern , Schwytz und Unterwalden  erlassenen srechtsspruch

getreulich zu halten , nahmentlich die Abtey Fraumünster  in

den ruhigen Besitz ( in ruhig , nützlich Gewehr ) wieder einzusetzen

aller ihrer Güter , ihrer Schweigen , ihrer Fälle , ihrer Zinse , ihrer

Zehnden , ihrer Meyerämter und anderer ihrer Freyheiten , Nutzungen

und Rechte , die sie in ihrem Lande habe , in gleichem Maß , wie sie

solche gehabt , ehe sie ihr entzogen worden u . s. w . — Da diese

Streitigkeiten ungefähr gleichzeitig mit den Kriegen zwischen dem

Hause Oestreich  und den W a l d st ä t t e n begannen , und nicht

lange nach dem 1389 . abgeschlossenen , länger ' dauernden Frieden sich

endigten , so scheinen dieselben in so fcrmhiemit im Zusammenhange

sich befunden zu haben , als in solch unruhigen Zeiten dergleichen

streitige Gefalle um so schwerer zu beziehen , um so leichter zu »er.

weigern sind . — Dabey darf indeß nicht übersehen werden , daß alle

diese Streitigkeiten mehr privatrechttichcr , als politischer Natur

waren , indem der Abtey Fr a um >ü nst er zwar i bedeutender

Grundbesitz im Lande U r i zugehörtt/solcho aber um deßwillen noch

keineswegs als Landesherrinn zu betrachten war . ( Band l - G . 3 «9 . )

— Eh « man «bey,von den sehr verwickelten Territorialverhäktnissen,

und den damit verbundenen , verschiedenen persönlichen Abstufungen,
welche , so wie q̂nd.erjvörtS , damahls auch in Uri statt fanden , ein

genaues , klareSEild sich »erschaffen , und , hierauf gegründet , die

vorliegenden und ähnliche Erscheinungen vollständig sich erklären

kann , muß man zuerst in die damahligen örtlichen und persönlichen
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So gelangte 1390 . an einer abgeschiedenen Stelle am
Vierwaldstättersee das ( als einer der kleinsten aber glücklich¬
sten Frepstaaten berühmte ) Ger sau ebenfalls durch Loskauf
zu seiner Freyheit i) , nachdem solches schon 1359. in den Ewi¬
gen Bund der vier Waldstätte war aufgenommen worden ?) .
' Daß die Glarner,  ihrer Aufnahme in die Schweize¬
rische Eidsgenosi elisch aft  ungeachtet , ihre Verpflichtun¬
gen gegen das Stift Seckingen  pünktlich erfüllten , ergibt sich
daraus , daß die nach Schliessung deS Bundes verlangten 42.
Bürgen durch die Aebtissinn Margaretha von Grünenberg
im Jahr 1371. der Bürgschaft wieder entlassen wurden 2).

Im Jahr 1390. liessen sie unter der Aebtissinn ClaraAnna
von Hohenklingen  in Beyseyn einer ansehnlichen Öestrei-
chischen Gesandtschaft zu Zürich  die Zehnten , den Todtenfall,
die Zinse und andere Einkünfte , die das Stift bisher von dem

Verhältnisse so tief eindringen können, wie solches auf eine so ein»
sichtS- und verdienstvolle Weise geschehen ist in : /'«rar

are X/// . Äeo/e 707̂ . eke 7a
(^ ,'c7a'v üi/e L'c/ru,e72e ^7§c/re^<Ae§L/r7c47e. Lrster IZanst.
8 . 17 - 6Ü ) .

t ) Lt . Urk. st- st. Freytag nach unsers Herrn Fronleichnamstag
S3do. verkünden I o h a nn e S, Peter und Agnes von MooS,
Geschwister, Bürger zu Luzcrn,  daß sie denen zu Gcrsau  die
ihnen von der Herrschaft Oestreich verpfändeten dortigen Gerichte
und Steuern , mit allen an sie gekommenen Rechten, um 690  Pfund
Pfenninge an Blapperten , jeden Blappcrt für ro . Pfenning ver.
kauft haben ; (weicher Betrag , das Pfund Pfenning zu s . Gulden
gerechnet, 3450. Gulden beträgt)

Ursprünglich soll ganz Gersau  dem Stift Muri  gehört ha¬
ben, später kam solches an das Haus Haböburg,  sodann pfand¬
weise an die Freyherren von Rain st ein,  und von diesen an die
Edcln von Moos . Kurzgefaßte Geschichte des Frey»
float es Gersau. Zug  t8l7.

2) Lt . Urk. st. st. Listen Augstmonat 1059. und Gegenbricf von
gleichem stato, worin die v ie r W a l d st ä t t c den Kirchgenoffcnvon
Gersau und Wetg >s (Weggis)  die Zustchcrung ertheilen , daß
sie, sie alle und alle ihre Nachkommen, für ihre rechten gcschwornen
Eidsgcnoffen halten u. s- w. TagsatzungS - Abscheide . Beyl.
Nr . 2t . 22. S . XXXVII . XXXVIII . (Aeg . Tschudi I . stst . ff. )

3) r . Mir ; Helv . Kirchengesch . II.
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Lande bezogen hatte , durch den Zürcherischen Bürgermeister,
Rudolf Schwend,  und 6 . Rathsherren ( von welchen drey
von GlaruS nach Zürich  gezogen waren ) unveränderlich
schätzen; nach welcher Schätzung das Capital der Einkünfte von
den Weiden und Herden 2022 . Gulden betrug . — Jede der
14 . Tagwen , in die das Land damahls eingetheilt war , stellte
für die richtige Bezahlung der Zinse dieses Capitals zwey Män¬
ner als Bürgen ; — worauf jeder so bald möglich sich zinsfrey
kaufte ; — so daß einzig noch die geringe jährliche Gebühr von
16 . Gulden übrig blieb , welche bis auf die neuern Zeiten die
Glarner dem St . Fridolinsstift in Seckingen  ent-
richteten *) .

Wenn der zunehmende Geldmangel das Stift Seckingen,
in diesen Loskauf einzuwilligen geneigter machte , so geschah eS
aus dem gleichen Grund , warum auch der Bischof der Stadt
Basel  eines seiner Rechte und Besitzthümer nach dem andern
verpfändete oder verkaufte

So versetzte der Bischof am St . Gregorientag 1373 . um
die Summe von 12,500 . fl. guter und schwerer von Florenz der
Stadt Basel  den mchrern und den mindern Zoll , den das
Stift in der Stadt hatte , und am gleichen Tag sein Münzrecht
um 4000 . fl. 2) . — 1385. verpfändete er derselben das Schult-

heissenamt der mehrern Stadt,  so wie die Erlaubniß , <das
Schultheifsenamt der minderen Stadt , welches den Erben des
Conrad von Därenfelö versetzt war,  abzulösen ; — ferner die
Stadt Ursitz  als Pfand , weil er die schuldigen 4000 . fl, nicht
bezahlen konnte ; versetzte ihr auch sein Silbergeschirr für
400 . fl.

i ) L. Wirz Helv . Kirchengeschichte  il . Der Vertrag
zwischen dem Stift Seckingen  lind den Glarnern  wurde ab-
geschlossen im Merz 139». — Lt . Urk. ü. 3. Samstag vor St.
Maria -Magdalena -Tag 1393. ertheilten Aebtiffinn und Capitel des
Stiftes Seckingen den Glarnern  eine Quittung für alle ver¬
fallenen , versessenen Zinse und Nutzungen . — Lt Urk. 3. 3. am
nächsten Samstag vor St . Maria -Magdalena >Tag 13SS. — verkauft
das Stift Seckingen den Glarnern  seine bisherigen Nutzungen
und entzieht sich gänzlich aller Berechtigung , Forderung und An¬
sprach an dieselben. Aeg . Tschudt  I . 362. 3?3. 38Ü.

L) P . Ochs il . 1. Beytr - zur Gesch . Basels.
3) Beyträge zur GeschichteBaselö , herausgegeben

von der histor . Gesellschaft zu Basel . Basel  1839.
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So genehmigte er am 4ten Tag nach Bartholomäi 1389,
die bereits 1386. statt gefundene Einlösung Klein - Basel ' s4 ) ,
von den Herzogen Leopold , Wilhelm, Ernst  undFried-
rich von Oestreich 2) , verpfändet der Stadt Basel  am
gleichen Tag für 4000 . st. Stadt und Amt Delsperg.  Ausser
diesen 4000 . fl. blieb er derselben noch 1260. st. schuldig, die er
(wie seine Ausdrücke lauten ) solcher zu zahlen nicht vermö¬
gend wäre . — Bald darauf entlehnte er von selbiger 500 . fl. ,
welche er mit Jnnbegriff der versessenen Zinse an andere ab¬
führen mußte 2) . Und im Jahr 1400. verkaufte er der Stadt
Basel  um 22,000 fl. die Burg und Stadt Walde«  bürg,
die Feste Homburg  und die Stadt Liechstall ^) . — Wenn
somit in Zeit von weniger als 30. Jahren bedeutende Be¬
sitzungen und Rechte vom Bischof auf hie Stadt Bafel
übergingen , wenn mithin die Letztere aus ihren srüherhin ab¬
hängigen Verhältnissen allmählig zur selbststflnhtgen Herrinn
emporstieg , so würde es dennoch sehr unbillig seyn, solche irgend
eines ungerechten Gewaltschrittes beschuldigen zu woÜe« , weil
sie ihre neuen Erwerbungen dem Bischof nicht mit Gewalt
entriß , sondern sie von demselben erkaufte . — Ehen so unbillig
wäre es aber auch umgekehrt , einen Herrn , dessen Untergebene,
wiederhohlter sehr schwerer Prüfungen ungeachtet, - so viel sich
erwerben können , um eine Besitzung desselben nach der andern
an sich zu kaufen «) , eines habsüchtigen Terrorismus anzuklagen,

1)  Band i . G . 29s.
2) Lt . Nrk . 6 . 3 . Samstag nach St . Gallentag 13L6., P.

Ochsll . t.
3) P . OchS II . 1.
4) Lt . Urk. 4 . 4. keria secunäa nach Oaotibi ^ postoli . l400.

P . O-chS II 1.
Nicht wenig half dazu der Wohlstand , dessen die Bürger

von Basel  schon damahls ssch erfreuten , eine Folge nicht mir des
Handels , sondern auch des Gcwerbsflcisscs «nd haushälterischer
Wirthschaft . ^ Schon im Jahr I36r . konnte Basel  miedet dem
Grafen von HabSburg  Geld auf Zins leihen , und 1371. lieh cS
sogar dem Herzog Leopold von Oestreich  BelagerungSzeug . —
In jenen schweren KriegSzciten waren die offenen Vorstädte häufig dem
Brand und der Plünderung Preis gegeben — Deßwegen beschloß man,
auch die Vorstädte in den Umfang der befestigten Stadt mit ciiizuschlies«.,
seit- Vom Jähr 1386. bis zum Jahr I3g8. wurden neue weitere
Mauern und Stadtgräben ausserhalb der Vorstäd te aufgebaut von einem

13»
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weil im letztem Falle die Beherrscher gewöhnlich sich bereichern,
die Unterthanen verarmen , nicht umgekehrt.

Gerade eben um deßwillen , weil die geistlichen und welt¬
lichen Herren des Mittelalters ihre Unterthanen nicht nach Will-

kühr besteuern konnten , während die gegen eine , ihren aufblü¬

henden Gcwerbsflciß niederdrückende , schrankenlose Concurrenz
gesicherten , mithin verhältnißmäßig sehr bemittelten städtischen
Bürgerschaften in der Selbstbesteuerung von Aussen her nicht
beschränkt waren , konnten die Letzter» um so leichter emporstei¬

gen » und mußte ei» Theil der Erster » desto schneller dahin
sinken 0 . — Wenn mithin die Schweizerische Eidsgenossenschaft

Ende der Stadt zum andern ( vom Rhein bis wieder an den Rhein)

mlc 10SS. Zinnen und äi . Thürmen . — ( Das JohanNiter - Haus

gab eine Summe Geldes , damit dessen Besitzung auch innerhalb der

neuen Befestigung begriffen werde .) — So wie i -l . Jahre soiiter

der Stadt Zürich (S . 187. ) so übertrug bereits am isten August

1386 . König WeneeslauS  der Stadt Basel  die dortige Reichs»

vogtcy , nachdem schon ( lt . Urk . 6 . ,1. Aarlistein III . K ->>. ayr . und

ei. ü . Prag am h . Palmabend 1337.) Kaiser Carl lv . über das

Recht , KricgS . und adeliche Lehen ferner zu besitzen, daß die Basier

wegen den bischöflichen Schulden nicht bekümmert werden , und nir¬

gends , als vor ihrem Schultheissengcrichtc belangt werden sollen,

derselben Freyhcitsbriefe ertheilt hatte . BaSler Neujahrs-

b latt  v o n I8il . P . Ochs H . i.
i ) „In der , den freyen , wie den untcrthiinigen Städten und

„Gemeinheiten stets offenen HülfSquelle der Selbstbesteurung gegen-

„über den , strenge , oft auch enge begränzten Einkünften und Be-

„rechligungen deS hohen Landadels , lag der Schlüssel zu dem schnellen

„Aufblühen jener Gemeinheiten , und der öffentlichen wie der per-

„sönlichcn Freyheit , auf einer , und dem Sinken und allmählig ge«

„räuschlosen Untergang so vieler grossen Dynastenhäuser deS Mittel-

,g»lterS aus der andern Geile . — Vermöge jener Geldquellen waren

„die Gemeinwesen beyder Arten jeden Augenblick in Verfassung , die

„drückenden , stets wiederkehrenden Geldverlegenheiten der Grafen

„und Herren , denen diese durch Verpfändungen und Verkäufe zu

„begegnen wußten , zu benutzen , und denselben -ine Besitzung , ein

„Recht um das andere , oft auch um Preise abzuhandeln , die selbst

„damahls niedrig waren , und diese Güter auf die rechtmäßigste

„Weise an sich zu bringen . - Die baar erlegten Kaufsummen

„vcrstüchtigten sich schnell in den Händen des gcldbedürftigen Adels,

„der nach Veräufferung seiner Hülföquellcn , unrettbar zu Grunde

„gehen mußte ; wozu noch dar so mächtige Sinken des Verhältnisses
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damahls in jenem , für Menschen , Familien und Staaten so
glücklichen Lebensalter sich befand , wo man zwar in der Fülle
der Jugendkraft keine Hindernisse fürchtet , aber eben so wenig
zu entkräftenden Uebertreibungen sich verleiten läßt — ; so weit
die eigene Befugniß reicht , Rechtsverletzungen strenge ahndet,
vorzüglich aber alles entfernt , was die Göttliche Strafe herbey-
führen könnte — : so ist in dieser löblichen Tendenz wohl der
wichtigste Beweggrund zu den beyden Eidsgenössischen Verträgen
zu suchen , welche unter den Nahmen des Pfaffen - i) und
des Sempacherdricfes ^ bekannt sind. Während der so¬
genannte Pfaffenbrief  vorzüglich dahin zu zielen scheint,
unbefugte äussere Einwirkung abzuwenden , den Zug vor fremde
Gerichte zu verbiethen , für Fremde und Einheimische die Strassen
sicher zu stellen, — kann der Semp ach erb rief  als die erste
gemeinschaftliche Kriegsverordnung betrachtet werden , welcher
zufolge kein Eidsgenosse dem andern freventlich oder mit Ge¬
walt in die Häuser laufen , und Jemandem das Seine darin
nehmen , alle , die mit dem Panner ziehen , auch bey einander
bleiben sollen, als biedere Leute , wie ihre Vorfahren von jeher

„zwischen dem Real - und Nennwcrth des Geldes das Ucbrige that . —
„Dagegen hielten die Werthe der erkauften und erworbenen Grund-
„besttzungen, Naturaleinkünflc , Gerechtigkeiten nnd Freyheiten , mit
„den steigenden Bedürfnissen aller folgenden Zeitalter vollkommen
„Schritt , oder eilten denselben mitunter »och voran , und bildeten
„so die Grundlage eines bcneidcnswcrthen Wohlstandes und einer
„öffentlichen Freyheit , deren steh bey weisem Walten so viele,
„nicht bloß Schweizerische, sondern auch Teutsche, Italienische und
„Niederländische Städte und Landschaften Jahrhunderte hindurch
„erfreuten . — Welche Lehre für heurige Staatsverwaltungen , die
„nur baare Geldintranz als Hebel ihrer Finanzkünste gelten , und
„sich durch die dürren Ergebnisse der vier Species zur Veräußerung
„ihres Grundbesitzes und ihrer Domanialeinkünfte , mit dieser aber,
„zur Enterbung von Kindern und Kindeskindcrn verführen lassen."
Sch w eiz er isch er G csch i ch ts so rsch e r. Band  XI . S . 320.
321. Urk . Geschichte der Herrschaft Buchegg.

1) Lt . Urk. -I. 6- ?ten Wcinmonal 1370., abgeschlossen von Zü¬
rich , Luzern , Zug , Uri , Schwytz und Unterwalden.
TagsatzungS - Nbscheide Beyl.  24 . S - XI, . (Aeg . Tschu-
di 1. 472.)

2) Lt . Urk. 6. -l . loten Hcumonat 13ZZ. Tagsatz . - Absch.
Btyl.  30 . S . I,lH . (Aeg . Tschudi  k . 374.)



1V8 Vierter Zeitabschnitt.

gethan haben . — Und wie der Allmächtige Gott mit Seinem
Göttlichen Munde geredet hat , daß Seine Häuser des Gebethes
Häuser sollen geheissen werden , so setzen sie Gott zu Lob , daß
keiner der Ihrigen kein Kloster , Kirche oder Capelle aufbreche
oder öffne, darin einzugehen , um zu brennen , zu verwüsten oder
zu nehmen , das darinnen ist, das zu der Kirche gehört , heimlich
oder öffentlich ; — es wäre denn , daß ihre Feinde oder ihr
Gut in einer Kirche würde gefunden , das mögen sie wohl an¬
greifen und schädigen u . s. w.

Ungefähr ein Jahr nach Abschluß des Sempacherbriefes
wurde der Waffenstillstand zwischen der Herrschaft Oestreich
und den Eidsgenossen  auf 20 . Jahre ( bis zum 23sten April
1415.) verlängert 0 , und wahrscheinlich in Berücksichtigung
seiner länger » Dauer die in der Zwischenzeit geltenden Rechts¬
verhältnisse festgesetzt. — So sollen die in ihren Landmarchen
und Letzenen gesessenen Glarner  der Herrschaft Oestreich
alljährlich geben 200 . Pfund Züricher -Pfenning ; die Gerichte
in ihrem Land sollen sie dagegen nach Gefallen besetzen und
entsetzen. — Die von Urnen und von Vilenspach  sollen
diesen Frieden aus denen von Glarus gehören , die Urner
an die Herrschaft Oestreich  22 . Pfund , die Vilenspacher
3. Pfund jährliche Steuer geben.

Die Schwytzer sollen keinen Bürger , noch Landmann
mehr nehmen , die den Herren von Oestreich  oder den Ihri¬
gen zugehören . — Die von Hürden  und die von der U fen au
mit allen Steuern und Diensten sotten während des Friedens
bey der Herrschaft und den Ihrigen bleiben . — Die Zuger
und das Amt  sollen während des Friedens 20. Mark Silbers
jährlich auf St . MartinStag der Herrschaft zur Steuer geben . —
So lange kein Krieg ist , so sollen die Zuger die Feste St.
Andres  dem zukommen lassen , der dazu das Recht hat . —
Die Luzerner  mögen während des Friedens die Gerichte zu
Entlibuch  und in den Aemtern zu Wolhausen  haben.
Doch sollen die En tlibucher  und die Aemter von Wo lhausen
der Herrschaft Oestreich  jährlich auf St . Martinstag 300 . Pfd.
gemeiner Stäbler Pfenning entrichten . — Die Sempacher

t ) Lt. Urk. <t . 6 . tüten Hcumonat 1394 , abgeschlossen von den
Herzogen von Oe streich mit Zürich , Bern , Sotothurn,
Luzcrn, Zug  und das Amt, Uri , Schwyh und Untcrwal-
dcn und Glarus.  T a g sah . - v bsch. Bcyl.  Nr . 31. S . I.V.
(Aeg Tschudi  l . L81- 685.)
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sollen diesen Frieden hindurch bey den Eiden bleiben , die sie den
Luzernern  geschworen haben ; doch sollen sie ihre bisherige
Steuer nach Straßburg  entrichten.

Auf diese Weise schloß sich das für unser Vaterland so
Wichtige vierzehnte Jahrhundert  in glücklichem Frieden.
— Die Schweizerische Eidsgenossenschaft  hatte , ihres
noch jugendlichen Alters ungeachtet , lebensgefährliche Angriffe
wiederhohlt erfahren , mit Gottes Hülfe  aber wiederhohlt
glücklich bestanden . — Sie hatte die Feuerprobe ausgehalten!

§. 24 . Sowie aber zufriedene Ruhe und ungestörtes Glück
unter fehlbaren Menschen nur selten von längerer Dauer sind,
so liessen auch die Eidsgenossen,  vielleicht gerade darum,
weil sie damahls von keinem äußern Angriffe sich bedroht sahen,
desto eher sich verleiten , in fremde Angelegenheiten sich einzu¬
mischen.

Was indessen in jener Zeit wohl hauptsächlich dazu bey¬
trug , in nähern und fernern Kreisen Unruhe zu erregen , und
blutige Kämpfe zu veranlassen , war das Verlangen der Steuer-
berechtigten , zu Bestreitung ihrer steigenden Bedürfnisse den
Steuerbetrag zn vergrößern , gegenüber dem Bestreben der
Steuerpflichtigen , ganz oder theilweise der Steuern sich zu ent¬
ledigen . — Am ehesten kam es bis zum blutigen Entscheid da,
wo in Folge einer Handänderung , nachsichtige , durch strengere
Grundherren ersetzt wurden . — Sobald aber das Glück der Waf¬
fen auf Seite der Steuern verweigernden Ansprecher sich neigte , so
steigerten sich ihre Ansprüche nach Weise jenes Gallischen Heer¬
führers , der sein Schwert mit in die Waagschaale warf ; — und
sie gingen immer weiter und weiter , bis zuletzt auch sie ihre
Schranke erreichten . — Vielleicht , daß noch überdieß eine mit
dem Schatten entschwundener Größe sich brüstende Eitelkeit auf
der Einen , — trotziges Selbstgefühl , Freude an der Erniedri¬
gung der von Rechtswegen höher Gestellten auf der andern
Seite jene Kämpfe noch stärker entflammten , in welchen die
Städte immer mehr eine vermittelnde Rolle übernahmen —

i ) Daß die Städte einen gewaltsamen Untergang des AdelS
(der edcln und der freyen Grundbesitzer ) zu verhüthcn sich bestrebten,
erklärt sich schon daraus , weil an den meisten Orte » die ersten
rathSfähigen , stadtbürgcrlichcn Geschlechter selbst aus Edcln und
Freyen bestanden ( S . 17-) / welche mit der zunehnirnden , industriellen
Bevölkerung innerhalb ihrer Stadtmauern ^ einen ähnlichen Kampf
iu bestehen hatten , wie ausserhalb derselben, die Grundherr «! mit
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Dieses ist im Allgemeinen die Geschichte jenes lange dauernden
Streites , der , unter dein Nahmen des Appenzellerkrieges,
mit dem Kampfe der Appenzeller gegen das Stift St . Gallen
begann , auf einen größern Kriegsschauplatz sich erweiterte , sich
wieder in engere Grenzen zurückzog, und mit der Appenzeller
bedingter Unabhängigkeit endigte.

Zu den Zeiten der Herzoge von Zähringen , gehörte der
größte Theil des Landes , welches nunmehr den Kanton Ap¬
pell zell  bildet , zum Thurgau . — Als Rudolf von Habsburg
deck kaiserlichen Thron bestieg , vereinigte er die Stellen des
Landvogts und des Landrichters und die Kastvogtey über die
Vogtey und das Stift St . Gallen in der Person Ulrichs von
Namschwag . — Die Nachfolger desselben als Landvögte waren
in jener Zeitfolge : Jakob , Hofmeister von Frauenfeld , Hermann
von Bonstetten , ein Ritter von Königsegg und Hans von Se¬
hen . Unter ihnen standen die Vögte , welche über königliche Herr¬
schaften und über Gemeinden freyer Leute gesetzt wurden ; —
daher die im Nahmen des Kaisers von Vögten verwalteten
Städte und Landschaften Reichsstädte und NeichSländlein hiessen.

Die Abtey St . Gallen besaß , sowie die Edeln von Nosen-
berg , Noschach, Uxstein , Trogen u. a . m. bloß die Territorial-
rechte ; — nur die Sonderleute , waren ihre eigentlichen Unter¬
thanen ; — alle übrigen Bewohner des Landes aber gehörten
unmittelbar dem h. Römischen Reiche.

ihren Unterthanen ; — einen lange Lauernden Kampf , der aber kei¬
neswegs überall zu Gunsten des Handwerke treibenden GcwerbSstan«
des sich entschied , sondern , besonders im nördlichen Deutschland,
(woselbst der Handelsstand mit den edeln Geschlechtern das Stadt-
regiment theilte ) , mit der Erhaltung oder der Wiederherstellung der
alten Ordnung steh endigte , wozu des Hansebundes ( Band l . G - 267.
Nr . i . ) entschiedene und kraftvolle Maßnahmen wesentlich beytru¬

gen *) .

- ) Bon der Versammlung der Hanse zu kübeck wurde 1418 . cinmüthig beschlossen, daß,

wer in einer Hansestadt Ausruhr gegen den Rath errege , daS Leben verwirkt habe, »nd in keiner

Bundettstadt Schuh finden soll ; dab , wenn in einer verwandten Commune der Rath abgesetzt

wäre , dieselbe ausser aller Verbindung mit der (Konföderation bliebe , bis sie Abbitte und Busse

gethan , und die Verdrängten wieder hergestellt , beharre sie aber in ihrer Empörung , verhanset,

(a »S dem Bund - auSgesedlossen) setzn sollte. F . W . BarthoId deutsche » Bürger-

thu m in Pommcrg . um .die Mitte dcS täten Jahrhunderts . Fr . von
Räumer hist . Hasch , » buch ' . Zehnter Jahrgang  S . 3S. Wiedereinsetzung der

frühern ktadt -Obrlglei ! in Braunschweig durch die Hanse 1ZS0. — 3 - F . v. H o r n m a h r

Lasch,iibuchi f. » aterl . « , 'sch. is37 . S . 2Z0- 2SS.
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Durch die Verpfändungen indessen , die Belohnungen und
Nechtsamen , welche die Abtei) St . Gallen nach und nach sich
erwarb , gelang es ihr , wenn nicht zur Oberherrlichkeit selbst,
doch zur Ausübung aller oberherrlichen Rechte zu gelangen *) .

So wie es aber im Allgemeinen neuen Herrn damahls
weit schwerer wurde , ihren neuen Unterthanen gegenüber , sich
zu behaupten , als da , wo ein alter Herrscherstamm die ange¬
stammte Treue seiner Untergebenen besaß und verdiente ; sy lag
in der Pünktlichkeit , womit die Aebte von St . Gallen die Ent¬
richtung der schuldigen Gebühren von ihren neu erworbenen
Unterthanen zu beziehen sich gleichsam gezwungen sahen L) ,
wohl eine Hauptursache des beharrlichen Widerstandes von Seite
der Letzter» ; — welcher Widerstand damit begann , daß sie durch
Bündnisse sich zu verstärken suchten.

Nachdem nämlich die Städte Ulm , Constanz , Ueber-

1) I . C. Zcllw cger Geschichte des App enzell ischen
Volkes . Ban - k. S - ?03ff. Abt  Cuno  löste von  U lri ch vo n
KönigSegg  die ReichSvogtey zu  Trogen und Tiefen um 2-loo
Pfund Hällcr ( lt . Kaufbrief von I38l .) die zu Schwänberg von
Eglolfvon Roschach  um 1490 Pfund , die zu Ni e d er h el fen-
schweil von Peter und Wolfram von Hcvcn mit 3S0 Pfun¬
den ein. (Nrk.  Schwarzenbach  l4oi .) Das Mayeramt Schef-
tenau bcyJberg  kaufte er von AgneS von Wolfurt,  der
Frau des Ulrichs von Ebersberg , (Urk.  Scheftenau l382. )
um 200 Pfunde und die freyen Voglcyen zu Oberutzwil und
Beldenwil  von der Familie Ram schweig um Loo Pfunde
(Kaufbrief 1398 ) — Er zog auch die Reichs,k-uer in den vom Abte
H ermann von Bon stellen  an das Stift erlösten Vogteycn:
Appenzell , Tiefen , Hundwil , Wittcnbach , Goßau,
Hcrisau  an sich, da er den Grafen von Königsegg,  die solche
seit dem I . " 4r . im Pfande hatten , Uoo Pfund Hällcr auszahlte.
(O.uittung des u l ri chs von König Leg  g für die geleistete Be¬
zahlung 138t.) — Vor ihm hatte Abt Jörg  schon die Vogtey zu
Goßau von Eberhard von KünigSegg  mit 3oo Pfund Pfen¬
ningen (Urk. Goßau i3s3 >), und früher von Hermann von Grif¬
fe nsee die zuRomiShorn  angekauft ( Urk.lR omiShorn  1367 .)
Z . von Arx Geschichte des HantonS St - Galten-  Bd . ll.
S . »s - 84.

2) Unter dem Abte H erm a n n von Bonstetten zuSt.  Gal-
len,  welcher i36o . starb, kamen die Einkünfte des Stiftes so sehr
herab , daß die sechs Mitglieder desselben kaum standesgemäß leben
konnten . P . Gall Morell und P . AthanaS Tschopp Geschichte der
Schweiz S . 127. ^
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lingen , Ravensburg , Lindau , St . Gallen , Wan¬
gen , Buchhorn , Reutlingen , Notweil , Memmin-
gen , Biberach , Jßni und Leutkirch am 3tenHeumonat
1376 um einander beyzustehen , sich verbündet hatten , so
traten die Leute von  Appenzell , Hund weil , Urnäschen,
Gais und Teuffen , mit Bewilligung des Abtes  Georg
von Wilden stein , diesem Bunde bey. Am 26sten Herbstmonat
1377. 2) und am 22sten May 1378. gaben die Städtebothen
denselben zu Ulm die erste Verfassung , zufolge welcher die be¬
nannten Gemeinden ungefähr 13 Männer erwählen sollen, als
ihre Obrigkeit

Nachdem nun aber Abt Georg  am 31sten May 1379. ver¬
storben war , so erhoben sich Streitigkeiten zwischen dessen Nach¬
folger und den Appenzellcrn,  die durch den schiedsrichter¬
lichen Spruch der Reichsstädte vom Uten Weinmouat und 16ten
Wintermonat 1379. für einstweilen zwar gehoben wurden , welche
jedoch derselben spätere Erneuerung nicht zu verhindern ver¬
mochten 4) . — Abt Cuno  liest die Gefälle mit Strenge ein¬
ziehen , hielt strenger als je auf die Nechtsamen der Abtey , ließ
es jene , die an den vergangenen Streitigkeiten gegen ihn An¬
theil genommen hatten , entgelten , gestattete den Vögten , die er
nach erworbener Neichsvogtey bestellt , aber mit geringem Ge¬
halte bedacht hatte , die Landleute mit zu harten Geldstrafen zu
belegen , und veranlaßte dadurch , daß er 1391. die Stadt Wyl
durch Oestreichische Krieger zum Gehorsam brachte , das Ge¬
rücht , daß er das ganze Land dem Herzog von Oestreich über¬
geben habe u . s. w. ; welches , obschon es grundlos war , die
Appenzeller  dennoch sich nicht mehr benehmen liessen , son-

1) S . i5i . Nr. 4.
2) I . C- Z e ll w eger 1. 202. I . C. 3 e ll w e g er Urkunden 1. 1.

Nr . 114. S . 2S2.
3) I . C- Zellweger  I . 285. I . C- Zel lweger  Urk I . 1.

Nr . 116. S . 259-
4) J . C. Zellweger  l . 297. 298. J -C- Zellw - g er  Urk . I . i.

Nr . 122. 12Z. 124. 125. S . 297—304. Zufolge dieser Nechtssprüchc
sollen die Appenzeller  und ihre Zugehörigen dem Abt Cuno
huldigen . Der Abt , sein Convent und Gotteshaus sollen ihren
Amman» in den vorgenannten Ländern und das Gericht und Am-
Mannschaft mir allen Freveln , mit Zwingen und Bännen und mit
allen Rechten inne haben, niesten, besetzen und entsetzen, wie cS von
Alter bisher kommen ist.
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dern , um davor sich zu bewahren , daß sie vom Stifte nicht
entäussert würden , am 17ten Jenner 1401. mit der Stadt S t.
Gallen  ein Bündniß abschlössen H.

Die ersten Folgen dieses Bündnisses waren : allgemeiner
Ungehorsam , wildes Pochen , Verweigerung der Steuern , und
Auöbruch gegenseitiger Fehden . — Nichtsdestoweniger gelang
es den obbenannten zehn Reichsstädten , durch ihre Dazwischcn-
kunft den Aufstand wieder zu beruhigen , in Folge welcher sie
auf einem zu Navensburg  abgehaltenen Bundestage , in
ähnlichem Sinne , wie 22 Jahre früher , schiedsrichterlich dahin
urtheilten , daß der Abt die Amtleute frey nach seinem Gewissen
bestellen könne, daß die betreffenden Aemter , so lange 125 Mark
als Neichssteuer bezahlen müßten , bis der Kaiser , von dem das
Stift solche im Pfande hätte , sie herabsetzen würde u. s. w. ?) .

Als aber die Appcnzell er  ihr Bündniß in Kraft zu er¬
halten wünschten , deßwegen dem Abte , der eS abgeschafft wissen
wollte , das Recht bothen , dieser solches jedoch nicht annahm , so
erneuerten sich die Feindseligkeiten um so eher , als auch die
Stadt St . Gallen  am Iten Weinmonat 1402 . den förm¬
lichen Absagebrief dem Abt übersandte der aber durch Man¬
gel an Geld , an Leuten und an Waffen zu einer gütlichen
Ausgleichung sich gezwungen sah , welche durch die Vermittlung
der mehrerwähnten Reichsstädte insofern zu Stande kam als

1) Bund der Stadt St , Gallen mit Appenz ell / Huntwyl,
Urnäschen , Trogen , Tuffen,  den Sondcrleuten,  GaiS,
Wittenbach , Goßau , Hcrisau , Waldkirch und Bern-
har d ze l l , lt . Urk. vom I7tcn Jcnncr l4oi. I. C.  Zellweger,
Urk. I. 1- Nr , i4s.

2) I . v. Arp II . 10t . — Richtungsbries zwischen Abt Cuno
und denen von St . Gallen , Appcnzell , Huntwyl , Urnä-
schen und Tcufsen «I. 6. 27. Zunii I4vi . — Spruchbrief zwischen
Abt und Stadt  St , Gallen und Appcnzell ei. 6. 27. Zunii
i4oi. — I, C-  Zellweger , Urk. I . 1. Nr . 147. 148.

3) I. C-  Zellweger , Urk. 1. Nr . 15Z.
4) Anlaßbrief von Abt Cuno  und dem Convent an die Städte

um den See N. ei. 2. Nov. 1402. — Anlaßbricf der Stadt St . Gal-
l e n und derer vonApVenzell  an Bürgermeister Strölin von
Ulm,  ihren Streit mit Abt Cuno  betreffend ei. 6. 2. Nov. :4o2.
Schiedsspruch der Bothen von den Städten des Bundes um den
See zwischen der Stadt St Gallen und Appcnzell und dem
Abt,  worin den erster» untersagt ist , ohne Vorwiffen des' AbtS
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die  Stadt St . Gallen , so wie die Gemeinden  Witten-
dach , Goß an , Buren und Waldkirch dem schiedsrichter¬
lichen Spruch sich unterwarfen , ihr Bündniß aufgaben und dem
Abte  wieder huldigten ; — die Appenzeller  hingegen bey
den Schwytzern  um Unterstützung sich bewarben , und die¬
selbe (Zürichs  Abmahnung ungeachtet ) 0 , erhielten . — In
Folge eines mit denselben abschlossenen LandrechteS sandten die
Schwytzer ( an deren Spitze noch Jtal Neding der Acl«
tere  stand ) den Appenzellern Wernher Anshelm (oder
Amsel ) , der ihre Regierung einrichten und ihr Landammann
seyn sollte , während Löri oderLappacher  von Schwptz
bestimmt wurde , ihnen als Hauptmann im Kriege vorzustehen ?) .

Der nach so langen fruchtlosen Friedensbemühungen un¬
vermeidlich gewordene Krieg begann ( ungefähr zu Anfang des
Jahres 1403 .) mit einzelnen Streifzügen , auf welchen die Ap¬
penzeller  das Dorf Waldkirch  abbrannten , die beyden
Schlösser Glattburg und Eppcnberg  zerstörten , die Stadt
St . Gallen  selbst angriffen ( 30. Jenner ) , das Schloß No-
senberg  einäscherten , so wie dagegen die Krieger der Reichs¬
städte Herisau  gänzlich zerstörten.

Um aber einen noch wichtigern Entscheid herbeizuführen,
trafen die Zuzüger von Constan ' , Ueberlingen , Na-
vensburg , Lindau , Wangen , Buchhorn und Arbon
nebst den Angehörigen der Stiftslande zu St . Gallen  mit
den dortigen Bürgern zu einem etwa 5000 Mann starken Heere
zusammen ; und nachdem sie den Georg  von Eins fruchtlos
an die Appenzeller  abgesandt hatten , sie zum Abstehen von

und Cpnvents mit irgend Jemand ein Bündniß zu machen 6. 6.
2. Nov . 1402. — Gpruchbrief der Städte des Bundes um den See
zwischen dem Abt und der Stadt St . Gallen und Avpcn-
zell . I . C. Z - llweger/  Urk . I . 1. Nr . 154- " 5. 156. 157.

t ) Zürich  ernennt den Bürgermeister Heinrich Meist  zum
Obmann in dem Streit zwischen denen von Appcnzell  und dem
Abt lt - Nrk. ü. 3. 3. May 1403. — Zürich  mahnt die von Schwyz,
den Appenzellern  nicht behülflich zu seyn lt . Urk. ü . ü. 17. Nov.
däoz. — Zürichs Versuch zwischen den Appenzellern  und dem
Abt  Frieden zu stiften lt . Urk. 3. 3.  30 . Nov. 1403. I - C. Zell»
weg er,  Urk . i . j . Nr . 15S- 160. 161.

2) I . C- Zellweger . — Die Appenzeller  suchten Hülfe
bey den EidSgenossen,  fanden sie aber nur beySchwytz . Aeg.
T s chu d i I.
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ihren Bundesgenossen zu ermähnen , schickten sie sich zum Ein¬
bruch an.

Da die App enzellergranze,  in steilen Höhen und tie¬
fen Gründen abwechselnd und meist mit dichtem Wald bedeckt,
der Angriffspunkte nur wenige darboth , so wurde wahrscheinlich
um deßwillen für das St . Gallische  Kriegsherr die Angriffs-
straße von St . Gallen  über Speicher nach Trogen  aus¬
gewählt , vbschvn auch hier das Terrain für die Neuterep nichts
weniger , als günstig war.

Wenn auch die auf diesem Punkte vereinigte Kriegsmacht
der Appeuzeller  im Ganzen nicht über 700 Mann betrug Ö,
so verstanden sie es dennoch , ihre Stellung so Vortheilhaft aus¬
zuwählen , daß die Gegner von ihrer Uebermacht keinen Ge¬
brauch machen , dagegen zu gleicher Zeit von verschiedenen Sei¬
ten her gedrängt werden konnten.

Sie hatten nähmlich , wie es scheint , auf verschiedenen
Punkten die zugänglichsten Theile ihrer Grenze vorzüglich da,
wo von Aussen her kommende Straßen in ' s Land hineinführten,
durch zweckdienliche Verschanzungen , durch sogenannte Letzen
gesichert 2) . Hinter einer solchen Letze hielten sich die Ap-
penzeller  verborgen , während an der rechten Seite des den

1) Nähmlich 300 Schwytzer , 200 Glarner und 200 Appcnzeller.
3) (Band !. S . 322. 382. 383.) S . 71. Diese Letzen waren

in ihrer Bauart von einander verschieden, nach den Hülfsmitteln
des Bodens und der Zeit , welche auf ihre Erbauung verwendet wer¬
den konnte. — Bald wurden sie durch eine Mauer gebildet ; —
bald benutzte man einen Bach, um ihren Graben mit Wasser anzu¬
füllen ; — in dem gegebenen Falle wurde wahrscheinlich quer durch
den Hohlweg, von einem steilen Abhang zum andern , ein tiefer Gra¬
ben gezogen, und derselbe auf der innern Seite durch auf einander
geschichtete Baumstämme noch bedeutend verstärkt. XXVII . Neu-
jahrsbl . der Feuerwerkerg es. in Zürich S . S. - Daß
solche Letzen auch im Appenzellerland  schon früher angelegt
wurden , beweist die Urkunde ü. <i . 20. Zenncr 1346. , durch welche
die Herren von Sax den Appenzellrrn  auf dem Kam  0 r eine
Letze zu erbauen bewilligen, indem sie dem Gotteshaus St - Gal¬
len  und den Landlcuten zu A p p e n z c l l in der Alpe , Sie ihnen
eigen ist, das gegeben haben, zu rechten eigen, daß sie immerdar da
eine Letze haben und machen sollen , wenn sie wollen , mit einer
Mauer allda, womit sie wollen, damit das Land Appenzell  desto
fester und sicherer sey. Z . C. Zellwegcr , Urk- l . i . Nr . L7.
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Zugang bildenden Hohlweges Härsch von Teuffen  mit einer
80 Mann starken Vorwache stand . Vermuthlich noch weiter

vorwärts auf der linken Seite hatten im Walde bey den Häu¬

sern , Loch genannt , die Schwytzer und Glarner  in einem

Hinterhalt sich aufgestellt , um den durch die Versperrung des

Passes aufgehaltenen Gegner von beyden Seiten her anzugrei¬
fen . Monntags den 15ten May 1403. verliessen diese St . Gallen,

indem 200 Zimmerleute mit Aorten voranzogen , Schützen zu

Pferde , dann Reisige ihnen folgten und Fußvolk den Zug

schloßt — Ungehindert rückten sie über den Linsenbühl bis

Loch vor,  die Reuter durch den Hohlweg hinauf bis an die

Letze , welche durch die Zimmerleute eröffnet werden sollte. —
Während nun die Reuter , der Eröffnung desDurchpasses har¬

rend , in der hohlen Gasse zusammengedrängt , anhalten mußten,

begannen jene rechts auf der Höhe stehenden 80Appenzeller
mit kräftigem Arme gewaltige Steine auf sie herunter zu rollen,

und ihre Pferde scheu zu machen . Die Reuter , die dagegen
sich nicht wehren konnten , drängten rückwärts , und vermehrten

dadurch die Unordnung des hinter ihnen stehenden Fußvolkes
um so eher , als dasselbe von den aus ihrem Hinterhalte bey

Loch hervorgerückten Schwytzern  und Glarnern angegriffen

wurde ; — und als nun vollends auch die hinter der Letze
verborgenen Appenzeller  hervorbrachen , so war derselben

Sieg , so wie die Flucht ihrer Gegner entschieden, welche jedoch,
um durch den Ausfall in die Ebene die Früchte des Sieges

nicht zu gefährden , nur bis auf die Anhöhe , Nötkeröeck

genannt , verfolgt wurden . -
Wenigstens 250 . Mann von dem So Gallischen  Hetre

wurden erschlagen ; — unter denselben beyde Bürgermeister von
St . Gallen,  99 Mann von Co nstanz,  30 Mann von L in-

dau u. s. w., sowie auch die Panner von Couffanz , Ueber-

lingen , Lindau und Duchh 'orn  in dke Hände der Sieger

fielen ,,

1) Zwey Appenzeller fanden auf der Wahlsiatt einen Bürger von

St . Gallen , Hartmann Ringgli-  der verwundet , aber noch am

Leben war . Sie verbandenihn , und führten denselben unter den Armen

bis zum Linsebühl , denn sie erkannten ihn , daß er sie oft beher¬

bergt hatte . Als seine Frau , die den vorigen Tag niedergekommen

war , dieses vernahm , ging sie ihm vor Freuden bis an ' s Speiser»

thor entgegen ; — die Freude dauerte aber kurz ; , denn am folgen¬

den Tag verschied er an seinen Munden . — Die spätesten Stach»,
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Die Appenzeller hingegen hatten keinen einzigen Mann
verloren ; — nur drey waren verwundet worden . Darum fie¬
len sie auf der Wahlftatt nieder , um Gott dafür zu danken,
daß sie von Ihm gewürdigt worden , fast ohne Verlust den Sieg
zu erringen.

In Folge desselben eroberten und zerstörten sie die Burgen
zu Clanr , in der Schwendi und beiHerisau,  durchstreif¬
ten alle Besitzungen des Abtes,  legten auch zu Nieder¬
glatt , Niederbüren bey Schefferts Horn , und in Mit¬
ten bach  Verschan zungen an , um ihre Eroberungen zu erhal¬
ten . — Ebenso gelang es ihnen , der Schlösser Nvschach,
Hufen bey Bernang , und Burgau bey Dberglatt  sich
zu bemächtigen , und dieselben , so wie die Letzen,  mit Wachen
zu besetzen.

Die wiederhohlten Ausfälle dieser Besatzungen mochten dazu
beytragen , daß die verbündeten Reichsstädte nach einem Frieden
sich sehnten , der am 23ten April 1404 . in Form eines schieds¬
richterlichen Spruches zu Stande kam i) , sowie am 9ten Heu¬
monat gl. Jahres eine ähnliche Auseinandersetzung die streiti¬
gen Verhältnisse zwischen der Stadt St . Gallen und den
Appenzellern  beseitigte 2).

In Folge dieser , den Abt von Unterstützung entblößenden
Ausgleichung suchte und fand derselbe einen mächtigern Bundes¬
genossen in Herzog Friedrich von Oestreichs,  in dessen

kommen werden noch das Andenken der beyden Mä 'nyer ehren , wenn
auch ihre Nahmen , wie dien nigen so vieler Edeln , nur im Buche
des Himmels eingeschrieben sind. 8 - C . Zellw e.g er 1. 342

'1) Friedensschluß zwischen den Städten Constanz , Ueber-
lingen / Ravenspurg , Lind au, .St . Gallen , Wangen,
Buchhorn , Memmingen , Kempten , Jßni , Leutkirch
und Wyl im T hurgau  einer « , und den LänderniAppenzell
und Gchwytz  anderseits . ä . 3. 23. -April § . Le 1lwe-
grr  Urk . I . i . Nr - 16s. -

2) Svruchbriefe der Reichsstädte zwischen der Stadt St - Gal¬
len und Appenzell,  3 - Eben sten Julii 1404. I . C. Zell-
w ege  r - Urk. I . 1. Nr - ic>4, i «L. itzh. 167. 168. i 6ch ,

3) Friedrich  lV ., geb. i3S2. verst. 24stru Zpnij 1439., vierter
Sohn deS 'bey Sem p a ch gefallenen Herzogs Leopold  IH ., ver¬
mählt in erster Ehe mit Elis ab cth , Tochter König Ruprechts,
in zweyter Ehe mit Anna,  Tochter Herzog Friedrichs von
Braun schweig.
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Schutz er sich begab 0 » — dieAppenzeller  hingegen ver¬

bündeten sich mit dem Mit der Herrschaft Oestreich  zerfalle¬

nen Grafen Rudolf von Werd en berg ( S chwarzer Fah.

n e) 2) , den sie nach dem Tode LoppacherS  von S chw y tz2)

zu ihrem Hauptmann erwählten ; — der auch für des Appen-

zeller - LandeS  Sicherstellung dadurch besorgt war , daß er

von Goß au bis zum R ietliw ald , bey Gais,  alle angreif¬

baren Stellen durch Letzenen von Stein , Hol ; und Erde be¬

wahrte , hinter welchen er Verrathe von Steinen anhäufen ließ.

Von Seite des Grafen von Toggcnburg  stand nichts

zu besorgen die Stadt St . Gallen  aber hatte am Iten

Julii 1405. mit den Appenzellern  ihrBündniß erneuert 0,

i ) Lt . Urk. i403 . am Sonntage nach Philipp und Jakob der

zwölf Bothen . I . v. Arx It . 128. e.)
3) Das Geschlecht von Montfort  theilte sich um die Mitte

des drcyzchntcn Jahrhunderts in zwey Steile, deren einer den Nah.

men Montfort , mit der rothen Fahne , zu Feldkirch , Bre¬

gen z uttd Tetitang  fortführte , der andere von seiner Besitzung

W erd cn b er g hieß . — Der Ast derWerdenbcrg theilte sich

in den schwarzer Fahne zu  WecdeNderg , Bludcnz , und in

den wcisser Fahne , zu GarganS , Sonnenberg  u . f. >v.

Dem Grafen Rudolf , Heinrichs  Sohn (Eberhards  Enkel ) ,

hatte der Herzog Rh einegg  abgekauft , und Werdenberg  mit

Gewalt abgenommen.
3) Er war bey Buch an der Glatt  von einem Pfeile gctrof»

fcn worden, und starb fünf Wochen nachher. — Seinem Wunsche

gemäß wurde seine Leiche zu Ei » sied : -ln  begraben.
ü) Fortwährend trachtete Graf Friedrich VI . von T o gg e n«

bürg (Sohn Diethelm  Vtt ., Neffe Donat  I ) dahin , ein we¬

nigstens nicht unfriedlichcS Verhältniß mit den Appenzellischen

Bergleuten  aufrecht zu erhalten , weßnahen er Manches , was er

bey andern Gesinnungen leicht hätte vcrhüthen mögen, stillschweigend

übersah . — Ungeachtet ihm später der Herzog von Oestreich  die

Fortsetzung des ÄriegeS übertrug , so ließ sein damahliges schonen¬

des Verfahren gegen die Appenzeller  dies - wohl einsehen , daß

sie an dem Grafen von Toggenburg  keineswegs einen erbitterten

Gegner zu fürchten hätten . — Später jedoch bekriegte er dieselben

von Eargans  aus , wurde aber mit Verlust zurückgewiesen, und

am Ltcn May livk . vermittelte Zürich einen Frieden zwischen dem

Grafen von Toggenburg , den Appenzellern und der Stqdt

St Gallen . C. Wegelin l.

s) I. C. Zrllrvrger  l . 2. Nr. 17§.
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und eine Besatzung von 400 . Appenzellern eingenommen . —
Inzwischen theilte der Herzog seine bey Arbon  versammelten
und daselbst durch die Angehörigen des Abtes von St . Gal¬
len  und des Bischofs von Con stanz verstärkten Kriegsvölker
in zwey Haufen ; den einen führte er selbst von Arbon  gegen
St . Gallen;  den andern , stärker », entsendete er durch daS
Rheinthal nach Altstätten , um von da ins Appenzel-
lerlaub  einzudringen . — Es mochte dazu ein günstiger Er¬
folg um so wahrscheinlicher seyn, als das Wetter regnerisch und
stürmisch war , da das Oestreichische Heer  am Morgen
des 17ten BrachmonatS 1405 . von Altstätten  her gegen die
Höhe am Stoß  hinanzog.

Allein diese Vermuthung scheiterte an der Wachsamkeit der
Appenzeller,  welche , 400 . Mann stark, unter Rudolf von
Werdcnbergs  Anführung in einiger Entfernung rückwärts
hinter der , auch diesen Gränzpaß verschließenden Letze sich auf¬
gestellt hatten , indem sie auf dem durch den Regen schlüpfrig
gewordenen Boden barfuß desto sicherer standen , während die
Angreifer nicht nur den Nachtheil des Bodens gegen sich hat¬
ten , sondern auch den Oestreichischen Bogenschützen die Sehnen
der Armbruste , vom Regen erschlafft , den Dienst versagten.

Die Appenzeller  ließen demnach ruhig ihre Gegner
heranrücken , die Letze eröffnen , und einen Theil davon durch
die Lücke hereinbringen . — Da begannen sie , Steine , Stöcke
U. s. w . auf dieselben hinunter zu rotten , dadurch ihre Ord¬
nung ZU brechen und sie zum Falle zu bringen , stürzten sich
dann den Stürmenden entgegen den Berg hinunter mit großem
Geschrey , bewarfen solche zuerst mit handvölligen Steinen , und
trieben sie sodann auf die Letze zurück, die ihrer engen Sturm¬
lücken wegen , den Rückzug der Weichenden , sowie das Vorrücken
des noch ausserhalb der Letze stehenden stärker » Oestreichischen
Schlachthaufens verhinderte , welcher plötzlich eine weisse
Schaar  erblickte , vom Sommersberg  heran rückend : die
Frauen und Töchter von Gais , welche die weissen Hem¬
den  über ihre Kleider angezogen hatten , um den Sieg mit zu
erkämpfen , und durch ihre unerwartete Erscheinung denselben
wirklich entschieden , in dessen Folge die App .enzeller  ihre
Gegner bis an die Mauern von Altstätten  verfolgten . —

Der Verlust der Oestreich er  war sehr bedeutend 0 « Die
: ) Unter den Gefallenen befanden sich : der Vogt zu Feld.

kirch  Herr von SchlanderSbcrg , Goswig und Wilhelm
14
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Appenzeller verlohrcn nicht mehr als zwanzig Mann , unter
ihnen Uli Rvtach ») und Hans Duppli von Appenzell,
HanS Hnßli und Hans Vogelscherz von Glarus.

Als der auf dem Ha nptlis berg ( Rosenberg ) stehende
Herzog die Niederlage am  Stoß erfahrenlhatte, zog er  sich,
von St.  Galle ns Besatzung verfolgt,  nachArbon zurück. —
Die St.  Galler und Appenzeller aber rückten vor inS
Nheinthal , bestürmten  Altstätten , eroberten  Werden-
berg , Sargans und das Schloß Hohen - Sar.

Wenn auch ein am 24ten Wintermonat 1405. gemeinschaft¬
lich unternommener Zug ins  Thurgau  durch den Widerstand
derer von Constanz und Bischofszell  an weiterer Ausdeh¬
nung beschränkt wurde , so gelang es ihnen dagegen ( überHum¬
melwald , Utznach und Grynau)  die untere March am
Zürchersee mit 400 . Mann zu überziehen , ohne Widerstand
solche einzunehmen , und schenkungsweise sie an Schwhtz zu
überlassen.

Durch einen von den Abgeordneten des Kaisers und den
Bothen einiger Reichsstädte am 6ten Heumonat 1406 . zwischen
Herzog Friedrich und den Appcnzellern  nebst ihren Ver¬
bündeten vermittelten , bis zum 23ten April 1407. ausgedehnten
Waffenstillstand 2) wurden die Feindseligkeiten zwar unterbro¬
chen , mit erneuerter Lebhaftigkeit aber fortgesetzt , als ( Ende
Brachmonats 1407.) die Appenzeller die zwey Schlösser Alt-
und Neu - Eins  belagerten und eroberten , einen fruchtlosen An¬
griff auf Con stanz unternahmen , Wyl und Bischofüzell
durch Ilebergabe gewannen , und verschiedener Schlösser im Thur-
gau sich bemächtigten.

Späterhin setzten sie unter Graf Rudolf von Werden¬
berg  über den Rhein,  und eroberten die beyden Schlösser

von Em s , Rudolf von Roscnbcrg . Berneck , Hans von

Sehen , Landvogt des Herzogs im Tl,  urgau u s. w.
1) Während deS Kampfes an der Letze verfolgten 12 Gegner

den Uli Rotach,  der einzeln abwärts gegen den Hirschberg
sich zurückzog . — Hier stand ein Hüttchen , an das er sich lehnte . —
Tapfer wehrte er sich gegen diese Zwölfe , hatte schon fünf derselben
erschlag «" , als endlich Einer von hinten die Hütte anzündete , worauf
er , von Menschen unbesiegt , nur den Flammen unterlag.

2) I . C Zellweger,  Urk . l . 2 . Nr . iss.
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Döfters und Montfort . — Bon da überstiegen sie ungehin¬
dert die Felswand , die man ersteigen mußte , um nach dem
Arlberg  zu kommen , und durch das Stanzerthal  bis zu
der Brücke , die über den Jnn nach Landeck  führt . — An
diesem Punkte fanden sie Widerstand , den sie besiegten, und bis
Im st verfolgten , wo ein neues Treffen begann , in welchem sie
das Panner von Tyrol  eroberten , von da über Neuti und
das Joch bis Jmmenstadt  vordrangen , dort jedoch das Ziel
ihrer Siege erreichten , indem sie lange davor liegen blieben,
ohne es einnehmen zu können ; — daher sie wieder zurückkehr¬
ten , bey Ekln Höfen  aber ein siegreiches Treffen bestanden.

Diese wiederholten Siege , ( m deren Folge 64 Schlösser
eingenommen und 30 derselben zerstört wurden, ) versetzten ganz
Schwaben  in Schrecken und Trauer , so daß der Kaiser , der
Graf von Würtembcrg  und der Burggraf zu Nürnberg
am 12ten Wcinmonat 1407 . eine bedeutende Kriegsmacht be-
sammelten , damit in den Thurgau  einfielen , von den heran¬
rückenden Appenzellern  aber und deren Bundesgenossen
von weiterem Vordringen abgehalten wurden.

Um ihres gefährlichen Gegners , des Grafen Wilhelms
von Montfort,  sich zu entledigen , begannen die Appcnzei¬
le  r , des ungewöhnlich harten Winters ungeachtet , am 8ten
Christmonat 1407 . die Belagerung der Stadt Bregenz,  und
setzten dieselbe über einen Monat lang fort , bis sie am 13ten
Jenner 1408 . bey einem dichten Nebel durch daS Heer der Rit¬
terschaft des St . George nschilds  überfallen , und in die
Flucht geschlagen wurden.

Ungehindert konnten zwar die Appenzeller  über den
Rhein  zurückkehren , verlohren hingegen alle ihre Eroberungen
auf dem rechten Rheinufcr ; so daß ihnen ausserhalb ihrer Gränz-
marchen nur das Rheinthal  und die Herrschaft Frischen¬
der  g noch übrig blieb.

Inzwischen erließ Kaiser Ruprecht  am Uten April 1408.
zu Con stanz einen Rechtsspruch i) , welcher zwar auch von
den App en ze llern  angenommen wurde , ohne daß jedoch
der Friede noch zurückkehrte ; um so weniger , als nach Ablauf
des zwepjährigen Waffenstillstandes mit der Herrschaft Oest-

1) I C. Zellwcgcr , Ork. l . 2. Nr. 201.

14  -
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reicht)  tm Frühfahr 1410. der Krieg sich erneuerte und mit
der Oestreichischen Besitznahme des Nh eint hals  sich endigte ?) .

Schon früher hatte die Ritterschaft des St . Teorgen-
schildS  ihren Bund mit der Stadt Constanz  gegen die A p-
penzeller  erneuert )̂ , als der am lOten Jenner 1410 . er¬
folgte Tod Kaiser Ruprechts )̂ und derjenige deS AbtS
Cuno (am lOten Weinmonat 1411 .) den Wiederausbruch ei¬
nes größern Krieges verhinderte , dagegen aber am 24sten Win«
termonat 1411 . den Abschluß eines Landrechtes mit den 7 Or¬
ten der Schweizerischen EidSgen offen schuft  wahr¬
scheinlich beschleunigte , welchem zufolge die Appcnzeller
ohne Gutheißen der 7 Orte in keinen Krieg sich einlassen dür¬
fen , auf eigene Kosten den Eids genossen  Hülfe leisten müs¬
sen, dieselben die Artikel des Bundes verändern , ja solchen nach
Belieben aufgeben können °) .

Wenn hieraus aufs Neue hervorgeht , wie die alten EidS-
genossen bei ihren Bündnissen weit mehr nur ihre eigene Si¬
cherheit , als die Rechtsgleichheit im Auge behielten , wenn die
Appenzeller sich nicht weigerten , auch auf ungleiche Bedingun¬
gen hin , einen Bundesvertrag einzugehen , welcher ihnen gegen
äussere Angriffe zum Stützpunkte diente , wenn sie somit das er«

1) In der FriedenSvermittlung deS Kaisers Ruprechts  war
ein zweyjähriger Stillstand zwischen dem Herzog von Oestreich
und den Appcnzellern  festgesetzt worden.

2) Im May t4io . erschien der Graf von Kulz,  Oestreichischer
Landvogt im Tburgau , mit bedeutender Macht vor Rhein  eck, wel¬
ches nach einer viertägigen Belagerung von den Appen zelte rn
verlassen, und, damit ihre Feinde sich nicht darin festsetzen könnten,
angezündet wurde. — Auch Altstätten  wurde drey Wochen lang
belagert , dann aber insgeheim geräumt , indem die Bürger auSzo.
gen und sich mit den A p p e n ze l l e r n ins Gebirge flüchteten ; —
woranf solches, da es die Belagerer leer fanden, ebenfalls abgebrannt
wurde.

3) Lt Urk. ä . .1. t4. Merz i4c,9. I C Zellweger  Urk . l.
2- Nr . 20Z.

ä) Nach der ( von einem Theil der ReichSstände nicht anerkann.
ten ) Entsetzung des KönigS WenccSlauS  am Losten August i4ic>.
war zuerst Herzog Friedrich von B r a u n sch w cig,  und nach
dessen schnell erfolgten, Tode Pfalzgraf Ruprecht  m . an dessen
Stelle ernannt worden.

s) I . C- Zellweger  Urk . I. 2. Nr . 213.
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sehnte Ziel einer , wenn anch nicht förmlichen , doch faktischen
Unabhängigkeit nach dem, unter dem Nahmen des Appenzel-
lcr - Kricges  bekannten , mehrjährigen Kampfe endlich erreicht
hatten , wenn zu dem für sie günstigen Entscheide desselben, ne¬
ben einer ungewöhnlichen Tapferkeit , ihre und ihrer Verbün¬
deten ununterbrochene Kriegsübung wesentlich beytrug , so wird
hingegen die Erörterung der dabey obwaltenden Rechtsverhält¬
nisse desto schwieriger . — Wenn auch, den wiederhohlten schieds¬
richterlichen Sprüchen zufolge , die streitigen Nechtspunkte mehr
zu Gunsten deS Abtes sich entschieden , so scheint die ( vielleicht
nicht grundlose ) Besorgniß der Appcnzeller ( auf ähnliche Art,
wie einst Luzern und Glarus ) früh oder spät die Abt St . Gal¬
lische mit der Oestreichischen Herrschaft vertauschen zu müssen,
zu ihrem beharrlichen Widerstand wesentlich mitgewirkt zu haben.

Dazu kam noch , daß die Neigung zur Unabhängigkeit in
dem damahligen Zeitpunkt nicht nur auf die Appcnzeller
sich beschränkte , sondern mehr und weniger auch über andere
näher und ferner liegende Gaue sich ausdehnte 0.

Wenn aber beynahe ununterbrochen die Schwytzer als
kampfgeübte Waffcngefährten der Appcnzeller sich bewiesen , so
würde es wohl ganz grundlos seyn , die Ursache hievon in ei¬
nem weltbürgerlichen Freyheits -Jdeale auffinden zu wollen . —
Weit wahrscheinlicher ist es vielmehr , daß dieselben , in der Be¬
sorgniß , früh oder spät von der mächtigen Herrschaft O estr ei ch
aufs Neue bekriegt zu werden , und am Ende doch noch unter¬
liegen zu können , mit einem Kreise von ihnen abhängiger Bun¬
desgenossen , gleich mit einer Vormauer , sich zu umgeben , und,
bey sich darbiethendem Anlaß ihr eigenes Gebieth zu erweitern

1) So wollte sich die Bauerschaft im Algau  von ihren Herr¬
schaften losreißen und in einen Bund vereinigen - — Sie standen
besonders inÄlagen gegen das Hochsiift A u g s b u rg , das seine Be.
sihungen bis zu den obern Gebirgsgegenden ausgebreitet hatte . —
Auch gegen die Stadt Memmingen  waren Beschwerden- — Da
thaten die Reichsstädte in Schwaben als Schiedsrichter den Ausspruch,
daß die Untersaßen dem Bischof zu Augsburg , wie der Stadt Mem¬
mingen, die Gebühr zu leisten hätten , wie bisher . I . C- Pfister
II . 2 2Z7.

Auch zu Trient  hatten um jene Zeit ( «407. t4o3. i4n .) wie-
derhohlte Ausstände statt - Cl W . Gr . zu Brandts : Tirotun-
ter Friedrich von Oestreich.
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trachteten ; — auch abgesehen davon , daß derjenige , der das
Hirtenkleid mit dem Waffenklcid für längere Zeit einmahl ver¬
tauscht hat , deö letzter» nur mit Mühe sich wieder entwöhnen
kann.

Wenn dagegen die fortwährend den friedlichen dem kriege¬
rischen Landerwerb vorziehende Stadt Zürich  an der be«

t) Gr eife nsee ( 1319. von Elisabeth Gräfinn von Rapperschweil,
Gemahlinn des Grafen Rudolf von HabSburg -Laufenburg nebst ih¬
rem Gemahl , dem Hcrzoglich-OestrcichischenMarschall Hermann von
Landenbcrg ( I . v. Arx II . 3.) ; 1370. von Ulrich von Hohen-Lan-
denberg an Graf Friedrich von Toggenburg verkauft ), wurde von
Graf Friedrich VI . von Toggenburg lt . Urk. vom 23stcn Tag des
andern HcrbstmonatS iüo 2. ( seine feste Stadt und Burg zu Grci-
fensee mit dem See , mit Leuten und Gütern u. s w ) der Stadt
Zürich verpfändet . Hätte er während der Dauer des ( läoo . auf
13. Jahre mit der Stadt Zürich abgeschlossenen) Bürgerrechts die
Losung nicht gethan , so soll keine Lösung mehr statt finden, und
das Pfand Eigenthum der Stadt Zürich seyn. ( G . Hlrzel II.
70. 71. Memorial d. Gem . von 8 ürich . S - H8 . Beyl . Nr . 33.)
Die Feste Liebenberg mit dem Hof zu Licbcnbcrg , mit dem
Hof imBrand , mit der Mühle zu Liebcnberg  u . s. w., so wie
die Vogtey Männedorf  verpfändet für sich, seine Mutter , seinen
Bruder u. s. w- Ritter Hermann Geßler um 1000. Goldguldcn
der Stadt Zürich, ll . Urk. vom nächste» Mitwoch vor St . Gallitag
1403. ( S . Hir zcl II . 77. 78. Mein . S . H8 Beyl . 3ä )

Die einst Eschenbachischcn, später von den Herzogen von Oest¬
reich zuerst an Rudolf von Aarburg , 1339- an Johannes von Hall-
weil verpfändeten Dogteyen und Aemter zu Ma schwanden , zu
Horgen und zu Rüschlikon  u . s w. verpfänden lt . Nrt . vom
L8stcn Jenner läoü . Rudolf von Hallwcil , Johannes Grimm von
Grüncnbcrg Ritter , Walther und Thüring von Hallwcil um 2000.
alte Goldgulden der Stadt Zürich . (Herrn  Obin Füßli  seel.
Beytr - zurGesch . der Stadt und Landschaft Zürich.
Bd . XVIII . Mscr .)

Grünin gen,  ursprünglich Napperschweilisch, dann St - Gal.
lisch, dann an die Freyherren von Ncgenspcrg, später an das Haus
Habsburg -Oestreich verliehen ( Band l . S . 27s. 330.), nebst den Ding.
Höfen zuHombrechtikon und zuMönchaltorf  verpfänden lr.
Urk. vom titen Heumonat 1̂ 08. Ritter Hermann und Wilhelm Geßler
(Söhne Hrn - Heinrich Geßler und Frau Margarctha von Ellerbach)
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waffneterr Unterstützung der Appenzeller gar keinen Theil nehmen
wollte , sondern Schwptz wiederhohlt davon abmahnte , so darf
in diesem beharrlichen Widerspruch , so wie in dem ungefähr
gleichzeitigen , auch die Eidsgenossen entzweyenden Streit zwischen
Stadt und Amt Zug der erste Keim jenes allmählig bis zum
offenen Kampfe sich steigernden unglücklichen Zwistes gefunden
werden , welcher etwa 30 . Jahre später die Schweizerische Eids-
genossenschaft mit gänzlicher Auflösung bedrohte.

§ . 25 . Vermuthlich schon seit früher her zeigte sich zwischen
der Stadt Zug  und den mit derselben verbundenen äussern
Gemeinden (dem äussern Amt)  eine Eifersucht welche
zur Folge hatte , daß im Jahr 1400 . die Letztem verlangten,
daß Sigill , Panner und Briefe ihnen herausgegeben werden
sollen , um solche in einer ihnen gefälligen Gemeinde nieder¬
legen zu können . Die Stadt weigert sich; — die Gemeinden
lassen Drohungen fallen; — die Stadt fordert die Eidsge¬
nossen  auf , ihre im Bundesbriefe garantirten Rechte in Schutz
zu nehmen — und die Gemeinden an das angebothene Recht
zu weisen . — Die Gemeinden wandten sich an die Landleute
zu Schwytz , die , der Abmahnung ihres Rathes ungeachtet,
sogleich zu ihnen standen . — Zürich , Uri und Unterwal-
den  eilten nach Luzern,  um auf einem daselbst abzuhaltenden

um 8ovo. Rheinische Goldgulden der Stadt Zürich . ( Mein . der
Gcm . ° Veriv v on Z ü ri ch-S . 118. Bcyl . SS.)

Lt - Urkunde Sonntag Lätarc zu Mittenfasten i4os . überläßt
Herzog Friedrich von Oestreich um ?ooo. Gulo <n »er Stadt Zürich
die Herrschaft Rcgensperg,  und , mit Vorbehalt ihrer Rechte,
die Stadt Bülach, (welche 1378. von Hans von Thengen an
Markgraf Otto von Hochberg, und von diesem 1384. an Herzog
Leopold von Oestreich verkauft worden .) G . Hirzel  II . S7.
Mein . S - its.

i ) Vielleicht wurde diese Eifersucht noch dadurch vermehrt , daß
König W e n ce Sl a u S, nachdem derselbe ( am löten Oct i3 ?s .)
Stadt und Amt Zug,  daß Niemand sie vor andern Gerichten
ansprechen möge, berechtigt hatte , am Listen Junii i4oo . der Stadt
Zug  die Freyheit verlieh, daß sie sammt denen , die ste zu ihnen
aus ihrem A m t in die S t a d t zu Zu g berufen, Todschlägc, Raub,
Brand u . s w. und über das Blut richten sollen und mögen. -
L- Fr . RchSfrhrr . von Jan Staatsrechtliches Ver.
hältniß der Schweiz zu dem deutschen  Reiche . Bd - H>
S . 81 - 84. ; SS- 97. ( Urk. Nr . Xll . XVI .)
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Tage dem Ausbruche des Streites zuvorzukommen , — von
Puzern  aus wurden nun vier Bothen mit offenem Mahnbriefe
an den Rath zu Schwytz gesandt , daß er ihnen helfe , die
dreh Gemeinden an ' s Recht zu weisen . — Allein vom stürmen¬
den Volke geschreckt, faßte der Rath keinen Beschluß ; im Ge¬
gentheil mahnten die Schwytzer,  am St . Gallentag Morgen
(16 . Okt .) 1404 . vor Zug zu seyn. — Um 2. Uhr nach Mitter¬
nacht befanden sie sich vor der Stadt , die Gemeinden stießen zu
ihnen , überfielen die Schlafenden , und zwangen den Bürgern
das Versprechen ab , um ihre Streitigkeiten auf den Auöspruch
derer von Schwytz zu kommen . — Die Bothen von Zürich,
Uri  und Unt erw ald en  eilten nun wieder nach Cuzern,
wo Abgeordnete von Zug ihnen das Vorgefallene erzählten . —
Ohne die Bothen von Schwytz vorzulassen , wurde beschlossen,
daß iluzern  im Nahmen Aller schnell ausziehen und Zug
einnehmen soll ; — der Gewalthaufe der andern Stände werde
am Sonntag vor St . Simon und Judä zu Steinhaufen
eintreffen . — Sogleich brachen 3000 . Luzerncr auf , fuhren
Nachts über den Zugersee , und wurden durch eine ausgebro-
chenc Mauerlücke eingelassen , worauf sie mit den Bürgern vor
das Nathhaus drangen , und Panner und Siegel wieder zu sich
nahmen . — Am verabredeten Tage trafen zu Steinhaufen
10,000 Mann ein , und zogen nach Baar . - . Sogleich ergaben
sich die Gemeinden , versprechend , der Eidsgenofscn Spruch und
Strafe anzunehmen.

Wie auch die Schwytzer durch sorgsame Verwendung
derer von Bern , Solothurn und Glarus  sich dem Aus¬
spruche der Bothen zu unterziehen versprachen , wurde zu Baar
im Feld ein Tag auf Bcckenried  gesetzt ; — und als nach
Aufforderung die von Schwytz erklärt , daß sie kein besonderes
Recht auf Zug und seine Angelegenheiten haben , auf Frcytag
vor Martini gesprochen : — die Schwytzer sotten die den
Zu gern  abgenommenen Briefe , an denen die Eidsgenoffen-
schaft auch Theil habe , herausgeben ; — sie sollen Freundschaft
mit allen Städten und (' ändern haben , die dieser Sache wegen
ausgezogen , vorzüglich mit denen von Zug,  und , ohne spätere
Kränkungen , vergessen , was geschehen ist ; — an die Kriegs¬
kosten sollen sie den vier Orten 1000. Gulden zahlen ; diese ma¬
chen sich verbindlich , „ ach Erhaltung der Summe der Stadt
Zug 600 . Gulden zu geben , damit sie unter die Geschädigten
ausgetheilt werden u. s. w.



Schweizerische Zeit . — §. 2s. 217

Zehn Tage später ( am Monntag nach St . Othmartag)
entschieden die genannten Bothen nach angehörten Kundschaften,
Für - und Widerrede die Anstünde zwischen Baar , Aegeri
und Menzingen  einer - , und der Stadt Zug anderseits da¬
hin , daß der Pannerherr gemeinschaftlich von der Stadt und
den Gemeinden , aber aus der Bürgerschaft erwählt werden,
und bey ihm das Panner aufbewahrt seyn soll , — Briefe
und Siegel soll die Stadt versorgen ; — jene aber dem äussern
Amt geliehen werden , wenn es deren Einsicht zum Behuf der
Freyheiten verlange

Wichtiger und bedenklicher, als diese Streitfragen , erscheint
die gegenseitige Stimmung der Eids genossen,  welche daraus
hervorgeht . — Konnte auch der Friede damahls noch erhalten
werden , so beruhte dessen längere Fortdauer wohl mehr auf
äussern Gründen , als auf innerer Uebereinstimmung der Ge¬
müther ; und wenn auch die Störung des fünfzigjährigen Frie¬
dens mit der Herrschaft Oestreich  zu gemeinschastlichemKampfe
die Eid sgen offen  vereinigte , wenn eine blutige Entzweyung
noch weiter sich hinausschob , so ist es nur zu wahrscheinlich,
daß lange Zeit das Feuer unter der Asche brannte , ehe es zum
Ausbruche kam.

Nach Beendigung des Appenzeller -Kriegeö bewarb sich im
Jahr 1412 . Herzog Friedrich von Oestreich,  durch viele
Fehden erschöpft, (vielleicht auch in der Ungewißheit über die
Gesinnung des neu erwählten Königs Sigmund ) bey den

1) I ) o. Fr . Karl Stadlin : Die Geschichten der
Gemeinden Aegeri , Menzingen und Baar . Des er-
sten Theils dritter Band . S - 211- 218  Tags - Absch.
Nr 77. 78. Aeg . Tlchudi 1. 62 Z- 626.

Dieses Friedensschlusses ungeachtet scheinen die  äussern G e.
meinden iminer noch nach einer Separatverbindung  mitSchwytz
sich bemüht zu haben , indem am 2tcn Merz 1405. die Eidsgen.
Bothen gegen die vom ä ussern Amt  Z ug  den Spruch erlassen,
daß die beliebenden Landrechte Einzelner unter ihnen mit Schwytz
aufgehoben, und für die Zukunft solche untersagt seyen, so wie die
Gemeinden Baar , Aegeri und die ab dem Berg  in Geldbussen
(von zusammen 600. fl.) verfällt werden. Tags -Absch.  Nr - 78.

2) Nach König Ruprechts  Tod wurde zuerst JodocuS,
Markgraf zu Mähren,  und nach dessen schon am 8ten Zenncr
t4ii . erfolgten Hinschied Sigmund , zweyter Sohn KaiserC arl iV -,
zum Römischen König erwählt.
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Eidsgenossen  um Verlängerung des Waffenstillstandes bis
auf 50. Jahre . — Indem die Eidsgenossen diesem Antrag nur
zaudernd entsprachen , ward derselbe am 28sten May 1412.,
mit Einschluß Solothurnö und der Appenzeller,  dahin
abgeschlossen , daß während dieser 50. Jahre die Eidsgenos¬
sen  alle Lehen und Pfänder , die sie inne haben , nahmentlich
die Schwytzer die March behalten sollen 0-

Diesen Frieden zu unterzeichnen fanden einige der Oestrei¬
chischen Städte bedenklich , so daß , damit der Friede nicht rück¬
gängig werde,  der Herzog besonders nach Schaff Hausen,
Nheinfelden,Laufenburg , Seckingen , Waldshuth,
Brugg , Baden , Aarau , Mellingen , Lenzburg,
Bremgarten , Sursee , Zofingen , Napperschweil,
Frauenfeld und Diessenhofen  zu schreiben , und alles
Ernstes , den Friedensbrief zu siegeln, sie zu mahnen , sich be-
wogen fand.

Vielleicht , daß jenem Widerstreben ein Vorgefühl zum
Grunde lag , daß jener Friede die Dauer eines halben Jahr¬
hunderts bey weitem nicht erreichen werde , daß mithin eine
auf längere Waffenruhe gegründete Entwaffnung noch gefahr¬
drohender werden könne , als bey kürzeren Friedensterminen die
Fortdauer einer wachsamen kriegerischen Haltung . — Und in
der That war jene Besorgniß nicht ungegründet . — Die für
das ganze Christliche Abendland so folgenreiche grosse Kirchen-
versammlung zu Con stanz  entzog die Mehrzahl jener Städte
der Oestreichischen Herrschaft und brachte sie unter die Ober¬
herrlichkeit der Schweizerischen Eidsgenossen.

2. Vom Concilium zu Lonstanz bis zum ( sogenannten) Ewige»
Friede » mit Frankreich; von 1415 — 1516.

8. 26 . Wenn es nicht zu oft wiederhohlt werden darf,
daß die Folgezeit mit der Vergangenheit in einem weit inni¬
gern Zusammenhang sich befindet , als es bey nur flüchti¬
ger Beobachtung der Reihenfolge der äusseren Begebenheiten

t ) Lt. Urk. 6. 6. 28st«n May 1412, Ta gs . - Absch.  Beyl.
Nr- 32. S . l X̂I . Aeg . Tschudi  I . üss —662.
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